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FürdieGrundrechteinderEuropäischenUnion(EU)brachtedasJahr2010invielerleiHinsichteinenWendepunkt.So
wurdendieEU‑VorschriftenzurFreizügigkeitundNichtdiskriminierungimZusammenhangmitdenRechtenvonMenschen,
dieMinderheitenwieetwadenRomaangehören,intensivdiskutiert.DieseDiskussionsetzteaucheindeutlichespolitisches
ZeichenimZusammenhangmitderRechtsverbindlichkeitderChartaderGrundrechtederEuropäischenUnion.

DerJahresbericht2011derAgenturfürGrundrechtederEuropäischenUnion(FRA)beschreibtdiewichtigstenEreignisse
undEntwicklungenimBereichderGrundrechteinderEuropäischenUnionimJahr2010.VonfrüherenFRA‑Jahresberichten
unterscheidetersichinInhaltundForm.WieausdemneuenTitelGrundrechte: Herausforderungen und Erfolgeschon
hervorgeht,bietetdieserJahresberichteinenÜberblicküberdiewichtigstenGrundrechtsentwicklungenund‑ereignisse
inderEuropäischenUnionimJahr2010.MitjedemweiterenJahresberichtwerdensichklarereTrendsindemGebietder
Grundrechteerkennenlassen.LetzterebasierenaufdengemeinsamenWerten,dieGrundlagedeseuropäischenIntegra‑
tionsprozessesundderverfassungsrechtlichenTraditionenderMitgliedstaatensind.

DerJahresberichtbehandeltdasvolleSpektrumderGrundrechtsfragen,dieunterdasMandatderFRAfallen.Erbefasst
sichmitEntwicklungenaufeuropäischerwienationalerEbeneundberücksichtigtdabeiauchdieeinschlägigeninternatio‑
nalenStandards.WertvolleInformationenbeziehtderBerichtweiterhinvonverschiedenenEinrichtungenundMonitoring‑
Mechanismen,wiebeispielsweisejenedesEuroparates.

WirmöchtendemVerwaltungsratderFRAdafürdanken,dasserdieVorbereitungsarbeitenfürdenJahresberichtsorgfältig
betreuthat,unddemWissenschaftlichenAusschussderFRAfürseinewertvolleBegutachtung,welchedieQualitätdieses
wichtigenFRA‑Berichtesgarantiert.BesondererDankgebührtdennationalenVerbindungsbeamten,diezumEntwurfdieses
BerichtsStellungnahmenunddabeiseineQualitätweiterverbesserten;siehalfen,mitgliedstaatlicheInformationenauf
sachlicheRichtigkeitzuüberprüfen.

AbschließendmöchtenwirdieGelegenheitnutzen,denMitarbeiternundMitarbeiterinnenderFRAfürihrEngagement
unddieharteArbeitandiesemundallenanderenimLaufedesJahreserstelltenFRA‑Berichtenzudanken.

Ilze Brands Kehris Morten Kjærum
Vorsitzende des Verwaltungsrats Direktor der FRA

Vorwort
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Die Einleitung des vorigen Jahresberichts analysierte 
das positive Potenzial des Vertrags von Lissabon für den 
EU‑Grundrechteschutz. Jetzt können wir auf das erste Jahr 
zurückblicken, in dem die Europäische Union (EU) über einen 
selbstständigen rechtsverbindlichen Grundrechtskatalog 
verfügte. Im Jahr 2010 gab es außerdem nach vieljährigen 
Diskussionen konkrete Verhandlungen über den Beitritt der 
EU zur Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK). Der 
Vertrag von Lissabon enthält mit der Grundrechte‑Charta 
und dem EMRK‑Beitritt nicht nur eine neue Doppelveranke‑
rung der Grundrechtestandards, sondern bringt die EU auch 
ihren Bürgern näher. So bietet er beispielsweise einen bes‑
seren Zugang zur Justiz. Maßnahmen in Bereichen wie dem 
Strafrecht, die früher zur dritten Säule zählten, unterliegen 
jetzt der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen 
Union (EuGH). Darüber hinaus führt der Vertrag ein neues 
Instrument der direkten Demokratie ein – die Europäische 
Bürgerinitiative. Durch diese Neuerung können EU‑Bürger1 in 
Hinkunft ihren Überlegungen und Wünschen zu neuen Tätig‑
keiten der EU Ausdruck verleihen. Ein entscheidender Punkt 
des Vertrags ist auch sein erneuertes Bekenntnis zur Vielfalt 
und gegen Diskriminierung. Auf Grundlage dieser juristi‑

1 Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wird in diesem Bericht auf 
die durchgehende Nennung der männlichen und weiblichen Form 
verzichtet. Es sind selbstverständlich immer beide Geschlechter 
gemeint.

Einleitung

schen Neuerungen konstatierte die Europäische Kommission 
in ihrer Mitteilung „Strategie zur wirksamen Umsetzung 
der Charta der Grundrechte durch die Europäische Union“ 
im Herbst 2010, dass nun „alle Voraussetzungen für eine 
ehrgeizige Grundrechtspolitik gegeben [sind]“. Dies gilt 
auch für den institutionellen Aspekt, also das Engagement 
der EU‑Institutionen für die Grundrechte. Gewissermaßen 
wird die EU zunehmend mit einer „Grundrechte‑Architektur“ 
ausgestattet, die über die Errichtung einer Agentur für 
Grundrechte auf EU‑Ebene hinausgeht. 

So ist etwa mit Vizepräsidentin Viviane Reding erstmals 
ein Mitglied der Europäischen Kommission speziell für den 
Schutz der Grundrechte zuständig. Als EU‑Kommissarin für 
Justiz, Grundrechte und Bürgerschaft kündigte sie in einer 
Mitteilung zur EU‑Grundrechte‑Politik sowie in ihrem ersten 
Jahresbericht zur die Umsetzung der Grundrechte‑Charta 
eine Politik der „Nulltoleranz“ bei Verstößen gegen die 
Charta an. In ihrer bereits erwähnten „Strategie zur wirksa‑
men Umsetzung der Charta der Grundrechte durch die Euro‑
päische Union“ erklärte die Kommission, sie wolle „den in 
der Charta enthaltenen Grundrechten eine möglichst große 
Wirksamkeit in der Union verleihen“. Teil dieser Strategie ist 
es, genau zu untersuchen, wie sich legislative Vorschläge auf 
die Grundrechte auswirken können. In diesem Zusammen‑
hang kündigte die Kommission an, sie werde ihre jeweili‑
gen grundrechtlichen Positionen im Zusammenhang mit 

„Erstes Jahr“ des Vertrags von Lissabon formt die 
politische Landschaft

Die neue Vertragsbasis des Lissaboner Vertrags bildete den Hintergrund, vor dem die Europäische Union 2010 
operierte. Zahlreiche Punkte dieses Vertrags versprechen eine stärker an den Grundrechten orientierte und 
einfacher zugängliche EU. Tatsächlich betonten die größeren EU‑Institutionen, wie wichtig die Grundrechte bei der 
Gesetzgebung auf EU‑Ebene sind. Der FRA‑Jahresbericht präsentiert Herausforderungen und Erfolge des Jahres 2010. 
Seine Kapitel behandeln die neun Themenbereiche, die im „Mehrjahresrahmen 2007–2012“ der FRA festgelegt 
sind. Das neue zehnte Kapitel bietet einen Überblick über internationale Verpflichtungen der Mitgliedstaaten soweit 
sie für diesen Bericht relevant sind. Auch das Äußere des Berichts – etwa mit Textkästen zu „Vielversprechenden 
Praktiken“ und „FRA‑Aktivitäten“ – zeugt von Neuerungen: Der Bericht ist nun modular aufgebaut und setzt sich 
aus jeweils eigenständigen Kapiteln zusammen.
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ihrenLegislativvorschlägen„mitNachdruckvertreten“und
demRatwieParlamentgegenüberverteidigen,fallsdiese
AbstrichebeimGrundrechtsschutzplanen.Inihremersten
Bericht über die Anwendung der Charta der Grundrechte 
der Europäischen Union,derEndeMärz2010veröffentlicht
wurde,benanntedieEuropäischeKommissionverschiedene
HerausforderungenfürdenSchutzvonGrundrechten.Dazu
gehörtdieNotwendigkeit,sichandierichtigenInstituti‑
onenzuwenden,umBeschwerdenzuVerletzungender
Grundrechtschartazuerheben.InBereichen,welchedie
Chartanichtabdeckt,garantierendienationalenBehörden
dieGrundrechteihrerBürger.ZumBerichtderKommission
gehörtaucheinArbeitspapierfürKommissionsbedienstete,
dasinklarenBeispielenerklärt,inwelchenFällendieCharta
giltundinwelchennicht.AlleBeispielestammenausBrie‑
fenderBevölkerungundausFragenundPetitionen,diedie
EuropäischeKommission2010erreichten.2

AberauchdieandereninstitutionellenHauptakteure,das
EuropäischeParlamentundderRatderEuropäischenUnion,
unterstrichenihrEngagementfürdieGrundrechte.Alsder
VertragvonLissabonEnde2009inKrafttrat,ändertedas
EuropäischeParlamentseineGeschäftsordnung.Dieneue
GeschäftsordnungsiehteinenMechanismusvor,nachdem
einAusschuss,eineFraktionodermindestens40Mitglieder
einenvorgeschlagenenRechtsaktandenAusschussfür
bürgerlicheFreiheiten,JustizundInneres(LIBE)verweisen
können,wennsiemeinen,dassderVorschlagoderTeile
davon„nichtmitdeninderChartaverankertenRechten
vereinbarsind“.DieStellungnahmedesLIBE‑Ausschusses
wirddemBerichtdesinderSachefederführendenAus‑
schussesalsAnlagebeigefügt.3EinJahrspäterbetontedas
ParlamenterneutseinBekenntniszueinemwirksamen
SystemzumGrundrechteschutzaufEU‑Ebene.Inseiner
Resolutionvon2010zudenGrundrechtenundzumVertrag
vonLissabonfordertedasParlament„dieEU‑Beschluss‑
fassungsorgane[auf],dievonderFRAbereitgestellten
DatenundFakteninderVorbereitungsphasederGesetz‑

2 EuropäischeKommission,SEC(2011)396Endfassung,30.März2011.
3 SieheRegelNr.36.

gebungstätigkeitsowiebeiderBeschlussfassungund/
oderÜberwachungzunutzenundmitderFRAständig
undengzusammenzuarbeiten“.4

EineähnlicheEntwicklungwarbeimRatderEuropäischen
Unionzubeobachten.ImDezember2009betrautederRat
eineneueständigeArbeitsgruppefürGrundrechte,Bür‑
gerrechteundFreizügigkeit(FREMP)„mitallenFragenim
ZusammenhangmitdenGrundrechtenunddenBürger‑
rechten,einschließlichderFreizügigkeit,sowiemitden
VerhandlungenüberdenBeitrittderUnionzurEMRKund
denFolgemaßnahmenzudenBerichtenderAgenturder
EuropäischenUnionfürGrundrechte“.5DieseEntwicklung
istsymptomatischdafür,wiedieSituationderGrundrechte
innerhalbderEUanWichtigkeitgewinnt.DieEinrichtung
dergenanntenRatsarbeitsgruppezeigtdaswachsende
BewusstseinfürdenUmstand,dasssichdieEUimBereich
derGrundrechteneuenAufgabenstellenmuss.Kürzlich,im
Februar2011,verabschiedetederRatSchlussfolgerungen
„zurRolledesRatesbeiderGewährleistungeinerwirksamen
UmsetzungderChartaderGrundrechtederEuropäischen
Union“.6DieSchlussfolgerungenhaltenfest,dassderRat
übereineReihevonWerkzeugenverfügt,umzubeurteilen
undsicherzustellen,dassalleseinervonihmvorgeschla‑
genenÄnderungen imRahmendesEU‑Gesetzgebungs‑
prozessesundalleLegislativinitiativenderMitgliedstaaten
grundrechtskompatibelsind.DieseKomptabilität‑Checkssol‑
lendemRatzufolgegarantieren,dassausschließlichLegis‑
lativvorschlägevomRatangenommenwerden,dieüber
eineArtvon„Grundrechts‑Siegel“verfügen.DerRatforderte
dieArbeitsgruppeFREMPauf,biszum30.Juni2011metho‑
dologischeRichtlinienzuentwerfen,diedieHauptaspekte
fürdiebesagtenGrundrechtsüberprüfungendarlegen.Die
Richtliniensollen,worelevant,dieArbeitderVorbereitungs‑
gremiendesRatesunterstützen.ZudemerneuertederRat
seinBekenntnisdazu,dieBerichteundGutachtenderFRAzu
spezifischenThemenzuberücksichtigen.DieFREMPriefder
Ratdazuauf,dieZusammenarbeitmitderFRAbeizubehalten
undauszubauen,unteranderemindemdurchdasWeiterver‑
folgenvonThemen,wiesiesichausFRA‑Berichtenergeben.

DieChartaderGrundrechte„giltfürdieOrgane,Einrichtun‑
genundsonstigenStellenderUnionunterWahrungdesSub‑
sidiaritätsprinzipsundfürdieMitgliedstaatenausschließlich
beiderDurchführungdesRechtsderUnion“(Artikel51
Absatz1).DieChartadehntdenGeltungsbereichdesUni‑
onsrechtsnichtüberdieZuständigkeitenderUnionhinaus
ausundbegründetwederneueZuständigkeitennochneue
AufgabenfürdieUnion,nochändertsiedieindenVerträ‑
genfestgelegtenZuständigkeitenundAufgaben(Artikel51
Absatz2).7DennochwirddieChartahäufigmissverstanden,

4 EuropäischesParlament,BerichtüberdieLagederGrundrechteinder
EuropäischenUnion(2009)–wirksameUmsetzungnachInkrafttreten
desVertragsvonLissabon(2009/2161(INI),Absatz33.

5 SieheDokument17653/09desRatsvom16.Dezember2009,S.5.
6 RatderEuropäischenUnion,3071.TagungJustizundInneres,24‑25.

Februar2011.
7 ChartaderGrundrechtederEuropäischenUnion,ABl.2010C83/389,

Artikel51,Absätze1und2.

„Das Interesse der Menschen an der Charta und ihre 
Erwartungen an die Einhaltung derselben sind hoch. Die 
Charta findet jedoch nicht in allen Situationen Anwendung, 
in denen die Grundrechte ein Thema in der Europäischen 
Union sind. Im Jahr 2010 hat die Kommission mehr als 4 000 
die Grundrechte betreffende Briefe aus der Bevölkerung 
erhalten. Ungefähr drei Viertel derselben betrafen Fälle, die 
sich außerhalb des Zuständigkeitsbereichs der Union befinden. 
Das spiegelt ein häufig auftretendes Missverständnis über den 
Zweck der Charta wider und über die Situationen, in denen 
sie gilt oder nicht gilt. […] Die Charta findet bei dem Handeln 
aller Organe und Einrichtungen der EU Anwendung. Sie betrifft 
insbesondere die Rechtsetzungsarbeiten des Europäischen 
Parlaments, des Rates und der Kommission […] Die Charta gilt 
für die Mitgliedstaaten ausschließlich bei der Anwendung des 
Rechts der Union.“
Europäische Kommission, Bericht2010überdieAnwendung
derChartaderGrundrechtederEuropäischenUnion,S. 3



9

Einleitung

9

Der FRA-Jahresbericht 2011 in 
neuer Aufmachung
InderGründungsverordnungderFRA9heißteszuihren
Aufgaben:„[…]sieveröffentlichteinenJahresberichtüber
GrundrechtsfrageninihremTätigkeitsbereichundgibtdarin
einigeBeispielefürbewährteVerfahrensweisen“.10Ihren
vorliegendendrittenJahresberichtgestaltetedieFRAneu,
indemsiedasFeedbackverschiedenerInteressensvertre‑
terberücksichtigte–darunterTeilnehmerderPlattform
fürGrundrechte.11DiesefortlaufendeWeiterentwicklung
soll denBericht besser zugänglichmachenund seine
Bedeutungsteigern.

DerBerichterscheintauchineinemneuenLayout:Heraus‑
gestellteZitateundTextkästenzu„AKTIVITÄTENDERFRA“
und„vielversprechendePraktiken“machendenJahresbe‑
richtübersichtlicherundeinfacherbenutzbar.DieKästenfür
vielversprechendePraktikensollenermutigen,Initiativen
zuprüfenundgegebenenfallsaufzugreifen,unddenErfah‑
rungsaustauschfördern.Zubeachtenist,dassderBericht
bewusstvon„vielversprechenden“undnicht„bewährten“
Praktikenspricht,dasienichtdirektvonderFRAgeprüftund
evaluiertwurden.Umzuvermeiden,dassderJahresbericht
derFRAmitihremjährlichenTätigkeitsberichtverwechselt
wird,derdetailliertüberdieArbeitderFRAimjeweiligen
Jahrinformiert,wurdederTiteldesJahresberichtsgeän‑
dertundlautetnunGrundrechte: Herausforderungen und 
Erfolge.DennochgebendieKästenmitkurzenBeispielenfür
AktivitätenderFRAdemLesereinenEinblickindieArbeit
derFRAimbetreffendenJahr.

DasneuemodulareKonzeptsorgtdafür,dassdieeinzelnen
KapiteljeweilseingeschlossenesGanzesbilden.Daskönnte,
wiewirhoffen,fürjeneLesergruppenreizvollsein,diein
ersterLinieanausgewähltenThemenbereichenInteresse
haben.JedesKapitelbeginntmiteinerkurzen,übersicht‑
lichenZusammenfassung,diewesentlicheEntwicklungen
desvergangenenJahresimjeweiligenThemenbereichauf
denPunktbringt.JedesKapitelbietetfernereineneigenen
AusblickaufdiewichtigstenHerausforderungenundEnt‑
wicklungen,dieimFolgejahrimjeweiligenGrundrechts‑
bereichzuerwartensind.SchließlichbesitztjedesKapitel
eineigenesQuellenverzeichnis,wodurcheinzusammen‑
fassendesVerzeichnisnichtmehrnotwendigist.ZurOrien‑
tierungnutztderBerichteinenFarbcode,dersichaufdie
TitelderGrundrechte‑Chartabezieht:Freiheiten(TitelII),
Gleichheit(TitelIII),Solidarität(TitelIV),Bürgerrechte(TitelV)
undJustizielleRechte(VI).WichtigeErgebnissedesvorlie‑
gendenJahresberichtssindineinervomBerichtgetrennt
publizierten29‑seitigenZusammenfassunghervorgehoben.

9 Verordnung(EG)Nr.168/2007desRatesvom15.Februar2007zur
ErrichtungeinerAgenturderEuropäischenUnionfürGrundrechte,
ABl.2007L53.

10 Artikel4Absatz1litederGründungsverordnung.
11 DieBeiträge,dieimRahmendieserBeratungeneingereichtwurden,

sindonlineabrufbarunter:http://fra.europa.eu/fraWebsite/
networks/frp/frp‑contributions/frp‑contributions_en.htm.

wiederersteJahresberichtderEuropäischenKommission
zurAnwendungderChartazeigt.BriefeandieEuropäische
Kommissionzeugendavon,dasssichdieAllgemeinheitoft
unklarist,wodieGrenzendesGeltungsbereichesderCharta
liegen.DiesbestätigenauchUmfrageergebnissedesEuro‑
päischenOmbudsmannsvomMärz2011,diebesagen,dass
sich72%dereuropäischenBürgernichtgutinformiertüber
dieEU‑Grundrechte‑Chartafühlen.8

Währendsichder JahresberichtderEuropäischenKom‑
mission auf die Umsetzung und die Anwendung der
EU‑Grundrechte‑Chartakonzentriert,befasstsichderJah‑
resberichtderFRAmitbreiterenGrundrechtsfragen,die
innerhalbderEU‑Kompetenzenliegen.Andererseitshatder
FRA‑JahresberichtaberaucheinegeringereBandbreiteals
derKommissionsbericht,daerlediglichdieThemenbereiche
desaktuellenFRA‑Mehrjahresrahmens(MAF)2007–2012
behandelt.Letzterersetztfest,welcheThemengebietedie
SchwerpunktederFRA‑Arbeitbildensollen.Überdenjeweils
fünfJahregeltendenMAFentscheidetderRatderEuropäi‑
schenUnion,wobeiderderzeitigeMAFfolgendeneunThe‑
menbereicheumfasst:Asyl,ZuwanderungundIntegration;
GrenzkontrolleundVisapolitik;Informationsgesellschaftund
Datenschutz;RechtedesKindesundSchutzvonKindern;
GleichbehandlungundNichtdiskriminierung;Rassismusund
ethnischeDiskriminierung;BeteiligungderUnionsbürgeran
derdemokratischenFunktionsweisederEU;Zugangzueiner
effizientenundunabhängigenJustiz;Opferschutz.

EineAngelegenheitfälltindieZuständigkeitderEU,wenn
LetztereimjeweiligenPolitikbereicheine(mitdenMit‑
gliedstaaten)geteilteoderetwaeinebloßunterstützende
Legislativkompetenzinnehat.Dabeiistabernichtvonnöten,
dassdieEUdieseKompetenzbereitsinAnspruchgenom‑
menhat.DeshalbbeschränktsiedieserJahresberichtnicht
notwendigerweiseaufvorhandenesEU‑Sekundärrecht.
VielmehrorientiertsichderBerichtanderGrundrechts‑
verpflichtung,wieersichausArtikel6desVertragsüber
dieEuropäischeUnion(EUV)ergibt.Dementsprechendsind
dreiverschiedenenormativeQuellenvonRelevanz:Die
EU‑Grundrechte‑Charta;Grundrechte,wiesiesichausder
EMRKergeben;undauchRechte,wiesieausdengemeinsa‑
menVerfassungstraditionenderMitgliedstaatenresultieren.
DiebeidenletztgenanntenQuellenbildendiesogenannten
allgemeinenRechtsgrundsätzedesEU‑Rechts.BeimAuffin‑
dendieserRechtsgrundsätzebeziehtsichderGerichtshof
derEuropäischenUnion(EuGH)gelegentlichaufinternati‑
onaleMenschenrechtsverträge,andenenMitgliedstaaten
mitwirktenoderdiesieunterzeichneten.Daherbeleuchtet
derFRA‑JahresberichtinKapitel10auchausgewählteinter‑
nationaleVerpflichtungenderEU‑Mitgliedstaaten.

8 EuropäischerBürgerbeauftragte,PressemitteilungNr.6/2011,
18.März2011.

http://fra.europa.eu/fraWebsite/networks/frp/frp-contributions/frp-contributions_en.htm
http://fra.europa.eu/fraWebsite/networks/frp/frp-contributions/frp-contributions_en.htm
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DasneuemultimodulareKonzepterlaubtes,dieverschiede‑
nenrelevantenPolitikbereicheeingehenderzubehandeln.
DabeiberuhtdieStrukturdesBerichtsnachwievorauf
demfünfjährigenMehrjahresrahmenderFRA.Andersalsdie
früherenBerichtewidmetderBericht2011jedemBereich
desMehrjahresrahmenseineigenesKapitel.DieKapitel,die
sichnichtmitGleichheitundRassismusbefassen,wurdenim
Bericht2011erheblicherweitert,umauchüberBereichen
vonbesonderemInteressewieBürgerrechte,Datenschutz
undZugangzurJustizangemessenzuinformieren.Dieseaus‑
gewogenereBerichterstattungsollverdeutlichen,dasssich
dieFRAnichtnurmitBereichenbefasst,diefürbestimmte
GruppenwieEinwanderer,ethnischeMinderheitenoderLes‑
ben,Schwule,BisexuelleundTransgender‑Personen(LGBT)
vonbesondererBedeutungsind.

DieAusführungenzudeninternationalenMenschenrechtsver‑
pflichtungenderEU‑Mitgliedstaaten,dieimVorjahresbericht
erstmalsineinemAnhangbehandeltwurden,findensichnun
aufgrunddespositivenFeedbacksdesEuropäischenParla‑
ments12inerweiterterFormalseigenständigesKapitelam
EndedesBerichtes.DiesesneueKapitelsolldazubeitragen,
dieRelevanzderGrundrechteineinemMehrebenen‑System
aufzuzeigen:EinwirksamerSchutzderGrundrechteistnur
durchdasZusammenspielvonlokalen,nationalen,europäi‑
schenundinternationalenNormenundInstitutionenmöglich.
UmfürdieinternationaleDimensiondesGrundrechteschutzes
zusensibilisieren,wirddiesesKapitelauchinzukünftigen
Jahresberichten,injeweilsaktualisierterForm,seinenPlatz
finden.AlseinzigesKapiteldesJahresberichts2011schließt
dieses„internationale“KapitelauchbereitsdasKandidaten‑
landKroatienmitein.KünftigeFRA‑Jahresberichtewerden
dieGrundrechtssituationinKroatienauchindenanderen
Kapitelnbehandeln,nachdemderStabilitäts‑undAssoziati‑
onsratEU‑Kroatienam25.Mai2010beschloss,dassKroatien
alsBeobachteranderArbeitderFRAimSinnevonArtikel28
ihrerErrichtungsverordnungmitwirkt.13

DervorliegendeBerichtbehandeltEntwicklungenundEreig‑
nisseimBereichderGrundrechtezwischendem1.Januar
2010unddem31.Dezember2010.Wennsinnvoll,wur‑
denaberauchEreignisseabOktober2009undvonAnfang
2011berücksichtigt.ÄhnlichwieimletztenJahrstütztsich
derBerichtaufDatenund Informationen,dieüberdas
FRA‑NetzwerkRAXENundüberdie FRALEX‑Gruppemit
Rechtssachverständigenausallen27EU‑Mitgliedstaaten
erhoben wurden. Weiters stützt sich der Bericht auf
vonderFRAselbstdurchgeführteUntersuchungen.Auf
FRA‑ForschungsprojekteverweistderBerichtimmerdann,
wennderenErgebnissefürdasjeweilserörterteThemavon
direktemBelangsind.DieErgebnissederFRA‑Forschungs‑

12 EuropäischesParlament,BerichtüberdieLagederGrundrechteinder
EuropäischenUnion(2009)–wirksameUmsetzungnachInkraftreten
desVertragsvonLissabon(2009/2161(INI)),A7‑0344/2010,Absatz32.

13 BeschlussNr.1/2010desStabilitäts‑undAssoziationsrates
EU‑Kroatienvom25.Mai2010überdieBeteiligungKroatiens
alsBeobachterandenArbeitenderAgenturderEuropäischen
UnionfürGrundrechteundüberdieentsprechendenModalitäten,
ABl.2010L279.

arbeitenundFRA‑AnalysenermöglichenVergleichezwi‑
schenden27EU‑MitgliedstaatenundliefernBelegmaterial,
welchesalsGrundlagekünftigerPolitikdienenkann.Die
jeweiligenVerbindungsbeamtenderEU‑Mitgliedsstaaten
überprüftendieDatenundInformationendesBerichtsin
seinemEntwurfsstadiumaufihreRichtigkeit.Zudemwird
derFRA‑Jahresberichtstetseiner internenQualitätsprü‑
fungunterzogen.Externesfeedbackistsehrwillkommen;
Rückmeldungenkönnenanannualreport@fra.europa.eu
gesendetwerden.
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Die Roma in der EU: 
eine Frage der effizienten 
Umsetzung von Grundrechten

WennesumdieIntegrationderRomageht,gehtesgleich‑
zeitigumdieUmsetzungderGrundrechte,dadieRoma
überdurchschnittlichstarkvonsozialerAusgrenzung,Diskri‑
minierung,Arbeitslosigkeit,Armut,unzureichendenWohn‑
verhältnissen,einemniedrigenBildungsniveauundeinem
schlechtenGesundheitszustandbetroffensind.Obwohlder
VertragvonLissabonvorsieht,dassdieEUbeiderFestle‑
gungundDurchführungihrerPolitiksozialeAusgrenzungund
ethnischeDiskriminierungbekämpftundobwohlRechtsin‑
strumentewiedieGleichbehandlungsrichtlinieangewandt
werden,lebendieRomainderEUweiterhinunterschwie‑
rigenBedingungenundwerdenaufgrundihrerethnischen
Herkunftdiskriminiert.

DieDiskriminierungderRoma inEuropa ist imZusam‑
menhangmitderFreizügigkeitderRomaundihrer„Rück‑
führung“indenBlickpunktderÖffentlichkeitgerückt.So
kamenernsteBedenkenauf,obdiepolitischenMaßnah‑
menFrankreichs,dasimSommer2010zahlreicheRomain
ihreHerkunftsländerinnerhalbderEUzurückschickte,mit
demEU‑Rechtvereinbarseien;undesentstandeinebreite,
kontroverseDebatteüberdiesesThema.ImZugedesEnde
JulivonderfranzösischenRegierungangeordnetenrigoro‑
senVorgehensgegenRoma‑MigrantenausRumänienund
BulgarienwurdenvieleRomaabgeschobenundihreLager
zerstört.BegründetwurdediesegezielteDiskriminierung
miteinemPapierdesfranzösischenInnenministeriums,das
spezifischeMaßnahmen,vorrangiggegenRoma,anordnete.
DasPapierwarfünfWochenimUmlauf,bisesderPresse
zugespieltunddaraufhinzurückgezogenwurde.

Die umstrittene „Rückführung“ bulgarischer und rumänischer Roma durch Frankreich im Sommer 2010, katapultierte 
das Thema der Situation der Roma hoch nach oben in der politischen Agenda. Die Tatsache, dass das Recht auf 
Freizügigkeit und Aufenthalt von EU‑Bürgern mit Roma‑Hintergrund in Frage gestellt wurde, löste eine breite 
Debatte in Politik und Öffentlichkeit über die Situation einer der größten Minderheiten in Europa, der Roma, und 
die Wahrung ihrer Grundrechte aus. In ihrer Absicht, die Grundrechte im EU‑Kontext deutlicher zu unterstreichen, 
setzte die Europäische Kommission 2010 klare politische Zeichen in Bezug auf die Roma – dazu gehört auch die 
Einrichtung einer Roma‑Taskforce im September 2010. 

DieSituationderRoma:wichtigsteEntwicklungen2010

InderEU,denKandidatenländernunddenpotenziellenKandidatenländern
aufdemwestlichenBalkanlebenzwischenzehnund12MillionenRoma.
DieGruppederRomaumfassteinbreitesSpektrumunterschiedlicher
Volksgruppen,wieetwaSinti,Zigeuner, Jenische,Kalé,Camminanti,
AshkaliundTravellers,einschließlichihrerUntergruppen.Dassdieser
Berichtdennoch„Roma“alsOberbegriffverwendet,istnichtalsabwertend
gegenüberderEigenbezeichnungendieserGruppenzuverstehen.

WichtigeEntwicklungen,vorallemindenEU‑Mitgliedstaaten,indenen
dieRomaeinenwesentlichenTeilderBevölkerungausmachen,waren
unteranderem:

• EswurdefürdieRomazunehmendschwieriger,sichinderEUfrei
zubewegenundniederzulassen,undbestimmteMitgliedstaaten
führtenverstärkt„Rückführungsmaßnahmen“durch.

• BesondersproblematischbliebendieWohnverhältnisseder
Roma‑Bevölkerung.IndiesemBereichkönntedieEUweitere
AnreizezurVerbesserungderSituationschaffen,beispielsweise
indemsiedenEuropäischenFondsfürregionaleEntwicklung
(EFRE)neuausrichtet,sodassWohnungsbauvorhabenfür
marginalisierteBevölkerungsgruppengefördertwerdenkönnen.

• DieBeschäftigungsquotederRomawarweiterhin
niedrigeralsdiederGesamtbevölkerung.

• DasBildungsniveauderRoma‑Bevölkerungwarnachwievorniedrig,
undobwohlnationaleBildungssystemereformiertwurden,waren
inmehrerenLändernTendenzenzurSegregationzubeobachten.

• AußerdemlittendieRomaweiterhinverbreitetunter
mangelhaftemZugangzurGesundheitsversorgungund
einemschlechtenGesundheitszustand,wiesichnicht
zuletztinihrergeringerenLebenserwartungzeigt.
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DieVorfälleinFrankreichunddieAnalysederSituationgaben
derEuropäischenKommissiondenAnstoß,ihreRoma‑Taskforce
einzurichten,diegemeinsamvonderVizepräsidentinder
EuropäischenKommission,VivianeReding,demEuropäischen
KommissarfürBeschäftigung,SozialesundIntegration,László
Andor,undderKommissarinfürInneres,CeciliaMalmström,
initiiertwurde.DieTaskforcesolluntersuchen,inwelcher
WeiseundwieeffektivdieMitgliedstaatendieEU‑Mittelfür
dieIntegrationderRomaverwenden.Dabeigehtesbeim
ThemaderRomaumweitmehralsnurdieFreizügigkeit
oderdieVerwendungvonEU‑Mitteln.DieserAbschnittdes
FRA‑JahresberichtsbehandeltvorrangigdieGrundrechtssitua‑
tionderRomainderEUundbeschreibtzunächstdie2010auf
EU‑EbenedurchgeführtenInitiativenundMaßnahmen,bevor
erausführlicheraufdieFreizügigkeitunddie„Rückführungen“
vonRomainderEUeingeht.Anschließendwirddiesoziale
undwirtschaftlicheSituationderRoma,vorallemihrZugang
zuWohnraum,Beschäftigung,BildungundGesundheitsver‑
sorgung,untersucht.EinenSchwerpunktbildendabeijene
EU‑Mitgliedstaaten,indenendieRomaeinenwesentlichen
TeilderBevölkerungausmachen.

EU-Initiativen als wegbereiter 
für die Integration der Roma
ImJahr2010setztesichderProzessfort,indessenVerlauf
diesozialeundwirtschaftlicheSituationderRomahohe
PrioritätaufderpolitischenAgendaderEUerhieltunddie
EinrichtungderRoma‑TaskforceimSeptember2010einen
wichtigenMeilensteindarstellte.

AnlässlichdesInternationalenRoma‑Tagesam8.April2010
fandderZweiteEuropäischeGipfelüberdieEinbeziehung
derRoma1imspanischenCórdobastatt.Beidiesenwich‑
tigenRoma‑GipfelnkommenhochrangigeVertretervon
EU‑Institutionen,nationalenRegierungenundOrganisatio‑
nenderZivilgesellschaftausganzEuropazusammen.Beson‑
dererSchwerpunktdesGipfeltreffensinCórdobawarendie
zehngemeinsamenGrundprinzipienfürdieEinbeziehung
derRoma,diedenSchlussfolgerungenderRatssitzung
zuBeschäftigung,Sozialpolitik,GesundheitundVerbrau‑
cherschutzvomJuni2009alsAnlagebeigefügtwurden.2

AndiesenGrundprinzipiensollensichdieEU‑Institutionen
undMitgliedstaatenorientieren,wennsieneuepolitische
MaßnahmenoderProjektezurIntegrationderRomapla‑
nenundumsetzen.UmdenpolitischenWillenderEUzur
FörderungdersozialenundwirtschaftlichenIntegrationder
RomainEuropazuunterstreichen,verabschiedetederDrei‑
ervorsitzdesRates–Belgien, Spanien und Ungarn–beim
Roma‑GipfelinCórdobaeinegemeinsameErklärung.Grund‑
lagefürdieErklärungwarendieVerpflichtung,Roma‑Belange
inalleneinschlägigenPolitikbereichenzuberücksichtigen,
einFahrplanfürdieAktionenderEuropäischenPlattformfür

1 WeitereInformationenunter:http://ec.europa.eu/social/main.jsp?ca
tId=518&langId=en&eventsId=234&furtherEvents=yes.

2 RatderEuropäischenUnion(2009).

dieEinbeziehungderRoma3(einesjährlichenForumszum
AustauschbewährterPraktikenundErfahrungen)sowiedie
effektiveNutzungderEU‑Strukturfonds.4

DasBekenntnisdesEuropäischenRates,sichfürdieVer‑
besserungderSituationderRomazuengagieren,setzte
dieEuropäischeKommissioninkonkreterepraktischeMaß‑
nahmenum.InihrerMitteilungSoziale und wirtschaftliche 
Integration der Roma in Europavom7.April2010nannte
dieEuropäischeKommissionmehrerezentraleHerausfor‑
derungen,diedieEUundihreMitgliedstaatenangehen
müssen.Sosolltensieetwadazubeitragen,dassEU‑Fonds
umfassendgenutztwerden,umdieProblemederAus‑
grenzungderRomainallihrenDimensionenzubewälti‑
gen.Zudemsolltensiedieamstärkstenbenachteiligten
MikroregionenbesondersberücksichtigenundFragender
Roma‑IntegrationindieBereicheBildung,Beschäftigung,
öffentlicheGesundheit,Infrastruktur,Stadtplanungsowie
wirtschaftlicheundterritorialeEntwicklungeinbeziehen,
stattsieseparatzubehandeln.5

Am7.Juni2010fordertederRatinseinenSchlussfolgerun‑
gen zur Förderung der Integration der Roma dieEuropä‑
ischeKommissionunddieEU‑Mitgliedstaatenauf,sichin
engerZusammenarbeitundgemäßihrerjeweiligenZustän‑
digkeiten füreinedurchgängigeBerücksichtigungder
Roma‑Problematik„indenBereichenderGrundrechte,der
GleichstellungderGeschlechter,derpersönlichenSicherheit
unddesSchutzesgegenDiskriminierung,Armutundsozi‑
aleAusgrenzung,desregionalenZusammenhaltsundder
wirtschaftlichenEntwicklungsowieinanderenBereichen,
dieentscheidendfürdieaktiveIntegrationderRomasind,
wiez.B.eingesicherterZugangzuBildung,Wohnraum,
Gesundheitsversorgung,Beschäftigung,Sozialdiensten,
Gerichten,SportundKultursowieindenBeziehungender
EUzuDrittländern“6einzusetzen.

DieSorgeüberdieRechtederRomaundihresozioökono‑
mischeSituationinEuropa,ausgelöstdurchdieEreignisse
imSommer2010,bewogdieEuropäischeKommission

3 WeitereInformationenunter:http://ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=761&langId=en.

4 RatderEuropäischenUnion(2010).
5 EuropäischeKommission(2010b);fürweitereInformationensieheauch:

EuropäischeKommission(2010c).
6 RatderEuropäischenUnion,Rat“Beschäftigung,Sozialpolitik,

GesundheitundVerbraucherschutz”(2010)Council conclusions on 
advancing Roma inclusion,Luxemburg,7.Juni2010.

„Bei der Integration der Roma geht es um den Schutz der 
Menschenrechte. Wir haben eine politische Verantwortung 
auf EU‑Ebene […]. Wir alle treten für die gemeinsamen 
Grundprinzipien der Integration und Gleichstellung ein. Doch 
bei der Verbesserung der Situation der Roma‑Bevölkerung 
geht es nicht nur um Grundsätze der sozialen Eingliederung. 
Es geht darum, dass alle Akteure dazu beitragen, diese 
Grundsätze der Integration und Gleichstellung in echte Rechte 
umzuwandeln.“

Morten Kjærum, Direktor der FRA, Zweiter Europäischer Roma‑Gipfel, 
8. April 2010

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=518&langId=en&eventsId=234&furtherEvents=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=518&langId=en&eventsId=234&furtherEvents=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=761&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=761&langId=en
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dazu,am7.September2010eineRoma‑Taskforceeinzu‑
richten.IndieserTaskforcearbeitenhochrangigeBeamte
allermaßgeblichenKommissionsdienststellenundVertreter
derAgenturderEuropäischenUnionfürGrundrechte(FRA)
zusammen.Siewillerreichen,dassdie2008‑2013vonder
EUundallenMitgliedstaatenfürdieIntegrationderRoma
bereitgestelltenMittelgezieltereingesetztwerden,und
überprüfen,wieeffektivdiesumgesetztwird.7Obwohl
vorrangigdieeinzelnenMitgliedstaatenfürdieIntegration
derRomazuständigsind,stelltedieEUumfangreicheMittel
bereit,umdieMaßnahmenihrerMitgliedstaatenzuunter‑
stützen.DieRoma‑TaskforcederEuropäischenKommission
untersucht,wiedieEU‑MitgliedstaatendieMitteilungder
Kommissionvom7.Aprilumsetzen.

UmdasgesamteuropäischeEngagementfürdieIntegration
unddasWohlergehenderRomaweiterzuintensivieren,
verabschiedetedieParlamentarischeVersammlungdes
Europarates2010zweiBerichtezurallgemeinenSituation
derRomainEuropaundzurLagederRomaimZusammen‑
hangmitderkürzlichverstärktaufgekommenenDebatte
umdieinnereSicherheit.8DarinstelltedieParlamentarische
Versammlungfest,dassnachwievorvieleMaßnahmeniso‑
liertundbegrenztseienundsomithöchstensTeil‑Lösungs‑
ansätzeböten.DieBerichtebetontenaußerdem,dasses
beieinerweitenBandbreitevonMaßnahmennichtmöglich
gewesensei,derenErgebnissesinnvollauszuwerten,da
vieleRegierungensichweigerten,StatistikenunterBerück‑
sichtigungderethnischenZugehörigkeitzuerstellen.Der
Europaratorganisierteam20.OktoberinStraßburgein
hochrangigesTreffenzurLagederRomaundTravellers,
andemVertreterder47MitgliedsländerdesEuroparates,
derEUundderRoma‑Gemeinschaftteilnahmen,umeine
gesamteuropäischeStrategiefürdieIntegrationunddas
WohlergehenderRomavoranzutreiben.Inder„Straßburger
ErklärungzurLagederRoma“9verpflichtensichdieMit‑
gliedsländerdesEuroparats,gemeinsameAnstrengungen
zurBekämpfungderDiskriminierungvonRomazuunter‑
nehmen,undsoderensozialeEingliederung,Selbstbestim‑
mungundbesserenZugangzurJustizsicherzustellen.Bei
diesemTreffenkündigtedieVizepräsidentinderKommis‑
sion,VivianeReding,an,dassdieEuropäischeKommission
aufderGrundlagederErgebnissederRoma‑Taskforceim
April2011einenEU‑RahmenfürnationaleStrategienzur
IntegrationderRomavorlegenwerde.10

7 EuropäischeKommission(2010b).Siehehttp://eur‑lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0133:DE:HTML.

8 Europarat,ParlamentarischeVersammlung(PACE)(2010a)und
(2010b).

9 Europarat(2010).
10 Reding,V.(2010).

VielversprechendePraktik

Europarat bildet Roma zu 
Mediatoren aus
ImAnschlussandashochrangigeTreffeninStraßburg
zur Situation der Roma und die Annahme der
StraßburgerErklärungimOktober2010initiierteder
EuroparateinEuropäischesTrainingsprogrammfür
Roma‑Mediatoren,diedieRoma‑Gemeinschaften
inRechts‑undVerwaltungsangelegenheitenbera‑
tensollen.DasProgrammsiehtdieAusbildungvon
MediatorenfürSchulen,dasGesundheitswesenund
denBeschäftigungssektorvor.DieMediatorenunter‑
stützendieRomabeiderWahrnehmungihrersozi‑
alenRechte,dasheißtbeimZugangzuWohnraum,
Bildung,BeschäftigungundmedizinischerVersor‑
gung.EineweitereAufgabederRoma‑Mediatoren
besteht darin, die Verbindung zwischen den
Roma‑Gemeinschaften und der Zivilgesellschaft
zuverbessern.

Siehe www.coe.int/t/dg3/romatravellers/ source/ documents/
Call_trainers_final_EN.pdf

Freizügigkeit innerhalb der EU
ImSommer2010rücktendieFreizügigkeitunddie„Rückfüh‑
rungen“vonRomaindenBlickpunktderÖffentlichkeit,ins‑
besonderedurchdieentsprechendenpolitischenMaßnahmen
Frankreichs,11dieBedenkendarüberauslösten,inwiefern
siemitEU‑RechtundinternationalenMenschenrechtsbe‑
stimmungenvereinbarseien.DieEU‑Institutionensowiedie
EuropäischeKommissiondesEuroparatsgegenRassismusund
Intoleranz(ECRI)äußertensichbesorgtüberdiese„Rückfüh‑
rungen“bzw.diesesogenannte„freiwilligeRückkehr“.

Am24.August2010teiltedieECRImit,dass„esFrank‑
reichzwarfreisteht,imEinklangmitseineninternationa‑
lenVerpflichtungenEinreisekontrollendurchzuführen,dass
dieECRIaberaufdasRechtvonEU‑Bürgernverweist,sich
füreinenbestimmtenZeitrauminFrankreichaufzuhalten
unddorthinzurückzukehren.DeshalbsolltesichFrankreich
gemeinsammitseinenPartnerstaatenundInstitutionenum
einefüralleBeteiligtentragbareLösungbemühen.“12Der
AusschussderVereintenNationenzurBeseitigungrassis‑
tischerDiskriminierung(Committee on the Elimination of 
Racial Discrimination,CERD)stellteimSeptember2010in
seinenSchlussbemerkungenzuFrankreichebenfallsfest,
dass„esBerichtegibt,nachdenenRoma‑Gruppenohne

11 Carrera,A.undFaureAtger,A.,CEPS(2010).
12 Europarat,ECRI(2010a).

„Niemand sollte aufgrund seiner ethnischen Herkunft 
ausgewiesen werden. Es ist nicht akzeptabel, Menschen 
wegen ihrer ethnischen Zugehörigkeit zu stigmatisieren. Die 
Roma sind Europäer und daher müssen ihre Rechte wie die 
anderer EU‑Bürger geachtet werden.“

Jerzy Buzek, Präsident des Europäischen Parlaments, 17. September 2010

http://eur<2011>lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0133:DE:HTML
http://eur<2011>lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0133:DE:HTML
www.coe.int/t/dg3/romatravellers/<00AD>source/<00AD>documents/Call_trainers_final_FR.pdf
www.coe.int/t/dg3/romatravellers/<00AD>source/<00AD>documents/Call_trainers_final_FR.pdf
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diefreiwillige,uneingeschränkteundausdrücklicheEinwil‑
ligungallerbetroffenenMitgliederdieserGruppeninihre
Herkunftsländerabgeschobenwurden.“13

DasEuropäischeParlamentbetonteinseinerEntschlie‑
ßungvom9.September2010zurLagederRomaundzur
FreizügigkeitinderEUdasRechtallerUnionsbürgerund
ihrerFamilienangehörigen,sichinnerhalbderEUfreizu
bewegenundaufzuhalten.DasParlamentmachte„erheb‑
licheBedenkengeltendinBezugaufdieMaßnahmendes
französischenStaatesundandererMitgliedstaatenmitdem
ZielderAusweisungvonRomaundFahrenden.“Esbetonte,
dasskollektiveAusweisungendurchdieChartaderGrund‑
rechtederEUunddieEuropäischeKonventionzumSchutz
derMenschenrechteundGrundfreiheiten(EMRK)untersagt
sind.GemäßderRichtlinieüberdieFreizügigkeithobdas
Parlamentaußerdemhervor,dassmangelndefinanzielle
MittelunterkeinenUmständeneineautomatischeAus‑
weisungvonUnionsbürgernrechtfertigenkönnen.Eswies
fernerdaraufhin,dassEinschränkungenderFreizügigkeit
unddesAufenthaltsrechtsausGründenderöffentlichen
Ordnung,SicherheitoderGesundheitausschließlichmitdem
persönlichenVerhaltenundwedermitGeneralprävention
nochmitderethnischenZugehörigkeitoderderStaatsan‑
gehörigkeitbegründetwerdendürfen.14

UmdieFaktenlageschnellzuklärenundfestzustellen,obdie
MaßnahmenderfranzösischenRegierungimEinklangmit
derFreizügigkeits‑RichtlinieundderderGrundrechte‑Charta
derEUstanden,tauschtensichdieEuropäischeKommission
unddiefranzösischenBehördenintensivüberdieUmset‑
zungdesentsprechendenEU‑RechtsinnationalesRechtaus.
DieEuropäischeKommissionnahmdieZusicherungenFrank‑
reichsvom22.September2010zurKenntnis.Nichtsdesto‑
trotzentspracheineDienstanweisung15derfranzösischen
Regierungvom5.August2010nichtdiesenVorgaben;sie
wurdedaherzurückgezogenundam13.September2010
durcheineandereAnweisungersetzt.16

Umüberprüfenzukönnen,obdiepolitischenZusagender
französischenBehördenvom22.September2010einge‑
haltenunddieFreizügigkeits‑RichtlinieindiePraxisumge‑
setztwurde, fordertedieEuropäischeKommissioneinen
ausführlichenBerichtvonderfranzösischenRegierung.Da
FrankreichdieFreizügigkeits‑Richtlinienichtsoinnationa‑
lesRechtumgesetzthatte,dassdieWirkungdieserRechte
uneingeschränktgewährleistetist,fordertedieKommission
diefranzösischeRegierungaußerdemauf,dieseGarantien
indiefranzösischeGesetzgebungzuübernehmenunddie
entsprechendenGesetzesentwürfezügigzuverabschieden.
AufdieserGrundlagebeschlossdieEuropäischeKommission
am29.September2010,dasssie–alserstenSchritteines
formellenVertragsverletzungsverfahrens–einAufforderungs‑

13 VereinteNationen,CERD(2010a).
14 EuropäischesParlament(2010c).
15 Frankreich,MinisteriumfürInnereAngelegenheiten,Übersee,

GebietskörperschaftenundImmigration(2010a).
16 Frankreich,MinisteriumfürInnereAngelegenheiten,Übersee,

GebietskörperschaftenundImmigration(2010b).

schreibenanFrankreichübermittelnwürde,17fallsdasLand
diegewünschtenAuskünftebiszum15.Oktober2010nicht
erteilthabensollte.FrankreichlegtezumgenanntenTermin
ausführlicheUnterlagenvor,darunterGesetzesentwürfeund
einengenauenZeitplanzurÜbernahmederinderFreizü‑
gigkeits‑RichtliniegefordertenGarantieninsfranzösische
Rechtvor.FrankreichnanntedarüberhinausBeispielefür
Entscheidungen,diedienationalenBehördenimmaßgeb‑
lichenZeitraumgetroffenhatten,wiedieAufhebungdes
Verwaltungserlassesvom5.August2010,undübermittelte
UnterlagenzurInformationüberseinVorgehenimSommer.

Am19.Oktober2010teiltedieEuropäischeKommission
dahermit,dasssiekeinVertragsverletzungsverfahrenein‑
leitenwerde.18DieKommissioninformierteFrankreicham
26.November2010,dassesbiszurVerabschiedungder
GesetzgebungdienotwendigenadministrativenMaßnah‑
mentreffensollte,umsicherzustellen,dassdiezuständigen
BehördendieBestimmungenderFreizügigkeits‑Richtlinie
inderPraxis lückenloseinhalten. InihrerAntwortvom
7.Dezember2010bekräftigtediefranzösischeRegierung
ihreZusage,dieRichtlinieüberdieFreizügigkeitumzu‑
setzen.AußerdemnahmFrankreichdieanderenvonder
EuropäischenKommissionangesprochenenPunkte zur
Kenntnisundsichertezu,dieinderRichtliniefestgelegten
Grundsätzeeinzuhalten.

AusweisungenundRückführungenvonRoma‑EU‑Bürgern
sindkeinneuesPhänomenundwurdenbereits2009von
Nichtregierungsorganisationen(non‑governmentalorgani‑
sation,NGO)berichtet.SohatteetwaderBerichtüberdie
RechtederRoma (Roma Rights Record)desEuropäischen
ZentrumsfürdieRechtederRoma(ERRC)daraufhingewie‑
sen,dassFrankreich2009rund10000Romaabgeschoben
undDeutschlandimJuni2009eine„Rückkehrhilfe“anmehr
als100RomafürderenfreiwilligeRückkehrnachRumänien
bezahlthatte.19ImselbenJahrhatteesauchBerichteüber
AbschiebungenundAusweisungenvonRoma‑EU‑Bürgern
inItaliengegeben.20

MehrereEU‑Mitgliedstaatensetzten2010ihrePraxisder
AbschiebungundRückführungvonRoma‑EU‑Bürgernfort
undgewährtendabeieine„Rückkehrhilfe“fürdieAusreise
indiejeweiligenHerkunftsländer.Wiediefranzösischen
Behördenmitteilten,wurdenimZeitraumzwischendem
28.Juliunddem27.August2010insgesamt979inillega‑
lenLagernlebendeRomaausRumänienundBulgarienin
ihreHerkunftsländerrückgeführt–denAngabenzufolge
gingen828„freiwillig“und151zwangsweise.21AusIta-
lienkamenBerichteüberfreiwilligeRückführungenund
Ausweisungen–dieKommunalverwaltunginPisastellte
Vereinbarungenfürdie„RückführungrumänischerRoma“
ausundgewährtefinanzielleHilfenfürdieRückkehrvon

17 EuropäischeKommission(2010d).
18 EuropäischeKommission(2010e).
19 EuropeanRomaRightsCentre(ERRC)(2010b)und(2010a).
20 EuropeanRomaRightsCentre(2009).
21 Besson,E.(2010).
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etwa100RomanachRumänien.22NachAuskunftdesEuro‑
päischenZentrumsfürdieRechtederRoma(ERRC)scho‑
benDänemark23undSchweden242010insgesamt23bzw.
50rumänischeStaatsbürgernachRumänienab.Erwäh‑
nenswertistaußerdem,dassdiedänischeRegierungnicht
bestätigte,dassessichbeidenausgewiesenenPersonen
umAngehörigederRomahandelte,dawederdiedänischen
EinwanderungsbehördenochdasMinisteriumfürFlücht‑
linge,EinwanderungundIntegrationPersonennachihrer
ethnischenZugehörigkeitregistriert.WasdieSituationin
Frankreichanbelangt,wiesendiefranzösischenBehörden
vonAnfang2010bisSeptember2010nachAngabendes
ERRCrund8000Romaaus.25

VielversprechendePraktik

Einrichtung einer Kontaktstelle für 
europäische wanderarbeitnehmer 
und Roma 
DerBerlinerSenatließeinemobileAnlaufstellefür
europäischeWanderarbeitnehmerundRomaeinrichten.
SechsSozialarbeiterbietenneuindiedeutscheHaupt‑
stadteingereistenRomaUnterstützungbeimZugang
zueinerregulärenErwerbstätigkeit,zumedizinischer
VersorgungundzuangemessenemWohnraum.Wei‑
tereAufgabenderKontaktstellesind,dieÖffentlich‑
keitfürdieSituationderRomazusensibilisierenund
inKonfliktsituationenzuvermitteln.ImAugust2010
aktualisiertederBerlinerSenatseinInformationsblatt
fürVerwaltungsmitarbeiterüberdieRechteundPflich‑
tenvonRomaundeuropäischenWanderarbeitnehmern
indenBereichenArbeit,SchuleundSozialleistungen.

Das Informationsblatt ist abrufbar unter: www.berlin.de/
imperia/md/content/lb‑integration‑migration/publikationen/
recht/handreichung_roma_u_europ_wanderarbeitnehmer_
innen_bf.pdf?start&ts=1281002053&file=handreich
ung_roma_u_europ_wanderarbeitnehmer_innen_bf.pdf

22 OpenSocietyFoundation,OpenSocietyJusticeInitiative(2010).
23 ERRClegtebeimDänischenMinisteriumfürFlüchtlinge,Immigration

undIntegrationEinsprüchegegenAusweisungsbescheideanzehn
rumänischeRomaein.DieEinsprüchevom3.September2010waren
eineReaktionaufeinePolizei‑Aktionengegen23Romaam6.Juliin
Kopenhagen,beiderdiezehnRomazunächstinhaftiertunddannam
folgendenTagkollektivnachRumänienausgewiesenwurden.Weitere
Informationenunter:www.errc.org/cikk.php?cikk=3675.

24 EuropeanRomaRightsCentre(2010b).
25 EuropeanRomaRightsCentre(2010b)und(2010a).

Vielversprechende Initiativen, wenige 
konkrete Schritte
InihremBerichtüberAusgewählte positive Initiativen–
Die Situation von Roma‑EU‑Bürgern, die in andere 
EU‑Mitgliedstaaten übersiedeln präsentiertdieFRA
vielversprechendeInitiativenzurEingliederungvon
RomaaufregionalerundlokalerEbeneinFrankreich,
ItalienundSpanien.

DieUntersuchungerbrachtejedochnurwenigeHin‑
weisedarauf,dassöffentlicheBehördenoderlokal
operierendeNGOsindenAufnahmeländerngezielte
MaßnahmenzurEingliederungvonRoma‑EU‑Bürgern
ausanderenMitgliedstaatenbieten.Dieszeigt,dasses
verbreitetanpolitischenStrategienundMaßnahmen
zurSensibilisierungundFörderungderFreizügigkeit
unddesfreienAufenthaltsfehlt.

AkTiviTäT DER FRA   

Bewertung der sozialen und 
wirtschaftlichen Situation der 
Roma
WiediebeidenletztenJahresberichtederFRAhervorhoben,
gabendievielfältigenProblemederRomabeimZugangzu
Wohnraum,Beschäftigung,BildungundmedizinischerVer‑
sorgungauchindenvergangenenJahrenGrundzubeträcht‑
licherSorge,auchaufEU‑Ebene.Gleichzeitigzeigenjedoch
dieDatenundInformationen,dievomFRA‑Informationsnetz
überRassismusundFremdenfeindlichkeit(RAXEN)2010
zusammengetragenwurden,ebensowiedieErgebnisse
eigenerFRA‑Untersuchungen,dasssichdieSituationder
Roma‑BevölkerunginderEUtrotzverstärkterSensibilisie‑
rung,StrategienundMaßnahmenderEU‑Mitgliedstaaten
nichtwesentlichverbesserthat.26

DaindenEU‑Mitgliedstaatennachwievorkeineregel‑
mäßigenundwirksamenVerfahrenzurErhebungverwert‑
barerundaussagekräftigerDatenüberdieSituationder
Romaexistieren,dienachethnischerZugehörigkeit,Alter,
GeschlechtundBehinderungaufgeschlüsseltsind,lässtsich
diesozioökonomischeSituationderRomanurunzureichend
undunvollständigbewerten.

26 EuropäischesParlament(2010).

www.berlin.de/imperia/md/content/lb-integration-migration/publikationen/recht/handreichung_roma_u_europ_wanderarbeitnehmer_innen_bf.pdf?start&ts=1281002053&file=handreichung_roma_u_europ_wanderarbeitnehmer_innen_bf.pdf
www.berlin.de/imperia/md/content/lb-integration-migration/publikationen/recht/handreichung_roma_u_europ_wanderarbeitnehmer_innen_bf.pdf?start&ts=1281002053&file=handreichung_roma_u_europ_wanderarbeitnehmer_innen_bf.pdf
www.berlin.de/imperia/md/content/lb-integration-migration/publikationen/recht/handreichung_roma_u_europ_wanderarbeitnehmer_innen_bf.pdf?start&ts=1281002053&file=handreichung_roma_u_europ_wanderarbeitnehmer_innen_bf.pdf
www.berlin.de/imperia/md/content/lb-integration-migration/publikationen/recht/handreichung_roma_u_europ_wanderarbeitnehmer_innen_bf.pdf?start&ts=1281002053&file=handreichung_roma_u_europ_wanderarbeitnehmer_innen_bf.pdf
www.berlin.de/imperia/md/content/lb-integration-migration/publikationen/recht/handreichung_roma_u_europ_wanderarbeitnehmer_innen_bf.pdf?start&ts=1281002053&file=handreichung_roma_u_europ_wanderarbeitnehmer_innen_bf.pdf
http://www.errc.org/cikk.php?cikk=3675
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Beschäftigung

ObwohlmehrereMitgliedstaatenBerufsbildungsmaßnah‑
menund‑programmedurchführten,umdieBeschäfti‑
gungsfähigkeitvonRomazuverbessern,hatdiesoftnur
sehrbegrenzteAuswirkungenaufdieBeschäftigungs‑
quote der Roma.27 Um den Beschäftigungsstatus der
Roma‑Bevölkerungsgruppenbewerten zu können, bat
dieRoma‑Taskforcedarum,erstmalsdieErgebnissevon
EU‑MIDIS28mitdenResultatenderEuropäischenSozialer‑

27 AgenturderEuropäischenUnionfürGrundrechte(FRA)(2009a).
28 FRA(2009c);weitereInformationenunter:http://fra.europa.eu/

fraWebsite/eu‑midis/index_en.htm.

hebung(ESS)29zuvergleichen.SokannmandenBeschäf‑
tigungsstatusderRoma‑Bevölkerungdemderjeweiligen
GesamtbevölkerungindensiebenEU‑Mitgliedstaatengegen‑
überstellen.DieerfasstenLänder–Bulgarien,Griechenland,
Polen,Rumänien,Slowakei,TschechischeRepublikund
Ungarn–hattenauchanderEU‑MIDIS‑ErhebungderFRA
teilgenommen.Insgesamtwaren3510Romaausdiesen
siebenEU‑Mitgliedstaateninterviewtworden.DieESSdiente
alsMaßstab,dadieseErhebungteilweisedieselbenFra‑
genwieEU‑MIDISverwendethatteundsoeinVergleich
zwischendiesenPunktenmöglichwar.Außerdemwaren
dieBefragungeninderviertenRundederESS2008relativ
zeitnahzuEU‑MIDISdurchgeführtworden.Währenddie
ErgebnissederESSrepräsentativfürdieGesamtbevölke‑
rungdes jeweiligenLandeswarenunddennationalen
DurchschnitteinerbestimmtenVariablenwiderspiegelten,
warendieErgebnissevonEU‑MIDISfürdieRegionenreprä‑
sentativ,indenendieErhebungdurchgeführtwurde,das
heißt,fürRegionenindenEU‑Mitgliedstaatenmiteinerfür
eineZufallsauswahlderBefragten(randomroutesampling)
ausreichendgroßenRoma‑Bevölkerung,daAdressenlisten
alsAuswahlgrundlagefehlten.

SowohlEU‑MIDISalsauchESSfragtendieTeilnehmerab
16Jahren,obsiezumZeitpunktdesInterviewserwerbs‑
tätigoderarbeitsloswaren,denHaushalt führten,stu‑
dierten,RentnerwarenoderzueineranderenKategorie
gehörten. In allen sieben EU‑Mitgliedstaaten lag die
BeschäftigungsquotederbefragtenRomaunterderder
GesamtbevölkerungdesjeweiligenLandes(Abbildung1).
Der„Beschäftigungsstatus“bezeichnethierdievonden
BefragtenselbstangegebeneSituation.DieauffälligsteDif‑
ferenzmit30Prozentpunktenbestandinpolen,wo17%
derBefragtenRomaangaben,erwerbstätigzusein–im
Vergleichzu47%beiderGesamtbevölkerung.InRumä-
nienwardieBeschäftigungsquotederRomaum28Pro‑
zentpunkteniedrigeralsdiederGesamtbevölkerung;hier
waren17%derRomaund45%derGesamtbevölkerung
erwerbstätig. InUngarn,woderUnterschiedzwischen
derRoma‑BevölkerunginderEU‑MIDIS‑Erhebungundder
GesamtbevölkerunginderESS‑Erhebungamgeringsten
ausfiel,beträgtderAbstandzwischendenBeschäftigungs‑
quotenbeiderGruppenzehnProzentpunkte(31%bzw.
41%).BeiderInterpretationdieserErgebnissemussman
dieunterschiedlichenStichprobenansätzederbeidenErhe‑
bungengebührendberücksichtigen.AusdenZahlenlassen
sichdaherlediglichdiegenanntenDifferenzenablesen.

AuseinemEndeSeptember2010vonderWeltbankveröf‑
fentlichtenBerichtgehthervor,dasserwerbstätigeRoma
erheblich weniger verdienen als Angehörige anderer
Bevölkerungsgruppen.DasEinkommensgefälle liegt im
Durchschnittbeifast50%undhängtmitdemniedrigeren
BildungsstandderRomazusammen.DerBerichtderWelt‑
bankEingliederung der Roma: Eine wirtschaftliche Chance 

29 EuropeanSocialSurvey(2008);weitereInformationenunter:ess.nsd.
uib.no/ess/round4/.

Die Mitgliedstaaten des Europarates wollen „den 
gleichberechtigten Zugang der Roma zu Beschäftigung 
und Berufsbildung im Einklang mit internationalem und 
nationalem Recht sicherstellen und zu diesem Zweck 
gegebenenfalls auch Mediatoren in den Arbeitsämtern 
einsetzen. Roma sollen, soweit erforderlich, die Möglichkeit 
zur Anerkennung ihrer informell erworbenen Kenntnisse und 
Kompetenzen erhalten“.

StraßburgerErklärungzurSituationderRoma ‑ Treffen auf hoher Ebene im 
Europarat zur Lage der Roma am 20. Oktober 2010 in Straßburg, abrufbar 
unter: www.coe.int/t/dc/files/source/2010_cm_roma_final_en.doc

Gegen den Datenmangel – 
die Roma-Erhebung in elf 
EU-Mitgliedstaaten
UmdieVerfügbarkeitverlässlicherundvergleichbarer
DatenüberdieSituationderRomainderEUzuverbessern,
beschlossdieFRAEnde2010,inelfEU‑Mitgliedstaaten
eineErhebungüberdieLagederRomaundihreErfah‑
rungenmitDiskriminierungendurchzuführen,unter
anderemindenBereichenBeschäftigung,Wohnverhält‑
nisse,BildungundGesundheit.DieErhebungsiehtauch
BefragungenvonAngehörigenderGesamtbevölkerung
vor,dieinderNachbarschaftderRomaleben,umso
ReferenzwertefürdenVergleichzwischendiesenbeiden
Bevölkerungsgruppenzuerhalten.DieRoma‑Taskforce
derEuropäischenKommissionwirddieErgebnisseder
Erhebungnutzen,umzubewerten,wieeffektivEU‑Mit‑
telfürdieIntegrationderRomaverwendetwurden.
SomitwirddieErhebungdenjenigenInformationenlie‑
fern,diepolitischeMaßnahmenundandereInitiativen
fürdieRomainzentralen,dieGrundrechtebetreffenden
Bereichengestalten.

DieErhebungwirdalsoneueErkenntnissebietenüberdie
ErfahrungenundMöglichkeitenderRomainjenensieben
EU‑Mitgliedstaaten,dieinderFRA‑ErhebungzuMinder‑
heitenundDiskriminierunginderEuropäischenUnion
(EU‑MIDIS)untersuchtwurden–Bulgarien,Griechenland,
Polen,Rumänien,Slowakei,TschechischeRepublikund
Ungarn–,sowieinvierzusätzlichenEU‑Mitgliedstaaten,
nämlichFrankreich,Italien,PortugalundSpanien,die
bishernichtvonEU‑MIDISabgedecktwurden.

AkTiviTäT DER FRA    

http://fra.europa.eu/fraWebsite/eu<2011>midis/index_en.htm
http://fra.europa.eu/fraWebsite/eu<2011>midis/index_en.htm
http://ess.nsd.uib.no/ess/round4/
http://ess.nsd.uib.no/ess/round4/
http://www.coe.int/t/dc/files/source/2010_cm_roma_final_en.doc
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für Bulgarien, Rumänien, Serbien und die Tschechische 
Republik (Roma Inclusion: An economic opportunity for 
Bulgaria, Czech Republic, Romania and Serbia) basiert
aufdenquantitativenDaten mehrererHaushaltserhebungen
indenobengenanntenLändernsowieaufdenErgebnissen
derBefragungvon222Akteuren,darunterRegierungsbe‑
amteundNGO‑Vertreter,sowieRomaundNicht‑Roma.Dem
BerichtzufolgebeträgtdieDifferenzinderBeschäftigungs‑
quoteca.26Prozentpunkte.Weiterheißtes,dassdurch
einebessereProduktivitätderRomainMittel‑undOst‑
europadieWirtschaftsleistungdieservierLänderumbiszu
9,9Mrd.EURjährlichgesteigertundSteuermehreinnahmen
von3,5Mrd.EURproJahrerzieltwerdenkönnten.Wenn
dievierLänderdieAbständebeidenArbeitsmarktchancen
undbeimBildungsniveauverringernwürden,könntensie
ihreWirtschaftsproduktionumbiszu6Mrd.EURunddie
Staatseinnahmenumetwa2Mrd.EURjährlichsteigern.30

AlsUrsachenderbestehendenSituationwurdenniedriges
BildungsniveauundDiskriminierungermittelt.Ende2009
sowie2010befasstensichverschiedeneinternationale
ÜberwachungsverfahreninmehrerenEU‑Mitgliedstaaten
mitdiesenProblemen.NachseinemBesuchinBulgarien
imNovember2009wiesderMenschenrechtskommissar
desEuroparatesimFebruar2010ineinemBerichtdarauf

30 Weltbank(2010a).

hin,dasstrotzstaatlicherMaßnahmenzurVerbesserungdes
ZugangsderRomazumArbeitsmarkt„dieDiskriminierung
weiterhineinwichtigerFaktorist,derdenZugangbestimm‑
terMinderheiten,allenvoranderRoma,zumArbeitsmarkt
behindert.“31DiskriminierunginVerbindungmitderrelativ
geringenQualifikationderRoma–diebereitsdieDiskrimi‑
nierungwiderspiegelt–verringertihreBeschäftigungsfähig‑
keit(siehehierzuauchdenfolgendenAbschnittüberdas
BildungsniveauunddieSegregationderRoma).

ImECRI‑Berichtvon2009überGriechenlandheißtes,dass
„diemeistenRoma,dieinSiedlungenleben,ihrenLebens‑
unterhaltnachwievormitdemSammelnvonAlteisen
undMüllverdienenundaufgrundvonDiskriminierungund
VorurteilennurwenigeimregulärenArbeitsmarktbeschäf‑
tigtsind.AllerdingsspieltdabeiauchihremangelndeQua‑
lifikation,diesichaus ihremniedrigenBildungsniveau
ergibt,eineRolle.“32DieSituationinUngarnbeurteiltder
beratendeAusschussfürdasRahmenübereinkommenzum
SchutznationalerMinderheitenähnlich.Inseinerdritten
StellungnahmezuUngarnvomMärz2010äußertesichder
Ausschussbesorgtdarüber,dass„trotzderBeschäftigungs‑
förderungsmaßnahmenfürdieamstärkstenbenachteiligten
GruppenRoma‑AngehörigehäufigervonDiskriminierungen

31 Europarat,Menschenrechtskommissar(2010).
32 Europarat,ECRI(2009),S.8,20.

Abbildung 1:  Vergleich der Ergebnisse der EU-MIDIS-Erhebung und der Europäischen Sozialerhebung 
(Gesamtbevölkerung): Beschäftigungsstatus der befragten Roma

Quelle: FRA, 2010
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aufdemArbeitsmarktbetroffensindalsandere.“33Derselbe
AusschusshobinseinerzweitenStellungnahmezuportugal
hervor,dassRomabeimZugangzurBeschäftigunghäufig
diskriminiertunddadurchinihrerTeilhabeamgesellschaft‑
lichenundwirtschaftlichenLebenbeeinträchtigtwerden.
DerAusschussstelltezudemfest,dass„diedurchgeführ‑
tenBerufsbildungs‑undUmschulungsprogrammefürRoma
häufigkeinenennenswertenAuswirkungenaufdieBeschäf‑
tigungsquotenvonRomahaben.VonRoma‑Vertreternwird
außerdembedauert,dassesnurbegrenzteFördermöglich‑
keitenfüreineSelbstständigkeitunddieGründungkleiner
Unternehmengibt,dieAlternativenzumReisegewerbeund
zurArbeitaufVolksfestenundMärktenbietenkönnten.“34

Um Informationendarüber zuerhalten,wieRomaam
Arbeitsplatzangesehenwerden, fragteeineErhebung
inRumänien zurWahrnehmungderRoma‑Minderheit
durchdieGesamtbevölkerungunteranderem,inwieweit
dieGesamtbevölkerungeinenRomaalsKollegenakzep‑
tieren würde. Die 2010 vom rumänischen Institut für
EvaluierungundStrategie(Institutul Român pentru Eva‑
luare si Strategie,IRES)durchgeführteErhebung,beider
einecomputergestütztetelefonischeInterviewmethode
(CATI)miteinerFehlerquotevon2,8%eingesetztwurde,
befragte1321Personen.DieErgebnissederErhebungzei‑
gen,dassnur54%derBefragtenkeineEinwändegegen
einenRoma‑Kollegenhatten,während69%bzw.84%
derBefragtenangaben,dasssieeinenungarischenbzw.
deutschenKollegenohneVorbehalteakzeptiertenwürden;
68%derBefragtenwarenderAnsicht,dassRomabeim
ZugangzurBeschäftigungbenachteiligtseien.35

Bildungsniveau und Segregation 

„Als Erstes müssen die Ursachen der Ausgrenzung beseitigt 
werden. Dies bedeutet vor allem, die Bildung junger Roma 
zu fördern. Damit muss so früh wie möglich begonnen 
werden, um Roma‑Kindern einen fairen Start ins Leben 
zu ermöglichen. Eine höhere Beschäftigungsfähigkeit der 
Roma kann nur durch eine bessere Bildung erreicht werden. 
Schulen und Kindergärten ohne Segregation sind sehr wichtig, 
damit Roma‑Kinder die Chance auf eine spätere umfassende 
Teilhabe an der Gesellschaft erhalten.“

László Andor, Europäischer Kommissar für Beschäftigung, 
Soziales und Integration, Brüssel, 1. Dezember 2010

DieBildungssituationvonRoma‑Schülernbleibttrotzder
Anstrengungen,dievondenEU‑Mitgliedstaatenunternom‑
menwerden,undeinerEmpfehlungderParlamentarischen
VersammlungdesEuroparates(PACE)unbefriedigend.Im
Juni2010empfahlPACEseinenMitgliedstaaten,dieSegre‑
gationinderSchuleabzuschaffen,indemsieRoma‑Kindern
effektivenundnicht‑segregiertenZugangzumnormalen
Unterrichtgarantieren.VondenRomaerwartetePACEhin‑

33 Europarat,AdvisoryCommitteeontheFCNM(2010a).
34 Europarat,AdvisoryCommitteeontheFCNM(2010b),S.7,21‑22.
35 Rumänien,InstitutulRomânpentruEvaluaresiStrategie(IRES)

(2010).

gegenzuakzeptieren,dasssieihrenVerpflichtungenim
Bildungsbereichnachkommenmüssen.36Dakeineoffizi‑
ellenstatistischenDatenvorliegen,dienachethnischer
Zugehörigkeitaufgeschlüsseltsind,weisenlediglichErhe‑
bungendaraufhin,dassinmehrerenEU‑Mitgliedstaaten
derAnteilderRomabeiPersonenmitniedrigemBildungs‑
niveaunochimmerhöheristalsinderGesamtbevölkerung.
WieimvorherigenAbschnittbereitserwähnt,tragender
niedrigeBildungsstandunddieunzureichendeAnalpha‑
betisierung der Roma wesentlich zu ihrer geringeren
Beschäftigungsfähigkeitbei.

UmdenBildungsstandderRoma‑Bevölkerungmitdemder
jeweiligenGesamtbevölkerungvergleichenzukönnen,wur‑
denauchhierdieErgebnissedervonderFRAdurchgeführ‑
tenEU‑MIDIS‑ErhebungdenErgebnissenderEuropäischen
Sozialerhebunggegenübergestellt.BeideErhebungenfrag‑
tendieTeilnehmer,wielangesiezurSchulegingen.Die
genaueQualifikationlässtsichausdenAntwortenzwar
nichtentnehmen,abersiedienenalsIndikatorfürdasBil‑
dungsniveau,dasdieBefragtenerreichthaben.Obwohl
beideErhebungendiesiebenEU‑MitgliedstaatenBulgarien,
Griechenland,Polen,Rumänien,Slowakei,Tschechische
RepublikundUngarnerfassten,ist,wiebereitserwähnt,
beiderInterpretationderBefragungsergebnisseVorsicht
geboten:NebendenunterschiedlichenStichprobenansät‑
zenderbeidenErhebungenmussmanauchdieTatsache
berücksichtigen,dassdieBefragungderRoma‑undder
Gesamtbevölkerung inunterschiedlichenRegionen, zu
unterschiedlichenZeitenundmitnichtvölligidentischen
Fragenstattfanden.AusdenZahlenlassensichdaherledig‑
lichdiebeschriebenenDifferenzenablesen.

InallensiebenMitgliedstaatenzeigendieErgebnisse,dass
derAnteilderRomamitniedrigemBildungsstand–diealso
höchstensfünfJahreeineSchulebesuchthaben–höherist.
InBulgarienkönnenallenfalls10%derbefragtenRoma
14odermehrAusbildungsjahrevorweisen,währenddies
inderGesamtbevölkerungbei19%–32%derBefragten
derFallist(Abbildung2).GroßeUnterschiedebestehenin
Griechenland,wo97%derGesamtbevölkerungnacheige‑
nenAngabenmindestensfünfJahreeineSchulebesuchten,
abernur26%derbefragtenRomaangaben,fünfJahreoder
längerzurSchulegegangenzusein.Dasbedeutet,dassin
GriechenlanddergrößteTeilderbefragtenRomahöchstens
fünfJahreeineSchulebesuchthat.

ÄhnlichistdieSituationinBulgarien,polenundRumänien,
wojenachLand35%–51%derRomadieDauerihres
SchulbesuchsmithöchstensfünfJahrenangaben,während
ESSermittelte,dassdieserAnteilinderGesamtbevölkerung
bei2%–6%liegt.InderSlowakei,dertschechischen 
RepublikundUngarnbestehenzwischenderRoma‑und
derGesamtbevölkerungnurgeringfügigeUnterschiede,
wennesumeinenSchulbesuchvonhöchstensfünfJahren
geht–dasbedeutet,dassinbeidenGruppenfastalledie‑

36 Europarat,ParlamentarischerRat(2010a).
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sesBildungsniveauerreichthaben.GroßeDifferenzenzwi‑
schenderGesamtbevölkerungunddenRomagibtesinden
genanntenLändernjedochbeiderFrage,wievieleSchul‑
jahregenaudieBefragtenabsolvierthaben.Hierweisen
dieRomanachwievoreinenniedrigerenBildungsstandauf.

ZwarexistiertdiesystematischeSegregationheuteinkei‑
nemEU‑MitgliedstaatmehralsbildungspolitischesKonzept,
dochineinigenMitgliedstaatenwirddieSegregationvon
SchulenundSchulbehördenaufunterschiedlicheWeise–
meistindirekt–praktiziert.DiesgeschiehtinmanchenFäl‑
lenalsunbeabsichtigteFolgevonpolitischenMaßnahmen
undPraktikenundmitunterinfolgederWohnsegregation.
SostelltderzusammenfassendeBerichtderEUEthnische 
Minderheiten und Roma‑Frauen in Europa: Ein Fall für die 
Gleichberechtigung der Geschlechter?(Ethnic Minority and 
Roma women in Europe – A case for gender equality?)fest:
„Roma‑KinderwerdenaufgrundihrerLernschwierigkeiten
häufigeralsandereKinderinSonderschulenoderinsegre‑
giertenKlassenuntergebracht.Diesgeschiehtauchauf‑
grundderSkepsisderSchulen,Roma‑Kinderaufzunehmen
undauchweildieElternderKinderausderethnischen
MehrheitderPräsenzvonRoma‑indenKlassenablehnend
gegenüberstehenundschließlichauchaufgrundderAbge‑
schiedenheitvonRoma‑Siedlungen.“37

37 EuropäischeKommission(2010f),S.11.

ÄhnlichäußertesichderMenschenrechtskommissardes
EuroparatesinseinemBerichtüberBulgarien.DerKommis‑
sarstelltefest,dassdieZahlderRoma‑KinderinSonder‑
schulenundInternatenzwarallmählichzurückgehe,dass
sieindiesenSchulenaberimmernochüberdurchschnitt‑
lichstarkvertretenseien.38ImSeptember2010hießesim
Weltbank‑BerichtUntersuchung der Schulautonomierefor‑
men in Bulgarien(A review of the Bulgaria school auto‑
nomy reforms),dassProblemesichzuintegrierenunddie
räumlicheEntfernungdiebeidenwichtigstenFaktorensind,
dieRoma‑SchülervomBesuchregulärerSchulenabhalten.39

Segregationspieltauchindertschechischen Republikeine
Rolle.ImMärz2010veröffentlichtedietschechischeSchulauf‑
sichtsbehörde(Česká školní inspekce,CSI)aufderGrundlage
ihrerKontrollenvon171ehemaligen„Sonderschulen“einen
Bericht,40derzudemErgebniskommt,dassauchdreiJahre
nachdemUrteildesEuropäischenGerichtshofsfürMenschen‑
rechteausdemJahr2007inderRechtssacheD. H. und andere 
gegen die Tschechische RepublikdieSegregationundDiskri‑
minierungvonRoma‑Schülernweiterbesteht. IndemBericht
Ungerechtigkeit unter neuem Namen: Die Diskriminierung der 
Roma im Bildungssystem der Tschechischen Republik geht 

38 Europarat,Menschenrechtskommissar(2010a).
39 Weltbank(2010b).
40 TschechischeRepublik,Schulaufsichtsbehörde(2010).

Abbildung 2:  Vergleich der Ergebnisse der EU-MIDIS-Erhebung und der Europäischen 
Sozialerhebung (Gesamtbevölkerung): Ausbildungsdauer der Roma (%) 

Quelle: FRA, 2010
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weiter (Injustice renamed: Discrimination in education of 
Roma persists in the Czech Republic) erklärtAmnestyInter‑
national,dassinderTschechischenRepublikdie„Sonderschu‑
len“einfachin„praxisorientierteGrundschulen“umbenannt
wordenseien,indeneneineingeschränkterLehrplangelte;
dassdasSystem,nachdemKinderaufdieseSchulengeschickt
würden,imGrundeaberdasselbegebliebensei.41Inihrem
BerichtüberGriechenlandäußertesichdieECRIbesorgtüber
„dieTatsache,dassesFällegibt,indenenRoma‑Kindervon
anderenKindern innerhalbderselbenSchuleoder inder
NachbarschaftvonanderenKinderngetrenntwerden.“42Zur
SituationinDeutschlandmerktederberatendeAusschuss
desEuroparatesfürdasRahmenübereinkommenzumSchutz
nationalerMinderheiten(Framework Convention for the Pro‑
tection of National Minorities,FCNM)an,dass„esKindervon
RomaundSintiaufgrundanhaltenderVorurteileundKlischees
imBildungsbereichweiterhinschwerhabenunddieseKinder
nachwievorin‚Sonderschulen‘überrepräsentiertsind.“43Eine
empirischeUntersuchungdesForschungsprojektsEdumigrom
inUngarn,andersich18Schulenund35Klasseninzwei
städtischenGebietenbeteiligten,ergab,dassdieLeistung
vonRoma‑SchülernuntersegregiertenBedingungensyste‑
matischschlechterwar:69%derRoma‑Schülererbrachtenin
getrenntenKlassenschlechtereLeistungen,währenddiesin
gemischtenKlassennurauf40%derRoma‑Schülerzutraf.44

AmnestyInternationaläußertesichbesorgtüberdieSitua‑
tioninderSlowakei.InihremBerichtZukunftsperspektiven 
schaffen: Die Segregation von Roma‑Kindern in slowakischen 
Schulen beenden(Unlock their future: End the segregation 
of Romani children in Slovakia’s schools) verwiesdieOrga‑
nisationauferheblicheMängelbeiderDurchsetzungund
ÜberwachungdesDiskriminierungs‑undSegregationsverbots
imslowakischenBildungssystem.DerBerichtnenntverschie‑
deneFormenderSegregationvonRoma‑Kindern:Sonder‑
schulenoderFörderklassenannormalenSchulenfürSchüler
mit„leichtengeistigenBehinderungen“sowienormale
SchulenoderKlassen,indenenausschließlichRoma‑Kinder
unterrichtetwürden.WährenddieRomaschätzungsweise
wenigerals10%derGesamtbevölkerungderSlowakei
ausmachen,liegtderAnteilderRoma‑SchülerinSonder‑
schulenbei60%,wieeine2009durchgeführteErhebung
ergab.45AuchimZusammenhangmitderWohnungssituation
derRomagibtesBerichteüberFällevonSegregation,in
denenKommunalverwaltungeneinephysischeTrennungder
RomavonderGesamtbevölkerungvornahmen,umKonflikte
zwischenbeidenGruppenzuvermeiden(sieheAbschnittzur
Wohnungssituationweiterunten).

wohnverhältnisse  

DieWohnverhältnissesinddassichtbarsteZeichenfürdie
sozialeAusgrenzungderRoma‑Gemeinschaft.Schlechte
WohnverhältnisseunddieWohnsegregationhabennegative

41 AmnestyInternational(2010a).
42 Europarat,ECRI(2009),S.22.
43 Europarat,AdvisoryCommitteeontheFCNM(2010c).
44 V.Messing,M.Nemenyi,J.Szalai,mitBeiträgenvonA.Szasz(2010).
45 AmnestyInternational(2010b) und(2010c).

AuswirkungenaufBildung,BeschäftigungundGesundheit.

UnzureichendeWohnverhältnissetragendahermitdazubei,
dassderTeufelskreisvonDeprivationundsozialerAusgren‑
zungderRomainderEuropäischenUnionweiterbesteht.

DerZugangzueinerbezahlbaren,bewohnbaren,zugängli‑
chenundkulturellangemessenenWohnungisteinGrund‑
recht.DiesesRechtgarantierender InternationalePakt
überwirtschaftliche,sozialeundkulturelleRechte,derfür
alleEU‑Mitgliedstaatenbindendist,unddieEuropäische
Sozialcharta.DasRechtaufUnterstützungfürdieWohnung
istaußerdeminArtikel34derChartaderGrundrechteder
EuropäischenUnionverankert.

WiederletzteJahresberichtderFRAhervorhebt,gehören
RomaundinsbesondereTravellerbeimZugangzuPrivat‑
undSozialwohnungenzudenamstärkstenbenachteiligten
GruppeninderEuropäischenUnion.Dieszeigtsichunter
andereminderDiskriminierungbeimZugangzuWohnraum,
inschlechtenWohnbedingungen,SegregationundZwangs‑
räumungen.InihremEnde2009veröffentlichtenBericht
Die Situation von Roma‑EU‑Bürgern, die sich in anderen 
EU‑Mitgliedstaaten niederlassen kommtdieFRAzudem
Ergebnis,dassRomainunterdurchschnittlichen,unsicheren
undhäufigsegregiertenWohnverhältnissenleben.Aussol‑

„Die Behörden müssen sicherstellen, dass die Rechte 
der Roma auf ein Leben in Würde in angemessenen 
Wohnverhältnissen, einschließlich aller öffentlichen 
Versorgungsleistungen, gewahrt werden. Nicht genehmigte 
Roma‑Siedlungen sollten rechtlich anerkannt werden und 
Zwangsräumungen, die gegen Menschenrechtsstandards und 
verfahrensrechtliche Garantien verstoßen, müssen eingestellt 
werden.“

Thomas Hammarberg, Menschenrechtskommissar des Europarates, 
30. September 2010

VielversprechendePraktik

Kampagne für Schulen ohne 
Diskriminierung  
InRumänienführten2010derNationaleRatzur
BekämpfungderDiskriminierungunddasMiniste‑
riumfürBildung,Forschung,JugendundSportdas
dritteJahrinFolgedieKampagne„SchulenohneDis‑
kriminierung“durch.DieimOktoberundNovember
veranstaltetenAktionenzieltendaraufab,imrumä‑
nischenSchulsystemeinepositiveHaltungzurVielfalt
zufördern.ZielgruppenderAktionenwaren2010
LehrkräftemitlangjährigerBerufserfahrungundins‑
besondereRoma‑Schulinspektoren.DasProgramm
fandinmehrerenrumänischenStädtenstatt.Anga‑
benüberdenErfolgoderMisserfolgdieserInitiative
liegenallerdingsnichtvor.

Weitere Informationen über die Kampagne ist abrufbar unter: 
www.cncd.org.ro/noutati/Proiecte/Scoala‑fara‑discriminare‑84/
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chenWohnbedingungenerwachsenfürdieRomaoftmals
gravierendeProblemeinanderenLebensbereichen,wie
Bildung,BeschäftigungundGesundheit.46

Ende2009sowie2010befasstensichverschiedeneinter‑
nationaleÜberwachungsmechanismenmitdenProblemen,
dieindiesemBereichinmehrerenEU‑Mitgliedstaatenbeste‑

hen.WasFrankreichbetrifft,sostelltenderentsprechende
ECRI‑Bericht47unddieSchlussbemerkungendesCERD48fest,
dassdiefranzösischenBehördennichtdieerforderliche
AnzahlanLagerplätzenfürTravellersbereitgestellthatten,
wiediesimsogenannten„Besson‑Gesetz“vom5.Juli2000
vorgeschriebenist.ImECRIBericht2010überdasVerei-
nigteKönigreichverwiesenVertretervonZigeunernund
Travellerndarauf,dass„dieBereitstellungangemessener
StellplätzenachwievoreinwichtigesAnliegenfürihre
GemeinschaftenistundvieleVerwaltungsbehördennur
widerstrebendzusätzlicheStellplätzeschaffen,washäufig
aufdenmassivenWiderstandvonKommunenundGemein‑
derätengegensolcheEinrichtungenzurückzuführenist.“49
ObwohlsichdieSituationderRomainÖsterreichindenletz‑
tenJahrenverbesserte,istesdemECRI‑Bericht2010zufolge
fürRoma‑Angehörigeweiterhinschwierig,eineWohnungzu
finden,undinländlichenRegionenlebensieinvielenFällen
abseitsvonderübrigenBevölkerung.50InseinenSchlussbe‑
merkungenzuRumänienkritisiertederCERD,dassRoma
beimZugangzuWohnraumweiterhinunterrassistischen
VorurteilenundethnischerDiskriminierunglitten.51

InseinenSchlussbemerkungenzurSlowakischen Republik52
undzuSlowenien53stelltederCERDfest,dassdortSegrega‑
tionundandereFormenderDiskriminierungbeimZugang
zuWohnraumfürdieRoma‑Minderheitsbevölkerungan
derTagesordnungsind.Waspolenangeht,nanntender
ECRI‑Bericht201054unddieStellungnahmedesberatenden
AusschusseszumFCNM55dieschlechtenWohnbedingungen
derRomaalsProblem,dastrotzallerAnstrengungen,die
indiesemBereichunternommenwerden,nochnichtgelöst
werdenkonnte.

DarüberhinausbezeichneteAmnesty Internationaldas
Punktesystem,dasItalienderzeitfürdieZuteilungvonkos‑

46 AgenturderEuropäischenUnionfürGrundrechte(2009b).
47 Europarat,ECRI(2010b).
48 VereinteNationen,CERD(2010),Punkt16,S.4.
49 Europarat,ECRI(2010c),S.43.
50 Europarat,ECRI(2010d),S.31.
51 VereinteNationen,CERD(2010b).
52 VereinteNationen,CERD(2010c).
53 VereinteNationen(2010c).
54 Europarat,ECRI(2010e),S.21‑22.
55 Europarat,beratenderAusschusszumFCNM(2009),Absätze203‑206.

tengünstigemöffentlichenWohnrauminRomanwendet,in
einemBerichtalsSystem,dasRomaindirektdiskriminiere.
EinKriteriumfürdieZuteilungvonSozialwohnungenseibei‑
spielsweise,dassdieAntragstellereinezuvorbewohntePri‑
vatwohnungräumenmussten(sfratto).SomitseienRoma,
diebislangnurinLagerngelebthaben,defactovomZugang
zuSozialwohnungenausgeschlossen.56ImJuni2010unter‑
suchtederEuropäischeAusschussfürsozialeRechte(ECSR)
RäumungensowiedieLebensbedingungenvonRomaund
SintiinLagernoderähnlichenSiedlungeninItalienundkam
zudemErgebnis,dassItaliengegendasRechtaufWohnung
inVerbindungmitdemDiskriminierungsverbotinArtikelE
derEuropäischenSozialchartaverstoße.57

Zudem konstatierte der ECSR im Januar 2010, dass
GriechenlanddasRechtderFamilieaufsozialen,gesetzli‑
chenundwirtschaftlichenSchutzverletze,undbegründete
dieseAuffassungdamit,dassvieleRoma‑Familiennach
wievorinWohnverhältnissenlebten,diedieMindeststan‑
dardsfürangemessenenWohnraumnichterfüllten;dass
Roma‑FamilienweiterhinvonZwangsräumungenbetroffen
seien,dieeinenVerstoßgegendieEuropäischeSozialcharta
darstellten,unddasssiekeinenausreichendenZugangzu
allgemeinverfügbarenRechtsmittelnhätten.58

Aus derSlowakischen Republik gab esBerichte über
Fälle,indenenKommunalverwaltungenZusammenstöße
zwischenderRoma‑undderNicht‑Roma‑Bevölkerung
vermeidenwollten,indemsieMauernoderZäuneerrich‑
teten,diediebeidenBevölkerungsgruppentrennten.Die
betreffendenBehördenversuchten,dieErrichtungphysi‑
scherBarrierendamitzurechtfertigen,dassdienichtzu
denRomagehörendenEinwohnervorKriminalitätund
demanderenLebensstilderortsansässigenRomageschützt
werdenmüssten.DerartigeVorfällewurdenausmehreren
StädtenundGemeindeninderSlowakeigemeldet,bei‑
spielsweiseausOstrovany,Michalovce,Trebišov,Lomnička,
SečovceundPrešov.DasSlowakischenationaleZentrumfür
Menschenrechte(Slovenské národné stredisko pre ľudské 
práva,SNSĽP)untersuchtedieVorfälleundwiesinseinem
Sachverständigengutachtendaraufhin,dassdieseProb‑
lemezwarkeinenderdurchdieAntidiskriminierungsgesetze
desLandesgeschütztenBereichebeträfen,dassaberdie
AnwendungdesimnationalenRechtverankertenallgemei‑
nenGrundsatzesderNichtdiskriminierungnichtalleinauf
dieseBereichebeschränktwerdenkönne.Dieslowakische
Antidiskriminierungs‑GesetzgebungregeltdieselbenBerei‑
chewiedasEU‑Recht,alsoBeschäftigung,Sozialschutzein‑
schließlichsozialeSicherheitundmedizinischeVersorgung,
ZugangzuundVersorgungmitGüternundDienstleistungen
sowieWohnraum.

56 AmnestyInternational(2010d),S.5.
57 Europarat,EuropeanCommitteeofSocialRights(ECSR)(2010a).
58 Europarat,ECSR(2010b).SieheauchdenFallderFamilie

Georgopoulos,UNInternationalCovenantonCivilandPoliticalRights
(2010).

„Wir hatten jeden Winter Angst, dass das Dach unter der 
Schneelast zusammenbrechen würde. Kleinere Teile des 
Dachs waren bereits heruntergefallen. Jetzt ist das Dach 
repariert und wir können wieder ruhig schlafen.“

Interview mit einem Roma, Ungarn, FRA (2009c) 
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AufEU‑EbenewurdevorallemüberdieFragediskutiert,
wiedieStrukturfondsderEUamwirksamstenzurVerbes‑
serungderWohnbedingungeneingesetztwerdenkönnen.
Am19.Mai2010nahmendasEuropäischeParlamentund
derRatdieVerordnung(EU)Nr.437/2010zurÄnderung
derVerordnung(EG)Nr.1080/2006überdenEuropäischen
FondsfürregionaleEntwicklunginBezugaufWohnungsbau‑
vorhabenfürmarginalisierteBevölkerungsgruppen59an.Die
neueVerordnungerweitertdieFörderungvonWohnungs‑
bauvorhabendurchdenEuropäischenFondsfürregionale
Entwicklung(EFRE)aufdieRenovierungvonWohngebäuden
inländlichenGebietenunddenErsatzbestehenderWohn‑
gebäude,unabhängigvonihremStandort,instädtischen
oderländlichenGebieten.DieseÄnderungwareinwichtiger
Schritt:SieträgtzurVerbesserungderbesonderenSitua‑
tionvonRoma‑Gemeinschaftenbei,diehäufiginländlichen
Gebietenundin„Gebäuden“leben,welcheeigentlichkaum
alsrenovierungswürdigesWohneigentumgeltenwürden.
DerRatunddieEuropäischeKommissionerklärten,dass
WohnungsbauvorhabenzugunstenmarginalisierterBevöl‑
kerungsgruppen in der gesamten Europäischen Union
„nurausnahmsweise“ausdemEFREgefördertwerden
könnenundeineFörderungausschließlichdannerfolgen
sollte,wenndieVorhaben„Bestandteileinesintegrierten
Konzepts“sind.60DieneueVerordnung(EU)Nr.832/2010
derKommissionvom17.September2010legtdaherdie
BestimmungenfürdieVerwendungdereuropäischenFonds
fest.DieVerordnungbesagtausdrücklich,dassAusgabenfür
denWohnungsbaufürmarginalisierteBevölkerungsgruppen
nurdannförderfähigsind,wennfolgendeBedingungen
erfülltsind:„DieseWohnungsbauausgabensindTeileines
integriertenAnsatzes;dieUnterstützungfürWohnungsbau‑
interventionenfürmarginalisierteBevölkerungsgruppen
gehteinhermitweiterenInterventionsartenwie Inter‑
ventionenindenBereichenBildung,Gesundheit,soziale
EingliederungundBeschäftigung.“Weiterheißtes:„Der
physischeStandortsolcherWohngebäudegewährleistetdie
räumlicheIntegrationdieserBevölkerungsgruppenindie
MehrheitsgesellschaftundfördertwederSegregationnoch
IsolationoderAusgrenzung”.61

59 ABl.2010L132,S.1‑2.
60 Interinstitutionaldoc.7964/10ADD1vom7.April2010.
61 Verordnung(EU)Nr.832/2010derKommission,

ABl.2010L248,Artikel1Absatz4,S.1‑35.

Diskussionsrunde zur Verwendung der 
Strukturfonds
Am 27.‑28. Mai 2010 veranstaltete die FRA in
ZusammenarbeitmitderRomaCivicAllianceinBudapest
eineDiskussionsrundezumThema„Roma‑Integration
und Umsetzung der Menschenrechte auf lokaler
Ebene“.VertreterderEU,internationalerInstitutionen
sowienationalerundlokalerBehördenerörterten,wie
dieEU‑Strukturfondsbestmöglichgenutztundlokale
BehördenbeiderUmsetzungderMenschenrechteauf
lokalerEbenedurchdieseFondsunterstütztwerden
können.InitiativenmitdiesemZielsolltensichanden
BedürfnissenderRoma‑Gemeinschaftenorientierenund
danachtrachten,sozialeUngleichheitenzuverringern,
dieGleichstellungderGeschlechterzuverbessernund
dieDiskriminierungzubekämpfen.IndenDiskussionen
wurdenverschiedeneBeispieleerörtert,dieVertreter
derRoma‑BasisorganisationenundderlokalenBehörden
vorgestellthattenunddieesdenTeilnehmerermög‑
lichten,dieBedürfnissederlokalenBehördenbesserzu
verstehenundgegenseitigausdenjeweiligenErfahrun‑
genzulernen.

Weitere Informationen sind abrufbar unter: http://fra.europa.
eu/fraWebsite/news_and_events/infocus10_2605_en.htm

AkTiviTäT DER FRA 

Medizinische Versorgung 

EinunzureichenderZugangzuWohnraum,Bildungund
Beschäftigungträgtdazubei,dassderGesundheitszustand
derRoma‑BevölkerungimDurchschnittschlechteristals
derderGesamtbevölkerung.Ende2009und2010veröf‑
fentlichteDatenbelegen,dassdieRoma‑Bevölkerungunter
einerschlechtenGesundheitleidetundimAllgemeinen
nureingeschränktZugangzumedizinischerVersorgung
hat.VordiesemHintergrunderklärtedieEU‑Plattformfür
Roma‑IntegrationanlässlichihresviertenTreffensdieeffek‑
tiveundgutemedizinischeVersorgungfürRoma‑Kinderund
derenFamilienzueinerPrioritätihrespolitischenFahrplans.62

ImRahmendesEU‑ProgrammsfüröffentlicheGesundheit
initiiertediespanischeOrganisationFundación Secretari‑
ado Gitano(FSG),einegemeinnützigeundinterkulturelle
sozialeEinrichtung,dasProjektGesundheitsversorgung
derRoma‑Gemeinschaft:AnalysederSituationinEuropa
(„HealthandtheRomacommunity–Analysisofthesitua‑
tioninEurope“)insiebenEU‑Mitgliedstaaten(Bulgarien, 
Griechenland, portugal, Rumänien, Slowakei, Spanienund

62 Siehehttp://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=761&langId=en.

„Was den Gesundheitszustand der Roma anbelangt, zeigen die 
vorliegenden Daten, dass in dieser Gruppe häufiger chronische 
Krankheiten auftreten, die eine intensivere und effektivere 
Inanspruchnahme der Gesundheitsdienste erfordern.“

Trinidad Jiménez García‑Herrera, spanische Ministerin für 
Gesundheit und Sozialpolitik, Córdoba, 8.–9. April 2010 

„[D]ie Mauern, die in Ostrovany und anderen Städten der 
Slowakei errichtet wurden, sind zu einem sichtbaren Zeichen 
für die Segregation der Bevölkerung geworden.“

Slowakisches nationales Zentrum für Menschenrechte (2010)

http://fra.europa.eu/fraWebsite/news_and_events/infocus10_2605_en.htm
http://fra.europa.eu/fraWebsite/news_and_events/infocus10_2605_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=761&langId=en
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dietschechische Republik).DieAnalysebasiertaufeiner
Befragungvoninsgesamt7604RomaallerAltersgruppen
aus5647Haushalten.WiedieErgebnissebelegen,befin‑
densichinBulgarien, Griechenlandundportugal46%
bis62%derbefragtenRoma‑HaushalteinGebietenmit
schlechtenGesundheitsbedingungenund43%bis53%
inStadtteilen,dieweitvomStadtzentrumunddamitauch
vonKrankenhäusernundähnlichenEinrichtungenentfernt
sind.Indertschechischen RepublikundderSlowakeifehlt
esbeifasteinemFünftelderbefragtenRoma‑Haushaltean
Gesundheits‑oderSozialdiensteninderNäheihresWohn‑
ortes.63AußerdemergabdasProjektzurmedizinischenVer‑
sorgungderRoma‑Gemeinschaft,64dassbeieinemhohen
ProzentsatzderRoma‑Kindernichtallevorgeschriebenen
Impfungendurchgeführtwerden.InRumänienistderAnteil
derRoma‑Kinder,dienichtordnungsgemäßamImpfpro‑
grammteilnehmen,mit46%amhöchsten,gefolgtvon
Griechenlandmit35%undBulgarienmit29%.

In ihrem Bericht 2010 Ethnische Minderheiten und 
Roma‑Frauen in Europa: Ein Fall für die Gleichberechti‑
gung der Geschlechter?(Ethnic minority and Roma women 
in Europe – A case for gender equality) untersuchtedie
EuropäischeKommissionauchdenGesundheitszustand
vonRoma‑Frauenund‑Kindernsowie ihrenZugangzu
medizinischerVersorgung.IndemBerichtheißtes,dass
„diedurchschnittlicheLebenserwartungvonRoma‑Frauen
und‑MännernbeiihrerGeburterheblichunterderLebens‑
erwartungderübrigenBevölkerungliegt.DiesisteineFolge
ihrerschlechtenWohnungs‑undLebensbedingungensowie
ihresunzureichendenZugangszuVorsorgeuntersuchungen
undzurGesundheitsversorgung.[…]Roma‑Frauennehmen
imVergleichzurübrigenBevölkerungGesundheitsleis‑
tungenseltenerinAnspruch,dabeieinermedizinischen
BehandlungdieHygiene‑undAnstandsregelnderRoma
verletztwerdenkönntenunddieFrauensichhäufigauf‑
grunddesnegativen/rassistischen/diskriminierendenVer‑
haltenseinigermedizinischerFachkräfteundKrankenhäuser
ausgegrenztfühlen.“65

ImZusammenhangmitdergeringenLebenserwartungver‑
weistderBerichtdarauf,dassinRumänien„[f]rüheund
mehrfacheSchwangerschafteneinbesonderesGesund‑
heitsrisiko fürRoma‑Frauendarstellen, dasdurchden
unzureichendenZugangzurGesundheitsversorgungund
dieArmutweitererhöhtwirdundnegativeAuswirkungen
aufdieLebenserwartungvonRoma‑Frauenhat.Neben
dengesundheitlichenRisikentragenfrüheundmehrfache
Schwangerschaftenaußerdemdazubei,dassRoma‑Frauen
vomZugangzuBildungundvonderTeilnahmeamArbeits‑
marktausgeschlossensind.DieKindersterblichkeitistbei
RomainRumänienviermalhöherals imlandesweiten
Durchschnitt.“66DieunzureichendenVorsorgeuntersuchun‑
geninderSchwangerschafttragenzueinerhohenKinder‑

63 FundaciónSecretariadoGitano(FSG)(2009),S.101.
64 Ibid.,S.101.
65 EuropäischeKommission(2010f),S.11.
66 Ibid.,S.114.

sterblichkeitinderRoma‑Gemeinschaftbeiundwirkensich
auchnegativaufdieGesundheitvonNeugeborenenaus.

AuchhierspieltDiskriminierungeineRolle.InseinenSchluss‑
bemerkungenwiesderCERD‑BerichtvomAugust2010zu
Rumäniendaraufhin,dassRomabeimZugangzurGesund‑
heitsversorgungnachwievorvonrassistischenVorurteilen
undethnischerDiskriminierungbetroffenseien.DerAus‑
schussempfahldenstaatlichenStellen,RomadenZugang
zuGesundheits‑undSozialleistungenzugewährleisten
undweiterhinRoma‑MediatorenimGesundheitswesen
zuunterstützen.67

Diskussionsrunde im Vorfeld des 
Zweiten Europäischen Roma-Gipfels 
Vom6.‑7.April2010luddieFRAimVorfelddesZweiten
EuropäischenRoma‑Gipfels,denderspanischeEU‑Vorsitz
ausrichtete,Roma‑undTraveller‑FrauensowieVertre‑
terderEuropäischenKommissioninsspanischeCórdoba
ein,umüberdasweitereVorgehen„AufdemWegzur
Gleichberechtigung“zuberaten.Roma‑Frauenstellten
gemeinsammitderFRAIdeenfürMaßnahmenzusam‑
men,diederjeweiligeEU‑Vorsitz,dieEuropäischenKom‑
mission,aberauchdieMitgliedstaateninderPlattform
fürdieEinbeziehungderRomazurDiskussionstellen
könnten.Vorgeschlagenwurdenunteranderem:die
FörderungderErhebungethnischerDaten,dieAnerken‑
nungdesPhänomensderMehrfachdiskriminierungund
diederEinsatzderoffenenKoordinierungsmethode,um
echteGleichbehandlungstetszuberücksichtigenundin
derPraxisherzustellen.UmdieKernaussagenzusam‑
menzufassenundzuunterstreichen,verabschiedetendie
Roma‑undTraveller‑FraueneinPositionspapier.

Das Positionspapier ist abrufbar unter: http://fra.europa.eu/
fraWebsite/attachments/RT_roma_summit_key_messages.pdf

AkTiviTäT DER FRA 

DieaufnationalerEbenezusammengetragenenDatenbestä‑
tigen,dassbeimZugangderRoma‑Gemeinschaftenzurmedi‑
zinischenVersorgunggravierendeProblemebestehen.Im
September2010wurdenbeispielsweisedieErgebnisseder
Studie über die Gesundheitssituation der Traveller in Irland 
und Nordirland(All Ireland Traveller health study)veröffent‑
licht.AnderStudiewaren10500Traveller‑Familienbetei‑
ligt,dieinderRepublik IrlandundinNordirlandleben.Den
UntersuchungsergebnissenzufolgeliegtdieLebenserwar‑
tungmännlicherTravellerbeiderGeburtbei61Jahrenund
damitum15JahreunterdervonMännerninderGesamtbe‑
völkerung.Roma‑FrauenhabeneineLebenserwartungvon
70Jahren,dassind11JahrewenigeralsbeiFraueninder
Gesamtbevölkerung.WasdieBereicheRassismusundDiskri‑
minierunganbelangt,fühltsichdemBerichtzufolgefastjeder
zweiteTravellerinallenLebensbereichendiskriminiert.Etwa
39,6%derBefragtengabenan,beimZugangzuGesundheits‑
diensteninirgendeinerFormdiskriminiertwordenzusein.68

67 VereinteNationen,CERD(2010e),Abssatz14.
68 UniversityCollegeDublin(2010).

http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/RT_roma_summit_key_messages.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/RT_roma_summit_key_messages.pdf
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Ausblick
DieEUundihreMitgliedstaatentrageneinebesondere
VerantwortunggegenüberdenRomaalsgrößterethnischer
MinderheitinderUnion.DerEuroparatriefseineMitglied‑
staatenauf,dieRoma‑FragenichtnurausderPerspektive
einersozialbenachteiligtenGruppeanzugehen,sondernaus
derPerspektiveeinernationalenMinderheit,dieberechtigt
ist,dieimRahmenübereinkommenzumSchutznationaler
MinderheitenfestgelegtenRechtewahrzunehmen.

InderGrundrechte‑ChartaderEuropäischenUnionsinddie
Werteverankert,aufdenendieEUaufgebautist.Damit
dieseWertefürdieRomazurRealitätwerdenundsozur
VerbesserungihrerSituationbeitragen,müssensieprak‑
tischumgesetztwerden.BeiderBewältigungderHer‑
ausforderungen,diemitdererfolgreichenIntegrationder
Roma‑GemeinschaftenindiemodernenGesellschaftender
EUverbundensind,spielenmehrereElementeeinezentrale
Rolle.Dazugehören:

• dieumfassendeNutzungundAnwendungbestehen‑
derEU‑RechtsinstrumentewieetwaderGleichbehand‑
lungs‑Richtlinie und der Freizügigkeitsrichtlinie, im
EinklangmitderGrundrechte‑ChartaderEuropäischen
Union;

• dieFörderungderKooperationzwischenverschiedenen
Verwaltungsebenen,basierendaufeinererfolgreichen
PartnerschaftmitallenmaßgeblichenAkteuren,wie
etwa: Koordinierungsstellen für Roma auf nationa‑
lerEbene;lokaleundregionaleBehörden;regionale
Roma‑Koordinatoren;Privatunternehmen;anderespe‑
zielleGleichbehandlungsstellen;NGOs,diesichfürdie
BelangederRomaeinsetzen;

• dieVerbesserungderZusammenarbeitauchzwischen
dernationalen,europäischenundinternationalenEbene
sowiedenVertreternderRoma,sodassdievorhandenen
FinanzinstrumenteeffektiverfürdieEingliederungder
Romaeingesetztwerdenkönnen;

• dieFörderungeinerumfassenderenundeffektiveren
NutzungderEU‑FondszurBewältigungdermehrdimen‑
sionalenHerausforderungenimZusammenhangmitder
AusgrenzungderRomasowiedieEntwicklungnationaler
StrategienzurAufhebungderSegregationmitHilfeder
Strukturfonds;

• die systematische Einbeziehung von Fragen der
Roma‑IntegrationindieumfassendenPolitikbereiche
Bildung,Beschäftigung,öffentlicheGesundheit,Infra‑
strukturundStadtplanungsowiewirtschaftlicheund
territorialeEntwicklung;

• wirksameMaßnahmenzursozialenEingliederung.Das
sindsolche,dieauffundiertenInformationenbasieren.
Dazubedarfeswiederumregelmäßigeundsystema‑
tischeErhebungoffizieller,verwertbarer,aussagekräf‑
tigerundnachethnischerHerkunftaufgeschlüsselter
Daten,wobeialleerforderlichenGarantien,wiesieunter
andereminderEU‑Datenschutzrichtliniefestgelegtsind,
gewährleistetseinmüssen.
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DiesesKapitelbeleuchtet,wiesichPolitikundPraxisin
derEUundihrenMitgliedstaatenindenBereichenAsyl,
EinwanderungundIntegrationvonMigrantenimJahr2010
entwickelten.InersterLiniebefasstessichmitderGrund‑
rechtssituationvonAsylsuchendenundaufenthaltsberech‑
tigtenMigranteninderEU.FüreinenumfassendenÜberblick
überdiesenBereichsolltediesesKapitelzusammenmit
Kapitel2zuGrenzkontrolleundVisapolitikgelesenwerden,
dassichschwerpunktmäßigmitderGrundrechtssituation
vonAsylsuchendenund irregulärenMigrantenanden
EU‑Außengrenzenbefasst.

1.1.  Asyl
DreigroßeHerausforderungenergabensichimBereich
Asyl.ZumErstenverpflichtetdasStockholmerProgramm1
dieEU‑MitgliedstaatenzurSchaffungeinesGemeinsamen
EuropäischenAsylsystems(GEAS)bis2012,wobeidiedies‑
bezüglichenFortschrittebislangjedocheherbescheiden
ausfielen.Zweitens istes fürdieMitgliedstaatennoch
immereineHerausforderung,ihrebereitsbestehenden
PflichtenausdemEU‑RechtbetreffenddieAufnahmebe‑
dingungenfürAsylsuchendezuerfüllen.Sohatinsbeson‑
derederaußergewöhnlicheDruck,demdasgriechische
Asylsystemausgesetztwar,dieHerausforderungenfürdie
Grundrechtedeutlichgemacht.Herausforderungendieser
ArtkönneninStaatenauftreten,indenendiederzeitigen

Asyl, Einwanderung, 
Integration

Die neuesten vom statistischen Amt der Europäischen Union (EU) erfassten Zahlen zeigen, dass von September 
2009 bis September 2010 rund 250 000 Menschen in den 27 Mitgliedstaaten der EU Asyl beantragt haben. Das 
Asylsystem der EU bietet all jenen, denen in ihrem Heimatland ernsthafter Schaden droht, die Möglichkeit, inter‑
nationalen Schutz zu beantragen. Allerdings gingen die Reformen zur Schaffung eines Gemeinsamen Europäischen 
Asylsystems (GEAS) bis 2012 nur langsam voran. Gleichzeitig geriet das griechische Asylsystem unter ungeahnten 
Druck, der es für das Land zu einer Herausforderung machte, Menschenrechtsgarantien umzusetzen. Ein vor kurzem 
erlassenes Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) hinterfragte in diesem Zusammenhang 
die praktischen Auswirkungen der Dublin‑II‑Verordnung. Was die Integration von Migranten betrifft, ist der Trend 
zu beobachten, nach dem sich rechtmäßig auf einem Territorium befindende Drittstaatsangehörige nur dann eine 
dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung erhalten, wenn sie bestimmte Integrationsauflagen erfüllen. 

1

2 Richtlinie2004/83/EGdesRates,ABl.2004L304.
3 Verordnung(EG)Nr.343/2003desRates,ABl.2003L50,S.1.1 Verordnung(EG)Nr.343/2003desRates,ABl.2003L50,S.1.

WichtigeEntwicklungenimBereich
Asyl,EinwanderungundIntegration:

• DieBestimmungenderAsyl‑Anerkennungsrichtlinie2überden
Anspruchauf,sowieAnerkennungundEntzugdesFlüchtlingsstatus
wurdendurchUrteiledesGerichtshofsderEuropäischen
Union(EuGH)klärendausgelegt.IndenMitgliedstaatenan
EU‑AußengrenzentratenimZusammenhangmitverstärkten
MigrationsströmengrundrechtlicheSchwierigkeitenauf;dies
giltbesondersfürdieHaftbedingungenirregulärerMigranten.

• DieÜberstellungvonAsylbewerbernnachGriechenland
imZusammenhangmitderDublin‑II‑Verordnung3
wurdeausgesetzt,umdieGrundrechtederzu
überstellendenPersonennichtzugefährden.

• DieHaftbedingungenfürirreguläreMigranten(einschließlichjener,
derenAsylanträgeabgelehntwurden)warfengrundrechtliche
Problemeauf.RückübernahmeabkommengabenimHinblickauf
denGrundsatzderNichtzurückweisungAnlasszuBedenken.

• EinewachsendeAnzahlvonMitgliedstaatenführte
IntegrationsauflagenalsVoraussetzungfürdie
GewährungunbefristeterAufenthaltstitelein.

• EinigeMitgliedstaatenzogeninBetracht,Migranten
umfassenderepolitischeRechtezugewähren.
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EU‑Asylregelungenineinemnochentwicklungsbedürftigen
nationalenAsylsystemumgesetztwerdenmüssen,dessen
KapazitätdemZuflussvonAsylsuchendenadministrativ
nichtgewachsenist.ZumDrittengibtesAnhaltspunkte
dafür,dassdieöffentlicheIntoleranzgegenüberMigranten
undAsylsuchendenzunimmt.4

DiesesKapitelbeschäftigtsichauchnähermitdenEnt‑
wicklungendesrechtlichenundinstitutionellenRahmens
inderEU,einschließlichderRechtsprechungdesEuGH.
AnschließendwerdendieHerausforderungenfürdieGrund‑
rechteerörtert,diesichausderpraktischenUmsetzung
desbestehendenRechtsrahmensergeben.Dabeiliegtein
SchwerpunktaufdenProblemen,mitdenenGriechenland
konfrontiertwar,undderenAuswirkungenfürdaseuropä‑
ischeAsylsystemalsGanzes.

1.1.1.  Entwicklungen des rechtlichen und 
institutionellen Rahmens in der EU

ImRahmenderEntwicklungeinesGemeinsamenEuropäi‑
schenAsylsystemsverhandeltenderRatunddasParlament
derEuropäischenUnionübersechsEU‑Rechtsakte,näm‑
lichdieRichtlinieüberlangfristigaufenthaltsberechtigte
Personen,5dieRichtlinieüberAufnahmebedingungen,6die
Asyl‑Anerkennungsrichtlinie,dieAsylverfahrensrichtlinie,7
dieDublin‑II‑Verordnung8unddie„Eurodac“‑Verordnung.9
BisEnde2010konntemansichlediglichaufdieÄnderun‑
genderRichtlinieüberlangfristigaufenthaltsberechtigte
Personenverständigen.10InihrergeändertenFassungwird
dieseRichtliniePersonen,dieunterinternationalemSchutz
stehen,dieMöglichkeitbieten,sichinderEUgenausofrei
zubewegenwieanderelangfristigaufenthaltsberechtigte
PersonenausDrittstaaten.DochbleibenLückenimRechts‑
rahmenbestehen,dadieGesetzgebungzuAsylverfahren,
zuderAufnahmevonAsylbewerbernundzurFestlegung
desFlüchtlingsstatusnichtüberarbeitetwurde.

UnterdessengehendieDiskussionenüberdievorgeschla‑
genenÄnderungendervierwesentlichenInstrumenteder
EUzumThemaAsylfreilichweiter–wennauchmitmäßi‑
gemErfolg.DieVorschlägebetreffendieRichtlinieüber
Aufnahmebedingungen(Neufassung),11dieAsylverfahrens‑
richtlinie(Neufassung),12dieAsyl‑Anerkennungsrichtlinie
(Neufassung)13unddieDublin‑II‑Verordnung(Neufassung)14
undbezweckenbesseregemeinsameSchutzstandardsdurch
eineweitereHarmonisierungdernationalenGesetzgebun‑
gen.DasAmtdesHohenFlüchtlingskommissarsderVer‑

4 SieheKapitel6überRassismusundethnischeDiskriminierung.
5 Richtlinie2003/109/EGdesRates,ABl.2004L16.
6 Richtlinie2003/9/EGdesRates,ABl.2003L031.
7 Richtlinie2005/85/EGdesRates,ABl.2005L326.
8 Verordnung(EG)Nr.343/2003desRates,ABl.2003L50.
9 Verordnung(EG)Nr.2725/2000,ABl.2000L316.
10 EuropäischesParlament(2010a).
11 EuropäischeKommission(2008a).
12 EuropäischeKommission(2009a);sieheauchEuropäischeKommission

(2010a).
13 EuropäischeKommission(2009b).
14 EuropäischeKommission(2008b).

eintenNationen(UnitedNations,UNO)(UNHCR)hatdie
VorschlägederEuropäischenKommissionbegrüßt,dadiese
sichmiteinigendernochvorhandenenHarmonisierungslü‑
ckenbefassen.15DerRatderEUstelltesichallerdingsgegen
einigederVorschläge,beispielweisejenezurStärkungdes
RechtsaufwirksamenRechtsbehelf,derBereitstellungvon
ProzesskostenhilfeundderRegelungderHaft.Umdem
VerhandlungsprozessneuenSchwungzuverleihen,veran‑
staltetederbelgischeEU‑RatsvorsitzimSeptember2010
eineMinisterkonferenzzumThemaAsyl,beiderdieFRA
dieErgebnisseihrerUntersuchungzumZugangvonAsyl‑
suchendenzurJustizvorstellte.16

TrotzderBemühungendesbelgischenRatsvorsitzes,die
SchaffungdesGEASvoranzubringen,warbeimRateine
gewisseZurückhaltungfestzustellen,wasdieWeiterent‑
wicklungderEU‑StandardsindiesemBereichbetrifft.Grund
hierfürkönntenteilweisepraktischeHerausforderungenbei
derEinhaltungderbereitsbisherbestehendenPflichtenaus
demEU‑Rechtsein.DieEuropäischeKommissionkündigte
an,dasssienochvorBeginndespolnischenEU‑Ratsvorsitzes
imJuli2011ÄnderungsvorschlägefürdieAsylverfahrens‑
richtlinieunddieRichtlinieüberAufnahmebedingungen
vorlegenwird.17AuchdieVerhandlungenzurÜberarbeitung
derDublin‑II‑Verordnungundder„Eurodac“‑Verordnung
(dieErhebungunddenVergleichvonFingerabdrücken
betreffend)wurdenebenfallsfortgeführt.18DieEuropä‑
ischeKommissionhatausihremEurodac‑Vorschlagjene
Bestimmungengestrichen,dieStrafverfolgungsbehörden
undEuropolZugangzuEurodac‑DatenzumZweckderStraf‑
verfolgunggewährthätten.InseinerStellungnahmevom
April2010hattederEuropäischeDatenschutzbeauftragte
(EDSB)grundrechtlicheBedenkenzudiesenBestimmungen
geäußert.ImNovember2010fordertenallerdingsdiezehn
EU‑MitgliedstaatenDeutschland, Frankreich, litauen, die
Niederlande, Österreich, portugal,Slowenien,Spanien,
die tschechische Republik und Ungarn, dasserneuteine
BestimmungzumZugangzuEurodacfürStrafverfolgungs‑
behördenindieVerordnungaufgenommenwerdensolle.19

BeiminstitutionellenRahmendesEU‑Asylsystemskonnten
hingegenFortschritteerzieltwerden.ImFebruar2010nah‑
mendasEuropäischeParlamentundderRatdieVerordnung
zurEinrichtungeinesEuropäischenUnterstützungsbürosfür
Asylfragen(EASO)an.20DiesesUnterstützungsbüromitSitz
inMaltasolldieUmsetzungdesGEASverbessern,indem
esdiepraktischeZusammenarbeitderEU‑Mitgliedstaaten
inAsylfragenfördert.EshatinsbesonderedieAufgabe,
Mitgliedstaaten,derenAsyl‑undAufnahmesystemeunter
Druckgeraten, technischeund fachlicheBeratungund

15 VereinteNationen,UNHCR(2010a),(2010b)und(2009a).Siehe
auchEuropeanCouncilonRefugeesandExiles(ECRE)(2010a),ECRE
(2010b),ECRE(2009a).

16 AgenturderEuropäischenUnionfürGrundrechte(FRA)(2010a),
(2010b)und(2010c).

17 RatderEuropäischenUnion(2010a).
18 EuropäischeKommission(2009c);sieheauchEuropäischeKommission

(2008b).
19 SieheRatderEuropäischenUnion(2010a),S.9.
20 Verordnung(EU)Nr.439/2010,ABl.2010L132,S.11.
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denZielenundGrundsätzenderVereintenNationenzuwi‑
derlaufen“.DerEuGHbefand,dassdieTatsache,dasseine
PersonMitgliedeinerterroristischenVereinigung26istund
„denbewaffnetenKampfdieserVereinigungaktivunter‑
stützt,nichtautomatischeinschwerwiegenderGrundist,
derzuderAnnahmeberechtigt,dasseinePerson„eine
schwerenichtpolitischeStraftat“begangenhatodersich
Handlungenzuschuldenkommenließ,diedenZielenund
GrundsätzenderVereintenNationenzuwiderlaufen.Der
EuGHkonstatiertevielmehr,dasseinesolcheFeststellung
„vonderBewertungderkonkretenFaktenvonFall zu
Fall“abhängt.27

Ende2010wareineReihevonweiterenFällenzurAsyl‑
verfahrensrichtlinieundderDublin‑II‑Verordnungvordem
EuGHanhängig.28EinedieserRechtssachenwarvoneinem
Berufungsgericht imVereinigten Königreich (UK)dem
EuGHvorgelegtworden.DabeigingesumdieFrage,ob
dieÜberstellungvonAsylsuchendenanEU‑Mitgliedstaaten,
indenenihreGrundrechtenachderEU‑Grundrechte‑Charta
alsbedrohtgeltenoderindenendieMindeststandardsder
Asylverfahrensrichtlinienichtdurchgesetztwerden,eine
Verletzungdes EU‑Rechts und anderer internationaler
Verpflichtungendarstellt.AuchderHigh Court of Ireland
befasstedenEuGHmitder Frage,obdieÜberstellung
vonAsylsuchendenanandereEU‑Mitgliedstaatenrecht‑
mäßigsei,indenenandereStandardsfürdenSchutzvon
Flüchtlingengelten.

1.1.3.  Das EU-Asylrecht in der praktischen 
Anwendung

BeiderpraktischenUmsetzungdergeltendenAsylgesetz‑
gebungsindzweigrundsätzlicheHerausforderungenfür
denSchutzderGrundrechteerkennbar.Zumeinenkanndie
UmsetzungderEU‑AsylgesetzgebungdurchdieMitglied‑
staatendiekonkreteInanspruchnahmederRechtevonAsyl‑
bewerbernmitunterschwieriggestalten.Zumanderenkann
essichfürdieEU‑Mitgliedstaatenschwieriggestalten,sich
aufsteigendeZuwandererströmeeinzustellen.Maßnahmen
zurStärkungderSolidaritätzwischendenMitgliedstaaten
könntendabeihelfen,dieseSchwierigkeitenzubewältigen.

26 GemäßderListeimAnhangzumGemeinsamenStandpunktdesRates
überdieAnwendungbesondererMaßnahmenzurBekämpfungdes
Terrorismus,ABl.2001L344/93,S.95‑96.

27 EuGH,VerbundeneRechtssachenC‑57/09undC‑101/09,BundD,
9.November2010,Absatz99.

28 EuGH,C‑69/10SambaDiouf,5.Februar2010,überdieAuslegung
vonAbsatz39derMindestnormen‑RichtlinieimZusammenhang
mitZugangzurJustiz.EuGH,C‑411/10,NSgegenSecretaryof
StatefortheHomeDepartment,18.August2010;undC‑493/10,
M.E.undanderegegenRefugeeApplicationsCommissioner,Minister
forJustice,EqualityandLawReform,11.Oktober2010.Beide
RechtssachenwurdenaufAnordnungdesPräsidentendesEuGHam
9.November2010verbunden.ZuvorhattedieEuGH‑Entscheidung
vom29.Januar2009inderRechtssachePetrosianundandere
(C19/08),eineVerfahrensfragegeklärtbezüglichdesBeginns
derFristfürdieÜberstellungdesAsylsuchendenimSinnevon
Absatz20(1)(d)und2derVerordnung(EG)Nr.343/2003desRates
vom18.Februar2003.

UnterstützungzurVerfügungzustellen.ImRahmenseiner
operativenUnterstützungwirddasEASOunteranderem
Schulungenanbieten,InformationenüberHerkunftsländer
derMigrantenerhebenundbereitstellenundMaßnah‑
menzurUnterstützungderAsyl‑undAufnahmesysteme
derMitgliedstaatenkoordinieren.DasEASOsollnochvor
19.Juni2011seineArbeitaufnehmen.21

1.1.2.  Die Rolle des Gerichtshofs der EU

DerEuGHhatbestehendesSekundärrecht2010ineiner
Reihe von Urteilen klärend ausgelegt. Dieses Kapitel
beleuchtetdreiFälle,diesichaufdieAsyl‑Anerkennungs‑
richtliniebeziehen.

ImFallAbdulla entschiedderEuGHüberdieAuslegung
vonArtikel11Absatz1Buchstabee)derRichtlinie,der
denEntzugdesFlüchtlingsstatusbetrifft.22DerEuGHstellte
fest,dasseinFlüchtlingseinenFlüchtlingsstatusverlieren
kann,wenndieUmstände,welchedieAngstdesBetrof‑
fenenvorVerfolgungrechtfertigten,nichtlängergegeben
sindunderkeinenAnlassmehrhat,eineVerfolgungim
SinnevonArtikel2Buchstabec)derRichtliniebefürchten
zumüssen.EinesolcheVeränderungderUmständemuss
allerdings„erheblichundnichtvorübergehenderNatur“
sein,unddieFaktoren,diedieGrundlagefürdieVerfolgung
bilden,müssen„dauerhaftausgemerzt“sein.23

ImFallBolbol entschiedderEuGHüberdieAuslegungvon
Artikel12Absatz1derAsyl‑Anerkennungsrichtlinie.24Die‑
serBestimmungzufolgekannderFlüchtlingsstatusPer‑
sonen,diedenSchutzeinerOrganisationoderInstitution
derVereintenNationengemäßArtikel1Buchstabedder
FlüchtlingskonventionderVereintenNationengenießen,
nichtzuerkanntwerden.DerEuGHstelltjedochfest,dass
einvertriebenerPalästinensernichtvonderAnerkennung
alsFlüchtlingausgeschlossenwerdenkonnte,nurweiler
grundsätzlichAnspruchaufGewährungvonSchutzoder
BeistanddurchdasUN‑HilfswerkfürPalästina‑Flüchtlinge
(UNRWA)hatte.DerEuGHunterstrichvielmehr,dassein
solcherAusschlussnurdannerfolgendarf,wenneinePerson
diesenSchutzbzw.BeistandtatsächlichinAnspruchnimmt,
washiernichtderFallwar.

ImFallB und DentschiedderEuGHüberdieAuslegung
vonArtikel12Absatz2Buchstabeb)undc)derRichtli‑
nie.25DieserBestimmungzufolgedarfdieAnerkennungder
Flüchtlingseigenschaftverweigertwerden,wennschwer‑
wiegendeGründezuderAnnahmeberechtigen,dasseine
Person„eineschwerenichtpolitischeStraftat[…]begangen
hat“oder„sichHandlungenzuschuldenkommenließ,die

21 Ibid.,Art.54.
22 EuGH,VerbundeneRechtssachenC‑175‑179/08,Abdullau.a.,

2.März2010.DieElgafajiRechtssache(C‑465/07)wardieerste
EuGH‑VorabentscheidungüberdieMindestnormen‑Richtlinieim
Februar2009.

23 Ibid.,Absatz72ff.
24 EuGH,C‑31/09,Bolbol,15.Juni2010.
25 EuGH,VerbundeneRechtssachenC‑57/09undC‑101/09,BundD,

9.November2010.
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EineUNHCR‑StudieausdemJahr2010stellteimZusam‑
menhangmitderUmsetzungundInterpretationderAsyl‑
verfahrensrichtliniegroßeAbweichungenzwischenden
Mitgliedstaatenfest.DieswurdealsIndizgewertet,dass
dasbetreffendeEU‑RechtinderPraxisnichtordnungsgemäß
angewandtwurde.29

1.1.4.  Umgang mit steigenden 
Zuwandererzahlen

2010stand GriechenlanduntereinembeachtlichenEinwan‑
derungsdruck.Ungefähr90%allerirregulärenÜbertritte
derLandes‑,See‑oderLuftgrenzenderEUfanden2010in
Griechenlandstatt.ZugleichbefindetsichdasAsylsystem
GriechenlandserstinderAnfangsphaseseinerEntwicklung
undbietetnurbegrenzteAufnahmekapazitäten.30

WoeinebesondershoheZahlvonPersonenirregulärdie
GrenzeneinesEU‑Mitgliedstaatesübertritt,kannderSchutz
derGrundrechteaufzweierleiArtundWeisegefährdet
werden:zumeinenverfügtdasAsylsystemdesbetreffen‑
denLandesmöglicherweisenichtüberdienotwendigen
Kapazitäten,umhöhereZahlenanAsylbewerberninange‑

29 VereinteNationen,UNHCR(2010c).
30 FRA(2011).

messenerArtundWeiseaufzunehmen,und,zumanderen,
sindauchdieRechtejenerAsylbewerbergefährdet,diein
andereüberlasteteStaatenzurückgeschicktwerden.

DortwoAsylsystemeder EU‑Mitgliedstaatennicht über
dieKapazitätverfügen,hoheZahlenvonAsylsuchenden
zubewältigen,könnenSchwierigkeitenbeiderSchaffung
angemessenerAufnahmebedingungenauftreten.InderTat
wurdevonderartigenProblemeninBelgien,Griechenland
undItalienberichtet.31InfolgedessenergreifenStaatenhäu‑
figMaßnahmen,umdieGesamtzahlderAsylsuchendenzu
begrenzen,wassichwiederumnegativaufdieSchutzstan‑
dardsauswirkenkann.32AuchkönnenschwierigeLebensbe‑
dingungenbishinzurObdachlosigkeitentstehen,wieimFall
vonGriechenlandzubeobachtenwar.Darüberhinausbesteht
dasRisiko,dassAsylsuchendeinHaftanstaltenunterunzu‑
länglichenBedingungenzusammenmitirregulärenMigranten
inGewahrsamgenommenwerden.UnterLetzterenkönnen
sichauchstraffälligePersoneninAbschiebehaftbefinden.

Zweitenszeigteder„Stresstest“desaußergewöhnlichen
DrucksaufdasgriechischeAsylsystemdie Schwächen
der gegenwärtigen EU‑Normenauf. Ende2010waren
1000Fälle imZusammenhangmitderUmsetzungder
Dublin‑II‑VerordnungvordemEGMRanhängig.33Siebetrafen
vorallemKlagenvonAsylsuchendengegenBelgien,Finn-
land,Frankreich unddieNiederlande,dieihreAusweisung
nachGriechenlandoderItalien anfochten.

InvielenFällenerließderEGMReinstweiligeMaßnahmen
gemäßArtikel39seinerVerfahrensordnung,mitdenen
Staatenangewiesenwurden,währendderGerichtsanhän‑
gigkeitderjeweiligenFälleAsylbewerbernichtnachGrie-
chenlandauszuweisen.EinstweiligeMaßnahmenkönnen
ergriffenwerden,wennsieaufgrundderUmständedrin‑
genderforderlicherscheinen.GewährtderGerichtshofdem
BeschwerdeführereinesolcheeinstweiligeMaßnahme,wird
dessenAusweisungausgesetzt.FreilichhatderGerichtshof
dannineinemzweitenMomentüberdieZulässigkeitsowie
dieSacheselbstzubefinden.JedenfallsstelltederEGMR
ineinemSchreibenklar,dasserbiszurUrteilsfällungim
FallM.S.S. gegen Belgien und GriechenlandinallenFällen,
welcheAusweisungennachGriechenlandbetreffen,einst‑
weiligeMaßnahmengewährenwürde.34Dadurchwurden
EU‑MitgliedstaatenwieBelgien,Dänemark,Finnland,die
Niederlande,ÖsterreichunddasVereinigte Königreich
nochmehrunterDruckgesetzt,alleAusweisungenaus‑
zusetzen.TrotzdemhattenzuJahresende2011nichtalle
EU‑Mitgliedstaatenoffiziellbekanntgegeben,alleAuswei‑
sungennachGriechenlandeinzustellen.35

31 WeitereInformationenfürBelgiensiehe,Courard,P.(2010);für
Griechenland,Europarat(2010a)undfürItalien,VereinteNationen,
UNHCR(2009c).

32 Kapitel2überGrenzkontrolleundVisapolitik.
33 EGMR(2010).
34 EGMR,GC,M.S.S.gegenBelgienundGriechenland,Nr.30696/09,

21.Januar2011.
35 FürweitereInformationenzurLageinGriechenlandsiehe:FRA

(2011).

Informationsmaterial über Asylverfahren: große 
Unterschiede zwischen den EU-Mitgliedstaaten
2010hatdieFRAErfahrungenvonfast900Asylsuchendeninden
27EU‑Mitgliedstaaten(EU‑27)zusammengetragen.DieseErfahrun‑
genbestätigenerheblicheUnterschiedeinderWeise,wieschrift‑
licheInformationenüberdasAsylverfahrenbereitgestelltwerden,
undwieablehnendeBescheidederAsylbehördenangefochtenwer‑
denkönnen.DieFRAstellteauchfest,dassdasFehlenangemes‑
seneroderrechtzeitigerInformationineinerfürdenAsylbewerber
verständlichenSprachediepraktischeUmsetzungseinerRechte
unterminierenkönnte.

UmdieunterschiedlichenHerangehensweisenderMitgliedstaaten
zuverdeutlichen,gibtAbbildung1.1einenÜberblicküberdieAnzahl
derSprachen,inwelcheallgemeineInformationsbroschürenüber
Asylverfahrenübersetztwurden.InfünfEU‑Mitgliedstaaten–Däne-
mark,Deutschland,Irland,Österreichund der tschechischen Repu-
blik–werdenInformationsbroschüreninüber20Sprachenübersetzt.
ImVergleichdazuwerdeninFrankreich,Griechenland,litauenund
portugalInformationsbroschürenzuAsylfrageninnurfünfSprachen
übersetzt,obwohl2009beispielsweiseinFrankreichmehrals100
undinGriechenlandmehrals60verschiedeneNationalitätenunter
denAsylantragsstellernvertretenwaren(Abbildung1.2).Zwarkann
manvonbestimmtenAsylsuchenden,dieetwaausdenehemali‑
genfranzösisch‑oderportugiesisch‑sprachigenKolonienstammen,
erwarten,dasssieinderLagesind,dieSprachedesAufnahmelan‑
deszuverstehen.Dennochkannmannichtdavonausgehen,dass
ÜbersetzungeninnurfünfSprachendenBedürfnissendesgesamten
NationalitätenspektrumsderAsylbewerberindiesenMitgliedstaaten
gerechtwerdenkönnen.

AkTiviTäT DER FRA
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Abbildung 1.1:  Zahl der Fremdsprachen, in die Broschüren über Asylverfahren übersetzt wurden, 2010, 
(nach land)

Quelle:  FRA (2010a). Die Daten beruhen auf einem von nationalen Asylbehörden zwischen April und Juli 2010 ausgefüllten 
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Abbildung 1.2:  Zahl der Nationalitäten von Asylsuchenden, die 2009 internationalen Schutz beantragt haben, 
(nach land) 

Anmerkungen:  Es ist zu beachten, dass die Zahl der Nationalitäten nicht unbedingt Aufschluss über die Zahl der von 
Asylbewerbern gesprochenen Sprachen gibt. 
* Für 2009 liegen keine Daten vor.

Quelle: FRA (2010b). Die Daten beruhen auf der Asylstatistik von Eurostat, die im September 2010 herangezogen wurden
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ImJanuar2011verkündetedieGroßeKammerdesEGMRihr
UrteilinderSacheM.S.S. gegen Belgien und Griechenland.
IndembereitsobenerwähntenFallgingesumdieRückfüh‑
rungeinesafghanischenAsylsuchendenvonBelgiennach
GriechenlandinAnwendungderDublin‑II‑Verordnung.In
GriechenlandwarderAsylsuchendeinGewahrsamgenom‑
menworden.ErbeantragteAsylundmussteschließlichauf
derStraßelebenohnejeglicheExistenzmittelzurVerfügung
zuhaben.DerEGMRstelltefest,dasssowohlGriechenland
alsauchBelgiengegenArtikel3(VerbotderFolteroder
unmenschlicherodererniedrigenderStrafeoderBehandlung)

undArtikel13(RechtaufwirksameBeschwerde)derEuropä‑
ischenMenschenrechtskonvention(EMRK)verstoßenhatten.

NebendemFallM.S.S. gegen Belgien und Griechenland
haben möglicherweise noch zwei weitere anhängige
Rechtssachen,dievonGerichteninIrlandundimVerei-
nigten KönigreichdemEuGHvorgelegtwurden,36dazu

36 EuGH,C‑411/10,NSgegenSecretaryofStatefortheHome
Department,18.August2010;undC‑493/10,M.E.undanderegegen
RefugeeApplicationsCommissioner,MinisterforJustice,Equalityand
LawReform,11.Oktober2010.
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beigetragen, dass eineReihe von EU‑Mitgliedstaaten,
ÜberstellungenvonAsylsuchendennachGriechenland
vorübergehendaussetzten.37

FürmancheBeobachteristdieEntscheidungdesEGMRim
FallM.S.S.insoferneinschwererSchlagfürdasEU‑Asylsy‑
stemunddieDublin‑II‑Verordnung,alsdieVermutung,dass
alleEU‑MitgliedstaatendieGrundrechtsstandardseinhalten,
nichtlängergiltundsomitdieautomatischeRückführung
ineinenEU‑Mitgliedstaatnichtschlechthinalsunproble‑
matischbetrachtetwerdenkann.38DieEU‑Kommissarinfür
Innenpolitik,CeciliaMalmström,betonte,dassimRahmen
desAsylsystemsalleEU‑MitgliedstaatenihrerVerantwor‑
tunggerechtwerdenmüssten,damitPersonen,dieinNot
sind,auchtatsächlichinternationalenSchutzinAnspruch
nehmenkönnen.39IndiesemSinnelauteteinesdererklär‑
tenZielederWeiterentwicklungdesGEAS,dieSolidarität
unddasVerantwortungsbewusstseinunterdenEU‑Mitglied‑
staatensowiezwischenderEUundDrittländernzustärken.

Bemerkenswertist,dasssichGriechenlandverpflichtethat,
seinAsylsystemzureformieren.Griechenlandnahmeinen
nationalenAktionsplanan,derSofort‑undLangzeit‑Maß‑
nahmenvorsieht. InsbesondereerließGriechenlandim
November2010eineneuePräsidialverordnungfürdie
ÜbergangszeitbiszudemZeitpunkt,andemdasGesetz
zurneuenAsylbehördeangenommenistunddieBehörde
sowiedieErstaufnahmelagerfürImmigranteneingerichtet
sind.40AußerdemkündigteGriechenlandaufderVorstands‑
sitzungdesEASOimFebruaran,dassesdenEinsatzder
erstenAsyl‑Unterstützungsteamsbeantragenwerde,die
dasgriechischeAsylsystembeiderBewältigungseinerder‑
zeitigenAnforderungenunterstützensollen.

1.1.5. Solidaritätsmaßnahmen 

DieEuropäischeKommissionunddieEU‑Mitgliedstaaten
bemühensichintensiv,zusammenmitUNHCR,EASOund
FRONTEX,Griechenlandzuunterstützen.DieseHilfebetrifft
sowohldasAsylsystemalsauchdieMigrationssteuerung
allgemein.DerBeistandumfasstumfangreichefinanzielle
sowiepraktischeUnterstützungfürdieReformdesnationa‑
lenAsylsystems,desGrenzschutzesunddesRückkehrma‑
nagements.DieHilfezieltaberauchaufeineeffizientere
NutzungderentsprechendenEU‑MittelfürMigrationsma‑
nagementsowieeinebessereZusammenarbeitmitden
Nachbarländern,insbesonderederTürkeiab.

NebenfinanziellerundpraktischerUnterstützungfürdie
MitgliedstaatenandenEU‑Außengrenzenkannmanals
weiteresBeispielfürSolidaritätsmaßnahmendieLasten‑
verteilungzwischeneinerReihevonMitgliedstaatenanfüh‑

37 SiehezumBeispiel,dieNiederlande,Urteil5671201des
JustizministeriumszurAussetzungvonÜberstellungen,
13.Oktober2010.

38 FürweitereInformationensieheetwaECRE(2011).
39 EuropäischeKommission(2011).
40 Griechenland,Präsidialverordnung114/2010vom

22.November2010.SieheauchGesetzNr.3907/2011veröffentlicht
am26.Januar2011.

ren.2010versuchtenDeutschland,Frankreichundandere
EU‑Mitgliedstaatenauchweiterhinfreiwillig,denDruck,der
aufdemüberfordertenAsylsystemvonMaltalastete,durch
ProjektezurUmsiedlungvonFlüchtlingenzulindern.Eine
vomEuropäischenParlamentinAuftraggegebeneStudie,
dieimJanuar2010fertiggestelltwurde,kommtzudem
Ergebnis,dassimJahr2007inMaltadieAusgabenfürAsyl
imVerhältniszumBruttoinlandsprodukt(BIP)1000Mal
höherwarenalsinPortugal.DieStudiebestätigteaußer‑
dem,dassderDruckaufdasAsylsystemMaltasimVergleich
zuseinenKapazitätenunverhältnismäßighochsei.Auch
Bulgarien,polen und Zypernstehenaufgrundbegrenzter
KapazitätenuntereinemähnlichenDruck.41DenInforma‑
tionendesfranzösischenMinisteriumsfürEinwanderung,
Integration,AsylundsolidarischeEntwicklung(Ministère de 
l’immigration, l’intégration, l’asile et le développement soli‑
daire)zufolgenahmFrankreichimJahr200992anerkannte
FlüchtlingeausMaltaauf,2010warenes93.Deutschland
nahm2010102FlüchtlingeausMalta auf.SieallesindTeil
desPilotprojektsderEU‑internenUmsiedlungausMalta
(EUREMA),andemzehnEU‑Mitgliedstaatenteilnehmen:
Deutschland,Frankreich,luxemburg, polen, portugal,
Rumänien,Slowakei,Slowenien, UngarnunddasVerei-
nigte Königreich.AbgesehenvonDeutschlandundFrank-
reich habendiemeistenMitgliedstaatenzugesagt,jeweils
fünfbiszehnFlüchtlingeaufzunehmen.DemBerichtdes
EuropäischenParlamentszufolgeistdasPilotprojektein
konkretesBeispielfürgemeinsamübernommeneVerant‑
wortung,auchwennseineAuswirkungeninersterLinie
symbolischerNatursind.42NurzumVergleich:Seit2007
sindinsgesamtmehrals600FlüchtlingeausMaltainden
USAaufgenommenworden,undweitere250Flüchtlinge
wurdenEnde2010umgesiedelt.43

1.2.   Rechte irregulärer 
Migranten

AuchwennirreguläreMigrantennureinenkleinenTeilder
zugewandertenBevölkerungdarstellen,sindsiemithöhe‑
rerWahrscheinlichkeitVerletzungenderMenschenrechte
ausgesetztalsandereZuwanderergruppen.44DerBegriff
„irreguläreMigranten“beziehtsichaufPersonen,diesich
ohneGenehmigungimHoheitsgebieteinesMitgliedstaates
aufhalten,einschließlichvonPersonen,derenAsylantrag
negativbeschiedenwurde.IhrillegalerStatusbringtin
allerRegelmitsich,dassdiebetroffenenPersonendavon
Abstandnehmen,imFalleeinerVerletzungihrerRechte,
entsprechendeRechtsmittelzuergreifen–siefürchtensich
vorderMöglichkeit,abgeschobenzuwerden.Daheristes
wichtig,dievorhandenenSchutzmechanismenvollständig

41 EuropäischesParliament(2010a).
42 Ibid.,S.46.
43 AngabenerhaltenvomUNHCRMaltaam15.Dezember2010.
44 LautAngabendeseuropäischenForschungsprojektsClandestino

(2007–2009)wirddieirreguläreBevölkerunginderEUfürdasJahr
2008auf1.900.000–3.800.000Personengeschätzt.LautEurostat
(2009)hingegenlebtenam1.Januar2008etwa19.5Millionen
DrittstaatsangehörigeoffiziellinderEU.
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umzusetzen–etwadieVerpflichtungderMitgliedstaaten
imRahmenderRichtlinieüberSanktionengegenArbeit‑
geber,Mechanismeneinzurichten,mitderenHilfeillegal
beschäftigteDrittstaatsangehörigedirektoderüberDritte
Beschwerdeeinlegenkönnen.45

DiemeisteninternationalenMenschenrechtsnormengelten
generellfürjedePerson,unabhängigvonihremMigrati‑
onsstatus.NurbestimmteRechte,insbesondereeineReihe
von sozioökonomischenundpolitischenRechten, sind
aufStaatsangehörigeoderaufDrittstaatsangehörigemit
rechtmäßigemAufenthaltstiteloderWohnsitzbeschränkt.
ZwarhatkeinerderEU‑MitgliedstaatendasInternationale
ÜbereinkommenzumSchutzderRechteallerWanderarbeit‑
nehmerundihrerFamilienangehörigen(ICRMW)ratifiziert;
dennochsindsieanandereeinschlägigeinternationale
Menschenrechtsübereinkommengebunden, denen sie
beigetretensind,etwadieKinderrechtskonventionder
VereintenNationenoderdieÜbereinkommenderInter‑
nationalenArbeitsorganisation(IAO).Außerdemsteigtmit
einerzunehmendenZahlvonRatifizierungendesICRMW
derDruckaufdieeuropäischenStaaten,diesesMenschen‑
rechtsübereinkommenzuratifizieren,dasinsbesondere
Wanderarbeitnehmerschützt.46

Ein detaillierter Blick auf die soziale 
lage irregulärer Migranten 
2010veröffentlichtedieFRAihrenBerichtDetentionof
third‑countrynationalsinreturnprocedures,indemsie
eineReihevonrechtlichenFragenanalysierte,diein
derRückführungsrichtliniezuTagetreten.Daszweite
ProjektbefasstsichmitdersozialenLageirregulärer
MigranteninderEU.FürdiesesProjekterhobdieFRA
2010InformationenimRahmenvonFeldstudienein‑
schließlichInterviewsmitirregulärenMigranten,Ana‑
lysenvonSekundärdatenundFragebögenannationale
Behörden,GemeindenundverschiedeneAkteure,die
mitirregulärenMigrantenarbeiten.AufderGrundlage
diesergesammeltenInformationenplantdieFRAnun
einedetailliertereUntersuchungderSchlüsselaspekte
dersozialenLageirregulärerEinwanderer.Dieserart
wirdesmöglichsein,einzuschätzen,inwieweitdie
GrundrechtedieserMigrantengeschütztundgefördert
werden.DieseanstehendeUntersuchungerstrecktsich
u.a.aufdieBereicheGesundheit,Wohnen,Bildung,
Sozialfürsorge, faireArbeitsbedingungenundden
ZugangzumRechtsystem.

Siehe: http://fra.europa. eu/ fraWebsite/ research/projects/ proj_
irregularimmigrants_en.htm
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45 Richtlinie2009/52/EG,ABl.2009L168,S.24.
46 Am13.Dezember2010waren44StaatenVertragsstaatendes

InternationalenÜbereinkommenszumSchutzderRechtealler
WanderarbeitnehmerundihrerFamilienangehörigen(ICRMW).

1.2.1. Abschiebehaft 

WenneinAsylantragnegativbeschiedenwordenistoder
wennsichPersonenanderweitignichtrechtmäßigineinem
EU‑Mitgliedstaataufhalten,könnensieausgewiesenwer‑
den,undmöglicherweisedrohtihnenauchbiszuihrerRück‑
führungAbschiebehaft.DieseFragenwerdenzumTeilinder
Rückführungsrichtliniegeregelt.47

2010stelltederEGMRfest,dassdreiMitgliedstaatenauf‑
grundunrechtmäßigerInhaftierungundunmenschlicher
BehandlunginhaftierterAusländergegendieEuropäische
Menschenrechtskonvention (EMRK)verstoßenhaben.48
Diesdeutetdaraufhin,dassdieeinwanderungsrechtliche
InhaftierungvonAsylsuchendenundMigranteneinBereich
bleibt,indemdieAchtungderGrundrechtegefährdetist.

DasKomiteezurVerhütungvonFolterundunmenschlicher
odererniedrigenderBehandlungoderStrafedesEuropa‑
rates(CPT)hatnachseinemfünftenregelmäßigenBesuch
inGriechenland imSeptember2009seinenBericht im
November2010vorgelegt.DieCPT‑DelegationhatFol‑
gendeszuberichten:AnschuldigungenvonMisshandlung
inhaftierterirregulärerMigranten;mangelhafterZugangzu
ÄrztenundkeinZugangzuProzesskostenhilfefürirregu‑
läreMigranten;mangelhafteInformationenbezüglichder
AbschiebehaftineinerfürdieMigrantenverständlichen
Sprache;schwierigeHaftbedingungenaufgrundvonÜber‑
belegungundschlechtenmateriellenundhygienischen
Bedingungen;wochen‑odersogarmonatelangeInhaf‑
tierungvon irregulärenMigrantenzusammenmitPer‑
sonen,diesichstrafrechtlichverantwortenmussten,auf
PolizeiwachenoderinGrenzposten.ImOktober2010legte
derUN‑SonderberichterstattergegenFolterseinevorläu‑
figenErkenntnissezuirregulärerEinwanderungundAsyl
inGriechenlandvor,einschließlichkonkreterHinweisezu
folgendenPunkten:unmenschlicheHaftbedingungenfür
EinwandereraufgrundüberbelegterGefängnisseundHaft‑
anstalten;schlechtegesundheitlicheBedingungen;Mangel
anunabhängigenErmittlungsmechanismenfürOpfervon
physischerMisshandlung;sowieFehlerimAsylsystemund
indieLängegezogeneInhaftierungirregulärerMigranten.
DerUN‑SonderbeauftragteerkanntedieerdrückendeLage
inGriechenlandanundempfahl,dassGriechenlandfürdie
BewältigungdergewaltigenZuwanderungvonirregulären
MigrantenintensiveUnterstützungerhaltensollte.Zudem
legteernahe,dieDublin‑II‑Verordnungzuüberarbeiten,
umeinfaireresSystemderLastenteilungzumSchutzvon
FlüchtlingeninderEUzuermöglichen.ZuähnlichenFest‑
stellungenkamauchderUNHCR.

DieLageindenHaftanstaltenandergriechisch‑türkischen
GrenzeistebenfallsThemaeinesFRA‑Berichts,derAnfang
März2011erschien.DieFRAstelltefest,dasstrotzder

47 Richtlinie2008/115/EG,ABl.2008L348,S.98.
48 SiehezumBeispiel:EGMR,Al‑AghagegenRumänien,Nr.40933/02,

12.Januar2010;EGMR,A.A.gegenGriechenland,Nr.12186/08,
22.Juli2010;EGMR,MassoudgegenMalta,Nr.24340/08,
27.Juli2010.

http://fra.europa.<00AD>eu/<00AD>fraWebsite/<00AD>research/<00AD>projects/<00AD>proj_<00AD>irregularimmigrants_en.htm
http://fra.europa.<00AD>eu/<00AD>fraWebsite/<00AD>research/<00AD>projects/<00AD>proj_<00AD>irregularimmigrants_en.htm
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SoforthilfeanGriechenlandinHöhevon9,8Mio.EURzur
DeckungdesunmittelbarenunddringlichstenBedarfsund
zurStärkungdesAsylsystems,diedieEUimRahmendes
EuropäischenFlüchtlingsfondsgewährthatte,dieSitua‑
tion indenHaftanstaltenweiterhinpraktischunverän‑
dertgebliebenist.AnfangMärzwardieeinzigesichtbare
ÄnderungdieBereitstellungvonmedizinischemPersonal
indiesenAnstalten.49

ZweitensriskierenEU‑Mitgliedstaaten,dieAsylsuchende
aufGrundlagederDublin‑II‑VerordnungzurBearbeitung
ihrerAnträgeinüberlasteteStaatenzurückschicken,dass
dieGrundrechtedieserAsylbewerberverletztwerden.Dazu
kanneskommenentwederaufgrundderAufnahmebedin‑
gungenindemüberlastetenStaat(wiefürGriechenland
dargestelltwurde)oderaufgrundderGefahr,dassder
überlasteteStaatdieAsylbewerberwiederinihreHeimat
rückführt,inderihnenVerfolgung,Folterundeinewill‑
kürlicheAberkennungihresRechtsaufLebenund/oder
nichtwiedergutzumachenderSchadendroht(Prinzipdes
Non‑Refoulement).HierzugehörtauchdasVerbot,einePer‑
sonineinenDurchgangsstaatzurückzusenden,indemsie
nichtvorVerfolgungoderernsthaftemSchadengeschützt
ist(„Ketten‑Abschiebung“bzw.chain refoulement).

2010legtedieFRAeinenBerichtüberdieInhaftierungvon
DrittstaatsangehörigenbeiRückführungsverfahrenvor.50

49 FRA(2011).
50 Ibid.,S.43.
51 Europarat,ParlamentarischeVersammlung(PACE)(2010a)S.43.

ImJanuar2010nahmdieParlamentarischeVersammlung
desEuroparatseineResolutionundeineEmpfehlungzur
InhaftierungvonAsylsuchendenundirregulärenMigranten
inEuropaan.52DieVersammlungermutigtedieMitglied‑
staatendesEuroparats,sichanzehnLeitprinzipienzuhalten,
diedieUmständeregeln,unterdenendieInhaftierungvon
AsylsuchendenundillegalenMigrantenrechtlichzulässig
seinkann.

DieVersammlungempfahlaußerdem,dassdasMinister‑
komiteedesEuroparatsVorschriftenzuMindeststandards
fürdieHaftbedingungenvonirregulärenMigrantenund
AsylsuchendenerlassenundeinenBeirateinsetzensollte.
EinsolcherBeirat,sohießes,solltesichausRegierungs‑
experten,AngehörigenderZivilgesellschaftundwichtigen
VertreterninternationalerOrganisationen,derEuropäischen
KommissionunddesEuroparatszusammensetzen.Dieser
BeirathättedieAufgabe,diezehnobenerwähntenLeit‑
prinzipien,eingehendzuuntersuchen.Damithaterstmals
eineinternationaleInstitutiondieEntwicklungspezifischer
StandardsfürdieAbschiebehaftgefordert.InseinerAnt‑
wort53meintedasMinisterkomiteeallerdings,dassdie
bereitsexistierendeEmpfehlungausdemJahr2003zu
HaftmaßnahmenvonAsylbewerbernunddie20 Leitlinien 
zur ZwangsrückkehrausdemJahr2005inhaltlichdenvon
derVersammlungvorgelegtenLeitlinienweitgehendent‑
sprächen.54AußerdemerklärteesseineAbsicht,eineStudie
überdieUmsetzungderbeidenletztgenanntenDokumente
durchdieMitgliedstaateninAuftragzugeben.

52 Europarat,PACE(2010a)und(2010b).
53 Europarat(2010).
54 SiehedenvomMinisterkomiteeam13.Oktober2010beider

1095.TagungderAbgeordnetendesMinisterkomiteesverabschiedeten
Bescheid,CM/AS(2010)Rec1900,Endfassung,15.Oktober2010.

VielversprechendePraktik

Alternativen zur Inhaftierung irregulärer Familien mit Kindern
EinesderimerwähntenFRA‑Bericht2010untersuchtenThemensinddieAlternativenzurAbschiebehaft.Obwohl
vieleEU‑MitgliedstaatendieMöglichkeitvonAlternativenzurAbschiebehaftvorsehen,kommendieseAlternativen
häufignurinAusnahmefällenundinersterLiniefürbesondersgefährdeteGruppen,wiez.B.FamilienmitKindern,
zumEinsatz.InBelgienkönnenFamilieninsogenannten„offenenHäusern“untergebrachtwerden.Außerdem
erhaltendieFamilienindividuelleBeratungzudenEinwanderungsmöglichkeiten,dieMigrantenoffenstehen.Bis‑
langistdiesesProgrammoffenbarrechterfolgreich:EsmachtwenigerFreiheitsentzugnötig,ohnedassderAnteil
deruntertauchendenMigrantenwesentlichansteigt–wasderintensivenindividuellenBeratungzuzuschreibenist.

EinweitererAspektbetrifftdieDauerderAbschiebehaft.DieRückführungsrichtliniesiehteineHöchsthaftdauer
vonsechsMonatenvor,dieunterbestimmtenBedingungenaufinsgesamtbiszu18Monatenverlängertwerden
kann.DieRichtliniesolltebisDezember2010umgesetztsein.ImNovember2010hattenachtEU‑Mitgliedstaaten
inihrenRechtsvorschriftennochkeineHöchstdauerfürAbschiebehaftoderfürbestimmteArtenvonAbschiebehaft
festgelegt:Dänemark, Estland, Finnland, litauen, Malta, Schweden,dasVereinigte KönigreichundZypern.51
AußerdemistindenNiederlandenkeinegesetzlicheHöchstgrenzefürdieFreiheitsberaubunggemäßArtikel59
Absatz1Buchstabea)desAusländergesetzesausdemJahr2000vorgesehen,obwohldieseBestimmungGrundlage
dermeistenInhaftierungenvonAusländernist.OhneeinegesetzlichverankerteHöchsthaftdauer,bleibtirregulären
Migranten,dieinHaftgenommenwurdenlediglich,dengerichtlichenRechtswegzubeschreiten,inderHoffnung,
dieserartRechtsschutzzubekommen.WieausAbbildung1.3hervorgeht,reichteEnde2010imEU‑Vergleichdie
HöchsthaftdauerfürAusländer,gegendieeineRückführungsanordnungergangenist,von32TageninFrankreich
biszu20MonateninlettlandoderzweiJahreninRumänien.
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Abbildung 1.3: Obergrenzen der Haftdauer, (in Monaten,* nach land)

Anmerkung:  Bei Ländern, die mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet sind, wird die Haftdauer in der nationalen Gesetzgebung 
in Tagen oder Wochen angegeben. Für die Abbildung wurden diese Angaben in Monate umgerechnet. Bei Ländern, 
die verschiedene Zeiträume vorschreiben, wird die längst mögliche Haftdauer angegeben. Länder, die nur für 
bestimmte Situationen der Abschiebehaft eine Obergrenze der Haftdauer vorsehen, wurden ebenfalls in die Liste 
aufgenommen (dies trifft für die Niederlande und Rumänien zu).

Quelle: FRA (2010b)

1 1,5 2 2 2 
4 

6 6 6 6 
8 

10 
12 12 12 

18 18 

20 

24 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

* F
ra

nk
re

ich

Nied
er

lan
de

* S
pa

nie
n

* I
rla

nd

* P
or

tu
ga

l

Lu
xe

m
bu

rg

* T
sc

he
ch

isc
he

 R
ep

ub
lik

Un
ga

rn

* I
ta

lie
n

* S
low

ak
isc

he
 R

ep
ub

lik

Be
lgi

en

Öste
rre

ich

Bu
lga

rie
n

Po
len

Slo
wen

ien

Deu
tsc

hla
nd

Grie
ch

en
lan

d

Le
ttl

an
d

Ru
m

än
ien

1.2.2. Abschiebungen 

DieRückführungsrichtlinielegtdieBedingungenfest,unter
denenDrittstaatsangehörigeohneAufenthaltsrechtvom
HoheitsgebieteinesMitgliedstaatsabgeschobenwerden
können.BeiderAnwendungdieserRichtlinietretendrei
grundrechtlicheHerausforderungen indreierleiZusam‑
menhangauf:dieBehandlungvonPersonenwährenddes
Abschiebeprozessesselbst;dieAuswirkungenvonRückfüh‑
rungsentscheidungen,aufdasRechtaufeinFamilienleben;
undschließlichdieUmsetzungvonRückübernahmeabkom‑
menzwischenderEUundihrenMitgliedstaateneinerseits
undDrittstaatenandererseits.

WasdenUmgangmitdenabzuschiebendenMenschen
betrifft,führtArtikel8Absatz6derRückführungsrichtlinie
dieVerpflichtungzur„SchaffungeineseffektivenSystems
fürdieÜberwachungvonRückführungen“ein.Dieszielt
daraufab,zuvermeiden,dassMenschenwährendder
Rückführungsverfahrenmisshandeltwerdenodergarzu
Todekommen,wasauchimLaufedesJahres2010wieder
mehrfachgeschah.55ZwardefiniertdieRichtlinienicht,was
unter„effektiv“zuverstehenist–mankannjedochdavon
ausgehen,dasseinesolcheÜberwachungvonderErrich‑
tungvonInstitutionenmitunabhängigemundentsprechend
geschultemPersonalprofitierenwürde.DievonderFRA

55 ZumBeispielverstarbimOktober2010einangolanischerirregulärer
MigrantimFlugzeugwährendeinerRückführungausGroßbritannien,
nachdemervonprivatenSicherheitskräftenmitGewaltfestgehalten
wordenwar;sieheLewis,P.et al.(2010).

zusammengetragenenInformationenlegenallerdingsden
Schlussnahe,dassgegenwärtignurdreiEU‑Mitgliedstaaten,
nämlichDeutschland,luxemburgundÖsterreich,externe
Akteure–Nichtregierungsorganisationen(non‑governmen‑
tal organisations,NGOs)odernationaleMenschenrechtsor‑
ganisationen–indieseArbeitmiteinbinden.

AufnationalerEbenefanden,wieindenvergangenenJah‑
ren,einzelneFällevonRückführungengroßeResonanzin
denMedien.WiedienachstehendenBeispielezeigen,ste‑
heneinigedieserFällefürmenschrechtlicheProblematiken,
wieetwaVerletzungendesRechtesaufeinFamilienleben:

InFinnlandfälltedasOberverwaltungsgerichtimMärz2010
einUrteilgegendieBewilligungvonAufenthaltstitelnfür
zweiältereFrauen,diesichunrechtmäßiginFinnlandauf‑
hielten,derenKinderundEnkeljedochinFinnlandlebten.
DiePublicityrundumdiesenFallentfachteeinepolitische
Debatte,inderzumTeildieHärtederfinnischenGesetz‑
gebungkritisiertwurde.56Ebensowurdeinlitaueneiner
älterenFrau(ohnegültigeAufenthaltspapiere),diebei
ihremSohnlebte,eineAufenthaltserlaubnisverweigert,
diesieaufgrundderFamilienzusammenführungbeantragt
hatte.DasOberverwaltungsgerichthobdieEntscheidung
unterVerweisaufdieVerpflichtungnationalerEinrichtungen
auf,dasRechtaufPrivatsphäreundaufeinFamilienleben
gemäßArtikel8EMRKzuachten.DasGerichtverwiesaußer‑

56 SieheFinnland,Innenministerium(2010)undHelsinginSanomat
(2010).
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demaufdieFamilienzusammenführungs‑Richtlinie57und
dieRückführungsrichtlinieundstelltefest,dassdiesedie
Mitgliedstaatenverpflichteten,beiEntscheidungenüberdie
AbschiebungvonAusländernderenRechtaufeinFamili‑
enlebenzuachten.58

EinvonUNICEFvorgelegterBericht59untersuchtedieLage
vonRoma‑,Ashkali‑undägyptischenKindern,diezusam‑
menmitihrenFamilienausDeutschlandindenKosovo
ausgewiesenwordenwaren.Dasieviele Jahre lang in
Deutschlandgeduldetgewesenwaren,fühltensichdiemei‑
stender116befragtenKinderimKosovoorientierungslos
undwarenvölligverstört.ObwohlsieinDeutschlanddie
Schulebesuchthatten,hattendreiViertelderbefragtenKin‑
derimKosovonochnichtamSchulunterrichtteilgenommen,
dasiedieSprachenichtbeherrschten,keineSchulzeugnisse
inDeutschlanderworbenhattenoderdaihreElternzuarm
waren.UNICEFerklärte,dasseineZwangsrückführungvon
FamilienmitKindern indenKosovoinmanchenFällen
denGrundsatz„zumWohldesKindes“verletze,derinder
UN‑Kinderrechtskonventionverankertist.

1.2.3. Rückübernahme-Abkommen

Rückübernahme‑AbkommensindAbkommenzwischen
einemEUMitgliedstaatundeinemDrittstaatzurZusammen‑
arbeitbeiderRückführungirregulärerMigranteneinschließ‑
lichvonPersonen,derenAsylanträgeabgelehntwurden.
SolcheAbkommenkönnenangewandtwerden,umeine
PersonimRahmenderRückführungsrichtliniezurückzu‑
schicken.InsbesonderewurdenRückübernahme‑Abkom‑
mengenutzt,umPersonenindenTransitstaatauszuweisen,
indemsiebeidemVersuchfestgenommenwordenwaren,
dieEU‑Außengrenzeillegalzuüberqueren.JederMitglied‑
staatverfügtübereinNetzsolcherbilateralerRücküber‑
nahme‑oderKooperationsabkommen,dieBestimmungen
überdieRückübernahmeumfassen.60

DarüberhinaushabendieEUMitgliedstaatenderEuropäischen
KommissiondasMandaterteilt,Rückübernahme‑Abkom‑

57 Richtlinie2003/86/EGdesRates,ABl.2003L251,22,S.12.
58 Litauen,Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas/A‑822‑1226‑09,

22.Oktober2009.
59 UNICEF(2010).
60 EuropäischesHochschulinstitut(2010).Hierwirdaufdiezunehmende

DichteanbilateralenKooperationsformeneuropäischerLänderfür
Rückübernahmenhingewiesen.

menfürdieEUalsGanzesabzuschließen.Mittlerweilegibt
esrundeinDutzendEU‑Rückübernahme‑Abkommen,und
dieKommissionhatdenAuftrag,überdenAbschlusswei‑
terersolcherAbkommenzuverhandeln,unteranderem
mitMarokkoundderTürkei.61ImJahr2010schlossderRat
zweiRückübernahme‑Abkommenab,einesmitPakistan62
undeinesmitGeorgien.63

AuseinervomEuropäischenParlamentinAuftraggegebe‑
nenStudieüberdieRückübernahme‑PolitikderEUgehther‑
vor,dassdieseschwerwiegendeFolgenfürdenSchutzder
Menschenrechtehabenkann.64DieStudieverweistinsbe‑
sondereaufdieHäufigkeit„vorzeitigerRückführungen“,bei
denenStaatenalssichereZielortefürdieRückkehrangese‑
henwerden,indenengeradeerstdieKriegshandlungenein‑
gestelltwordensind–selbstwenndortweiterhinernsthafte
GefahrenfürdenSchutzderMenschenrechtebestehen.Die
bilateralenAbkommenzwischenLibyenundItalienmachen
auchdieRisikendeutlich,diederartigeKooperationsabkom‑
menfürdieMenschenrechtebergenkönnen,etwafürdas
PrinzipdesNon‑Refoulement:Schließlichbestehtderzeit
ernsterGrundzurSorge,wasdenGrundrechtsschutzvon
Migrantenbetrifft,diesichillegalinLibyenaufhalten.In
diesemSinnekritisierendieVerfasserderStudie,dassdie
EUundihreMitgliedstaatenRückübernahme‑Abkommenals
wirksamesMittelzurMigrationskontrollebetrachten,und
zwar,„unabhängigdavon,obdasLand,indemMigranten
rückübernommenwerdensollen(d.h.Libyen),bereitsüber
dieFähigkeitverfügt,diegrundlegendenMenschenrechte
unddieWürdeabgeschobenerPersonenuneingeschränkt
zuachten“.65

DieParlamentarischeVersammlungdesEuroparatshateine
ResolutionzuRückübernahme‑Abkommenerlassen.Darin
werdendieMitgliedstaatendesEuroparatsaufgefordert,die
LagederMenschenrechteunddieVerfügbarkeiteinesgut
funktionierendenAsylsystemsineinemStaatsachgerecht
zuprüfen,bevorsiemitdiesemStaatinVerhandlungenüber
denAbschlussvonRückübernahme‑Abkommeneintreten.

61 FüreineÜbersichtsieheStatewatch:www.statewatch.org/
news/2010/jan/eu‑readmission‑agreements.pdf.

62 ABl.2010L287,S.52‑67.DasAbkommentratam1.Dezember2010
inKraft.

63 EuropäischeKommission(2010e).
64 EuropäischesParlament(2010).
65 Ibid.S.40.

Unabhängige überwachung von Abschiebungen
UmsicheinBilddavonzuverschaffen,wasNGOszudenChancenundRisikeneinerÜberwachungvonRückführungen
meinen,organisiertedieFRAimDezember2009zusammenmitdemEuropäischenRatfürFlüchtlingeundimExil
lebendePersonen(ECRE)undderKommissionderKirchenfürMigranteninEuropa(CCME)einenWorkshopzudiesem
Thema.DabeiwurdendieVorteileeffektivernationalerSystemefürdieÜberwachungvonRückführungenhervorge‑
hobenundMöglichkeitenaufgezeigt,dieRisikenfürzivilgesellschaftlicheBeobachtervonRückführungenzusenken.
DerWorkshopstelltedreiVoraussetzungenfüreineeffektiveÜberwachungheraus:klardefinierteRegelnfürden
EinsatzdesBeobachters;EinsatzvonangemessenausgebildetenBeobachternundwirksameBerichtsmechanismen.

AkTiviTäT DER FRA

http://www.statewatch.org/news/2010/jan/eu-readmission-agreements.pdf
http://www.statewatch.org/news/2010/jan/eu-readmission-agreements.pdf
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1.3.   Einwanderung und 
Integration

DieserAbschnittbefasstsichmitderGrundrechtssituation
vonWanderarbeitnehmern,diesichrechtmäßigimLand
aufhalten,sowiemitMaßnahmenzurIntegrationsförderung.
DasStockholmerProgrammruftdazuauf,flexibleAufnah‑
mesystemezuschaffen,diedenBedürfnissenderMitglied‑
staatenRechnungtragenundesMigrantenermöglichen,
ihreQualifikationenundKompetenzenuneingeschränktzu
nutzen.EsfordertaberaucheineIntegrationspolitik,die
denWanderarbeitnehmernähnlicheRechteundPflichten
wiedenUnionsbürgerngewährt.

1.3.1.  Drittstaatsangehörige mit 
Aufenthaltstitel 

WieinUnterkapitel1.1zumThemaAsylausgeführt,einig‑
tensichderRatderEuropäischenUnionunddasEuropä‑
ischeParlamentimDezember2010aufeinengeänderten
TextderRichtlinieüberlangfristigaufenthaltsberechtigte
Personen(Daueraufenthalts‑Richtlinie).Allerdingsblieb
derFortschrittbeidenVerhandlungenzurReformanderer
RechtsinstrumenteimBereichlegalerMigrationschleppend.
SokonnteninsbesonderebeidemVorschlagderEuropä‑
ischenKommissionfüreineRichtliniezurEinrichtungeines
einheitlichenAntragsverfahrensundeinesgemeinsamen
BündelsanRechtenfürDrittstaatsangehörige,diesichrecht‑
mäßigineinemMitgliedstaataufhalten,keinewesentlichen
Fortschritteerzieltwerden.66

DieerwähnteneueDaueraufenthalts‑Richtlinieerkennt
Personen,dieunterinternationalemSchutzstehen,den
StatusvonlangfristigaufenthaltsberechtigtenPersonenzu.
AußerdemgewährtsieihneneineReihevonRechtenin
derEU,darunterFreizügigkeitunddieGleichbehandlung
mitUnionsbürgernindenBereichenBildung,Zugangzum
ArbeitsmarktundSozialschutz.Personen,dieinternationa‑
lenSchutzgenießen,habennachfünfJahrenAnspruchauf
denStatuseinerlangfristigaufenthaltsberechtigtenPerson.
DabeimussderZeitpunkt,andemdieseFristzulaufen
beginnt,nichtunbedingtmitdemDatumzusammenfal‑

66 EuropäischeKommission(2007).DasEuropäischeParlament
scheiterteanderEinigungübereinengeändertenVorschlaginder
erstenLesungimDezember2010.SieheEuropäischesParlament
(2010b).

len,andemderAntragaufinternationalenSchutzgestellt
wurde.SolltedasAntragsverfahrenlängerals18Monate
dauern,wirddiesergesamteZeitraumaufdievorgeschrie‑
benenfünfJahreangerechnet(Artikel4Absatz2).Fallsdas
AntragsverfahreninkürzererZeitabgeschlossenwird,sind
dieEU‑Mitgliedstaatengehalten,mindestensdieHälfteder
Wartezeitanzurechnen.

DerRichtlinienentwurfzudenBedingungenfürdieEinreise
unddenAufenthaltvonDrittstaatsangehörigenzwecksAus‑
übungeinersaisonalenBeschäftigung(Saisonarbeiter‑Richt‑
linie)wurdeimJulivonderKommissionangenommen.
GleichesgiltfürdenRichtlinienentwurfzuEinreiseund
AufenthaltvonDrittstaatsangehörigenimRahmeneiner
konzerninternenEntsendung(hierhandeltessichumdie
SituationvonDrittstaatsbürgern,diefürmultinationaleKon‑
zerneinDrittstaatenarbeitenunddannkonzerninterneinen
Mitgliedstaatversetztwerden).67DiebeidenVorschlägere‑
gelndieAufnahmedieserArbeitnehmerundihreRechte
imHinblickaufGleichbehandlung,Verfahrensrechteund
(fürinnerbetrieblichversetzteArbeitnehmer)denPerso‑
nenverkehrzwischendenMitgliedstaaten.

ZwarbedeutendiebeidenVorschlägezweifellosklareFort‑
schritteaufdemWegzugemeinsamensozialenundVerfah‑
rensrechtenfürDrittstaatsangehörige,diealsSaisonarbeiter
beschäftigtsindodervonihremArbeitgeberindieEUent‑
sandtwurden–dennochwurdeeineReihevonBedenken
geäußert,etwavomEuropäischenGewerkschaftsbund.68

1.3.2. Integration

NachMaßgabevonArtikel79Absatz4desVertragsüberdie
ArbeitsweisederEuropäischenUnion(AEUV)kanndieEUfür
dieMitgliedstaatenAnreizezuschaffen,dieIntegrationvon
rechtmäßigaufenthaltsberechtigtenDrittstaatsangehörigen
zufördernbzw.zuunterstützen.DieseneueRechtsgrund‑
lagewurdemitdemVertragvonLissaboneingeführt.Das
StockholmerProgrammbekräftigt,dassdieGewährung
vergleichbarerRechte,VerantwortlichkeitenundChancen
füralleeinKernstückdereuropäischenZusammenarbeit
imBereichIntegrationist,wobei„dieNotwendigkeiteines
GleichgewichtszwischenRechtenundPflichtenderZuwan‑
dererzubeachtenist.“

DamitwurdeeinerReiheneuerEntwicklungenimBereich
IntegrationderWeggeebnet:dieÜberprüfungeuropäischer
IntegrationsindikatorenaufihreMachbarkeit,europäische
IntegrationsmodulesowiedieForderungnacheinerüber‑
arbeitetenEU‑AgendafürIntegration.Dieeuropäischen
IntegrationsmodulesollendieMitgliedstaatenbeiderEnt‑
wicklungoderUmsetzungvonIntegrationsmaßnahmen
inspirieren.Integrationsindikatorenwiederumverfolgendas
Ziel,dieErgebnissederintegrationspolitischenMaßnahmen
zuüberwachen.DieKommissionveröffentlichtedarüber
hinausimApril2010diedritteAusgabeihresHandbuchs

67 EuropäischeKommission(2010b).
68 SieheEuropäischerGewerkschaftsbund(EGB)(2010).

„Es besteht die Gefahr, dass Rückübernahmeabkommen die 
Menschenrechte irregulärer Migranten oder Asylsuchender 
direkt oder indirekt bedrohen. Dies gilt insbesondere für 
das Risiko, dass das entsendende oder rückübernehmende 
Land seinen Verpflichtungen aus der Genfer Konvention 
nicht nachkommt... und dann unter Berufung auf ein 
Rückübernahmeabkommen grundrechtlich bedenkliche 
Entscheidungen durchsetzt.“

Europarat, Parlamentarische Versammlung, Resolution 1741 zu 
Rückübernahmeabkommen: ein Mechanismus für die Rückführung irregulärer 
Migranten, Punkte 3 und 7.1, 22. Juni 2010
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zurIntegration,dasmithilfederNationalenKontaktstellen
fürIntegrationerstelltwurde.69

AufderMinisterkonferenzzumThemaIntegrationinSara‑
gossabetontendiefürZuwanderungspolitikzuständigen
Ministereinvernehmlich,dasseineneueAgendafürInte‑
grationentwickeltwerdenmüsse.70AuchdieStrategie
„Europa2020“fürintelligentes,nachhaltigesundintegra‑
tivesWachstumverweistaufdieNotwendigkeit,eineneue
AgendafürdieIntegrationvonWanderarbeitnehmernzu
erarbeiten,„damitdieseihrPotenzialvollnutzenkönnen“.71
DieseneueEU‑AgendafürIntegrationwirdvoraussichtlich
diebestehendenRechtsinstrumentestärken.Andererseits
sollsieauchdieSchaffungneuerInstrumenteanregen,die
denWissensaustauschzwischendenMitgliedstaatenför‑
dern,unddafürsorgen,dassIntegrationeinePrioritätin
allenwichtigenBereichenderPolitikwird.

ObgleichdasThemaIntegrationinderEUzunehmende
Dynamikbekommt,fallendieAnsichtenundAnsätzeder
Mitgliedstaatenweiterhinsehrunterschiedlichaus,was
ZieleundMittelvonIntegrationspolitikbetrifft.Dennoch
lassensichindenMitgliedstaatenbestimmteTrendsbeob‑
achten.SoscheineneinigeMitgliedstaatenindieRichtung
zugehen,dieErteilungvonAufenthaltsgenehmigungenfür
bestimmteKategorienvonMigrantenmitIntegrationsver‑
pflichtungenzuverknüpfen.Dieswirdausdennachstehen‑
denBeispielenaussechsMitgliedstaatendeutlich.

InDänemarkwurdedieGesetzgebung zumEinbürge‑
rungstestgeändertundtrat2010inKraft.72SeitNovember
2010müssenDrittstaatsangehörigeeinenEinbürgerungstest
absolvieren,umeineAufenthaltsgenehmigungausGrün‑
denderFamilienzusammenführungmiteinemEhepartner/
PartnerinDänemarkoder,imFallvonPredigern,eineVer‑
längerungderAufenthaltsgenehmigungzuerhalten.Der
EinwanderungstestmussinnerhalbeinerbestimmtenFrist
nachderEinreiseindasLandodernachErhaltderoffiziellen
Einladungabsolviertwerden.DänemarkhatauchdieInte‑
grationsanforderungenfürdenErhalteinesunbefristeten
Aufenthaltstitelsverschärft.DerObersteGerichtshofDäne‑

69 EuropäischeKommission(2010c).
70 RatderEuropäischenUnion(2010b).
71 EuropäischeKommission(2010d)S.18.
72 Dänemark,GesetzesnovelleNr.87zumAusländergesetz,Gesetzzur

aktivenSozialpolitikL87undGesetzNr.400vom21.April2010,
verabschiedetvomParlamentam15.April2010.

markshateinUrteilzurRechtmäßigkeitder„Bindungsan‑
forderung“gefällt,diePaareerfüllenmüssen,wennsie
indenGenusseinerFamilienzusammenführunggelangen
wollen.DiegemeinsameBindungvonEhegattenundBür‑
genanDänemarkmussgrößerseinalsihregemeinsame
BindunganeinenanderenStaat.DieseAnforderungent‑
fällt,wennderBürgeseitmindestens28Jahrendiedäni‑
scheStaatsbürgerschaftbesitztoderwennerentwederin
Dänemarkgeborenundaufgewachsenistoderdortseit
seinerfrühestenKindheitgelebthatundseitüber28Jahren
dortrechtmäßigansässigist.73IneinemUrteilvomJanuar
2010stelltederObersteGerichtshofDänemarksfest,dass
diese„Bindungsanforderung“keinenVerstoßgegendas
RechtdänischerStaatsbürgeraufAchtungdesPrivat‑und
Familienlebens(gemäßArtikel8EMRK)entwederfürsich
genommenoderinVerbindungmitdemDiskriminierungs‑
verbot(Artikel14EMRK)darstellt.74DieRechtssacheistjetzt
vordemEGMRanhängig.

InFrankreichsiehteineRegierungsvorlagevor,dieVerlän‑
gerungvonAufenthaltsgenehmigungendavonabhängigzu
machen,welcheIntegrationsbemühungendieBetroffenen
unternommenenhaben.75Inden Niederlandenwirdseit
Januar2010dieBewilligungeinesunbefristetenAufent‑
haltstitelsvomBesteheneinesIntegrationstestsabhängig
gemacht.76InMaltawurdedasGesetzzurUmsetzungder
DaueraufenthaltsrichtliniedurchdieAufnahmeeinerInte‑
grationsanforderunggeändert.EinDrittstaatsangehöriger,
derinMaltadenStatuseinerlangfristigaufenthaltsberech‑
tigtenPersonbeantragt,mussabsofortnachweisen,dass
erwährendderzwölfMonatevorAntragstellungeinen
Integrationskursbesucht,diedarananschließendePrü‑
fungmitmindestens75%derzuerreichendenPunkte
bestandenundeinePrüfungentwederinMaltesischoder
Englischmitmindestens75%derPunktebestandenhat.77
InItalienhatderMinisterrateinemPlanzugestimmt,ein
PunktesystemzurErteilungvonAufenthaltsgenehmigun‑
geneinzuführen.WichtigeKriteriendabeisindKenntnisse
deritalienischenSprache,desitalienischenRechtsundder
öffentlichenVerwaltung.78AndereMitgliedstaatenhalten
nachwievorandemGrundsatzderfreiwilligenTeilnahme
anIntegrationsprogrammenfest.79Hierzugehörtbeispiels‑
weiseSchweden,wodemIntegrationsministereinneues
Gesetzüberdie„Einführung“vorgelegtwurde,daseinen

73 InformationzurVerfügunggestelltvonderdänischen
EinwanderungsbehördeunddemMinisteriumfürFlüchtlings‑,
Einwanderungs‑undIntegrationsfragen.Webseite:www.nyidanmark.
dk/en‑us/coming_to_dk/familyreunification/spouses/attachment_
requirement.htm.

74 DänischerObersterGerichtshof,Urteilvom13.Januar2010bezüglich
derFamilienzusammenführungvonEhegatten(Urteilwurdeim
dänischenAmtsblattveröffentlicht,U2010.1035).

75 FranzösischesMinisteriumfürEinwanderung(2010).
76 Niederlande,Ausländergesetz2000.SieheauchdieWebseitedes

niederländischenMinisteriumsfürEinwanderungundEinbürgerung:
www.ind.nl/.

77 SieheMalta,www.doi.gov.mt/EN/legalnotices/2010/07/L.N.%20
370.pdf.

78 SieheItalien,www.asgi.it/public/parser_download/save/bozza_
regolamento_pds_punti.pdf.

79 Schweden,Lag(2010:197)ometableringsinsatserförvissanyanlända
invundrare.

Die im Rahmen der Strategie „Europa 2020“ 
unternommenen Bemühungen sollten ergänzt werden 
durch„eine ehrgeizige Integrationsagenda [...]. Diese 
Agenda sollte einen Koordinationsmechanismus umfassen, 
wie er im Stockholmer Programm vorgeschlagen wird, 
um die Strukturen und Werkzeuge für den europäischen 
Wissensaustausch zu verbessern und die durchgängige 
Berücksichtigung der Prioritäten der Integration in allen 
wichtigen Bereichen zu fördern.“ 

Rat der Europäischen Union, Schlussfolgerungen des Rates zur Weiter‑
verfolgung des Europäischen Pakts zu Einwanderung und Asyl, 3018. 
Tagung des Rates (Justiz und Inneres), Luxemburg, 3. Juni 2010 
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60‑Stunden‑KurszumThema„schwedischeGesellschaftfür
Neuankömmlinge“vorsieht.

Im Stockholmer Programm forderte der Europäische
RatdieEU‑Kommissionauf,dieMitgliedstaateninihren
Bemühungenzuunterstützen,„gemeinsameVerfahrens‑
weisenundeuropäischeModulezurUnterstützungdes
Integrationsprozesses“zuermitteln,„einschließlichwesent‑
licherBestandteilewieEinführungs‑undSprachkurse,ein
festes EngagementderAufnahmegesellschaftunddie
aktiveTeilhabederZuwandereranallenBereichendes
Zusammenlebens.“80 DieErklärungderMinisterkonferenz
zurIntegrationinSaragossaverkündet15Prinzipien,auf
diesichdieMinistereinigten,undwiederholtdieForderung,
„lokaleInitiativenundBürgerbeteiligungfürGebietemit
hohemEinwanderer‑Anteilzuunterstützen,umeinZuge‑
hörigkeitsgefühlzuerzeugen;dennesistunerlässlich,dass
Einwandereramsozialen,wirtschaftlichenundkulturellen
LebeninallseinenAspektenteilhaben.“81

Was aktive Bürgerschaft betrifft, verweist die Sara‑
gossa‑ErklärunginihremAnhangaufdieSchlusserklärung
derKonferenzderschwedischenRatspräsidentschaftdes
Jahres2009.NebenderwichtigenRollevonIndikatoren
wurdehierbetont,wieunerlässlichessei,Integrationsmaß‑
nahmenaufihretatsächlichenErgebnissehinzuüberprü‑
fen.DieSchlusserklärunghobaberauchhervor,dassunter
denMitgliedstaatenkeineEinigkeitüberdieIndikatoren
füraktiveBürgerschaftbestehe.Gleichzeitigunterstrichdie
Erklärung,dassEinwanderer,diesichalsaktiveBürgeram
LebenderDemokratiebeteiligen,sichbesserintegrieren
undeinstärkeresZugehörigkeitsgefühlhaben.82

BeimThemapolitischeBeteiligungvonDrittstaatsangehö‑
rigen83istesbemerkenswert,dassnurfünfEU‑Mitglied‑
staaten(Dänemark,Finnland,Italien,dieNiederlande 
undSchweden)dasÜbereinkommendesEuroparatsüber
dieBeteiligungvonAusländernamkommunalenöffentli‑
chenLebendesJahres1992unterzeichnethaben.Dennoch
gestattenmehralsdieHälfteallerMitgliedstaatenDritt‑
staatsangehörigenzumindestzueinemgewissenAusmaß,
sichaufkommunalerEbenepolitischzubeteiligen.Belgien, 
Dänemark, Griechenland,84 Irland, die Niederlande und 
SchwedengebenallenDrittstaatsangehörigendasRecht
zuwählenundzukandidieren.Estlandundluxemburg
erlaubenDrittstaatsangehörigenzwarzuwählen,nicht
aberzukandidieren.MancheEU‑Mitgliedstaatenwieetwa
Finnland, litauen85 oderdie Slowakeiverleihendasaktive
undpassiveWahlrechtanalleDrittstaatsangehörige,die

80 EuropäischerRat(2010)S.30.
81 EuropeanMinisterialConferenceonIntegration(2010)S.11.
82 Ibid.,S.12‑13.
83 BezüglichpolitischerBeteiligungvonEU‑Bürgernaußerhalbihres

Heimatstaates,sieheKapitel7zurBeteiligungderEU‑Bürgerander
demokratischenFunktionsweisederUnion.

84 Griechenland,Gesetz3838/2010,verabschiedetimMärz2010über
„ModerneMaßnahmenbezüglichdergriechischenStaatsbürgerschaft
undderpolitischenBeteiligungvonAusländernmitethnischer
HerkunftundAusländern,diesichlegalinGriechenlandaufhalten”.

85 Litauen,GesetzNr.IX‑959,28.Juni2002.

einenständigenWohnsitzdorthabenodereinelangfristige
Aufenthaltsberechtigungbesitzen.Inlitauenbeispielsweise
stelltensich2007beiKommunalwahlenunterinsgesamt
13.422Kandidatenauch25nicht‑litauischeStaatsbürger
zurWahl–vondenenallerdingskeinergewähltwurde.86
InSlowenienundUngarndürfenDrittstaatsangehörigemit
ständigemWohnsitzodermitlangfristigerAufenthaltsbe‑
rechtigungwählen,abernichtkandidieren.Schließlichgibt
eseinigeMitgliedstaaten,dielediglichAngehörigengewis‑
serDrittstaatenpolitischeRechtezugestehen:portugalund
dasVereinigte KönigreichgestattenesBürgerngewisser
Drittstaatenzuwählenundzukandidieren,währendinSpa-
nien87BürgergewisserDrittstaatenzwardasRechthaben
zuwählen,jedochnichtzukandidieren.

2010warindenMitgliedstaatenkeineeindeutigeEntwick‑
lunghinzueinerAusweitungdesWahlrechtsaufDrittstaats‑
angehörigezuerkennen.InDeutschlandstandenVorschläge
indieseRichtungzurDebatte,88währendinFrankreichdas
ParlamententsprechendeInitiativenablehnte.InDänemark
wurdedieAnzahlderfürdenErwerbdesWahlrechtserfor‑
derlichenJahredesrechtmäßigenAufenthaltsvondreiauf
vierheraufgesetzt.Zubeachtenistauch,dassselbstwenn
politischeTeilhaberechtlichvorgesehenist,sichDrittstaats‑
angehörigedessenoftnichtbewusstsind.Folglichfälltdie
WahlbeteiligungDrittstaatsangehörigerinsolchenFällen
ziemlichgeringaus.SomachtenbeispielsweiseinIrland
imWahlregisterzudenKommunalwahlenimJuni2009,die
Nicht‑Iren(EUwieNicht‑EU‑Bürger)nurungefähr12%der
MigrantenbevölkerungIrlandsaus.

86 FürmehrInformation,sieheMitteilungderRAXENnationalen
AnlaufstellefürLitauen,ZentrumfürethnischeStudienamInstitutfür
SoziologiemitderzentralenWahlkommissionderRepublikLitauen,
2.Oktober2007.

87 DieDrittstaatsangehörigen,dieandenKommunalwahlenimMai
2011teilnehmendürfen,sindAngehörigefolgenderStaaten:Bolivien,
CapVerde,Chile,Ecuador,Island,Kolumbien,Neuseeland,Norwegen,
ParaguayundPeru.

88 Bundestag‑Drucksachen17/1047,17/1150und17/1146.
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Ausblick
InSachenAsylwerdenindenkommendenJahrenzweiThe‑
menganzobenaufderEU‑Agendastehen.Erstensmüssen,
wenndasGemeinsameEuropäischeAsylsystembis2012
Realitätseinsoll,imnächstenJahrerheblicheFortschritte
erzieltwerden.ZweitenswerdennachdemFallM.S.Sdie
Mitgliedstaaten,diediesnochnichtgetanhaben,Überstel‑
lungenvonAsylsuchendennachGriechenlandgemäßder
Dublin‑II‑VerordnungvoraussichtlichaufunbestimmteZeit
aussetzen.ObweitereInitiativenderSolidaritätundder
gemeinsamenÜbernahmevonVerantwortungstattfinden
werden,istunklar.

Dabeikannmandavonausgehen,dasssichHerausforderun‑
genfürdieGrundrechtedurchdieUmsetzungundAnwen‑
dungderRückführungsrichtliniedurchdieMitgliedstaaten
nochdeutlicherherauskristallisierenwerden.

WasaufenthaltsberechtigteDrittstaatsangehörigebetrifft,
wirddieEuropäischeKommissionindenkommendenJah‑
ren,zusätzlichzudenVorschlägenvon2010zuSaison‑
arbeiternundinnerbetrieblichversetztenArbeitnehmern
aus Drittstaaten, wahrscheinlich neue Vorschläge zur
Arbeitsmigrationvorlegen.DasTempodeswirtschaftli‑
chenAufschwungsinderEUkönntesichdurchausaufdie
BereitschaftderMitgliedstaatenauswirken,neuerechtlich
anerkannteZugängezumEU‑Arbeitsmarktvorzusehen.

Schließlichbleibtabzuwarten,ob–angesichtsderneuen
RechtsgrundlagedesArtikels79Absatz4AEUV–derEinfluss
derEUimBereichderIntegrationvonDrittstaatsangehö‑
rigenwachsenwird.DieAntwortdaraufwirdmöglicher‑
weiseklarer,sobalddieEuropäischeKommissioneineneue
AgendafürIntegrationvorschlägt.
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29 Maßnahmen zum verstärkten Schutz der Außengrenzen 
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DiesesKapitelbeleuchtet,wiesichinderEuropäischenUnion
(EU)undihrenMitgliedstaatenPolitikundPraxisimBereich
GrenzkontrollenundVisapolitikimJahr2010entwickelten.
DasKapitelbefasstsichzunächstmitdenRechtenvonirre‑
gulärenMigrantenundAsylsuchenden,dieandenEU‑Außen‑
grenzenaufgegriffenwerden.Anschließenduntersuchtdas
KapiteldieVisapolitikfürdieEinreiseindieEUundfürRei‑
seninnerhalbderEU.UmsicheinenumfassendenÜberblick
überdiesenThemenkomplexzuverschaffen,solltemandas
KapitelzusammenmitKapitel1zuAsyl,Einwanderungund
Integrationlesen,dassichmitderLagederGrundrechte
vonAsylsuchendenundlegalansässigenMigrantenbefasst.

DiesesKapitelnimmthäufigaufdenSchengen‑Raumund
denSchengenerGrenzkodexBezug.1Deshalbisteswich‑
tigdaranzuerinnern,dassnichtalleEU‑Mitgliedstaaten
zumSchengen‑Raumgehören,derauchNicht‑EU‑Staaten
umfasst,wieausderfolgendenKarteersichtlichwird.

2.1.  Grenzkontrollen
DieserAbschnittgehtaufEntwicklungenbeimSchutzder
GrundrechtevonirregulärenMigranteninzweierleiHinsicht
ein.ZuerstbeschreibtesdieRechteirregulärerMigranten
undAsylwerbernandenEU‑Außengrenzen,dieaufgegriffen
undinihrHerkunftslandodereinTransitlandrückgeführt
werdensollen.Danachanalysiertes,welcheRechteirre‑
gulärerMigrantenhaben,wennsieeingereistundsichauf
EU‑Territoriumbefinden.

1 Verordnung(EG)Nr.562/2006,S.1.

Grenzkontrolle 
und Visapolitik 

Mit der bemerkenswerten Ausnahme von Griechenland konnte die EU 2010 einen allgemeinen Abwärtstrend bei der 
irregulären Einwanderung verzeichnen. Die besonders angespannte Situation in Griechenland ließ Bedenken laut 
werden, dass Personen, die Schutz benötigen, daran gehindert werden einen Asylantrag zu stellen, und dass diejeni‑
gen, die rückgeführt werden, mit Misshandlungen zu rechnen haben. Auf einer allgemeineren Ebene wurden Schritte 
unternommen, um den Grundrechtsschutz im Rahmen der von Frontex koordinierten Aktionen zu verstärken. Dies 
schloss Vorschläge zur Abänderung der Gründungsverordnung von Frontex ein. Während die Ausdehnung der visafreien 
Zonen Bürgern aus einer Reihe von Drittstaaten erlaubt, einfacher in die EU einzureisen und sich innerhalb der EU frei 
zu bewegen, wirft die Schaffung einer Datenbank mit persönlichen Informationen datenschutzrechtliche Fragen auf.

2

WichtigeEntwicklungenindenBereichen
GrenzkontrolleundVisapolitik:

• KooperationsvereinbarungenzwischenEU‑Mitgliedstaaten
undDrittstaaten,diedasAufgreifenunddieRückführung
vonMigrantenanSeegrenzenerlauben,bargen
dieGefahr,dasssieAsylanträgevonMenschen
vereiteln,dieinternationalenSchutzbenötigen.

• Schrittewurdeneingeleitet,umdieWahrungder
GrundrechtebeidurchFrontexkoordiniertenAktionen
andenEU‑Außengrenzenzugewährleisten.

• ErstmalssetzteFrontex,aufAntragGriechenlands,
SoforteinsatzteamsfürGrenzsicherungszwecke
(Rabits)anderLandgrenzezurTürkeiein.

• DieVisumspflichtfürInhaberbiometrischerPässeaus
Albanien,BosnienundHerzegowinasowiefürInhaber
taiwanischerReisepässewurdeaufgehoben.

2.1.1.  Beschränkung der Zuwanderung 
in die EU

InihremWeltmigrationsbericht20102schätztdieInternatio‑
naleOrganisationfürMigration(IOM),dassdieZahlderinter‑
nationalenMigrantenweltweitbis2050ganze405Millionen
erreichenkönnte.SiestelltinihremBerichtfernerfest,dass
derwachsendeMigrationsdruck–egalobdieserwirtschaftlich
motiviertistoderaufAuswirkungenvonUmweltveränderungen

2 IOM(2010)S.3.
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zurückgeht–beiweitemhöheristalsdiegesetzlichenMög‑
lichkeiten,nachEuropaeinzuwandern.Somitwerdeweiterhin
dieFähigkeitderStaatenherausgefordert,Grenzenzukont‑
rollierenundsichmitdemäußerstkomplexenPhänomender
irregulärenMigrationauseinanderzusetzen.3

DennochmachendieZahlenvonFrontexzudenaufgedeck‑
tenillegalenGrenzübertrittenindieEUdeutlich,dassdie
illegalenMigrationsströmeimZeitraumJanuarbisSeptember
2010mitAusnahmedergriechischenLandgrenzenrückläufig
waren.4DieseEntwicklungisthauptsächlichaufzweiFaktoren
zurückzuführen:dieAbnahmederBeschäftigungsmöglich‑
keiteninderEUundeineeffizientereMigrations‑undAsyl‑
politikindenMitgliedstaaten,einschließlicheinerbesseren
ZusammenarbeitunterdenMitgliedstaatenodermitDritt‑
staaten.5SoerklärtbeispielsweiseimVereinigten Königreich
dieGrenzschutzagenturdendramatischenRückgangderZahl

3 Ibid.,S.4.
4 Frontex(2010a).
5 Frontex(2010b).

irregulärerMigranten,dievonCalaisausindasVereinigte
Königreicheinzureisenversuchen(einRückgangvon80%),
mitderSchließungeinesprovisorischenAuffanglagersfür
irreguläreMigranteninFrankreich2009unddenintensiven
britischenundfranzösischenKontrolleninCalais.6

DieZusammenarbeithatsichinzweierleiHinsichtverbes‑
sert:unterdenMitgliedstaatenselbst,aberauchzwischen
EU‑MitgliedstaatenundDrittstaatenbeiderKontrolleder
Seegrenzen.MitgliedstaatenwieFrankreichundItalien
kündigteneineengereZusammenarbeitbeiderÜberwa‑
chungderSeegrenzenimwestlichenundzentralenMittel‑
meerrauman,wodieZahlderirregulärenEinreisenbiszu
denpolitischenUnruhenindennordafrikanischenLändern
aufeinemgeringenNiveaugebliebenist.7

6 UKBorderAgency(2010).
7 ZumBeispielkündigtenItalienundFrankreichan,ihreZusammenarbeit

beiGrenzpatrouillenimMittelmeerundgemeinsamen
SchulungsmaßnahmenfürKüstenwachenzuintensivieren;siehe
Frankreich,MinisteriumfürInnereAngelegenheiten(2010).

Abbildung 2.1: Der Schengen-Raum: EU-Mitgliedstaaten und assoziierte Staaten 

Schengen-EU-Mitgliedstaaten

EU-Mitgliedstaaten
außerhalb des Schengen-Raums

Assoziierte
Nicht-EU-Schengen-Länder 

EU-Mitgliedstaaten,
die noch keine Vollmitglieder
des Schengen-Raums sind

Quelle: FRA, 2010
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PrinzipdesNon‑Refoulementnichteingehaltenhat.Denn
derUmgangmitirregulärenMigranteninlibyschenLagern
rufeernsthafteBedenkenbezüglichderMenschenrechte
hervor.12ImMai2009reichtenelfSomalierund13Eritreer,
diezurerstenGruppevonrund200Migrantengehörten,
dievonderitalienischenKüstenwacheaufgegriffenund
ohneFormalitätennachLibyenrückgeführtwurden,beim
EuropäischenGerichtshoffürMenschenrechte(EGMR)Klage
ein.13NachdemdieseRückführungenöffentlichkritisiert
wurden,batLibyen–dasderGenferFlüchtlingskonven‑
tionvon1951nichtbeigetretenistundkeinAsylsystem
besitzt–denUNHCR,seinBüroinTripoliszuschließenund
seineAktivitäteneinzustellen.Letztereumfasstenauch
dieRegistrierungvonAsylbewerbern,dieFestlegungdes
FlüchtlingsstatusunddenBesuchvonInhaftierten.14Auf
einzwischenderEuropäischenKommissionundLibyen
geschlossenesAbkommenwirdderfolgendeUnterabschnitt
nähereingehen.

2.1.2. Antworten auf EU-Ebene

UmdieMigrationeinzudämmen,ergriffdieEUparallel
dreiMaßnahmen,dieAuswirkungenaufdenSchutzder
Grundrechtehabenkönnten:einAbkommenzwischen
derEuropäischenKommissionundLibyenzurMigration,
dieStärkungdesGrundrechtsschutzesimFrontex‑Mandat
sowiederEinsatzvonRabit‑Soforteinsatztruppenander
griechisch‑türkischenLandgrenze.

Wiebereitsausgeführt,gabendieSituationvonAsylsuchen‑
deninLibyenundAspektederZusammenarbeitzwischen
EU‑MitgliedstaatenundLibyenAnlasszurSorge.ImOkto‑
ber2010unterzeichnetendieEuropäischeKommissionund
LibyeneinegemeinsameAgendazurZusammenarbeitin
Migrationsfragen.15DieKooperations‑Agendaenthälteine
ListevereinbarterInitiativenfüreinenmöglichenkünftigen
DialogundeinekünftigeZusammenarbeit.Unteranderem

12 Europarat,EuropeanCommitteefürthePreventionofTortureund
InhumanorDegradingTreatmentorPunishment(CPT)(2009);UNHCR
(2009);AmnestyInternational(2010);JesuitRefugeeService(2010).

13 EGMR,Hirsi und andere gegen Italien,Nr.27765/09,anhängigbei
derGroßenKammer.

14 UNHCR(2010).
15 EuropäischeKommission(2010a).

AuchdieZusammenarbeitzwischenEU‑Mitgliedstaaten
undDrittstaatenbeimKontrollierenderSeegrenzenwurde
verstärkt.InSpaniengingdieZahlderaufgedecktenillega‑
lenGrenzübertrittevon39000imJahr2006aufnurmehr
rund4450indenerstendreiQuartalen2010zurück,was
zumTeilaufdieverstärkteKooperationmitwestafrikani‑
schenStaatenbeiderGrenzkontrollezurückzuführenist.8
ItalienverzeichneteeinenähnlichdrastischenRückgang
anirregulärenMigranten,dieandenitalienischenKüsten
landeten.DieserRückgangscheinthauptsächlichaneinem
mitLibyenam30.August2008unterzeichnetenundam
3.Februar2009angenommenenAbkommenzuliegen.9
DieAbmachungerlaubtesderitalienischenKüstenwa‑
che,imMittelmeeraufgegriffeneBootemitirregulären
EinwanderernandielibyschenKüstenzurückzuschicken.10

Besuch der griechisch-türkischen 
Grenze im Januar 2011 
2010beschlossdieFRA,dieLageandergriechisch‑
türkischenGrenzeeingehendzuuntersuchen,umdie
HindernisseundSchwierigkeitenbesserverstehenzu
können,dieeinerunmittelbarenhumanitärenSofort‑
undNothilfeimWegstehen.DieFRAbezwecktemit
ihrenUntersuchungenvorOrtaberauch,denzuständi‑
genBehördenfundierteBeratungzuruneingeschränk‑
tenAchtungderGrundrechtezubieten.IhrenBericht
Vom Umgang mit einem dringlichen Grundrechtspro‑
blem – die Situation von Personen, die die griechische 
Landgrenze illegal überschreiten (Coping with a fun‑
damental rights emergency – The situation of persons 
crossing the Greek Land border in an irregular manner)
legtedieFRAdenEinrichtungenderEUunddergrie‑
chischenRegierungvor.ErbietetAnhaltspunktezur
EntwicklungeffizienterpolitischerMaßnahmenaufEU‑
undnationalerEbenefürähnlicheSituationen,wiesie
inGriechenlandundanderenMitgliedstaateninZukunft
eintretenkönnten.

Weitere Informationen abrufbar unter:  http://fra.europa.eu/fraWeb‑
site/research/publications/publications_per_year/2011/
pub_greek‑border‑situation_en.htm

AkTiviTäT DER FRA

Es wurde darauf hingewiesen, dass bei einer Zusam‑
menarbeitmitDrittstaatenwieLibyendieGefahrbeste‑
henkönnte,dasstatsächlichschutzbedürftigeMenschen
davonabgehaltenwerdenkönnten,tatsächlichbisandie
EU‑Außengrenzenzugelangen,umihreAnträgezustellen.11
ZahlreicheOrganisationen,darunterauchderEuroparatund
dasAmtdesHohenFlüchtlingskommissarsderVereinten
Nationen(UNHCR),kritisiertenItaliendafür,dassesdas

8 SieheFrontex(2010a,2010bund2010c).
9 Italien,Legge7/2009.
10 SieheItalien,Innenministerium(2010).DieAuswirkungendes

plötzlichenAnstiegsdergroßenAnzahlanMenschen,dieausLibyen
wegenderbewaffnetenKonflikteimFebruar2011flüchten,werden
imJahresberichtvon2011berücksichtigt.SieheUNHCR(2011).

11 EuropäischesParlament(2011),Absatz(1)(f).

“Die Lage an der griechischen Landgrenze zur Türkei wird 
immer besorgniserregender. Die Menschenströme, die 
unerlaubt die Grenze überschreiten, haben beachtliche 
Ausmaße erreicht, und Griechenland ist offensichtlich 
außerstande, diese Situation alleine zu bewältigen. Ich mache 
mir große Sorgen, was die humanitäre Lage betrifft. Ich 
verlasse mich darauf, dass alle, die die Grenze überschreiten, 
entsprechend unterstützt werden und dass das Ersuchen um 
internationalen Schutz in voller Übereinstimmung mit den EU‑ 
und internationalen Standards geprüft wird.“ 

Erklärung von Cecilia Malmström, EU‑Kommissarin für Innenpolitik, auf Ersuchen 
der griechischen Regierung um Unterstützung durch Soforteinsatzteams für 
Grenzsicherungszwecke an der Landgrenze zwischen Griechenland und der 
Türkei. MEMO/10/516, 24. Oktober 2010

http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_per_year/2011/pub_greek-border-situation_en.htm
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_per_year/2011/pub_greek-border-situation_en.htm
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_per_year/2011/pub_greek-border-situation_en.htm
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sollLibyenunterstütztwerdenbeiderÜberprüfungder
SchutzbedürftigkeitvonMenscheningemischtenMigrati‑
onsströmensowiebeimAusbauderAufnahmekapazitäten.

DieerwähnteKooperations‑AgendamitLibyenwurdevom
EuropäischenRatfürFlüchtlingeundimExillebendePer‑
sonen(ECRE)kritisiert.DerECREfragte,obdieAufgabe,
irreguläreMigrantenvondenjenigenzuunterscheiden,
die internationalenSchutzbenötigen,wirklichLibyen
überlassenwerden könnte, ohnedass damit echten
AsylsuchendeneinHindernis indenWeggelegtwür‑
de.16Möglichwärefreilich,dassdieEUimRahmender
Kooperations‑AgendakünftigLibyendarinunterstützt,die
KapazitätenfürdieKontrolleseinersüdlichenLandgrenze
zustärkenundhilft,KapazitätenfürKontrollen,Such‑und
RettungsdiensteindenlibyschenHoheitsgewässernund
aufhoherSeeaufzubauen.

Eineweitere Entwicklungbetrifft das Frontex‑Mandat.
NachdemInkrafttretendesVertragsvonLissabonwurde
eineReihevonSchritteneingeleitet,umbeigemeinsa‑
men,vonFrontexkoordiniertenAktionen,dieAchtungder
Grundrechtezustärken.ImFebruar2010schlugdieEuro‑
päischeKommissionauchÄnderungenderFrontex‑Grün‑
dungsverordnungvor.17ZudiesenÄnderungengehören
auchausdrücklicheVerweiseaufdieMenschenrechte,ins‑
besonderebeiderAusbildungsowiederDurchführungvon
gemeinsamenAktionen.SomussbeispielsweiseinHinkunft
fürZwangsrückführungeneinVerhaltenskodexaufgestellt
werden,dervorgibt,wiekoordinierteAbschiebungenauf
demFlugwegdurchzuführensind.

DiedritteEntwicklungschließlichbetrifftdenEinsatzvon
SoforteinsatzteamsfürGrenzsicherungszwecke(Rabits).
AnfangNovember2010 setzte Frontex auf Ersuchen
GriechenlandsSoforteinsatzteamszurÜberwachungder
griechisch‑türkischenLandgrenzenein.2010wurdean
denLandaußengrenzenGriechenlandsdergrößteZustrom
irregulärerMigranten(sowohlinabsolutenZahlenalsauch
prozentual)verzeichnet.DenFrontex‑Zahlenzufolgefan‑
denimzweitenQuartal2010rund90%allerillegalen
GrenzübertritteindieEUaneinergriechischenGrenze
statt.Griechenlanderklärte,dassesdieseSituationnicht

16 ECRE(2010).
17 EuropäischeKommission(2010b).

alleinebewältigenkönne,daeswederüberdiemateri‑
ellennochdiepersonellenKapazitätenverfüge,umdie
GrundbedürfnisseallernachGriechenlandeinreisenden
irregulärenMigrantenundAsylsuchendenzubefriedi‑
gen.WieinKapitel1zuAsyl,EinwanderungundInteg‑
rationerörtert,gibtdieseSituationAnlasszuerheblichen
grundrechtlichenBedenken.

AufErsuchendesRateswurdederVorschlagzurGründungs‑
verordnungsogeändert,dassFrontexpersonenbezogene
Datenverarbeitenkann,dieimRahmengemeinsamerAkti‑
onenabgeschobenwerden.DerEuropäischeDatenschutzbe‑
auftragte(EDSB)wiesdaraufhin,dasseshierfürerforderlich
sei, inderVerordnungeineklareRechtsgrundlageund
Datenschutzgarantienzuverankern.18DerVorschlagstand
Ende2010nochimEuropäischenParlamentundimRatder
EuropäischenUnionzurDiskussion.

ImApril2010nahmderRateinenBeschlusszurErgän‑
zungdesSchengenerGrenzkodexesan.DerKodexsollnun
auchVorschriftenundLeitlinienfürvonFrontexkoordinierte
Seeüberwachungsaktionenenthalten.19DochhatdasEuro‑
päischeParlamentdieseMaßnahmevordemEuropäischen
Gerichtshof(EuGH)mitderBegründungangefochten,dass
siediefürdieDurchführungdesSchengenerGrenzkodexes
gewährtenBefugnisseüberschreite.2021

JedenfallsenthältdieserRatsbeschlusseineReihevon
rechtsverbindlichen„VorschriftenfürdievonderAgentur
[sprichvonFrontex]koordiniertenMaßnahmenanden
Seegrenzen“undunverbindlichen„LeitlinienfürSuch‑und

18 EDSB(2010).
19 RatderEuropäischenUnion(2010a).
20 EuGH,C‑355/10,Europäisches Parlament gegen Rat der Europäischen 

Union,anhängig.
21 AgenturderEuropäischenUnionfürGrundrechte(FRA)(2010a).

„[F]ür die Rückführung auf dem Luftweg von illegal 
anwesenden Drittstaatsangehörigen,...[sollen] 
Standardverfahren [...] …die Durchführung von Sammelflügen 
vereinfachen und eine humane Rückführung unter Beachtung 
der Grundrechte, darunter vor allem der Grundsätze der 
Achtung der Menschenwürde und des Verbots der Folter und 
unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung 
sowie des Rechts auf Freiheit und Sicherheit sowie auf Schutz 
personenbezogener Daten und auf Nichtdiskriminierung, 
gewährleisten.“

Artikel 9 Absatz 2 des Vorschlags zur Änderung der Frontex‑Verordnung, 
KOM(2010) 61 endgültig

Kooperationsabkommen mit Frontex
DieFRAhatmitFrontexinformellbisherbereitsinverschiedenenZusammenhängenzusammengearbeitet.Am
26.Mai2010,demEuropäischenTagdesGrenzschutzes,unterzeichnetenFRAundFrontexeinKooperationsabkommen.21
DiesesAbkommensiehtZusammenarbeitaufmehrerenGebietenvor,unterandereminForschungundAusbildung.
ZudemsolldieFRAFrontexdabeiunterstützen,StandardsundbewährtePraktikenfürdievonFrontexkoordinierten
gemeinsamenAktionenzuentwickeln.

AkTiviTäT DER FRA
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RettungsmaßnahmenundfürdieAusschiffungimRahmen
vondurchdieAgenturkoordiniertenMaßnahmenanden
Seegrenzen“.Die„Vorschriften“befassensichmitsoallge‑
meinenThemenwiederEinhaltungderGrundrechte,dem
VerbotderZurückweisung(„Non‑Refoulement“)vonauf
SeeaufgegriffenenPersonenunddemBeistandfürPerso‑
nenmitbesonderenBedürfnissen.SpezifischeVorschriften
besagen,welcheMaßnahmenergriffenwerdenmüssen,
wennSchiffeaufgegriffenwerden,dieunterVerdachtste‑
hen,irreguläreMigrantenzubefördern.Die„Leitlinien“
betreffenSuch‑undRettungseinsätzeunddieAbschiebung
vongerettetenoderaufgegriffenenPersonen.Dabeisollten
diePersonenvorrangigindenStaatabgeschobenwerden,
vondemaussieinSeegestochenwaren.Fallsdiesnicht
möglichist,solltevorrangigindenStaatabgeschobenwer‑
den,derdieAktionleitet.AufgrunddieserneuenRegelun‑
gengabMaltabekannt,dasseskeineFrontex‑Einsätzeauf
seinemTerritoriumzulassenwerde.

Rund200Grenzkontroll‑Spezialistenwurdenvondenübrigen
26MitgliedstaatenunddenassoziiertenSchengen‑Ländern
imRahmendieses,erstenEinsatzesvonSoforteinsatzteams
fürGrenzsicherungszwecke,zurVerfügunggestellt.22 Im
RahmenihrerEinsatzausbildungdurchFrontexabsolvieren
alleRabit‑BeamteneinverpflichtendesMenschenrechtstrai‑
ning.KurzvordemEinsatzderRabit‑Soforteinsatztruppen
äußertenNichtregierungsorganisationen(non‑governmen‑
tal organisations,NGOs)Bedenken,überdieIdentifikation
besondersschutzbedürftigerPersonen,einschließlichvon
Kindern.23Anderekritisierten,diesicherheitsorientierteAnt‑
wortaufeineeigentlichinihrerNaturhumanitäreKriseals
unangemessen.24

2.2.  Visapolitik
AbApril2010begannendieMitgliedstaaten,denEU‑Visako‑
dexumzusetzen.25Diesführte,gemeinsammitderweiteren
UmsetzungdesSchengenerGrenzkodexes,desVisa‑Infor‑
mationssystems(VIS)unddesSchengenerInformationssys‑
tems(SIS),2010zueinerReihevonGesetzesänderungen
undGesetzesinitiativeninmehrerenMitgliedstaaten,dar‑
unterinDeutschland, Estland, Finnland, Italien, litauen, 
Österreich, polen, Schweden,derSlowakei,dertschechi-
schen RepublikundUngarn.AuchwenndieBeziehung
zwischenVisapolitikundGrundrechtennichtimmeraugen‑
fälligist,wirktsichdieVisapolitikdochaufdasRechteiner
jedenPersonaus,ihrLandzuverlassen(welchesdurch
Artikel2desProtokollsNr.4zurEMRKundArtikel12des
InternationalenPaktsüberbürgerlicheundpolitischeRechte
garantiertist).Visapolitikund‑verfahrenkönnendieEinreise
indieEUerleichternoderabererschweren.Nebendem
RechtaufFreizügigkeitwirftdie–mitderVisapolitikverbun‑
dene–Benützungbzw.EinrichtungvonDatenbankenmit

22 Frontex(2010c).
23 ProAsyl(2010).
24 Carrera,S.undGuild,E.(2010).
25 Verordnung(EG)Nr.810/2009,ABl.2009L243,S.1.

personenbezogenenDatenaberauchFragenzumRechtauf
Datenschutzauf(dasvonArtikel8derGrundrechte‑Charta
geschütztist).26

DiebeidenwichtigstenDatenbankenimBereichVisapolitik
undGrenzkontrollensindSISIIundVIS.Auchwennnicht
alleEU‑MitgliedstaatendemSchengen‑Raumangehören,
habensiedochalleZugangzudiesenInformationssyste‑
men.DasSIS27isteinInformationssystem,dasGrenzschutz,
Polizei,Zoll‑undJustizbehörden,Kfz‑Zulassungsstellenund
Visa‑ausstellendeBehördenindenSchengen‑Staatenzur
RechtsdurchsetzungundGrenzkontrollenutzen.Esenthält
DatenzuPersonendieaufgrundeinesHaftbefehlsodereiner
polizeilichenÜberwachungausgeschriebensind,Datenzu
Personen,denendieEinreiseindenSchengen‑Raumzu
verweigernist,sowieInformationenüberverloreneoder
gestohleneGegenstände(wieetwaAusweise,Schusswaf‑
fen,KraftfahrzeugeundBanknoten).

DasVIS28wirdDatenüberzulässigeVisumsanträgefürkurz‑
fristigeAufenthalte29speichern,einschließlichAngabenzur
PersondesAntragstellersundReisemodalitäten,Lichtbild
undFingerabdrücke).AußerdemwirdesInformationenzu
denEntscheidungenderBehördenüberdenAntragumfas‑
sen–etwaAusstellung,Ablehnung,Verlängerungoder
Ungültigkeitserklärung.DasVISwirdvondenzuständigen
Visum‑,Grenzkontroll‑undEinwanderungsbehördengenutzt
werden.InbeidengenanntenInformationssystemenwer‑
dendieOriginalinformationenaufnationalerEbene,also
vondenzuständigenBehördenindenSchengen‑Staaten,
bereitgestellt,angepasstundabgerufen.

DienationalenBehördensindverpflichtet,dafürSorgezu
tragen,dassdievonihneningemeinsameeuropäische
DatenbankeneingegebenenDatenkorrektundaktuellsind
unddenEU‑VorschriftenzumDatenschutzundSchutzder
Privatsphäreentsprechen.DennochbleibtimkonkretenEin‑
zelfalldasRisikodassPersoneneinedatenschutzrechtlich
bedenklicheBehandlungerfahren.

2.2.1.  Allgemeine Entwicklungen auf 
EU-Ebene

ImMärz2010ändertenderRatunddasEuropäischeParla‑
mentdenSchengenerGrenzkodexhinsichtlichdesVerkehrs
vonPersonen,dieimBesitzeinesVisumsfürdenlänger‑
fristigenAufenthaltsind.30MitdieserÄnderungvergrößert
sichdieReisefreiheitinnerhalbdesSchengen‑Raumsfür
InhabervonLangzeit‑Visa,dievoneinemSchengen‑Staatim
EinklangmitnationalemRechtfürAufenthaltevonüber90

26 Kapitel3überInformationsgesellschaftundDatenschutz.
27 Verordnung(EG)Nr.1986/2006,ABl.2006L381,S.4;Ratder

EuropäischenUnion(2007),Beschluss2007/533/JHA,ABl.2007
L205,S.63.DiezweiteGenerationdesSISSystems(SISII)wird2013
eingeführt.

28 Verordnung(EG)Nr.767/2008,ABl.2008L218,S.60.DasVISwird
imJuni2011eingeführt.

29 EinVisumfürkurzfristigenAufenthaltisteinVisumfüreinen
Aufenthaltvonwenigerals90Tagen.

30 Verordnung(EU)Nr.265/2010,ABl.2010L85,S.1.



Grundrechte:HerausforderungenundErfolgeimJahr2010

56

Tagenausgestelltwurden.DiesePersonenkönnennundrei
Monate(innerhalbeinesZeitbogensvonsechsMonaten)
freiimSchengen‑Raumverkehren.VorderAusstellungeines
solchenVisumsistderStaatzueinerÜberprüfungimSISII
verpflichtet.DurchdieÄnderungwirdaberauchdasFormat
solcherVisavereinheitlicht,undVisafürdenlängerfristigen
AufenthaltsinddamithöchstenseinJahrgültig,bevorsie
durcheinenAufenthaltstitelersetztwerden.

2009und2010fälltederEuGHinzweiwichtigenRechtssa‑
chenzurUmsetzungdesSchengenerGrenzkodexesUrteile,
dieauchgrundrechtlicheRelevanzhaben.DieEntscheidung
ausdemJahr2010legtedar,dassPersonenkontrollenan
oderinderNähevonSchengen‑Binnengrenzennichtdensel‑
benEffektwieGrenzkontrollenhabendürfen.31Derzweite
FallausdemJahr2009betrafdieFrage,obeinMitgliedstaat
verpflichtetist,nachMaßgabederSchengen‑Bestimmun‑
geneineAbschiebungs‑EntscheidunggegeneinePerson
zufällen,diedieBedingungenfürdieAufenthaltsdauer
nichtodernichtmehrerfüllt,oderobdieserMitgliedstaat
alternativmilderenationaleRechtsvorschriftenanwenden
darf,diebeispielsweiseeineGeldstrafevorstehen.Dem
EuGHzufolgeistdieeinschlägigeeuropäischeGesetzgebung
soauszulegen,dassderMitgliedstaatnichtverpflichtetist,
eineAbschiebungs‑Entscheidungzutreffen.32

2.2.2. Visumsfreies Reisen

ImEinklangmitderabschließendenErklärungdesEuro‑
päischenRatesvonThessalonikiwurdefürdiewestlichen
Balkanstaaten2009und2010dieVisumspflichtaufgeho‑
ben,dasiedieAnforderungeninihrenjeweiligen„Fahr‑
plänen“derEUfürdieVisa‑Liberalisierungerfüllthatten.
ImNovember2009verabschiedetederRateineVerord‑
nung,dieStaatsangehörigeausSerbien,derehemaligen
jugoslawischenRepublikMazedonienundMontenegrovon
derVisumspflichtentbindet.33NachderVisa‑Liberalisierung
imDezember2009verzeichnetenBelgien, Deutschland
undSchwedeneinesteigendeZahlvonAsylsuchenden
ausdiesenBalkanstaaten.NachderPrüfungdereinzelnen
AsylanträgescheintdieMehrheitderBetroffenenoffenbar
nichtdieVoraussetzungenzuerfüllen,uminternationalen
SchutzinAnspruchnehmenzudürfen.34Vielevonihnen
warenStaatsangehörigeausSerbienundderehemaligen
jugoslawischenRepublikMazedonien,zumeistRomaoder
albanischerHerkunft,dieauswirtschaftlichenGründenin
denwesteuropäischenLändernAsylbeantragten.Vielevon
ihnenhattenvonReisebürosodervonSchleuserbanden
dieInformationerhalten,dasssiemiteinemAsylantrag

31 EuGH,VerbundeneRechtssachenC‑188/10und189/10,Melki und 
Abdeli,22.Juni2010.

32 EuGH,VerbundeneRechtssachenC‑261/08undC‑348/08,María Julia 
Zurita García, Aurelio Choque Cabrera gegen Delegación del Gobierno 
en Murcia,22.Oktober2009.

33 Verordnung(EG)Nr.1244/2009desRates,ABl.2009L336,S.1.
34 SieheEurostatDatenbank,abrufbarunter:www.epp.eurostat.

ec.europa.eu/portal/page/portal/population/data/database.

einenAnspruchaufWohnung,TaschengeldoderZugang
zumArbeitsmarktbekommenwürden.35NachdemdieMaß‑
nahmenderMitgliedstaatenzurEindämmungdieserMig‑
rationsströmegescheitertsind,36forderteEUKommissarin
MalmströmSerbienunddieehemaligejugoslawischeRepu‑
blikMazedonienauf,Maßnahmenzuergreifen,umihre
Bürgerdavonabzuhalten,inderEUAsylzubeantragen.37

DieseEntwicklungenhattenjedochkeineAuswirkungaufdas
AnsinnenderKommission,dieVisumspflichtfürStaatsange‑
hörigeausAlbanien,BosnienundHerzegowinaaufzuheben,38
dadiesewestlichenBalkanländerdieBedingungeninihren
jeweiligen„Fahrplänen“fürdieVisaliberalisierungerfüllt
haben.NacheinerParlamentsdebatteimSeptember2010
stimmtedasEuropäischeParlamentdafür,dieVisumspflicht
fürInhaberbosnischerundalbanischerbiometrischerPässe
aufzuheben.39DieserBeschlusswurdevomRatimNovem‑
ber2010unterstützt.SomitbeläuftsichdieGesamtzahlder
Nicht‑EWR‑Länderbzw.Entitäten,diebeiAufenthaltenvon
höchstens90TagenimSchengen‑RaumvonderVisumspflicht
befreitsindmitDezember2010auf42.40

ZudenweiterenEntwicklungendesBerichtsjahresgehö‑
renauchderAufhebungderVisumspflicht für Inhaber
taiwanischerPässe,41derAbschlusseinesentsprechen‑
denAbkommensmitBrasilien42sowieeinAbkommenzur
Visa‑ErleichterungmitGeorgien.43Letztereswurdeparal‑
lelzueinemRücknahme‑ÜbereinkommenmitGeorgien
geschlossen,dasimJanuar2011offiziellvomRatangenom‑
menwurde.44Am29.Oktober2010billigtedieKommission
denEntwurfvonLeitlinienfürdieNeuverhandlungderder
bestehendenVerträgezurErleichterungderAusstellungvon
VisaimVerhältniszuMoldawien,derRussischenFöderation
undderUkraine.

MehrereMitgliedstaatenunterzeichnetenzudembilaterale
AbkommenüberdenVerzichtaufdieVisumspflicht,umden
kleinenGrenzverkehrinGrenzgebietengemäßderVerord‑
nungüberdenkleinenGrenzverkehrzuerleichtern.45Diese
Verordnungerlaubtes,vondenallgemeinenRegelnfür
GrenzübertritteandenEU‑Außengrenzenabzuweichenund
Drittstaatsangehörigen,diehöchstens50kmvonderGrenze
entferntleben,spezielleGrenzübertritts‑Genehmigungen
fürdenkleinenGrenzverkehrzuerteilen.Dennwenndie
EU‑Außengrenzenverstärktwerden,möchtengrenznahe

35 SieheWathelet,M.(2010).WeitereInformationenzudenRomasiehe
„DieRomainderEU“.

36 SieheFrontex(2010d),S.20.
37 SieheEurActiv(2010).
38 EuropäischeKommission(2010c).
39 EuropäischesParlament(2010).
40 Verordnung(EU)Nr.1091/2010,ABl.2010L329,S.1.
41 Verordnung(EU)Nr.1211/2010,ABl.2010L339,S.6.
42 RatderEuropäischenUnion(2010b),ABl.2010L275,S.3;Ratder

EuropäischenUnion(2010c)ABl.2010L273,S.2.
43 RatderEuropäischenUnion(2010d),ABl.2010L308,S.1.
44 EuropäischeKommission(2010d).
45 SieheVerordnung(EG)Nr.1931/2006,ABl.2007L29,S.3.

http://www.epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/data/database
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Gemeindensicherstellen,dassdieGrenzenzumDrittstaat
nichtdenHandel,dassozialeoderkulturelleLebenoder
dieregionaleZusammenarbeitbehindern.lettlandund
WeißrusslandhabeneinemsolchenAbkommenimAugust
2010zugestimmt;diesestrittinKraft,sobaldesvonden
ParlamentenbeiderStaatenratifiziertwordenist.46Ebenso
unterzeichnetenauchlettlandundRusslandeinsolches
Abkommen;47undeinAbkommenüberdenkleinenGrenz‑
verkehr,dasfürBewohnerdesrumänisch‑moldawischen
GrenzgebietesmitVisumsfreiheiteinhergeht,tratimFebruar
2010inKraft.48UndschließlichfordertenpolenundRussland
dieEinführungdesvisumfreienVerkehrsinderRegionKali‑
ningrad,auchwenndieRegionüberden50‑km‑Radiusder
VerordnungüberdenkleinenGrenzverkehrhinausreicht.49

Ausblick
WasGrenzkontrollenbetrifft,wirddieAuswertungdesers‑
tenEinsatzesderRabitsinGriechenlandhilfreicheErkennt‑
nissefürzukünftigeAktionendieserArtliefern.Durcheine
engeZusammenarbeitzwischenFrontex,derFRAunddem
EuropäischenUnterstützungsbürofürAsylfragensowieeinen
höherenStellenwertderGrundrechteimFrontex‑Mandat
könntendieGrundrechtezueinemwesentlichenBestandteil
derGrenzkontrollewerden.

InSachenVisapolitikbleibtabzuwarten,obdieVisa‑Libe‑
ralisierungindenwestlichenBalkanländernimTempoder
Jahre2009und2010weitergehenwird.Bedenkenbezüglich
derhohenZahlvonMigrantenoderAsylbewerbern,diesich
inderEUniederzulassenversuchen,könntendenProzess
verlangsamen.Einezweite,unmittelbaranstehendeFrage
betrifftdieharmonisierteAnwendungdesgemeinsamen
EU‑Visumskodexes.MitApril2010giltderVisumskodexin
allenStaaten,dieandergemeinsamenVisapolitikderEU
teilnehmen.Esistunklar,oballeteilnehmendenStaaten
dieVerfahrensrechtevonVisa‑Antragstellern(etwafeste
Bearbeitungszeiten,FristenunddasRecht,gegeneinen
ablehnendenBescheidRechtsmitteleinzulegen)aufähnli‑
cheArtundWeiseumsetzenwerden.

46 SieheLettland,www.mk.gov.lv/doc/2005/AMSl_160610_pierobeza_
BR.2054.doc.

47 Siehewww.likumi.lv/doc.php?id=70556.Ausführliche
Informationabrufbarunter:http://www.mfa.gov.lv/en/policy/
bilateral‑relations/bilateral/?mode=out&state=BLR&title=&branch=0&
day1=dd%2Fmm%2Fyyyy&day2=dd%2Fmm%2Fyyyy&status=0&day3
=dd%2Fmm%2Fyyyy&signer=.

48 SieheRumänien,Einwanderungsbüro(2010).
49 SiehePolen,www.fakty.interia.pl/swiat/news/

inicjatywa‑polski‑i‑rosji‑ws‑ruchu‑bezwizowego‑z,1461146.
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DasvorliegendeKapitelbeschreibt,wiesichStrategienund
PraktikenderEuropäischenUnion(EU)undihrerMitglied‑
staatenimBereichInformationsgesellschaftundDaten‑
schutz imJahr2010entwickelten.Zunächst legtesdie
Bedenkendar,dienationaleGerichtegegenüberdemein‑
schlägigenEU‑Rechtäußerten.Dabeigehtesinsbesondere
umdieFrage,obdieRichtlinieüberdieVorratsspeicherung
vonDatenmitdenGrundrechtenvereinbarist;zudemwird
aufdieForderungennacheinerReformdesEU‑Rechtsrah‑
menseingegangen.DasKapitelerörtertdanndieBedenken
zuUnabhängigkeit,BefugnissenundRessourcenderDaten‑
schutzbehördenindenMitgliedstaaten.VordemHinter‑
grund,dassTransparenzinjederInformationsgesellschaft
wichtigist,beleuchtetdasKapiteldanndasempfindliche
Gleichgewicht,daseszwischendemDatenschutzunddem
RechtaufInformationzuwahrengilt.DasKapitelschließt
mitÜberlegungenzuderFrage,wiedieHerausforderungen
desDatenschutzesindenBereichenderpolizeilichenund
sicherheitstechnischenZusammenarbeit,destechnologi‑
schenFortschrittsundderFlughafensicherheitimJahr2010
bewältigtwurdenundinZukunftbewältigtwerdenkönnen.

Informationsgesellschaft 
und Datenschutz

Google Street View, Facebook und andere soziale Medien gehören seit einigen Jahren zum Alltag in der 
Informationsgesellschaft. Im Jahr 2010 wurden in Anbetracht dieser Entwicklungen in einer Reihe von 
EU‑Mitgliedstaaten Datenschutzbedenken laut. Mit dem Hinweis auf die nationale Sicherheit und ihre mögliche 
Bedrohung wurden Sicherheitsmaßnahmen auf Flughäfen verschärft. Auch dies führte – im Zusammenhang 
mit der Einführung von Körperscannern – zu Debatten auf EU‑Ebene und in einigen Mitgliedstaaten. Der Schutz 
personenbezogener Daten war 2010 ein Kernpunkt in vielen Grundrechtsdebatten in der EU, etwa wenn es um 
neue Technologien und Vorschläge für die Reform einschlägiger EU‑Gesetzgebung unter Berücksichtigung des 
Vertrags von Lissabon und des Stockholmer Programms ging.

3

WichtigeEntwicklungenimBereich
InformationsgesellschaftundDatenschutz:

• NeueTechnologiengabenAnlasszuneuenBedenkenimHinblick
aufdieGrundrechteunderforderndieModernisierungder
EU‑GesetzgebungzumDatenschutz.

• Zunehmendwurdeklar,dassDatenschutzeinKernanliegen
internationalerÜbereinkommenseinsollte,insbesonderewennes
umFluggastdatensätzeundSWIFT‑Datengeht.

• PolitischeundrechtlicheBedenkenwurdengeäußertim
ZusammenhangmitderobligatorischenAufbewahrungvonDaten
derTelefon‑undInternetkommunikationdurchUnternehmender
Privatwirtschaft(sogenannteVorratsdatenspeicherung).

• DieUnabhängigkeitvonDatenschutzbehördenwurdezumThema–
auchvordemEuGH.

• DiepolitischeDebatteüberdensicherheitspolitischmotivierten
EinsatzvonKörperscannernanFlughäfengingweiter.

• DasVerhältniszwischenDatenschutzeinerseits,unddemRechtauf
Informationszugangandererseits,wurdezueinemThema,dessen
sichauchderEuGHannahm.
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3.1.   überarbeitung 
des derzeitigen 
EU-Rechtsrahmens 
zum Datenschutz 

DerSchutzpersonenbezogenerDatenistausdrücklichin
Artikel8derChartaderGrundrechtederEuropäischen
Union(„Charta“)alseigenständigesGrundrechtverankert.
TatsächlichistdieChartadasersteinternationaleMen‑
schenrechtsinstrument,dassolcheineexpliziteFestlegung
enthält.DieVerarbeitungundderfreieVerkehrpersonen‑
bezogenerDatenwerdenaufsekundärrechtlicherEbene
durchdieDatenschutzrichtliniegeregelt.1ImAnschlussan
dieAnnahmedesLissabonerVertragsimDezember2009
erklärtedieVizepräsidentinderEuropäischenKommission,
VivianeReding,dassderSchutzderpersonenbezogenen
DateneuropäischerBürger2010einpolitischerSchwer‑
punktbereichseinwerde.

„Ich möchte (…) Schwerpunktbereiche herausstellen, bei 
denen wir nach meinem Dafürhalten nachdrücklich zeigen 
müssen, dass sich die Politik Europas mit dem Vertrag 
von Lissabon ändert. Als erstes müssen wir in all den 
verschiedenen EU‑Politiken den Einsatz der EU für den Schutz 
der Privatsphäre unserer Bürger wesentlich stärken.“

Viviane Reding, Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, 11. Januar 2010

DierasantetechnologischeEntwicklungunddererhöhte
DatenaustauschinderheutigenInformationsgesellschaft
habenzueinerumfassendenDebatteüberdieÜberarbei‑
tungderderzeitigenDatenschutzregelungenderEUgeführt,
dievon1995datieren.DieEuropäischeKommissionunter‑
nahmdenerstenSchrittindieserDebatte,indemsie2009
eineöffentlicheKonsultationüberdenkünftigenRechtsrah‑
menfürdenSchutzpersonenbezogenerDateninderEUauf
denWegorganisierte.2ImNovember2010veröffentlichte
dieEuropäischeKommissionihrenStandpunktzumSchutz
personenbezogenerDateninderEU.Darinidentifizierte
sieneueHerausforderungenundwiesdaraufhin,dassdie
Datenschutz‑Vorschriftenfürdiepolizeilicheundjustizielle
ZusammenarbeitinStrafsachengeändertwerdenmüss‑
ten.3EinenÜberblicküberdasInformationsmanagementim
BereichFreiheit,SicherheitundRechthattedieEuropäische
KommissionbereitszuvorineinerMitteilungveröffentlicht.4
AuchderEuroparateröffneteeineDebatteüberdieModer‑
nisierungseinesDatenschutz‑Übereinkommens108zum
SchutzdesMenschenbeiderautomatischenVerarbeitung
vonpersonenbezogenenDaten.5UmdenlegitimenErwar‑
tungenvonEinzelnenundbetroffenenBerufsgruppenim
BereichdesDatenschutzesgerechtwerdenzukönnen,
möchtederEuroparatherauszufinden,obdieVorgabendes

1 Richtlinie95/46/EG,ABL.1995L281,S.31‑50.
2 FüreineZusammenfassungderErgebnissedieserKonsultationsiehe

EuropäischeKommission(2010a).
3 EuropäischeKommission(2010b).
4 EuropäischeKommission(2010c).
5 Europarat(2010).

Übereinkommens108geändertundergänztwerdenmüs‑
sen.Sostarteteeranlässlichdes30.JahrestagesdesÜber‑
einkommens108eineöffentlicheKonsultation,umallen
InteressensvertreternundinteressiertenEinzelpersonendie
MöglichkeitzurStellungnahmezugeben.DieModernisie‑
rungdesÜbereinkommens108sollteauchdazuführen,
dassseinetatsächlicheUmsetzungbesserüberwachtwird.

3.2.   Vereinbarkeit 
der Richtlinie zur 
Vorratsdatenspeicherung 
mit den 
Grundrechtsprinzipien

Die Europäische Kommission gab 2010 bekannt, dass
siedieRichtlinieausdem Jahr2006zurVorratsdaten‑
speicherungüberarbeitenwerde,6dieinihrerbisherigen
FassungTelefon‑undInternetunternehmenverpflichtet,
unterschiedslosDatenübersämtlicheVerbindungenihrer
Kundenzuerheben.7InvielenEU‑Mitgliedstaatenwurden
Bedenkenlaut,dassdieRichtlinienichtmitdenGrund‑
rechtenvereinbarsei.IneinemgemeinsamenSchreiben
vom22.Juni2010fordertenmehrals100Nichtregierungs‑
organisationen(non‑governmental organisations,NGOs)
aus23EU‑MitgliedstaatendieEU‑Kommissionsmitglieder
Malmström,RedingundKroesauf,eineÄnderungvorzu‑
schlagen:DieEU‑AuflagenzurVorratsdatenspeicherung
solltendurcheinSystemzurschnellenSicherstellungund
gezieltenAufzeichnungvonVerkehrsdatenersetztwerden.
DasSchreibenargumentiert,dasseineflächendeckende
VorratsdatenspeicherungfürvertraulicheTätigkeitenund
Kontaktewiesiez.B.Journalisten,Telefonseelsorgeroder
Geschäftsleutepflegen,Gefahrenberge.ImFalleeineder‑
artigenSammlungundSpeicherungkönntenDatendurch‑
sickernodermissbrauchtwerden.8InBelgien,Bulgarien,
DeutschlandundÖsterreichgabesnationaleKampagnen
gegendieUmsetzungderRichtlinie,diebreitenWiderhall
indenMedienfanden.EntsprechendeBedenkenüberdie
schrittweiseAushöhlungdesSchutzesderPrivatsphäre
konstatierteEnde2009auchderSonderberichterstatterder
VereintenNationen(United Nations,UNO)zurFörderung
undzumSchutzderMenschenrechteundGrundfreiheiten
imRahmenderTerrorismusbekämpfung.9

EineReihevonVerfassungsgerichtsurteileninEU‑Mitglied‑
staatenheiztedieDebatteüberdieVereinbarkeitderRicht‑
liniezurVorratsdatenspeicherungmitdenGrundrechten
weiteran.ImDezember2009erklärtedasrumänische
VerfassungsgerichtdieaufderGrundlagederRichtlinie

6 EuropäischeKommission(2010d).
7 Richtlinie2006/24/EG,ABL.2006L105,S.54.
8 GemeinsameErklärungvonüber100NROsvom22.Juni2010,

www.vorratsdatenspeicherung.de/images/DRletter_Reding.pdf.
9 Scheinin,M.(2009).

https://www.vorratsdatenspeicherung.de/images/DRletter_Reding.pdf


InformationsgesellschaftundDatenschutz

63

UmsetzunginÖsterreichweiter.17VordemEuGHäußerte
ÖsterreichBedenken,obdieRichtliniemitdenGrundrechten
vereinbarsei,insbesonderemitArtikel8derCharta.18Auch
inSchwedenverzögertesichdieUmsetzungderRichtlinie
wegenGrundrechtsbedenken.

VielversprechendePraktik

Öffentliche Anhörung zur 
Umsetzung der Richtlinie zur 
Vorratsdatenspeicherung 
Vom 15.November2009 bis 15.Januar2010
veranstaltetedieösterreichischeBundesregierungeine
öffentlicheAnhörungzumEntwurfdesGesetzes,das
dieRichtliniezurVorratsdatenspeicherungumsetzen
soll.ÖffentlicheInstitutionen,privateEinrichtungen
undPersonenreichteninsgesamt189Kommentare
ein–diehöchsteZahl,diejemalsbeideröffentlichen
KommentierungeinerGesetzesvorlageinÖsterreich
erreichtwurde.DiemeistenStellungnahmenkri‑
tisiertendieinderRichtliniefestgelegtePflichtzur
SpeicherungvonVerkehrs‑,Standort‑undTeilnehmer‑
daten,diebeiderNutzungöffentlichzugänglicher
elektronischerKommunikationsdiensteoder‑netze
verarbeitetwerden.19

3.3.   Datenschutzbehörden: 
Unabhängigkeit, 
Befugnisse und 
Ressourcen19

NachArtikel28derbereitserwähntenDatenschutzricht‑
liniemüsseninjedemMitgliedstaateineodermehrere
KontrollstellendieAnwendungderRichtlinieüberwachen.
Unabhängigkeit,BefugnisseundRessourcenderDaten‑
schutzbehördenwurden2010zueinemwichtigenAnliegen,
demdieFRAihrenimMai2010veröffentlichtenBericht
„DatenschutzinderEuropäischenUnion:DieRolledernati‑
onalenDatenschutzbehörden“widmete.

3.3.1. Unabhängigkeit

ImFallKommission gegen Deutschland befasstesichder
EuGHerstmalsmitderFragederUnabhängigkeitderDaten‑
schutzbehörden.DerEuGHlegteeinenstrengenMaßstaban
undvertratdieAuffassung,dassdieDatenschutzbehörden,
dieaufLandesebenedieVerarbeitungpersonenbezogener
Datenüberwachensollen,staatlicherAufsichtunterstellt
undsomitnichtausreichendunabhängigseien.20Indem
FallgingesumdieAuslegungvonArtikel28Absatz1der
Datenschutzrichtlinie,indemesheißt,„dieKontrollstellen

17 ÖsterreichischeBundesministeriumfürJustiz(2010)„Vorratsdaten:
JustizministeriumprüftVorschlag“,Pressemitteilung,27.Juli2010.

18 EuGH,C‑189/09,Kommission gegen Österreich,29.Juli2010.
19 ÜbersichtslisteallerKommentare,sieheÖsterreich,

Telekommunikationsgesetz2003,Änderung(117/ME).
20 EuGH,C‑518/07,Kommission gegen Deutschland,9.März2010.

erlasseneUmsetzungsmaßnahmefürverfassungswidrig.10
ImMärz2010hobdasdeutsche Bundesverfassungsgericht
dasGesetzzurUmsetzungderRichtlinieaufundstellte
fest,dassesdasRechtaufPrivatsphäreerheblichbedroht.11
ImAnschlussandiesesUrteilfordertederBundesbeauf‑
tragtefürdenDatenschutzunddieInformationsfreiheit
diedeutschenUnternehmenauf,allegemäßdemver‑
fassungswidrigenGesetzgesammeltenDatenzulöschen.
DieserForderungkamenalleUnternehmennach.12Ineiner
gemeinsamenEntschließungfordertendieDatenschutzbe‑
auftragtendesBundesundderLänderdiedeutscheBun‑
desregierungauf,sichfüreineAufhebungderRichtliniezur
VorratsspeicherungvonDateneinzusetzen.13

„Für die Gefahrenabwehr ergibt sich aus dem 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, dass ein Abruf der vorsorglich 
gespeicherten Telekommunikationsverkehrsdaten nur bei 
Vorliegen einer durch bestimmte Tatsachen hinreichend 
belegten, konkreten Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit 
einer Person, für den Bestand oder die Sicherheit des Bundes 
oder eines Landes oder zur Abwehr einer gemeinen Gefahr 
zugelassen werden darf.“ 

Bundesverfassungsgericht, Pressemitteilung, 2. März 2010

InIrlandfochtdieNGODigital Rights Ireland (DRI)2006
beimHigh CourtdieRichtlinieselbstundauchdieentspre‑
chendeUmsetzungan.ImJuli2008ließdasGerichtdie
Irish Human Rights Commission (IHRC) alsamicus curiae 
(sachverständigenBerater)indiesemFallzu.EinerPresse‑
mitteilungderIHRCzufolgewirftder„FallwichtigeFragen
darüberauf,inwieweitGesetzeundMaßnahmen,diedie
ÜberwachungdesPrivatlebensdurchdenStaatzumZwecke
derKriminalitätsbekämpfungregeln, inausreichendem
MaßeMenschenrechtsgarantienbeinhalten“.14ImMai2010
entschiedderHigh Court,dassdieNGODRIklagebefugt
sei,undlegtedenFalldemGerichtshofderEuropäischen
Union(EuGH)vor.15

UnterdessenhabendieZweifelanderVereinbarkeitder
Richtlinie zurVorratsdatenspeicherungmitdenGrund‑
rechtenauchdieUmsetzungineinigenMitgliedstaaten
verzögert.ObgleichderEuGHimJuli2010entschied,dass
Österreichmitdernicht fristgerechtenUmsetzungder
Richtlinie(diesewarbiszum15.März2009umzusetzen)
gegendenEU‑Vertragverstoßenhat,16verzögertesichdie

10 Rumänien,CurteaConstituţionalţaRomâniei(2009)
GerichtsentscheidungNr.1258,8.Oktober2009.

11 Deutschland,Bundesverfassungsgericht(2010)1BvR256/08,
2.März2010.

12 Deutschland,BundesbeauftragterfürdenDatenschutzunddie
Informationsfreiheit(BFDI).

13 Deutschland,Entschließungder79.Konferenzder
DatenschutzbeauftragtendesBundesundderLänder.

14 EuropeanDigitalRights(2008).
15 Irland,ObersterGerichtshof,Digital Rights Ireland Ltd. gegen Minister 

für Kommunikation, Marine und Natürliche Ressourcen und Anderes
(2010),McKechnieJ.,nichtveröffentlicht,5.Mai2010.

16 GerichtshofderEuropäischenUnion(EuGH)C‑189/09Kommission 
gegen Österreich,29.Juli2010.
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fürdenDatenschutznehmendieihnenzugewiesenenAuf‑
gabeninvölligerUnabhängigkeitwahr.“DerGeneralanwalt
bezeichneteinseinenSchlussanträgendenBegriff„Unab‑
hängigkeit“alsrelativ,daderGesetzgeberdasnötigeMaß
anUnabhängigkeitdefinierenmüsse,wasaberunterblie‑
bensei.GemäßdieserLogikgelangtederGeneralanwalt
zudemSchluss,dassdiedeutschenDatenschutzbehörden
sehrwohlausreichendunabhängigseien,obwohlsieeiner
staatlichenAufsichtunterliegen.21DerGerichtshoflehnte
dieseArgumentationjedochab:Erbetonte,dassdieRicht‑
liniegemäßdesallgemeinenWortsinnszuinterpretieren
sei,undsprachsichsomitfüreinestrikteAuslegungder
„Unabhängigkeit“aus.DerEuGHwiesfernerdaraufhin,
dassderBegriff„Unabhängigkeit“inderRichtliniedurch
dasAdjektiv„völlig“verstärktwerdeunddaherimSinne
einerweitgehendenUnabhängigkeitzulesensei.

ImDezember2010brachtedieEuropäischeKommission
ÖsterreichwegenunzureichenderUnabhängigkeitseiner
Datenschutzbehördevor den EuGH. Zwar verlangt das
österreichischeDatenschutzgesetz,dassdieDatenschutz‑
kommissionihrAmtunabhängigausübtundankeineWei‑
sungengebundenist.DerKommissionzufolgeistjedoch
eine„vollkommeneUnabhängigkeit“nichtgewährleistet,
dadieDatenschutzkommissionTeildesBundeskanzleramts
istundderBundeskanzlersomitdasRechthat,sichjederzeit
überallesinformierenzulassen,wasdietäglicheArbeitder
Datenschutzkommissionbetrifft.22

3.3.2. Befugnisse

Am24.Juni2010fordertedieEuropäischeKommission
dasVereinigte Königreichauf,demEU‑Rechtnachzukom‑
menunddieBefugnisseseinernationalenDatenschutz‑
behörde,desInformation Commissioner’s Office (ICO),zu
stärken.23ZudenKompetenzenderDatenschutzbehörde
solledieMöglichkeitgehören,StichprobenzurEinhaltung
desDatenschutzrechtsdurchzuführen,gegebenenfallsStra‑
fenzuverhängenundvorderÜbermittlungvonDatenan
Drittländernachprüfenzukönnen,obderdortgebotene

21 Ibid.
22 EuropäischeKommission(2010e).
23 EuropäischeKommission(2010f).

Datenschutzangemessenist.24DerzeitanalysiertdieKom‑
missiondieAntwortendesVereinigtenKönigreichsaufdie
erhobeneKritik.

Vergleich der Datenschutzbehörden in 
den Mitgliedstaaten
ImMai2010veröffentlichtedieFRAdenBerichtData 
Protection in the EU: the role of National Data Protection 
Authorities (Datenschutz in der Europäischen Union: 
Die Rolle der nationalen Datenschutzbehörden).Der
BerichtbieteteinenvergleichendenÜberblicküberdie
BefugnisseunddieUnabhängigkeitderDatenschutz‑
behördeninderEUundverweistaufdenMangelan
Unabhängigkeit, Befugnissen und Ressourcen der
DatenschutzbehördenineinigenEU‑Mitgliedstaaten.

FRA(2010)Data Protection in the EU: the role of National Data 
Protection Authorities – Strengthening the fundamental rights 
architecture in the EU II (Datenschutz in der Europäischen Union: Die 
Rolle der nationalen Datenschutzbehörden – Stärkung des 
Grundrechtesystems in der Europäischen Union II)

AkTiviTäT DER FRA

3.3.3. Ressourcen

DieRessourcenderDatenschutzbehördensindentschei‑
dend,damitdieseihrerAufgabe,dieGrundrechtezubewah‑
ren,gerechtwerdenkönnen.Dessenungeachtetkürzten
vieleEU‑Mitgliedstaaten2010infolgederFinanzkrisedie
entsprechendenHaushaltsmittel.DiefolgendenInforma‑
tionensindnichtdirektvergleichbar,deutenjedochauf
bestimmteTendenzenhin.

FolgendeLändermeldeteneineerheblicheKürzungder
personellenund/oderfinanziellenRessourcenimBerichts‑
zeitraum:Estland(VerringerungderfinanziellenRessourcen
fürdenZeitraum2008‑2010um12,5%),Irland (2,04Mio.
EURfür2008;1,81Mio.EURfür2009;1,21Mio.EURfür
2010),lettland (25Mitarbeiter2008;16Mitarbeiter2009;
19Mitarbeiter2010;730984EURfür2008;476984EUR
für2009;381295EURfür2010),litauen (keineAngaben
zumPersonalabbau,aberKürzungdesLohnfondsum69%
von2929000LTL[848690EURam31.Dezember2010]
auf1886000LTL[546477EUR],Kürzungderfinanziellen
Ressourcenum64,6%),Slowakei (keineÄnderungbeiden
personellenRessourcen;960850EURfür2008,728696EUR
für2010).

DagegenmeldetenDeutschland undFrankreichfürden
Zeitraum2007‑2010eineerheblicheAufstockungderperso‑
nellenundfinanziellenRessourcen.25EineähnlicheTendenz
warinSpanienzuverzeichnen,wodieZahlderMitarbeiter
inderDatenschutzbehörde(Agencia Española de Protec‑
ción de Datos)von99imJahr2007auf155imJahr2009
erhöhtwurde.DieFinanzmittelderspanischenBehörde

24 VereinigtesKönigreich,InformationCommissioner’sOffice(2010).
25 Fallsnichtandersangegeben,stammendieseDatenvom

Fralex‑Netzwerk.

„Richtlinie 95/46 [ist] dahin auszulegen, dass die für die 
Überwachung der Verarbeitung personenbezogener Daten 
im nichtöffentlichen Bereich zuständigen Kontrollstellen 
mit einer Unabhängigkeit ausgestattet sein müssen, die es 
ihnen ermöglicht, ihre Aufgaben ohne äußere Einflussnahme 
wahrzunehmen. Diese Unabhängigkeit schließt nicht nur 
jegliche Einflussnahme seitens der kontrollierten Stellen aus, 
sondern auch jede Anordnung und jede sonstige äußere 
Einflussnahme, sei sie unmittelbar oder mittelbar, durch 
die in Frage gestellt werden könnte, dass die genannten 
Kontrollstellen ihre Aufgabe, den Schutz des Rechts auf 
Privatsphäre und den freien Verkehr personenbezogener Daten 
ins Gleichgewicht zu bringen, erfüllen.“

EuGH, C‑518/07 KommissiongegenBundesrepublikDeutschland, 9. März 2010, 
Randnummer 30
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wurdenebenfallsaufgestockt,von13,44Mio.EURfür2008
auf15,32Mio.EURfür2009.26

KeineodernurgeringfügigeÄnderungenbeidenperso‑
nellenundfinanziellenRessourcenimJahr2010meldeten
dieseLänder:Bulgarien, Finnland, Griechenland, Italien, 
Malta, Österreich, polen, Rumänien, Slowenien, Ungarn, 
Vereinigtes Königreich undZypern.

3.4.   Datenschutz und 
transparenz in der 
Informationsgesellschaft

ImGrundrechte‑Diskursgiltesoftmals,einsensiblesGleich‑
gewichtzwischenkonkurrierendenInteressenherzustellen.
BeimDatenschutzistdieserBalanceaktdortnötig,wodas
RechtaufSchutzpersonenbezogenerDatenunddasRecht
aufInformationzusammentreffen.MitdieserProblematik
befasstesichderEuGH2010imZusammenhangmitder
VerpflichtungzurTransparenz.

Im Juni2010prüftederEuGH indemFallKommission 
gegen Bavarian Lager, inwelchemUmfangpersonen‑
bezogeneDatenzuschützensei,wenngleichzeitigeine
Pflichtbesteht,ZugangzuDokumentenzugewähren.27Im
konkretenFallhattedieKommissiondasProtokolleines
Treffensoffengelegt,jedochfünfNamengeschwärzt.Die
Klägerinhattebeantragt,ZugangzumvollständigenDoku‑
mentzuerhalten,konntejedochnichtbegründen,weshalb
dieÜbermittlungderpersonenbezogenenDatennötigsei.
DerEuGHgelangtedementsprechendzudemErgebnis,dass
dieKommissiondenZugangzumvollständigenProtokollzu
Rechtabgelehnthatte.

ErwähnenswertsindauchdieverbundenenRechtssachen
C‑92/09undC‑93/09,diederGroßenKammerdesEuGHim
November2010vorgelegtwurden.EU‑Gesetzgebungwurde
hierwegenUnvereinbarkeitmitdenGrundrechtenange‑
fochten.28KonkretgingesumagrarpolitischeVorschriften,
diedieMitgliedstaatendazuverpflichten,stetszuveröffent‑
lichen,werimvorangegangenJahrMittelausdemEuropä‑
ischenGarantiefondsfürdieLandwirtschaft(EGFL)unddem
EuropäischenLandwirtschaftsfondsfürdieEntwicklungdes
ländlichenRaums(ELER)erhaltenhatte.29DieKlägerhatten
beimVerwaltungsgerichtWiesbadenbeantragt,dasLand
Hessenzuverpflichten,diebetreffendenDatennichtzuver‑
öffentlichen;unddasVerwaltungsgerichtWiesbadenhatte
denFalldemEuGHvorgelegt.DerEuGHerklärteeinerseits,
dassineinerdemokratischenGesellschaftdieSteuerzahler
einenAnspruchhaben,überdieVerwendungöffentlicher

26 Spanien,AgenciaEspañoladeProteccióndeDatos(2009)und(2008).
27 EuGH,C‑28/08P(2010),Kommission gegen Bavarian Lager,

29.Juni2010.
28 EuGH,VerbundeneRechtssacheC‑92/09undC‑93/09(2010),Eifert, 

Schecke gegen Land Hessen,9.November2010.
29 Verordnung(EG)desRatesNr.1290/2005,ABL.2007L322,S.1und

VerordnungderKommission(EG)Nr.259/2008,ABL.2008L76,S.28.

Gelderinformiertzuwerden.Andererseitsvertraterjedoch
dieAuffassung,dassdieVeröffentlichungderNamender
EmpfängerunddergenauenBeträge,diesieausdemEGFL
unddemELERerhaltenhatten,dasRechtderbetroffenen
EmpfängeraufAchtungihrerPrivatsphäreimAllgemeinen
undaufSchutzihrerpersonenbezogenenDatenimBeson‑
derenverletze.DerEuGHgelangtezudemErgebnis,dassdie
VeröffentlichungderpersonenbezogenenDateneinesjeden
EmpfängersvonEGFL‑undELER‑MittelnnichtdemGrundsatz
derVerhältnismäßigkeitentspreche,dasienichtunbedingt
notwendigsei,umdasZielderTransparenzzuerreichen.
DaherstuftederEuGHeinigeBestimmungenderVerord‑
nungNr.1290/2005undderVerordnungNr.259/2008
alsungültigein–underklärtesomitEU‑Gesetzgebungfür
nichtig,weilsiegegendieGrundrechteverstoße.

3.5.  Neue Herausforderungen

3.5.1.  Datenschutz in der polizeilichen 
und sicherheitstechnischen 
Zusammenarbeit

DerVertragvonLissabonbeseitigtedievorherigeUnter‑
teilungderEUindreiSäulenundweitetedasordentliche
GesetzgebungsverfahrenaufdenBereichderpolizeilichen
undjustiziellenZusammenarbeitinStrafsachenaus.Dar‑
überhinausstärkteerdieBefugnissedesEuropäischen
ParlamentsbeimAbschlussinternationalerÜbereinkom‑
menerheblich,wasauchbedeutendeAuswirkungenauf
denDatenschutzhat:SonutztedasEuropäischeParla‑
mentdieseneuenBefugnisseimFebruar2010,umseine
Zustimmungzudem Interimsabkommenzwischender
EuropäischenUnionunddenVereinigtenStaatenzurVer‑
arbeitungundÜbermittlungvonZahlungsverkehrsdaten
vonderEuropäischenUnionandieVereinigtenStaaten
(„Swift‑I‑Abkommen“)zuverweigern,dasam30.Novem‑
ber2009unterzeichnetwordenwar.DasParlamentmachte
geltend,dassdasAbkommennichtgenugSchutzfürdie
personenbezogenenDatenderEU‑Bürgerbiete.30Nachdem
derEuropäischeDatenschutzbeauftragte(EDSB)eineStel‑
lungnahme31abgegebenhatte,stimmtedasEuropäische
Parlamentam8.Juli2010demgeändertenAbkommen
zu,32dasam13.Juli2010förmlichabgeschlossenwurde.33

GrundrechtlicheBedenkenwurdenauchimZusammenhang
mitinternationalenAbkommenüberdenAustauschvon
Fluggastdaten(PNR‑Daten)laut.Am1.März2010reichte
einebelgischeMenschenrechts‑NGO (Ligue des Droits 
de L´Homme)KlagebeimbelgischenVerfassungsgericht
einundmachtegeltend,dassdasbelgischeGesetzvom
30.November2009zurUmsetzungdesPNR‑Abkommens
zwischenderEUunddenUSAausdemJahr2007Daten‑

30 EuropäischesParlament(2010a).
31 EuropäischerDatenschutzbeauftragter(EDSB)(2010).
32 EuropäischesParlament(2010b).
33 Ratsentscheidung2010/412/EG,ABl.2010L195,S.3.
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schutznormenverletze.34Am5.Mai2010verabschiedete
dasEuropäischeParlamenteineEntschließung,35diebesagt,
dassbeijedemneuenRechtsinstrumentüberdieÜbermitt‑
lungvonPNR‑DatenzunächsteineAbschätzungderFolgen
fürdiePersönlichkeitsrechteundeinePrüfungderVerhält‑
nismäßigkeitvorgenommenwerdenmüssen.

ImSeptember2010beschlossdieEuropäischeKommission
einPaketvonVorschlägenzumAustauschvonFluggastdaten‑
sätzenmitDrittstaaten,36bestehendauseinerallgemeinen
EU‑AußenstrategiezumThemaFluggastdatenundEmpfeh‑
lungenfürVerhandlungsrichtlinienfürneuePNR‑Abkommen
mitdenVereinigtenStaaten,AustralienundKanada.37Die
StrategiesolleinhohesDatenschutzniveaubeimAustausch
vonPNR‑DatenmitDrittländernsicherstellen.38

3.5.2. technologische Herausforderungen

Bedrohungen für die Grundrechte im Zusammenhang
mitneuentechnologischenHerausforderungenstanden
imBerichtszeitraumaufderAgendadesEuroparatsweit
oben.DasMinisterkomiteedesEuroparatsverabschiedete
2010einganzesPaketvoneinschlägigenErklärungenund
Empfehlungen:eineErklärungüberdiedigitaleAgendafür
Europa,39eineErklärungzurNetzneutralität,40eineErklärung
überdieVerwaltungderIP‑Adressressourcenimöffentlichen
Interesse41undeineErklärungzumverstärktenEngage‑
mentderMitgliedstaateninAngelegenheitenderinternet 
governance,etwaimRahmendesBeratendenAusschusses
(Governmental Advisory Committee,GAC)desVerbandes
fürzugewieseneBezeichnungenundNummern(Internet 
Corporation for Assigned Names and Numbers,ICANN).42
ZudemverabschiedetedieParlamentarischeVersammlung
desEuroparatsihreEmpfehlung1906(2010)zumUmden‑
kenkreativerRechteimZeitalterdesInternets.43

NeuetechnologischeHerausforderungengabenauchAnlass
zuGrundrechtsdebattenaufnationalerEbene.GoogleStreet
ViewisteinvondemIT‑UnternehmenGoogleangebote‑
nerDienst,derPanorama‑Ansichtenausverschiedenen
PositionenentlangvonStraßeninvielenStädtenweltweit
bereitstellt.UmdieseBilddatenzusammeln,schicktGoogle
speziellausgerüsteteFahrzeugedurchStädteinnerhalbund
außerhalbderEuropäischenUnion.Allerdingszeichnete
Googledabei–nacheigenerAussageunbeabsichtigt–Frag‑
mentevonpersonenbezogenenDatenausungesicherten
WLAN‑Netzenauf.

DeshalbverhängtedieÖsterreichischeDatenschutzkommis‑
sion(DSK)am21.Mai2010einzeitweiligesVerbotgegen

34 Belgien,LaLiguedesdroitsdel’Homme(2010).
35 EuropäischesParlament(2010c).
36 EuropäischeKommission(2010g).
37 EuropäischeKommission(2010h).
38 SieheAgenturderEuropäischenUnionfürGrundrechte(FRA)(2008).
39 Europarat,Ministerkomitee(2010a).
40 Europarat,Ministerkomitee(2010b).
41 Europarat,Ministerkomitee(2010c).
42 Europarat,Ministerkomitee(2010e).
43 ParlamentarischeVersammlungdesEuroparats(2010).

dieSammlungvonDatendurchFahrzeugevonGoogleStreet
Viewund leiteteeineUntersuchungein.EndeNovem‑
ber2010wurdedaszeitweiligeVerbotaufgehoben,aber
dieUntersuchungdesVorgehensvonGoogleStreetView
gehtweiter.44ÄhnlicheVerfahrenwurdeninvielenLändern
eingeleitet,etwainItalien,45Slowenien46undSpanien.47

InDeutschlandkonzentriertesichdieDebatteaufdasRecht,
WiderspruchgegendieVeröffentlichungvonFotoseinzule‑
gen,dievonGoogleStreetViewaufgenommenwurden.Seit
August2010räumtGoogleDeutschlanddieMöglichkeitein,
EinzelwidersprüchegegendieVeröffentlichungvonFotos
vonPrivathäusernundPersoneninStreetVieweinzulegen;
seitEnde2010kannonlineEinsprucherhobenwerden.48Der
HamburgischeBeauftragtefürDatenschutzundInformati‑
onsfreiheitveröffentlichteeinInformationsblatt49undein
Einspruchsformular.50DarüberhinausfordertederBundesbe‑
auftragtefürDatenschutzundInformationsfreiheiteinzen‑
tralesRegisterfürWidersprüchegegendieVeröffentlichung
personenbezogenerDatenimInternet,dasauchDienstewie
GoogleStreetVieweinschließt.51DerBundesratnahmeinen
GesetzentwurfzurÄnderungdesBundesdatenschutzgeset‑
zes(BDSG)an,umeinenbesserenSchutzpersonenbezoge‑
nerDatenimZusammenhangmitOnline‑Geodienstenwie
GoogleStreetViewzugewährleisten.52EinerPresseerklärung
vom18.August2010zufolgebefürwortetedieBundesre‑
gierungoffenbareineumfassendeReformdesBundesda‑
tenschutzgesetzesmitBlickaufdenOnline‑Datenschutzund
wollteeinenentsprechendenVorschlagvorlegen.53

Am7.Juli2010leitetederHamburgischeBeauftragtefür
DatenschutzundInformationsfreiheiteinVerfahrengegen
Facebookein,weildiesesE‑Mail‑undHandy‑Kontaktdaten
sammeltundzuVermarktungszweckenausdenAdress‑
büchernseinerNutzerKontaktprofilevonNichtnutzern
erstellt.54DieseseuropaweiterstederartigeVerfahrengegen
FacebookkannzurVerhängungeinesBußgeldsführen.

44 Österreich,ÖsterreichischeDatenschutzkommission(2011).
45 Italien,GarantePerlaProtezioneDeiDatiPersonali.
46 Slowenien,Informationsbeauftragter(Informacijski Pooblascenec).
47 Spanien,AgenturfürDatenschutz(Agencia Española de Protección de 

Datos)
48 Deutschland,HamburgischerBeauftragtefürDatenschutzund

Informationsfreiheit(HmbBfDI)(2010a).
49 Deutschland,HmbBfDI(2010b).
50 SieheDeutschland,UnabhängigesLandeszentrumfürDatenschutz

Schleswig‑Holstein(ULD).
51 Deutschland,BFDI(2010).
52 Deutschland,Bundestag(2010).
53 Ibid.,S.15.
54 Hamburg.de(2010).

„Die meisten der 75 % der europäischen Jugendlichen, die sich 
im Internet bewegen, sind begeisterte Nutzer von sozialen 
Netzwerkplattformen. … Die Veröffentlichung persönlicher 
Informationen oder Fotos kann jedoch zu peinlichen oder gar 
traumatischen Situationen führen. Jungen Menschen ist die 
Gefahr nicht immer bewusst, dass Online‑Fotos und ‑Videos 
jenseits ihrer Kontrolle und ohne ihr Wissen im Internet im 
Umlauf sein können.“

Viviane Reding, Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, 9. Februar 2010
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InBulgarien wurde2010dieRollevonFacebookbeiWahl‑
kämpfenintensivdiskutiert.Am22.Juni2010schlugen
mehrereMitgliederderRegierungsparteiVorschriftenvor,
umdenInternet‑Wahlkampfzubeschränken.Dabeiginges
vorallemdarum,dieüberelektronischeMedien,Blogger
undsozialeNetzwerkewieFacebookundTwitterverbrei‑
tetenInformationenmitdenInformationenausZeitungen,
RadioundFernsehengleichzustellen:Generellsolltenfür
beideArtenvonMediendiegleichenRegelnfürdieWahl‑
kampfberichterstattunggelten.DieOppositionsparteien
reagiertenbesorgtaufdiesenVorschlagunderklärten,
dassereinenVerstoßgegendiefreieMeinungsäußerung
darstelleundaufeineKontrolledesInternetshinauslaufe.55

3.5.3. Körperscanner

MaßnahmenzurFlughafensicherheit, insbesondereder
EinsatzvonKörperscannern,schienendieDebattenüber
denDatenschutzinderEuropäischenUnion2010zudomi‑
nieren.Nachdemam25.Dezember2009versuchtworden
war,ineinemFlugzeugvonAmsterdamnachDetroiteinen
verstecktenSprengsatzzuzünden,rücktedieDiskussion
überverschiedeneArtenvonKörperscannernfürFlugha‑
fenkontrollenaufderpolitischenAgendanachoben.Dieses
ThemastießbeidenMedienaufgroßesInteresse.Eswurde
argumentiert,dassdienackteDarstellungderPersonen,die
denScannerpassieren,gegendasRechtaufAchtungder
Privatsphäreverstoße.Am15.Juni2010veröffentlichtedie
KommissionihreMitteilungüberdenEinsatzvonSicher‑
heitsscannernaufEU‑Flughäfen,inderesheißt,dassnur
eingemeinsamesVorgehenaufEU‑Ebenegewährenkönne,
dassdieSicherheitsvorschriftenund‑standardseinheitlich
angewendetwürden.Diesseientscheidend,„umsowohl
dashöchsteSicherheitsniveaualsauchdenbestmöglichen
SchutzderGrundrechteundderGesundheitderEU‑Bürger
zugewährleisten.“56

IndiesemZusammenhangbetontedieEuropäischeKommis‑
sion,wiewichtigverschiedeneVorschriftenderEU‑Grund‑
rechte‑Chartaseien,etwamenschlicheWürde(Artikel1);
AchtungdesPrivat‑undFamilienlebens(Artikel7);Schutz
personenbezogenerDaten(Artikel8);Gedanken‑,Gewis‑
sens,‑undReligionsfreiheit (Artikel10);Nichtdiskrimi‑
nierung(Artikel21);RechtedesKindes(Artikel24)und
einhohesGesundheitsschutz‑NiveaubeiderFestlegung
undDurchführungallerPolitikenundMaßnahmenderEU
(Artikel35).

DasThemaderKörperscannerwurdeauchaufderEuro‑
päischenKonferenzderDatenschutzbeauftragtenerörtert,
dieimApril2010inPragstattfand.DieDatenschutzbeauf‑
tragtenfordertenineinerEntschließung,dassDatenschutz‑
prinzipienund‑garantienberücksichtigtwerdensollenund
Datenschutzvonvornhereintechnischvorgesehenseinsoll

55 BulgarischesHelsinki‑Komitee(Български хелзинкски комитет)
(2010).

56 EuropäischeKommission(2010i).

(Privacy by Design),wennderEinsatzvonKörperscannern
inErwägunggezogenwird.57

DerEuropäischeGerichtshoffürMenschenrechte(EGMR)
beschäftigtesichimFallGillan und Quinton gegen Verei‑
nigtes Königreich mitSicherheitsmaßnahmenaufFlughä‑
fen.58DerFallbetrafdiePolizeikontrollenimVereinigten
Königreich,dienachAuffassungderRegierungnichtgegen
dasRechtaufPrivatsphäreverstießen,dasiedenDurch‑
suchungsmaßnahmenentsprächen,denensichPersonen
regelmäßiganFlughäfenunterziehen.59DerEGMRwies
diesesArgumentzurückundunterstrich,dasseinFlug‑
reisenderbeiderEntscheidungfürdieReisewisse,dass
solcheDurchsuchungenstattfinden,undersichdieser
Prozedursomitfreiwilligunterziehe.BeiPolizeikontrollen
hingegen,diejederzeitundüberallstattfindenkönnen,
bestehedieseEntscheidungsfreiheitnicht.60Fraglichist,
obdieobigeÜberlegunganalogaufdenEinsatzvonKör‑
perscannernangewandtwerdenkann,dadieserüberdie
üblichenDurchsuchungenhinausgeht.

Körperscanner und Grundrechts-Schutz
ImJuli2010veröffentlichtedieFRAeinDiskussions‑
papierüberdenEinsatzvonKörperscannern–The use 
of body scanners: 10 questions and answers(10Fragen
undAntwortenzumEinsatzvonKörperscannern).Die
kurzeAnalysenenntdieGrundrechte,diemöglicher‑
weisedurchdenEinsatzvonKörperscannernverletzt
werden.DarüberhinausgehtsieaufVorgabenundspe‑
zifischeGesichtspunkteein,diebeiderDiskussionüber
dieEinführungvonKörperscannernaufeuropäischen
Flughäfenberücksichtigtwerdensollten.Zudemwird
erörtert,welcheBedingungenerfülltseinmüssen,um
grundrechtlichenBedenkenRechnungzutragen.Die
FRApräsentiertedieSchlussfolgerungendesPapiersbei
einerAnhörungvordemEuropäischenWirtschafts‑und
SozialausschussimJanuar2011.

AkTiviTäT DER FRA 

Die Debatte um Körperscanner und Datenschutzbe‑
denkenkamimLaufedesJahres2010auchinanderen
EU‑MitgliedstaatenwieDeutschland,61 Frankreich62und
Spanien63auf.

57 EuropäischeDatenschutzbeauftragte(2010).
58 EuropäischerGerichtshoffürMenschenrechte(EGMR),Gillan und 

Quinton gegen Vereinigtes Königreich,Nr.4158/05,12.Januar2010.
59 Ibid.,sieheAbsatz60.
60 Ibid.,sieheAbsatz64.
61 Deutschland,DatenschutzbeauftragtedesBundesundderLänder

(2010)Entschließung der 79. Konferenz der Datenschutzbeauftragten 
des Bundes und der Länder.

62 SieheFrankreich,NationaleKommissionfürInformationstechnologie
undbürgerlicheFreiheiten(Commission nationale de l’informatique 
et des libertés,CNIL)(2010).

63 SieheWebsitederMadriderDatenschutzagenturwww.
dataprotectionreview.eu/zurExpertendebatteüberdieBenutzung
vonKörperscannernanFlughäfen.

http://www.dataprotectionreview.eu
http://www.dataprotectionreview.eu
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Ausblick
NeuetechnischeEntwicklungenprägenunserLebenauch
weiterhinundlassenimmerwiedergrundrechtlicheBeden‑
kenaufkommen.Mankanndavonausgehen,dassFace‑
book,GoogleStreetViewundKörperscannerweiterhinauf
derTagesordnungbleibenundauchinderübergreifenden
DebatteüberdieModernisierungdesEU‑RechtszumDaten‑
schutzeineRollespielenwerden.VordemHintergrund
desVertragsvonLissabonwerdeninnaherZukunftzwei
ThemenvonzentralerBedeutungsein:dieEinhaltungder
Grundrechtsnormen(etwaimZusammenhangmitderVor‑
ratsdatenspeicherung)unddiemöglicheAusweitungdes
GeltungsbereichsdesderzeitigenEU‑Datenschutzesaufpoli‑
zeilicheundjustizielleAngelegenheiten.DiesdürfteAuswir‑
kungendaraufhaben,wiemaninnerhalbundaußerhalb
derEUmitdemDatenschutzumgeht.SowirddieDebatte
überdenDatenschutzindenkommendenJahrenvermut‑
lichimmerweiterinsZentrumdesGrundrechte‑Diskurses
inderEUrücken.
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DiesesKapitelbehandeltzunächstdieEntwicklungenim
BereichGewaltgegenKinder,einschließlichsexuellenMiss‑
brauchsundAusbeutung.DannwerdenFragenundEntwick‑
lungenindenBereichenkindergerechteJustiz,Kinderhandel
undderLagevonunbegleitetenKindernimMigrations‑oder
Asylkontextuntersucht.DasKapitelschließtmiteinemBlick
aufdieVerfügbarkeitvonentsprechendenDaten.

ImFebruar2010gabdieGeneraldirektionfürJustizder
EU‑KommissioneinequalitativeEurobarometer‑Umfragezu
Kinderrechteninallen27EU‑MitgliedstaateninAuftrag.Die
Umfragesollteaufzeigen,wieKinderihreRechteeinschät‑
zen,welcheRechteihnenamwichtigstensindundwelche
HindernisseKindervondiesenRechtenabhalten.DieStudie
bautaufdenFlash‑Eurobarometer‑Umfragenvon2008und
2009auf(Flash‑EBReihen235und273).KinderimAlter
zwischen15und17Jahrenunterschiedlichersozialerund
ethnischerHerkunft–darunterauchKindervonRomaund
TravellerssowieKindermitbesonderenBedürfnissen)–
nahmenanderUmfrageteil.VieleKinderverwiesenaufdas
„RechtaufTeilhabe“undunterstrichenimmerwieder,wie
wichtigdiesesRechtinLebensbereichenwieSchule,Wei‑
terbildungoderArbeitsplatzsei,indenenihnenbestimmte
Leistungenabverlangtwerden.Das„RechtaufTeilhabe“
erwähntendieKinderaberauchimZusammenhangmit
Familien,indeneneineTrennungoderScheidungstattfin‑
det.AlsbesonderswichtigeRechtegenanntwurdenauch
Meinungsfreiheit,derZugangzuGesundheitsversorgung,
dasRechtaufFamilienlebenunddasRecht,keinerGewalt
undkeinemMobbingausgesetztzusein.Derendgültige

Rechte des Kindes 
und Schutz von Kindern 

Die Rechte des Kindes sind Teil der Grundrechte, für deren Schutz sich die Europäische Union unter Berücksichtigung 
der rechtlichen Zuständigkeit ihrer Mitgliedstaaten einsetzt. Der Vertrag von Lissabon gibt der EU einen klaren 
Auftrag, für die Rechte des Kindes einzutreten. 2010 konzentrierte die EU ihre Maßnahmen darauf, das 
Stockholm‑Programm umzusetzen – und zwar vornehmlich den darin enthaltenen Kinderschutz. Anfang 2011 
veröffentlichte die Europäische Kommission ihre Mitteilung Eine EU‑Agenda für die Rechte des kindes, in der sie ein 
Aktionsprogramm für die kommenden Jahre vorlegt. Ein entscheidender Aktionspunkt wird sein, die Justizsysteme 
kinderfreundlicher zu gestalten, um so den Kinderrechten durch EU‑Gesetzgebung zum Durchbruch zu verhelfen. 
Es bleiben aber noch viele Herausforderungen bestehen: Die Rechte von Kindern und gerade von Kindern, die 
in prekären Verhältnissen leben, sind auch heute nicht angemessen geschützt, wie zahlreiche Beispiele zeigen.

4

WichtigeEntwicklungenimBereich
derRechtedesKindesunddesSchutzesvonKindern:

• Anfang2011hatdieEuropäischeKommissioneine
EU‑AgendafürdieRechtedesKindesverabschiedet,
dieelfspezifischeEU‑Maßnahmenankündigt.

• Ende2010wurdeaufEU‑EbeneeineEinigungüberden
WortlauteinerRichtliniezurVerhütungundBekämpfung
vonMenschenhandelundzumOpferschutzerzielt,dieeinen
besonderenSchwerpunktaufdenSchutzvonKindernlegt.

• DerEuroparateinigtesichaufLeitlinienfüreinekinderfreundliche
JustizundeineEmpfehlungzurAufhebungderHeimunterbringung
undzugemeindenahenDienstenfürKindermitBehinderungen.

• DieKommissionstelltefest,dassnur13EU‑Mitgliedstaatendie
europäischeHotlinefürvermissteKinder(116000)betreiben.

• UntersuchungeninverschiedenenEU‑Mitgliedstaaten
habenKindesmissbrauchinEinrichtungenbzw.durch
derenAngestelltezumVorscheingebracht.

• ErhebungenderFRAdassvonihrenFamiliengetrennteKinder
alsMigrantenoderAsylantenhäufignichtangemessen
untergebrachtwerden,ihnenbeiderAnkunftmitunter
keinemedizinischeUntersuchungzurVerfügungsteht,die
VerfahrenbeiderBearbeitungvonAsylanträgenhäufignicht
kinderfreundlichsindunddieQualitätderVormundschaftinden
einzelnenMitgliedstaatenerheblichvoneinanderabweicht.

• WeiterhinfehlteesanumfassendenaufgeschlüsseltenDaten
zuKindesmissbrauch,AusbeutungundMenschenhandel.
IndenLändern,indenenOpferidentifiziertwerden,
bleibtdieAnzahldererfasstenFällesehrniedrig.
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undauchdiePräventionistschwierig.5Trotzdemberichtet
Eurosafe,dass„dieepidemiologischenDaten[zeigen],dass
inEuropaetwa19,4%derKinderinderFamiliephysisch
misshandeltwerden,unddass32,6%derKinderOpfer
vonMobbingsind“.6DerEuroparatkämpftseit2008fürdie
völligeAbschaffungderkörperlichenZüchtigung.Inetwa
dreiViertelnderEU‑MitgliedstaatenistdiekörperlicheZüch‑
tigungverboten.7Der2009vonEurosafeveröffentlichte
Bericht„VerletzungeninderEuropäischenUnion–Statisti‑
scheZusammenfassung2005–2007“stelltfest:„InderEU
sind100TodesfälleproJahraufdenMissbrauchunddie
VernachlässigungvonKindernzurückzuführen,diejünger
alseinJahrsind.BeieinererheblichenZahlvonTodesfäl‑
lenbeiKindern,dieaufMissbrauchoderVernachlässigung
zurückzuführensind,scheintdieseTodesursachenichtin
denamtlichenTotenscheinenauf.“8

ImJahr2010botpoleneingutesBeispielfüreineMaß‑
nahmezurBekämpfungvonGewalt.DortwurdedasGesetz
zumVerbothäuslicherGewaltim6.Mai2010geändert,9
sodassesnunphysischeBestrafung,seelischeGewaltund

5 WeitereInformationensindüberdieEU Injury Databaseabrufbar,
einsystematischesSystemzurBeobachtungvonVerletzungen,das
automatischDatenzuUnfällenundVerletzungenausausgewählten
Notfall‑AmbulanzenindenMitgliedstaatenzusammenbringt:https://
webgate.ec.europa.eu/idb/index.cfm?fuseaction=home&CFID=81318
53&CFTOKEN=671378aefbc160a‑7B9FE270‑F6AA‑B156‑D00A714E3C5D
9236&jsessionid=3608ebfe79d57c22f726TR.

6 SeeEuroSafe(ohneJahr),S.3.
7 Ibid.,S.5.
8 EuroSafe(2009),S.20.
9 Polen,Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej,Gesetzblatt

2010Nr.125,10.Juni2010.

Eurobarometer‑BerichtvomOktober2010betonte,wie
wichtigessei,dieKinderzukonsultieren.1

„Es ist sehr enttäuschend, wenn ich mit jemand Älterem 
spreche, und die Antwort lautet: ‚Du bist zu jung, um das zu 
verstehen.‘“ (griechisches Mädchen)

„Neben dem Recht auf Bildung finden Kinder‚ das Recht 
ein Kind zu sein, für sich selbst am wichtigsten – also die 
Möglichkeit zu haben zu spielen, zu wachsen und sich zu 
entwickeln.“

„Eltern, die Gesellschaft und Lehrer: sie alle erwarten sehr viel 
von uns …“ (estnisches Mädchen)

Europäische Kommission (2010a) Therightsofthechild(DieRechtedesKindes), 
Eurobarometer, Qualitative Study, abrufbar unter: http://ec.europa.eu/public_
opinion/archives/quali/ql_right_child_sum_en.pdf

4.1.  Gewalt gegen Kinder
DasWohlergehenvonKindernkannnurerreichtwerden,
wennunsereGesellschaftenfreivonGewalt,Missbrauch
undAusbeutungsind.ImMärz2010nahmdieEuropäi‑
scheKommissionzweiVorschlägefürRichtlinienan,die
denSchutzderammeistengefährdenKinderverbessern
soll;nämlichdenSchutzderOpfervonsexuellemMiss‑
brauch,vonsexuellerAusbeutungsowievonKinderhandel.
KindervorallenFormenvonGewaltzuschützen,istfürdie
EuropäischeUnioneinePriorität.Unteranderemdurchihr
Daphne‑Programm2hatdieEUseit1997ihreMitgliedstaa‑
tendabeiunterstützt,GewaltgegenKinder,Jugendlicheund
Frauenzubekämpfen,undOpfersowiegefährdeteGruppen
zuschützen.ImJahr2010trugdasProgrammDaphneIII3in
dergesamtenEUdazubei,Kinder,JugendlicheundFrauen
vorverschiedenenFormenvonGewaltzuschützen.

ImNovember2010startetedieEuropäischeKommission
ihreKampagne„Wähl116000:DieeuropäischeHotline
fürvermissteKinder“.4DieKommissionappellierteandie
MitgliedstaatendieHotline116000fürvermissteKinderals
Prioritätzubehandeln,siealsoschnellundinhoherQualität
einzuführen.DreiJahrenachdemdieKommissiondieein‑
schlägigeEntscheidung(2007/116/EG)erlassenhatte,ist
dieHotlineerstin13Mitgliedstaateneinsatzbereit.

4.1.1.  Gewalt in der Familie und in 
Institutionen

LautEurosafe,demEuropäischenVerbandfürdieVorbeu‑
gungvonVerletzungenunddieFörderungderSicherheit,
geschehendiemeistenGewalttaten gegenKinder im
häuslichenUmfeld.Deshalbsindsieschwerzuermitteln,

1 EuropäischeKommission(2010a).
2 WeitereInfomationenabrufbarunter:http://ec.europa.eu/justice/

funding/daphne3/funding_daphne3_en.htm.
3 EuropäischesParlamentundRatderEuropäischenUnion(2007).
4 EuropäischeKommission(2010b).

VielversprechendePraktik

Eine Helpline zur Unterstützung und 
Beratung 
ImMai2010starteteimVereinigten Königreicheine
Unterstützungs‑undBeratungs‑HelplinefürKinderund
Jugendliche.DieHelplinebietetHilfebeiFragen,die
denKindernundJugendlichenwichtigsind–vorallem,
wennsiedasGefühlhaben,dassihreMeinungennicht
gehörtoderberücksichtigtwerden.Die„Meic“Helpline
arbeitetmitanderenBeratungsdienstenundHelplines
zusammen,diewichtigeSchutzfunktionenwahrneh‑
men,undergänztdiese.MeicistimVereinigtenKönig‑
reichdieersteHelplineihrerArtmitVerbreitungin
WalesundwirddurchMittelderregionalenRegierung
unterstützt.Jederunter25Jahrenkannsichkostenlos
perTelefon,SMSoderSofortnachrichtmelden,sieben
TagedieWoche,zunächstachtStunden(12:00‑20:00
Uhr), später24StundenamTag.Helpline‑Berater
gebendenAnrufernInformationen,teilenihnenmit,
wosieweitereHilfeerhalten,oderüberweisensiean
einenunabhängigen,inderUnterstützungvonKindern
undJugendlichengeschultenAnwalt.

Weitere Informationen sind abrufbar unter: http://wales.gov.
uk/newsroom/childrenandyoungpeople/2010/100514helpline
/?lang=en

https://webgate.ec.europa.eu/idb/index.cfm?fuseaction=home&CFID=8131853&CFTOKEN=671378aefbc160a-7B9FE270-F6AA-B156-D00A714E3C5D9236&jsessionid=3608ebfe79d57c22f726TR
https://webgate.ec.europa.eu/idb/index.cfm?fuseaction=home&CFID=8131853&CFTOKEN=671378aefbc160a-7B9FE270-F6AA-B156-D00A714E3C5D9236&jsessionid=3608ebfe79d57c22f726TR
https://webgate.ec.europa.eu/idb/index.cfm?fuseaction=home&CFID=8131853&CFTOKEN=671378aefbc160a-7B9FE270-F6AA-B156-D00A714E3C5D9236&jsessionid=3608ebfe79d57c22f726TR
https://webgate.ec.europa.eu/idb/index.cfm?fuseaction=home&CFID=8131853&CFTOKEN=671378aefbc160a-7B9FE270-F6AA-B156-D00A714E3C5D9236&jsessionid=3608ebfe79d57c22f726TR
http://ec.europa.eu/justice/funding/daphne3/funding_daphne3_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/funding/daphne3/funding_daphne3_en.htm
http://wales.gov.uk/newsroom/childrenandyoungpeople/2010/100514helpline/?lang=en
http://wales.gov.uk/newsroom/childrenandyoungpeople/2010/100514helpline/?lang=en
http://wales.gov.uk/newsroom/childrenandyoungpeople/2010/100514helpline/?lang=en
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derungundFörderungihrerBetreuunginWohngruppen.11
DerEmpfehlungzufolgesollenKindermitBehinderungenin
denGenussderselbenRechtewieandereKinderkommen
könnenundwiesieZugangzusozialenRechtenerhalten.
Dementsprechendunterzeichnetenam26.November2010
politischeEntscheidungsträgerausden53Mitgliedsstaa‑
tenderWeltgesundheitsorganisation(WHO)inderRegion
EuropadieEuropäische Deklaration zur Gesundheit von 
Kindern und Jugendlichen mit geistigen Behinderungen 
und ihrer Familien(European Declaration on the Health 
of Children and Young People with Intellectual Disabilities 
and their Families),diezehnbesonderswichtigeBereiche
heraushebt.12Imerstenheißtes,dassfür„alleKinderund
JugendlichemitgeistigenBehinderungenunabhängigvon
ihremWohnorteinLebenzugewährleistenist,dasfreivon
Schikanen,VerletzungenoderMissbrauchist,unddassie
ohneAngstoderVernachlässigungführenkönnen“.Wei‑
tergehendeInformationenbietetKapitel5überGleichbe‑
handlungundNichtdiskriminierung.

DieVerhältnisse,unterdenenKinder in institutioneller
Pflegeleben,gebenaberimmernochAnlasszurSorge.
DerUN‑AusschussfürdieRechtedesKindesäußerte2010in
seinenabschließendenBemerkungenüberSpanienBeden‑
kenwegenderLagevonKindernmitVerhaltensstörungen.
DiesesindinspeziellenZentrenuntergebracht,welchevon
deröffentlichenVerwaltungfinanziert,aberprivatgeleitet
werden.13WiederAusschussfeststellte,wardieBehandlung
indenZentrensehrunterschiedlichundvariiertevonhoch‑
gradigrestriktivbisrelativoffen.DerAusschussfürchtete
zudem,dassdieKriterienundVerfahrenfürdieEinweisung
indieseZentrenungenügendseienunddieZentrenselbst
eineFormvonFreiheitsberaubungdarstellenkönnten.

11 Europarat,Ministerkomitee(2010a).
12 Weltgesundheitsorganisation(WHO),RegionalbürofürEuropa(2010).
13 VereinteNationen,Kinderrechtsauschuss(2010),Absätze41‑43.

jedeFormvonschikanösemVerhaltenuntersagt.Nach
einemGesetz,dasam1.August2010inKrafttrat,können
Sozialarbeitereingreifen,wennElternalkoholabhängigsind
oderKindernichtangemessenversorgtwerden,unddie
KinderbeiBedarfunterAufsichteinesanderenFamilien‑
mitgliedsstellen.DasGesetzsiehtMaßnahmenvor,umdie
TätervondenOpfernzutrennen(z.B.durchVerweisung
auseinergemeinsamenWohnung);unddiekommunalen
BehördensindinFällenhäuslicherGewaltverpflichtet,Opfer
undTäterzuerfassen.

GewaltgegenKinderinInstitutionenisteinebesondersver‑
werflicheFormdesKindesmissbrauchs,dadieseKinderin
einerbesondersschwachenPositionsind.DasÜbereinkom‑
menderVereintenNationen(United Nations,UNO)überdie
RechtedesKindesinArtikel3siehtausdrücklichvor,dassdie
fürdieBetreuungoderdenSchutzvonKindernverantwort‑
lichenInstitutionen,DiensteundEinrichtungendenvonden
zuständigenBehördenfestgelegtenNormenentsprechen
müssen.DennochgibtesindenEU‑Mitgliedstaatennach
wievoreineReihevonProblemen.Diesgiltbesondersfür
dieBereicheSicherheitundGesundheitsowiefürdieZahl
unddiefachlicheEignungdesPersonals.

InpolenbeispielsweiseuntersuchteeineStudie,diedie
WarschauerUniversitätimAuftragderNobody’s Children 
FoundationundimKontextdesDAPHNE‑III‑ProjektsSexuel‑
ler Missbrauch von Kindern in Wohnheimen10durchgeführt
wurde,eineStichprobevon62JugendlichenimAltervon
15–18Jahren(42Mädchenund20Jungen),dieinWar‑
schauerHeimenlebten.DerStudiezufolgeberichteten
53%derJugendlichen,dasssieimVorjahrvonErwachse‑
nenemotionalmissbrauchtwordenwaren(Beschimpfung
undErniedrigung).VoneinemErwachsenen–mindestens
einMal–geschlagenwordenwaren32%derBefragten;
bei32%wareinihnengehörenderGegenstandvorsätzlich
beschädigtworden;52%warenbestohlenworden;24%
warensexuellenAnnäherungsversuchenodervulgären
KommentarenzuihrerErscheinungausgesetztgewesen;
bei10%derJugendlichenwarenderenGenitaliengegen
ihrenWillenberührtworden;11%warenzuGeschlechts‑
verkehrinunterschiedlichenFormengezwungenworden
und13%warenZeugenvonVergewaltigungengewor‑
den;13%hattenonlinedieBekanntschafteinerPerson
gemacht,diespäterversuchte,siesexuellzumissbrauchen,
und7%berichteten,dasssieSexfürGeldoderandere
Vergünstigungengehabthatten.Mädchenwarensexuellem
MissbrauchmithöhererWahrscheinlichkeitausgesetztals
Jungen.DiejugendlichenBefragtenwarenabermehrheit‑
lichoptimistisch,dassinViktimisierungsfällenoderanderen
schwierigenLebenslagenHilfeverfügbarwäre.

VordemHintergrundvonUntersuchungenzumKindesmiss‑
brauchinInstitutionenverabschiedetedasMinisterkomitee
desEuroparatsam3.Februar2010eineEmpfehlungzur
AufhebungderHeimunterbringungvonKindernmitBehin‑

10 Nobody’sChildrenFoundation(2010)S.31.
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protokoll soll fachliche 
Interventionen systematisieren 
InSpanienverabschiedetedieGeneraldirektionder
autonomenGemeinschaften,diefürdieBereiche
FamilieundKindheitzuständig ist, imMai2010
einProtokollzuMaßnahmeninSchutzzentrenund
HeimenfürKindermitdiagnostiziertenVerhaltens‑
störungen(Protocolo básico de actuación en cen‑
tros y/o residencias con menores diagnosticados 
de trastornos de conducta).DasProtokollsolldie
BeurteilungfachlicherInterventionensystematisie‑
renunderleichtern,umdenSchutzderKinderrechte
zusichern.

Weitere Informationen sind abrufbar unter: www.dipgra.es/
documentos/documentos_interes/4_centros_menores_trastor‑
nos_conducta_1295267411.pdf.

www.dipgra.es/documentos/documentos_interes/4_centros_menores_trastornos_conducta_1295267411.pdf
www.dipgra.es/documentos/documentos_interes/4_centros_menores_trastornos_conducta_1295267411.pdf
www.dipgra.es/documentos/documentos_interes/4_centros_menores_trastornos_conducta_1295267411.pdf
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InIrlandführteimMärz2010dieVeröffentlichungeines
BerichtesderHealth Service Executive(HSE)überdenTod
einesKindesinstaatlicherFürsorgezuerheblichenKon‑
troversen.DieHSEbetonte,dassderTodeinesKindesin
FürsorgeeinesehrernsteAngelegenheitsei,diesorgfäl‑
tigeundeingehendeÜberlegungennotwendigmache,um
tatsächlicheVerbesserungenzugarantieren.DerBericht14
äußertBedenkenzumSchutzvonKindern,zurVerantwor‑
tungdesStaatesfürdenSchutzvonKinderninHeimenund
zurUntersuchungundMeldungvonTodesfällen.NachAus‑
kunftderHSEstarbenindenletztenzehnJahren20Kinder
inFürsorge.AuchdieMedienberichtetenüberVorwürfe
desphysischenundsexuellenMissbrauchsvonKindernin
PflegefamilienunddiefehlendestrafrechtlicheVerfolgung.15
NachvonderHSEam28.MaiveröffentlichtenZahlenstar‑
benindenletztenzehnJahrenmindestens188Kinder,die
inKontaktmitSozialdienstenstandenoderinPflegefami‑
lienlebten.16DieTodesfällewarenmehrheitlichaufnicht
natürlicheUrsachenwieSelbstmord,Überdosierungvon
Drogen,rechtswidrigeTötungen,Straßenverkehrsunfälle
undsonstigeUnfällezurückzuführen.DieseZahlenlösten
erheblicheöffentlicheIrritationundKontroversenaus.Um
dieVorfällezuklären,wurdeeineunabhängigeGruppezur
ÜberprüfungvonTodesfällenbeiKinderneingerichtet.Die
am18.Juni2010veröffentlichteÄnderungdesGesundheits‑
gesetzes17schafftfürdieHSEeineRechtsgrundlage,aufder
siedemStaatsministerfürKinderundderunabhängigen
GruppezurÜberprüfungvonTodesfällenbeiKindernInfor‑
mationenübermittelnkann.DieBehördefürGesundheits‑
informationenundGleichstellung(HIQA)veröffentlichteim
März2010Leitlinien,nachdenennichtnurüberbetreute
Kinder,dieeinesnicht‑natürlichenTodesstarben,zuinfor‑
mierenist,sondernauchüberTodesfällevonKindernmit
natürlichenTodesursachenwieErkrankungen.Diesistnun
dasStandardverfahren,dasinallenab2010gemeldeten
Fällenangewendetwird.

ImMärz2010ordnetederGeneralstaatsanwaltBulgariens
gemeinsammitdembulgarischenHelsinki‑Komitee(BHC)
eineneueUntersuchungderTodesfälleundKörperverlet‑
zungenvonKindernmitBehinderungeninKinderbetreu‑
ungseinrichtungenan,nachdemdasBHCimFebruar2010
dieStaatsanwaltschaftwegenDiskriminierungvonKindern
mitBehinderungenverklagthatte.Am20.September2010
präsentiertenderGeneralstaatsanwaltunddasBHCdie
ErgebnisseihrergemeinsamenUntersuchung.Unterden
InformationenbefandsichBeweismaterialzu238Todesfäl‑
lenimZeitraumvon2000bis2010,vondenenmindestens
zweiDrittelalsunnötigundvermeidbarbetrachtetwurden.
FolgendeUrsachenwurdenermittelt:in31Fällensystema‑
tischeUnterernährung,in84FällenphysischeSchädigung
durchVernachlässigung, in13Fällen Infektionendurch
ungenügendeHygiene,insechsFällenUnfällewieErfrieren,
Ertrinken,Erstickenusw.,in36FällenLungenentzündung

14 Irland,HealthServiceExecutive(HSE)(2010a).
15 Irland,RaidióTeilifísÉireann(RTÉ)(2010),Downes,J.(2010).
16 Irland,HealthServiceExecutive(HSE)(2010b).
17 Irland,OfficeoftheMinisterofChildrenandYouthAffairs(2010).

durchUnterkühlungoderlangwährendeImmobilitätundin
zweiFällenGewalt.Ungeklärtblieben15Fälle.AlsKonse‑
quenzgabderGeneralstaatsanwaltdieEinleitungvon166
strafrechtlichenVerfahrenbekannt.18AlleBerufungs‑Staats‑
anwaltschaftenwurdenangewiesen,bereitsabgeschlos‑
senevorgerichtlicheVerfahrenvonAmtswegeninnächster
Instanzzuüberprüfen.UmfassendeAktionsplänefür2011
forderndieBezirksstaatsanwaltschaftenzurregelmäßigen
ÜberwachungdesPflegeheimbetriebsauf.

4.1.2.  Sexueller Missbrauch und sexuelle 
Ausbeutung

Am29.März2010verabschiedetedieEuropäischeKommis‑
sioneinenVorschlagzurBekämpfungdessexuellenMiss‑
brauchsunddersexuellenAusbeutungvonKindernsowie
derKinderpornografie.19DerVorschlagzieltaufAufhebung
deseinschlägigenRahmenbeschluss2004/68/JIdesRates
abundbautaufdemÜbereinkommendesEuroparatszum
SchutzvonKindernvorsexuellerAusbeutungvon200720
auf,wobeierverschiedeneGebieteabdeckt:Strafrecht,
einschließlichderKriminalisierungschwererFormendes
sexuellenMissbrauchsunddersexuellenAusbeutungvon
Kindern,diederzeitnichtvomEU‑Rechterfasstwerden;
StrafermittlungundEinleitungvonStrafverfahren;sowieEnt‑
wicklungenimIT‑Umfeld,einschließlichderKriminalisierung
neuerFormendessexuellenMissbrauchsunddersexuellen
Ausbeutung,diedurchdieNutzungdesInternetsermöglicht
werden.AußerdemplantderVorschlagnationaleVerfahren,
umkinderpornografischeInternetseitenzublockierenund
umdieInhalteanderQuelleunterAufsichtgerichtlicher
StellenoderderPolizeizuentfernen.Am24.Januar2011
veröffentlichtederAusschussfürbürgerlicheFreiheiten,Jus‑
tizundInneresdesEuropäischenParlamentsdenEntwurf
seinesBerichts21überdenVorschlagderKommission.

Am1.Juli2010tratdasÜbereinkommendesEuroparats
gegensexuelleAusbeutungundsexuellenMissbrauch
inKraft.Dänemark, Griechenland,dieNiederlandeund
FrankreichwarendieerstenEU‑Mitgliedstaaten,diedas
Übereinkommenratifizierten–dasalserstesinternationales
InstrumentalleFormendersexuellenGewaltgegenKinder
angeht.AußerdembehandeltdasÜbereinkommenSex‑Tou‑
rismusunddieKontaktaufnahmezuKindernfürsexuelle
ZweckeüberInternetoderMobiltelefon(„Grooming“).Am
29.November2010startetederEuroparatinRomeine
Informationskampagne,umaufdiesexuelleGewaltgegen
Kinderaufmerksamzumachen.MitderKampagnewillder
EuroparatdasSchweigenbrechen,dassexuellenMissbrauch
bisheuteumgibt,undKinderundFachkräfteinformieren.

AufnationalerEbenehielt2010dieöffentlicheDebatte
über sexuellen Missbrauch und sexuelle Ausbeutung

18 Bulgarien,Български хелзинкски комитет(2010).
19 EuropäischeKommission(2010c).
20 Europarat,CETSNr.201.
21 EuropäischesParlament,AusschussfürbürgerlicheFreiheiten,Justiz

undInneres(2010).
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durchMitgliederreligiöserInstitutionen,insbesondereder
römisch‑katholischenKirche,anundzogverschiedeIniti‑
ativennachsich.

InIrlandstartetenmehrereNichtregierungsorganisationen
(non‑governmental organisations,NGOs)zumJahrestag
des„Ryan‑Berichts“22dieKampagne„SavingChildhood
Ryan“,23umdieMechanismenzumSchutzvonKindernzu
verbessernunddafürzusorgen,dassdieEmpfehlungendes
Ryan‑Berichtsvollständigumgesetztwerden.DieKampagne
setztsichfüreineverfassungsrechtlicheStärkungderRechte
desKindeseinundfordert,dassder„Umsetzungsplan“aus
denEmpfehlungendesRyan‑BerichtseinegesetzlicheGrund‑
lageerhält.Zudemsollgewährleistetwerden,dassallen
betreutenKindereinSozialarbeiterzurSeitesteht,unddass
fürsieeinBetreuungsplanerstelltwird.24EineVerfassungs‑
änderungzumSchutzedesKindesistbereitsinArbeit.25

InÖsterreichorganisiertendieBundesministerinfürJustiz
unddiefürFamilien‑undJugendangelegenheitenzuständige
Staatssekretärinam13.April2010einenRundenTischzur
VorbeugunggegenKindesmissbrauch.Dieteilnehmenden
SachverständigenkritisiertenbeidieserGelegenheit,dass
MittelfürdieKinderfürsorgefehlten.26ImselbenMonateröff‑
netediekatholischeKircheeineunabhängigeOmbudsstelle.
DiesezivilgesellschaftlicheEinrichtung,dieUnabhängige 
Opferschutzanwaltschaft – Initiative gegen Missbrauch und 
Gewalt,operiertaufderGrundlagevonEmpfehlungeneiner
Opferschutzkommission.27DieOpferschutzanwaltschaftsam‑
meltInformationenvonOpfern,arbeitetmitderPolizeiund
derStaatsanwaltschaftzusammenundempfiehltderKirche
UnterstützungsmaßnahmenfürOpfer,darunterauchEntschä‑
digungszahlungen.Mehrals500Opferhabeninzwischen
mitderStelleKontaktaufgenommen.Am21.September
2010verkündetedieKommissiondieerstenzehnBeschlüsse
zuEntschädigungszahlungen.IndenNiederlandenstartete
dierömisch‑katholischeKircheimMärz2010eigeneUnter‑
suchungeninZusammenarbeitmitderInitiativeHelp and 
Law.DabeigehtesumdenVorwurfdessexuellenundphy‑
sischenMissbrauchsvonKinderndurchPriesterinmehrals
2000Fällen,diebisindie1950‑erJahrezurückreichen.28

Medienträchtige Gerichtsverfahren in den Mitglied‑
staatensensibilisiertendieÖffentlichkeitfürdasProblem
dessexuellenMissbrauchsunddiesexuelleAusbeutungvon
Kindern.Inportugalverkündetendie7.unddie8.Strafkam‑
mernacheinemsechsjährigenVerfahrenam2.September
2010ihrUrteilimaufsehenerregendenFallderCasaPia.
DabeigingesummutmaßlichepädophileVerbrechen,die

22 Irland,CompensationAdvisoryCommittee(2002).
23 WeitereInformationenunter:www.savingchildhoodryan.ie/.
24 Irland,SavingChildhoodRyan(2010).
25 Irland,JointCommitteeontheConstitutionalAmendmentonChildren

(2010).
26 Österreich,BundesministeriumfürJustiz(2010).Weitere

InformationenzuOmbudsstellenfürOpfersexuellenMissbrauchsin
derKircheunter:www.katholisch.at/content/ombudsstellen/home/
article/53766.html.

27 WeitereInformationenunter:www.opfer‑schutz.at.
28 BBC(2010).

inderEinrichtungCasaPiaandortbetreutenJungenund
MädchenmitfinanziellenProblemenbegangenworden
waren.DerFall,andem32Opferund920Zeugenbeteiligt
waren,führtezueinemFreispruchundsechsFreiheitsstrafen
miteinerDauervonfünfJahrenundneunMonatenbiszu
18Jahren.DiemeistenBeschuldigtenlegtenBerufungein.

InBelgienbestätigtedasBrüsselerBerufungsgerichtimApril
2010dasUrteilgegeneinenfrüherenPfarrer,derwegen
sexuellenMissbrauchseinesanfangssechsjährigenJungen
von1994bis2001zufünfJahreGefängnisverurteiltwurde.
ImJuni2010berichtetendieMedien,29dassdiebelgische
PolizeidenHauptsitzderbelgischenkatholischenKircheund
dieRäumeneinerunabhängigenKirchenkommissiondurch‑
suchte,dieHundertevonVorwürfenwegenMissbrauchsvon
Kindernprüfte.DabeiwurdenComputerundAktenbeschlag‑
nahmt,dieangeblichdeutlicheHinweiseaufeinePraxis
dessystematischensexuellenMissbrauchsenthielten.Ein
belgischesGerichterklärtedieDurchsuchungfürrechtswidrig
undordnetedieRückgabederUnterlagenan.

InDänemarkbeganndiePolizeiimApril2010mitErmitt‑
lungenwegenMissbrauchsinmehrals17Fällenausden
1970‑erund1980‑er Jahren.DieUntersuchungenwur‑
deneingestellt,weildermutmaßlicheMissbrauchbereits
verjährtwar.30

ZurBekämpfungdesKindesmissbrauchswurdenaufnati‑
onalerEbenemehrereGesetzesvorschlägeeingebracht.In
Spanienbeispielsweiseenthaltendiegeändertenstraf‑

29 Mevel,J.(2010),LeSoir(2010).
30 TheCopenhagenPost(2010).
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Die rote Schaltfläche für ein sicheres 
Internet

InderTschechischenRepublikentwickeltendas
NationaleZentrumfürmehrSicherheitimInternet
undderRegierungsausschussfürdieRechtedesKin‑
deseinespezielleSoftware:Wennsieaufeinem
Computerinstalliertist,erscheintaufdemBildschirm
eineroteSchaltfläche.Klicktmandarauf,wirdder
InhaltderangezeigtenWebseiteanonymaneine
Hotlineübermittelt,woExpertenihnanalysieren
und,wennnötig,KontaktmitderPolizeiaufnehmen.

Weitere Informationen sind abrufbar unter: http://horka‑linka. 
saferinternet.cz/internet‑hotline

http://www.savingchildhoodryan.ie/
http://www.katholisch.at/content/ombudsstellen/home/article/53766.html
http://www.katholisch.at/content/ombudsstellen/home/article/53766.html
http://www.opfer-schutz.at/
http://horka<2011>linka. saferinternet.cz/internet<2011>hotline
http://horka<2011>linka. saferinternet.cz/internet<2011>hotline
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Kindes.WeitereInformationenzudiesemThemabietet
Kapitel8imAbschnittzumkindgerechtenZugangzurJustiz.

ImFebruar2011betontedieEuropäischeKommissionin
ihrerMitteilungübereineEU‑AgendafürdieRechtedes
Kindes,35dassdieEntwicklunghinzueinerkindgerechteren
JustizinEuropaganzobenaufderAgendaderEUstehe:
SchließlichhandleessichumeinsehrkonkretesVorha‑
ben,fürdasdieEUgemäßdenEU‑Verträgenzuständigist,
weileszuihrenAufgabengehört,dieRechtedesKindes
mithilfederEU‑GesetzgebungindieTatumzusetzen.Im
RahmenihrerPolitikimBereichZivil‑undStrafjustizplant
dieKommissionVorschlägefürkonkreteMaßnahmen,um
dieJustizsystemeinderEUkindgerechterzugestalten;
2011sollbeispielsweiseeinVorschlagfüreineRichtlinie
angenommenwerden,diedasSchutzniveaufürbesonders
gefährdeteOpferwieKindererhöht.

 „Als meine Eltern sich scheiden ließen, gab es massenhaft 
Leute, die Entscheidungen ‚in meinem Interesse‘ trafen. Mich 
hat dabei niemand gefragt [...]“

Luxemburgischer Junge, Eurobarometer (2010), DieRechtedesKindes, S. 11

Am17.November2010nahmdasMinisterkomiteedes
EuroparatesLeitlinienfüreinekinderfreundlicheJustizan.36
Diesesollengewährleisten,dassalleRechtedesKindes,dar‑
unterdasRechtaufInformation,aufVertretung,aufTeilhabe
undaufSchutz,invollemUmfangundunterangemessener
BerücksichtigungvonReifegradundVerständnisdesKindes
unddieUmständedesjeweiligenFallesinallenGerichts‑
undVerwaltungsverfahrengeachtetwerden.DieLeitlinien
sollenalspraktischerLeitfadenfürdieUmsetzunginterna‑
tionalvereinbarterStandardsdienen,welcheihrerseitsauf
nationaleundEuropäischeVorgabenbauen.

AuchindenMitgliedstaatengabeseinigewichtigeInitia‑
tiven.SoverabschiedetebeispielsweisedasParlamentin
lettlandam4.März2010ÄnderungendesGesetzesüber
denSchutzderRechtedesKindes.DieNeuerungenbetref‑
fendieBefugnissederPolizeiundandererInstitutionenin
FällenvonGewaltgegenKinder.DanachkönnendiePolizei
sowieKinderbetreuungs‑,Bildungs‑undHeileinrichtungen
sowieEinrichtungenzurgesellschaftlichenRehabilitierung,
ElternundengenVerwandtendenUmgangmiteinemKind
untersagen,wenndieserdieGesundheit,Entwicklungoder
SicherheitdesKindesgefährdet.DieneuenRegelungen
sehenauchspezielleMaßnahmengegenInstitutionenvor,
fallseinbegründeterVerdachtbesteht,dassdieRechtedes
Kindesverletztwurden.

DasseinGleichgewichtzwischenstaatlichenInterventionen
zumSchutzdesKindesunddemSchutzdesFamilienlebens
hergestellt,undinsbesonderedieBefugnisderBehörden,
einKindvonseinerFamiliezutrennen,beschränktwerden
muss,betontederKommissarfürdieRechtedesKindesin

35 EuropäischeKommission(2011).
36 Europarat,Ministerkomitee(2010b).

rechtlichenBestimmungen31zurUmsetzungdesbereits
erwähntenEU‑Rahmenbeschlusses2004/68/JIeinenneuen
Abschnitt,dersexuelleGewaltgegenKinderunter13Jah‑
renunddiePraxisdes„Grooming“unterStrafestellt.Die
Änderungen,dieam23.Dezember2010inKraftgetre‑
tensind,sehenalsStrafeauchdenEntzugdeselterlichen
Sorgerechtsvor.

Die zunehmende Bedeutung der Bekämpfung des
„Grooming“‑PhänomenszeigtsichinlegislativenVorschlä‑
genderEUalsauchinInitiativenaufnationalerEbene.

4.2.  Eine kindgerechte Justiz
EinenwesentlichenBeitragzueinerkindgerechtenJustiz
leistetedasProjektKinderinderUnion–RechteundStär‑
kung(Children in the Union –Rights and Empowerment, 
CURE).32CUREisteineKooperationvonPartnernausneun
MitgliedstaatenundwirdausdemProgrammPrävention
undBekämpfungvonKriminalität(ISEC)derGeneraldi‑
rektionJustizderEuropäischenKommissionkofinanziert.
FederführendistdasAmtfürdieEntschädigungundUnter‑
stützungderOpfervonStraftateninSchweden,dasprüfte,
wieKinderalsOpfervonStraftatenindenStrafrechtssys‑
temenderEUbehandeltwerden.DerCURE‑Bericht2010
stelltfest,dassdieJustizsystemeundinsbesonderedie
StrafrechtssystemenichtanKinderangepasst sind. Im
Berichtheißtes:„KindersindhäufigerOpfervonStraftaten
alsanderePersonengruppen.AußerdemsindKinder,die
Straftatenausgesetztsind,ineinerbesondersverletzbaren
Situation,wennsiemitdemStrafrechtssysteminBerührung
kommen.Dieshängtdamitzusammen,dassdasStrafrechts‑
systemnichtanKinderangepasstist.SomithabenKinder
alsOpferundZeugennichtdenselbenZugangzurJustizwie
Erwachsene.SielaufenGefahr,einersekundärenViktimi‑
sierungausgesetztsein.AufdieBedürfnissevonOpfernim
Kindesalternichteinzugehen,kannfürdasWohlunddie
EntwicklungdieserKinderschädlichsein.EineweitereFolge
istmangelndesVertrauenindieJustiz.“33

„Als Opfer und Zeugen haben Kinder nicht denselben Zugang 
zur Justiz wie Erwachsene.“

CURE‑Bericht 2010. Weitere Informationen sind abrufbar unter: 
www.brottsoffermyndigheten.se/default.asp?id=3251

InihremVorschlagvomAugust2010füreineRichtliniezum
RechtaufBelehrunginStrafverfahren34siehtdieEuropäi‑
scheKommissionspezielleBestimmungenfürKindervor.So
sollenInformationen,dienormalerweiseineinemschriftli‑
chenStandarddokumententhaltensind,Kindernmündlich
nahegebrachtwerden–mitRücksichtaufdasAlter,den
ReifegradunddiegeistigenundseelischenFähigkeitendes

31 Spanien,Ley Orgánica5/2010(22.Juni2010),BoletínOficialdel
Estado,23.Juni2010.

32 WeitereInformationenunter:www.brottsoffermyndigheten.se
/default.asp?id=3251

33 Schweden,CURE(2010),S.13.
34 EuropäischeKommission(2010d).

http://www.brottsoffermyndigheten.se/default.asp?id=3251
http://www.brottsoffermyndigheten.se/default.asp?id=3251


RechtedesKindesundSchutzvonKindern

79

polen.37Erhieltesfürerforderlich,dieVerfahrenfürdie
zwangsweiseÜberführunginstaatlicheObhutzustandar‑
disieren,diePflichtengerichtlichbestellterVormünderzu
klärenundfüreineInformationderbetroffenenFamilien
überdieMöglichkeiteinerFamilienpflegschaftzusorgen.

4.3.  Kinderhandel
Am29.März2010nahmdieEuropäischeKommissioneinen
VorschlagfüreineRichtliniezurVerhütungundBekämpfung
vonMenschenhandelundzumOpferschutz38an,dersich
aufdasProtokollvonPalermo39unddasÜbereinkommen
desEuroparatszurBekämpfungdesMenschenhandelsaus
demJahr2005stützt.VerschiedeneArtikeldesLegislativ‑
vorschlagsbefassensichmitdemSchutzvonKindern.Sie
haltenfest,dassKinderbesondersschutzbedürftigsind,
undfordern,dassbeiderAnwendungderRichtliniedie
wichtigsteErwägungdasWohldesKindesseinmüsse.
Am14.Dezember2010wurdepolitischesEinvernehmen
überdenendgültigenRechtsakterzielt,undamselbenTag
ernanntedieKommissionMyriaVassiliadouzuihrerersten
KoordinatorinfürdieBekämpfungdesMenschenhandels.

WasallerdingsdieExistenzvergleichbarer,aufgeschlüsselter
DatenzumHandelmitKindernzweckssexuellerAusbeu‑
tungoderzurAusbeutungihrerArbeitskraftbetrifft,sogab
es2010aufEU‑undnationalerEbeneallerdingsnurgeringe
Fortschritte.AufdiesesProblemhattedieFRAschon2009
inihremBerichtKinderhandel in der Europäischen Union
(Child Trafficking in the European Union. Challenges, per‑
spectives and good practices)hingewiesen.40Diegrößten
HindernissefüreinesystematischeDatenerfassungbleiben
UnterschiedeindenrechtlichenDefinitionenderStraftaten
unddieNichteinhaltungdesPalermo‑ProtokollszurKrimi‑
nalisierungdesHandels.

ImmerhinerhebeneinigeMitgliedstaatenaufgeschlüsselte
DatenüberKinderaufsystematischeWeise.ImVereinigten 
KönigreichbeispielsweisewerdensolcheDatennachArt
derAusbeutung,AltersgruppeundGeschlechtderOpfer
durcheinnationalesVerfahren (denNational Referral 
Mechanism)41desbritischenZentrumsfürMenschenhandel
(UK Human Trafficking Centre,UKHTC)gesammelt.Durch
diesesVerfahrenkanndasUKHTCdieZahlderOpferermit‑
telnundeinklareresBildvonderGrößenordnungdesMen‑
schenhandelsimVereinigtenKönigreichzeichnen.Inseinen
ersten18Monaten(1.April2009bis30.September2010)
registriertedasVerfahren276Kinderbetreffende‑Fälle,
undin77dieserFällereichtendieInformationenaus,um

37 WeitereInformationenunter:www.brpd.gov.pl/wystapienia/
wyst_2010_02_12.pdf.

38 EuropäischeKommission(2010e).
39 VereinteNationen(UNO),ProtocoltoPreventSuppressandPunish

TraffickinginPersons,especiallyWomenandChildren,adoptedby
GeneralAssembly,ResolutionA/RES/55/25,15.November2000.

40 AgenturderEuropäischenUnionfürGrundrechte(FRA)(2009),S.13.
41 VereinigtesKönigreich,WebsitederSeriousOrganisedCrimeAgency:

www.soca.gov.uk/about‑soca/library/doc_download/237‑
nrm‑statistical‑data‑010409‑to‑300910.

schlussfolgernzukönnen,dassdiebetreffendePersontat‑
sächlicheinOpferdesMenschenhandelsseinkönnte.In
RumäniensammeltdieNationalbehördezurBekämpfung
desMenschenhandelsDatenzuallenOpferndesMenschen‑
handels,darunterauchKinder.DieDatenwerdenaufge‑
schlüsseltnachGeschlecht,Alter,WohnortundHintergrund
desOpfers,AnwerbungundTransport,Verbringungsortund
ArtderAusbeutungauf.DerBerichtüberdieersteHälfte
desJahres2010identifizierte27Jungenund99Mädchenals
OpfervonMenschenhandel;imentsprechendenZeitraum
desJahres2009warenes63Kinderundimentsprechenden
Zeitraum2008109Kinder.42

EinwichtigerSchritteinigerMitgliedstaatenwardieÜber‑
nahmedereinheitlichenDefinitionausdemÜbereinkom‑
mendesEuroparatszurBekämpfungdesMenschenhandels.
SoübernahmbeispielsweisepolendurcheineÄnderungdes
Strafrechts,dieam8.SeptemberinKrafttrat,dieseDefini‑
tionfürdenMenschenhandelundführteDefinitionenfürdie
rechtswidrigeAdoptionunddieSklavereiein.Dasgeänderte
GesetzsiehtnunfürdasVerbrechendesMenschenhandels
eineMindeststrafevondreiJahrenGefängnisvor.

VerschiedeneHinweiselegennahe,dassbestimmteGrup‑
penvonKindern–beispielweisejene,diebetteln–Gefahr
laufen,OpfervonMenschenhandel zuwerden. Italien
verschärfte2010dieStrafenfürPersonen,dieKinderzum
Bettelnschickenunddadurchausbeuten.Deritalienische
Kassationshof stellte klar, dass nach dem neuen Arti‑
kel600‑octiesdesitalienischenStrafrechts(eingeführt2009
durchLegge n. 94)derjenigebestraftwird,dereinunter
14‑jährigesKindausbeutet,indemeresbettelnschickt,
oderdereinemKind,dessenVormunderistoderfürdas
erVerantwortungträgt,dasBettelnerlaubtoderesdazu
ermutigt.43DasneueGesetzstuftdiesesDeliktnichtmehr
alsVergehen,sondernalsVerbrechenein,erweitertdie
StrafbarkeitunderhöhtdasStrafmaß:Kinderauszubeuten,
indemmansiezumBettelnschickt,wirdmiteinerHöchst‑
strafevondreiJahrenGefängnisgeahndet.

4.4.   Unbegleitete Kinder als 
Migranten bzw. Asylanten

AlljährlichgelangenvieleKinderindieEU,dievonihren
Elterngetrenntsind;oftsuchensieAsyl.EinigedieserKinder
flohenausihremHerkunftsland,weilsiedurchKriegeoder
bewaffneteKonfliktevertriebenwurden,andereausFurcht
vorVerfolgung,undwiederandere,umderArmutzuent‑
kommen.ManchewurdenmöglicherweisesogarOpferdes
MenschenhandelsundsolltensexuelloderalsArbeitskraft
ausgebeutetwerden.DieLagedieserKinderistbesonders
prekär,ihrSchutzdeshalbvonentscheidenderBedeutung.

42 Rumänien,MinisteriumfürVerwaltungundInneres(Ministerul 
Administraiei si Internelor),RumänischesGeneralinspektoratfür
Polizei(Inspectoratul General al Poliţiei Române),NationaleAgentur
gegenMenschenhandel(Agenţia Naţionala împotriva Traficului de 
Persoane)(2010).

43 Italien,CortediCassazione,Isez.pen.,22.Juni2010,No.23869.

http://www.brpd.gov.pl/wystapienia/wyst_2010_02_12.pdf
http://www.brpd.gov.pl/wystapienia/wyst_2010_02_12.pdf
http://www.soca.gov.uk/about-soca/library/doc_download/237-nrm-statistical-data-010409-to-300910
http://www.soca.gov.uk/about-soca/library/doc_download/237-nrm-statistical-data-010409-to-300910
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DerEuropäischeRaterwähntediesesProblemimStock‑
holmerProgrammunderklärte:„DieErfordernisseder
GewährungvoninternationalemSchutzundderAufnahme
unbegleiteterMinderjährigermüssenhierPrioritäthaben“.

IndiesemZusammenhangveröffentlichtedieFRA2010
einenBerichtüberunbegleiteteasylsuchendeMinderjäh‑
rige.DieseUntersuchungstütztsichaufBefragungenvorOrt
undergänzteineparalleldurchgeführterechtlicheundpoli‑
tischeStudiedesEuropäischenMigrationsnetzwerks(EMN)
mitdemTitelAufnahme‑, Rückkehr‑ und Integrationspo‑
litiken für unbegleitete(n) minderjährige(n) Migranten; 
Regelungen und Zahlen – eine EU‑weite Vergleichsstudie
(„Policies on Reception, Return and Integration, arrange‑
ments for, and numbers of, unaccompanied minors – an EU 
comparative study).44

Am6.Mai2010verabschiedetedieKommissioneinen
AktionsplanfürunbegleiteteMinderjährigefürdieJahre
2010‑2014mitdreiHauptaktionsbereichen:Prävention
von unsicherer Migration und Menschenhandel; Auf‑
nahme‑undVerfahrensgarantieninderEUeinschließlich
AltersbestimmungundSuchenachFamilienangehörigen;
sowieIdentifizierungnachhaltigerLösungen–einschließ‑
lichFamilienzusammenführung.DerAktionsplanunterstützt
dieÜbernahmeeinheitlicherStandardsfürdieVormund‑
schaftunddierechtlicheVertretungundempfiehlt,dass
diezuständigenBehördeninnerhalbeinesmöglichstkur‑
zenZeitraums(nachMöglichkeitbinnensechsMonaten)
überdieZukunftjedesunbegleitetenMinderjährigenent‑

44 EuropäischesMigrationsnetzwerk(EMN)(2010).

scheiden.DieAbschiebungderMinderjährigenwirdnur
alseinederOptionenbezeichnet,„weildieSacheweitaus
komplexerist,mehrereDimensionenaufweistundfürdie
HandlungsfreiheitderMitgliedstaatenbeiderBehandlung
unbegleiteterMinderjährigerklareGrenzenbestehen“.45

Am3.Juni2010fordertederRat„JustizundInneres“die
EuropäischeKommission in seiner Schlusserklärungzu
unbegleitetenMinderjährigenaufzuprüfen,obdasgel‑
tendeEU‑RechtdieseneinenausreichendenSchutzbiete.
AußerdemersuchtederRatdieMitgliedstaaten,dieQualität
derObhutzuüberwachen,indersichdieunbegleiteten
Minderjährigenbefinden,umzugewährleisten,„dassdas
KindeswohlimgesamtenEntscheidungsprozessgewahrt
wird.“ZudemermutigtederRatdieMitgliedstaaten,mit
denEU‑Agenturenund‑Netzenzusammenzuarbeiten–
hauptsächlichmitFRONTEX,Europol,EASO,FRAunddem
EuropäischenMigrationsnetzwerk–unddieAnalyseund
denAustauscheinschlägigerInformationenzuverbessern.

4.5.  Die Sammlung von Daten
DerMangelanfundiertenvergleichbarenDaten,aufden
dieKommissionschon2006inihrerMitteilung„Zueiner
EU‑Kinderrechtsstrategie“hingewiesenhatte,bleibtinder
EUeinProblem.ZwarverfügeneinigeLänderüberSysteme
zurDatenerhebung,dochistderenQualitätunterschiedlich,
unddasiesichaufverschiedeneIndikatorenstützen,sind
ihreDatennichtvergleichbar.

EinMitgliedstaat, derDaten zurGewalt gegenKinder
erhebt,istbeispielsweiseBulgarien.SeitihrerGründung
imJahr2001führtdiestaatlicheAgenturfürKinderschutz
dieStatistikenallerKinderschutzabteilungenBulgariens
zusammen.BeiFällenvonGewaltgegenKindererfassen
dieStatistikenaufeinerspeziellenInformationskartedie

45 EuropäischeKommission(2010f),S.2.

VielversprechendePraktik

Little Alien – ein Dokumentarfilm 
über junge Asylsuchende
Am1.Oktober2010erhieltderDokumentarfilm
Little AlienvonNinaKusturicadenvomösterreichi‑
schenBundesministeriumfürUnterricht,Kunstund
KulturgefördertenOutstanding Artist Award 2010in
derSparteinterkulturellerDialog.DerFilmzeigtdie
SchwierigkeitenjungerAsylsuchenderausSomalia
undAfghanistan,dieversuchen,inÖsterreicheine
neueHeimatzufinden.DieFilmmacherproduzierten
auchMaterialfürSchulen,undimRahmeneiner
„Schultour“nahmenFilmcrewundHauptdarsteller
anWorkshopsundöffentlichenVorführungenteil.

Weitere Informationen sind abrufbar unter: www.littlealien.at 

Bericht über unbegleitete asylsuchende Kinder

Am7.Dezember2010präsentiertedieFRAihrenBericht
Unbegleitete asylsuchende Kinder in den EU‑Mitglied‑
staaten (Separated, asylum‑seeking children in EU 
Member States).AufGrundlageeinerBefragungvon
336unbegleitetenasylsuchendenKindernundvon302
fürihreBetreuungzuständigenErwachseneninzwölf
MitgliedstaatenkommtderBerichtzudemErgebnis,
dassdieseKindermanchmalaufunangemesseneArt
undWeiseuntergebrachtwerden,etwaingeschlos‑
senenEinrichtungenbeispielsweiseinHostelsoder
HotelszusammenmitErwachsenen,mitdenensie
nichtverwandtsind.DerBerichtbemängeltzudem
ProblemebeidenmedizinischenUntersuchungen,
unddenVormundschaftssystemen.Außerdemunter‑
streichtderBericht,dassdieRechtsvertreterderKin‑
dernichtimmergeschultoderentsprechendqualifiziert
waren.DieFRAstelltedenBerichtanlässlich ihrer
Grundrechte‑KonferenzGerechtigkeit und Schutz für 
alle Kinder gewähren („Ensuring Justice and Protection 
for all Children“)vor.

Weitere Informationen sind abrufbar unter: http://fra.europa.eu/
fraWebsite/research/publications/publications_per_year/2010/
pub_sep_asylum_en.htm 

AkTiviTäT DER FRA
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Abbildung 4.1: Zahl der in Bulgarien registrierten Gewaltopfer im Kindesalter, 2008 und 2009

Quelle: FRA (2010) auf der Grundlage von Statistiken der staatlichen Agentur für Kinderschutz, Bulgarien

AnzahlderGewaltakte,dieArtderGewalt,denOrtder
Gewalttat,AlterundFamilienstatusderbetroffenenKinder,
DatenzurAnzeigeerhebendenPersonundzurPersondes
mutmaßlichenTäterssowieInformationenzudeneinge‑
leitetenSchutzmaßnahmen.46

SchwedenisteinBeispielfüreinenMitgliedstaat,derDaten
imUmfelddessexuellenMissbrauchserhebt.NachAus‑
kunftdesnationalenBeiratsfürKriminalitätsverhütungist
esnichtunüblich,dassTeenagerimAltervon14‑15Jahren
berichten,dasssieperInternetangesprochenundihnen
fürsexuelleDiensteGeldoderandereFormenvonBezah‑
lung(z.B.AufladenihresHandy‑Guthabens)angeboten

46 WeitereInformationenunter:www.stopech.sacp.government.bg/.

wurden.ZwarlegteinBerichtderschwedischennationalen
Jugendbehördenahe,dasInternethabenichtdazugeführt,
dassmehrJugendlicheSexfürGeldverkaufen.EinDrittel
derimBerichterfasstenJugendlichenjedocherhieltüber
dasInternetsexuelleEinladungen.47Dessenungeachtet
istaberzubedenken,dass(ebenfallsnachschwedischen
Quellen)dieTäterbeidengemeldetenFällensexuellerAus‑
beutungvonKindernmehrheitlichPersonensind,diein
einerengenBeziehungzumOpferstehen.Wiediefolgende
Abbildungzeigt,gehtesbeideninSchwedengemeldeten
FällenvonKindesmissbrauchoderAusbeutungvonKindern
überwiegendumVergewaltigung.Diemeistengemelde‑
tenFällevonKindesvergewaltigungbetreffenMädchenim

47 Schweden,BeiratfürKriminalitätsverhütung(Brottsförebygganderådet, 
Brå)(2010),S.68.
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Quelle:  FRA 2010, auf Grundlage von Statistiken aus dem Kriminalstatistikbericht 2008‑2009, 
Beirat für Kriminalitäts verhütung (Brå), Schweden
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Altervon0bis14Jahren(53%),gefolgtvonMädchenim
Altervon15bis17Jahren(40%).DerAnteilderKindesver‑
gewaltigungvonJungenimAltervon0bis14Jahrenliegt
bei6%unddervonJungenimAltervon15bis17Jahren
bei1%.48

AngesichtsdesBedarfsanobjektiven,verlässlichenundver‑
gleichbarenDatenzudenRechtendesKindesfordertedie
EuropäischeKommissiondieFRAauf,IndikatorenfürSchutz,
AchtungundFörderungderRechtedesKindesinderEUzu
entwickeln.AnhandderIndikatorenwirdmanbewerten
können,welcheAuswirkungenEU‑RechtundEU‑Strategien
tatsächlichhaben–dieserartkönnenihreErfolgeebenso
sichtbargemachtwerdenwieallenfallsbestehendeLücken.

Bericht über Indikatoren für die Rechte des Kindes

Im November 2010 veröffentlichte die FRA ihren
AbschlussberichtüberIndikatorenfürdieRechtedes
Kindes.SiesollenesEU‑Institutionen,Mitgliedstaa‑
ten,OrganisationenundzuständigenEinzelpersonen
ermöglichen,geeigneterechtlicheundpolitischeMaß‑
nahmenzumSchutzundzurStärkungderRechtedes
Kindeszuentwickeln.DieIndikatorenderFRAfürdie
RechtedesKindessindeinerstesWerkzeug,mitdem
sichdieAuswirkungenbeurteilenlassen,dieEU‑Recht
undEU‑PolitikaufdenStatusunddieErfahrungenvon
KinderninverschiedenenBereichenhaben:Familiäres
UmfeldundalternativeBetreuung,SchutzvorAusbeu‑
tungundGewalt,AngemessenheitdesLebensstandards
undBildung,StaatsbürgerschaftundTeilhabeanschuli‑
schenundsportlichenAktivitäten.DieIndikatorenzei‑
genGrenzenundLückenderderzeitigenrechtlichen
undpolitischenMaßnahmenaufundbildensomiteinen
solidenAusgangspunktfürdiekünftigerechtlicheund
politischeEntwicklung.Dabeirespektierensieinallden
verschiedenenAspektenvonSchutz,Förderungund
WahrungderRechtedesKindesstetsdiejeweiligen
ZuständigkeitenderEUbeziehungsweisedieRolleder
nationalenundlokalenBehörden.

AkTiviTäT DER FRA

48 Ibid.,S.26.

Ausblick
InihrerAgendafürdieRechtedesKindesverkündetedie
KommissioneinenehrgeizigenArbeitsplanzurVerbesserung
desSchutzesvonKinderninderEU.Diesersiehtkonkrete
MaßnahmeninwichtigenBereichenvor,wieetwadieFör‑
derungeinerkindgerechtenJustiz,SchutzvonKindernin
besondersschwierigenVerhältnissenundBekämpfungvon
GewaltgegenKinderinner‑undaußerhalbderEU.DieFRA
wirdzurUmsetzungdesArbeitsplansbeitragen,indemsie
ihreExpertisezurVerfügungstellt,Datenaussekundären
QuellenundFeldforschungsammeltundweiterhinüber
erzielteFortschritteberichtet.

NachdemdieEU‑AgendagroßesGewichtaufeinekind‑
gerechteJustizunddieAnwendungderentsprechenden
LeitliniendesEuroparatslegt,wirdesbesonderswichtig
sein,indiesemBereichErfolgezuerzielen.Dabeisolltendie
rechtlichenundpolitischenEntwicklungendenStandards
derUN‑KinderrechtskonventionundderEuropäischenMen‑
schenrechtskonventionentsprechenundauchmitderein‑
schlägigenRechtsprechunginEinklangstehen.Besonders
wichtigistdieErreichungderEinsicht,dassKindereinen
besonderenStatus,besondereBedürfnisseundbesondere
Rechtehaben.Dahermussauchklargemachtwerden,dass
dasRechtderKinderaufZugangzurJustizundaufihre
AnhörunginVerfahren,andenensiebeteiligtsindoder
diesiebetreffen,zuachten,zuschützenundzufördernist.

EinweitererwichtigerArbeitsbereichinderEUsindKin‑
der,diebesondersverwundbarundgefährdetsind.Dies
sindbeispielweiseKinder,dievermisstwerden,Kindermit
Behinderungen,Roma‑undTraveller‑Kinder,unbegleitete
KinderimKontextvonMigrationoderAsylundKinder,die
OpfersexuellerAusbeutungoderderAusbeutungihrer
Arbeitskraftwerden.EU‑Maßnahmen,diedenSchutzdie‑
serKinderverbessernwollen,müssensichinersterLinie
amWohldesKindesorientieren,alsoseinpsychischesund
physischesWohlergehengenausoimAugehabenwieseine
rechtlichen,sozialenundwirtschaftlichenInteressen.Zudem
solltenauchdieAnsichtenundMeinungendesKindes
gehörtundberücksichtigtwerden.

SchließlichkönnenKinder,diemoderneKommunikations‑
technologienverwenden,vomdigitalenLernenprofitieren;
dochwirdesgefährlichfürsie,wennsiemitpotenziell
schädlichenInhaltenundVerhaltensweisenwieCyber‑Bul‑
lyingundCyber‑Groomingkonfrontiertwerden.DieEU,
nationaleBehördenundOnline‑Dienstanbietertragendie
Verantwortungdafür,konkreteMaßnahmenzuentwickeln,
dieKinderwirksamschützen.
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EuropäischeKommission(2010c)Vorschlag für eine Richt‑
linie des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs und der sexuellen 
Ausbeutung von Kindern sowie der Kinderpornografie und 
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KOM(2010)392endg.,Brüssel,20.Juli2010.
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reception, return and integration arrangements for, and 
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sal for a directive of the European Parliament and of the 
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EUUNO & Europarat
12. Januar – EuGH entscheidet im Fall Domnica Peterson 
gegen Berufungsausschuss für Zahnärzte für den Bezirk 
Westfalen-Lippe über die Rechtmäßigkeit von
Altersbegrenzungen für praktizierende Zahnärzte

19. Januar – EuGH stellt im Fall Seda Kücükdeveci gegen 
Sedex GmbH & Co. KG klar, ob es möglich ist,
Arbeitszeiten nicht anzuerkennen, die vor Erreichung 
eines bestimmten Alters geleistet wurden

8. März – EU verabschiedet Richtlinie zur Durchführung der 
überarbeiteten Rahmenvereinbarung über den Elternurlaub

15. Juni – EU verabschiedet Richtlinie zur Verwirklichung 
des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und 
Frauen, die eine selbständige Erwerbstätigkeit ausüben

21. September – Europäische Kommission verabschiedet 
Strategie für die Gleichstellung von Frauen und Männern 
2010–2015

15. November – Europäische Kommission verabschiedet 
Strategie zugunsten von Menschen mit Behinderungen 
2010–2020

23. Dezember – EU ratifiziert UN-übereinkommen über die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen

5. Februar – UN-Frauendiskriminierungsausschuss 
veröffentlicht abschließende Beobachtungen zu den 

Niederlanden

29. April – parlamentarische Versammlung des Europarats ver-
öffentlicht Entschließung und Empfehlung zur Diskriminierung 

aufgrund sexueller Orientierung oder Geschlechtsidentität

24. Juni – EGMR entscheidet im Fall Schalk und Kopf 
gegen Österreich mit Auswirkungen auf den Status von 

gleichgeschlechtlichen paaren

22. Juli – EGMR entscheidet im Fall P.B. und J.S. gegen 
Österreich mit Auswirkungen auf den Status von gleich-

geschlechtlichen paaren 

7. Oktober – parlamentarische Versammlung 
des Europarats veröffentlicht Entschließung und Empfehlung, 

das Recht auf Bildung für Kinder mit Krankheiten und 
Behinderungen zu garantieren

22. Oktober – UN-Frauendiskriminierungsausschuss 
veröffentlicht abschließende Beobachtungen zur 

tschechischen Republik

2. März – EGMR entscheidet den Fall Kozak gegen Polen mit 
Auswirkungen auf den Status gleichgeschlechtlicher paare

31. März – Ministerkomitee des Europarats 
veröffentlicht Empfehlung zu Maßnahmen zur Bekämpfung 

von Diskriminierung aufgrund sexueller Orientierung oder 
Geschlechtsidentität
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DiesesKapitelzeigt,wiesichNichtdiskriminierungspolitik
und‑praktikenderEUundihrerMitgliedstaatenimJahr
2010entwickelten.EinenumfassendenÜberblicküber
dasgesamteThemengebieterhältman,wennmandieses
KapitelzusammenmitKapitel6überethnischeDiskrimi‑
nierungliest,dasauchStraftatenmitrassistischemHinter‑
grundberücksichtigt.DasvorliegendeKapitelbeleuchtet
zunächstQuerschnittsaspekte,diefürdieBekämpfung
derverschiedenenArtenvonDiskriminierungenrelevant
sind.DanachwirdaufverschiedeneDiskriminierungs‑
gründewieGeschlecht,ReligionoderWeltanschauung,
Behinderung, sexuelleAusrichtung undAlter einge‑
gangen.AbschließendbefasstsichdasKapitelmitdem
ThemaMehrfachdiskriminierung.

5.1.  Querschnittsaspekte
DieserAbschnittbehandeltFragenzumGesamtkomplexder
Nichtdiskriminierung,einschließlichethnischerDiskriminie‑
rung,dieinKapitel6zuRassismusundethnischerDiskrimi‑
nierungnochgenauerthematisiertwird.DieEntwicklung
undAnwendungderGleichbehandlungs‑Richtlinien,das
WissenumdieeigenenRechte,dieRollederGleichbe‑
handlungsstellenunddieZahlenderdorteingereichten
BeschwerdenkommendabeiausführlichzurSprache.

Gleichbehandlung 
und Nichtdiskriminierung

Zehn Jahre nachdem die Europäische Union (EU) im Jahr 2000 einen detaillierten Rechtsrahmen zu Gleichbehandlung 
und Nichtdiskriminierung verabschiedete, zeigen die Daten der Grundrechte‑Agentur, dass das Phänomen der 
Diskriminierung die Mitgliedstaaten nach wie vor vor große Herausforderungen stellt. Aus Gründen des Geschlechts, 
der Religion, einer Behinderung, der sexuellen Ausrichtung oder des Alters nicht diskriminiert zu werden, ist ein 
Grundrecht, das in zahllosen Alltagssituationen von Bedeutung ist. Im Berichtszeitraum verabschiedete die EU 
Richtlinien zum Elternurlaub und zur Gleichbehandlung von selbstständig tätigen Männern und Frauen, und die 
Europäische Kommission verkündete eine Fünf‑Jahres‑Strategie zur Gleichbehandlung von Männern und Frauen. 
Mitgliedstaaten verabschiedeten Gesetze, um die verschiedenen EU‑Richtlinien umzusetzen. Trotz dieser Fortschritte 
bleiben weitere Herausforderungen bestehen. Die Mehrfachdiskriminierung beispielweise ist eine Realität, die 
vom bestehenden Rechtsrahmen nicht berücksichtigt wird. Durch den Vertrag von Lissabon steht die EU in der 
Pflicht, Diskriminierungen „horizontal“ – also im Rahmen all ihren politischen Maßnahmen und Tätigkeiten – zu 
bekämpfen. Dies kann ein weiterer hilfreicher Baustein hin zur Errichtung von gerechteren Gesellschaften sein.

5

DiewichtigstenEntwicklungenimBereich
Nichtdiskriminierung:

• ImRatderEUwurdendieVerhandlungenüber
die„horizontale”Richtlinieweitergeführt.

• AufderEbenederMitgliedstaatenwurdenweiterhin
Rechtsvorschriftenerlassenbzw.geändert,umdie
Gleichbehandlungs‑Richtlinienumzusetzen,sprichdie
RichtliniezurGleichbehandlungohneUnterschiedderRasse,
dieRichtlinieinBeschäftigungundBeruf,dieRichtliniezur
GleichbehandlungvonMännernundFrauenbeimZugangzu
undbeiderVersorgungmitGüternundDienstleistungenund
dieRichtliniezurGleichstellungderGeschlechter(Neufassung).

• WeiterhingingenunterschiedlichvieleBeschwerden
beiGleichbehandlungsstellenein.Trotzvermehrter
BeschwerdeninzwölfEU‑Mitgliedstaaten,scheintdie
Anzahlinsgesamtniedrig.DieAufgabenbereicheeiniger
Gleichbehandlungsstellenwurdenausgeweitet,um
weitereDiskriminierungsgründezuberücksichtigen.

• RichtlinienüberdenElternurlaubundzurVerwirklichungdes
GrundsatzesderGleichbehandlungvonMännernundFrauen,
dieeineselbständigeErwerbstätigkeitausüben,wurden
erlassen.EbensowurdeeineStrategiefürdieGleichstellung
vonFrauenundMännernfürdenZeitraum2010‑2015
beschlossen.DieVerhandlungenüberdieRichtliniezumSchutz
schwangererArbeitnehmerinnenwurdenweitergeführt.
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• DasEuropäischeInstitutfürGleichstellungsfragen
(EIGE)wurdeoffizielleröffnet.

• DieEUsowieweiterevierMitgliedstaatenratifizierten
imJahr2010dieBehindertenrechtskonvention(BRK)der
VereintenNationen(United Nations,UNO);insgesamt
habendamit16MitgliedstaatendiesesÜbereinkommen
ratifiziert.DieEuropäischeKommissionstellteeine
EuropäischeStrategiezugunstenvonMenschenmit
Behinderungen1vor.EinigeMitgliedstaatenunternahmen
SchrittezurVerwirklichungselbständigerLebensführungund
integrativerBildungfürMenschenmitBehinderungen.2

• DerMinisterratdesEuroparatesverabschiedeteeine
weitreichendeEmpfehlungzursexuellenAusrichtung
undGeschlechtsidentität,3währenddieParlamentarische
VersammlungeineEmpfehlungundeineEntschließungzudiesen
Themenverabschiedete.DieRechtsprechungdesEuropäischen
GerichtshofsfürMenschenrechte(EGMR)undMaßnahmen
einigerMitgliedstaatenhabenEntwicklungenzugunstender
RechtevongleichgeschlechtlichenPaarenundTranssexuellen
unddieDurchführungvonHomosexuellenparadenermöglicht.

• DiskriminierungausGründenderReligionwarGegenstand
vonGerichtsentscheidungenimZusammenhang
mitdemTragenreligiöserSymboleamArbeitsplatz
unddemReligionsunterrichtanSchulen.

• InitiativenderEuropäischenKommissionbefassten
sichmitderFörderungderTeilnahmeälterer
undjüngererPersonenamArbeitsmarkt.4

• GerichteundGleichbehandlungsstelleneiniger
MitgliedstaatenließenFortschritteimUmgang
mitMehrfachdiskriminierungerkennen.

88

„HierarchiederGründe“beseitigt,indemDiskriminierun‑
genausdengenanntenGründengenausoweitgehend
verbotenwürdenwieethnische(siehe„Rassengleichbe‑
handlungs‑Richtlinie“)6undgeschlechtlicheDiskriminierung
sieheRichtliniezurGleichbehandlungvonMännernund
FrauenbeimZugangzuundbeiderVersorgungmitGütern
undDienstleistungen;7RichtliniezurGleichbehandlungvon
MännernundFraueninArbeits‑undBeschäftigungsfragen
(Neufassung8).

Viele EU-Mitgliedstaaten weiten den 
Schutz vor Diskriminierung aus

DieFRAveröffentlichte2010dieaktualisierteFassung
einesvergleichendenjuristischenBerichtszurDiskrimi‑
nierungausGründendersexuellenAusrichtungundder
Geschlechtsidentität.Darinstelltesiefest,dasszahlrei‑
cheEU‑MitgliedstaatenGesetzeerließen,diedieDiskri‑
minierungausGründendersexuellenAusrichtungauch
inallenvonder„Rassengleichbehandlungs‑Richtlinie“
abgedeckten Bereichen verbieten– obwohl dies
überdieAnforderungenderGleichbehandlungsrah‑
men‑Richtliniehinausgeht.„Für2010giltnurnoch
inneunMitgliedstaaten(Dänemark, Estland, Frank-
reich, Griechenland, Italien, Malta, polen, portugal
und Zypern)eine„Hierarchie“,nachderbeiDiskri‑
minierungausGründenderethnischenHerkunftden
BetroffeneneinbessererSchutzgewährtwirdalsbei
DiskriminierungenausanderenGründen.“

FRA (2010) Homophobia,transphobiaanddiscriminationongroundsof
sexualorientationandgenderidentity,2010update:Comparativelegal
analysis

AkTiviTäT DER FRA

AufEU‑EbenegingendieVerhandlungenüberdiehori‑
zontaleRichtlinieweiter.IndenSchlussfolgerungenvom
Juni2010konstatiertederRatderEuropäischenUnion
(FormationBeschäftigung,Sozialpolitik,Gesundheitund
Verbraucherschutz,EPSCO):„UngeachteteinigerFortschritte
bedarfesnochweitererBeratungenüberzahlreicheoffene
Fragen.DazuzählendieAufteilungderZuständigkeitenzwi‑
schendenEU‑MitgliedstaatenundderEU,diespezifischen
BestimmungenbetreffendBehinderungen(z.B.Geltungs‑
bereichderRichtlinie,finanzielleundpraktischeAuswir‑
kungensowieWechselwirkungzwischenderRichtlinieund
detaillierterensektor‑spezifischenAnforderungen),der
UmsetzungszeitplansowieFragenderRechtssicherheit.“9
InseinemFortschrittsberichtvom19.November2010zieht
derRatfolgendesFazit:„WährenddesbelgischenVorsit‑
zessindzwarspürbareFortschrittebeidemVersucherzielt
worden,dieBestimmungenzuFinanzdienstleistungenund
Wohnraumzuklären,aberesbedarfeindeutigweiterer
intensiverBeratungenüberdenVorschlag.“10

6 Richtlinie2000/43/EGdesRates,ABl.2000L180,S.22.
7 Richtlinie2004/113/EGdesRates,ABl.2004L373,S.37.
8 Richtlinie2006/54/EGdesRates,ABl.2006L204,S.23.
9 RatderEuropäischenUnion(2010a).
10 RatderEuropäischenUnion, EPSCO(2010a).

5.1.1. Die Gleichbehandlungs-Richtlinien  

DerzehnteJahrestagderEU‑Gleichbehandlungs‑Richtlinien
standimZentrumdesGleichbehandlungs‑Gipfels,deram
15.und16.November2010inBrüsselstattfandundvon
derbelgischenEU‑RatspräsidentschaftundderEuropä‑
ischenKommissiongemeinsamorganisiertwordenwar.
DasgeltendeEU‑RechtzurNichtdiskriminierungverbietet
DiskriminierungausGründenderethnischenHerkunftund
desGeschlechtsimZusammenhangmitArbeit,Zugangzu
DienstleistungenundSozialleistungen.Diskriminierungen
ausGründenderReligionoderWeltanschauung,einer
Behinderung,dersexuellenAusrichtungunddesAlterssind
hingegendurchdieGleichbehandlungsrahmen‑Richtlinie5
nur imArbeitsbereichverboten.MitderAnnahmeder
horizontalenRichtlinie,diedieKommissionimJuli2008
vorgeschlagenhatte,würdediesederzeit bestehende

1 EuropäischeKommission(2010b).
2 Europarat,Ministerkomitee(2010a).
3 Europarat,Ministerkomitee(2010b).
4 EuropäischeKommission(2010c)und(2010d).
5 Richtlinie2000/78/EGdesRates,ABl.2000L303.
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AnnahmeeinFlickwerkanBestimmungen.17EinAusschuss
desJustizministeriums(Oikeusministeriö)prüftdeshalbnun,
obdasGesetzentsprechendreformiertwerdenkann.18Das
vorgeschlageneneueGleichbehandlungsgesetzsolldie
Stellenreformieren,diederzeitfürdieBeobachtungvon
GleichbehandlungundDiskriminierungenzuständigsind.
DasGesetzwird–sofernesumgesetztwird–dieGleich‑
behandlungunterumfassenderenundsystematischeren
Rechtsschutzstellen,indemesDiskriminierungimöffent‑
lichenwieauchimprivatenSektorverbietet.

IndenNiederlandenwurdedemRepräsentantenhausam
14.Juni2010einGesetzesvorschlagfüreineVerfassungs‑
änderungvorgelegt,mitderdasDiskriminierungsverbotin
Artikel1derniederländischenVerfassungumdieGründe
„Behinderungen“und„sexuelleAusrichtung“erweitert
werdensollte.19Zudemtratam28.Januar2010dasGesetz
überkommunaleAntidiskriminierungsstelleninKraft.Es
schreibtKommunenvor,dasssiefürihreBürgereineein‑
fachzugänglicheMöglichkeitschaffenmüssen,beieiner
kommunalenAntidiskriminierungsstelleBeschwerdeein‑
zureichen.20UndnichtzuletztwurdeeinGesetzesentwurf
zurEinrichtungeinesMenschenrechtsinstitutsvorgelegt.
DiesesInstitutwirdmitderGleichbehandlungskommission
zueinerneuenOrganisationvereint–derKommissionfür
MenschenrechteundGleichbehandlung(zudennationalen
EinrichtungenfürMenschenrechtsangelegenheitensiehe
Kapitel8überdenZugangzurJustiz).

5.1.2. Das wissen um die eigenen Rechte   

DenGleichbehandlungs‑RichtliniennachmüssendieEU‑Mit‑
gliedstaatendafürSorgetragen,dassdieeinschlägigenVor‑
schriften„allenBetroffeneningeeigneterForm[…]bekannt
gemachtwerden.“21DennochistoffenbartrotzderTatsache,
dassDiskriminierungeinhartnäckigesProbleminEuropa
bleibt,dasBewusstseinfürdieeigenenRechteunddafür,
wiedieseausgeübtwerdenkönnen,nachwievorgering.
Dabeigabennacheiner„EurobarometerSpezial“‑Umfrage
vomNovember200922rund16%derBefragtenan,im
Jahr2009ausGründendesethnischenHintergrunds,der
Religion,ihresAlters,einerBehinderungoderihrersexuel‑
lenAusrichtungdiskriminiertwordenzusein.Derhäufigste
GrundfürvondenBefragtenselbsterlebteDiskriminierung
istdasAlter(dieserGrundwurdevon6%derBefragten
genannt).DieDiskriminierungaufgrunddesAltershängt
fürdieBefragtenoffenbarengmitdenAuswirkungender
Wirtschafts‑undFinanzkrisezusammen:64%derBürger
EuropasbefürchtenderUmfragezufolge,dasssichdurch
dieRezessiondieDiskriminierungaufgrunddesAltersauf
demArbeitsmarktverschärfenwird.

17 Finnland(2009a).
18 Finnland(2009b).
19 Niederlande(2010a).
20 Niederlande(2010b).
21 Artikel12RichtliniezurGleichbehandlungimBereichBeschäftigung,

Artikel10RichtliniezurGleichbehandlungohneUnterschiedder
Rasse.

22 EuropäischeKommission(2009b).

AufnationalerEbenearbeitenzehnJahrenachAnnahmeder
Gleichbehandlungs‑Richtlinien11einigeMitgliedstaatennoch
immerdaran,dieBestimmungenvollständigumzusetzen.
DieshängtmitVertragsverletzungsverfahrenzusammen,
diedieKommissioneingeleitethatte,unddamit,dassMit‑
gliedstaatengroßeMüheaufbringen,umihrenationalen
Rechtsvorschriftenzuvereinfachen,zustärkenundzukon‑
solidieren.Soändertebeispielsweiselettland2010seinBil‑
dungsgesetz,dasGesetzzurArbeitslosenunterstützungund
dasArbeitsgesetz,umdiebeidenGleichbehandlungs‑Richt‑
linienkorrektumzusetzen.DieÄnderungengingenzumTeil
aufdiebegründeteStellungnahmederKommissionvom
25.Juni2009zurück,inderdieEuropäischeKommission
Lettlandvorhielt,dieDefinitiondermittelbarenDiskrimi‑
nierungnichtsachgemäßumgesetztzuhaben.12Daslet‑
tischeParlament(Saeima)verabschiedetedarüberhinaus
imSeptember2010inzweiterLesungeineÄnderungdes
GesetzeszumVerbraucherschutz,sodassnunimKontextdes
ZugangszuDienstleistungenundWarennichtnurethnische
undgeschlechtlicheDiskriminierung,sondernauchDiskrimi‑
nierungenaufgrundeinerBehinderungverbotenist.13

polensetzteGleichbehandlungsbestimmungenverschiede‑
nerEU‑RichtliniendurchdieAnnahmeeinesentsprechen‑
denGesetzesum,welchesam1.Januar2011inKrafttrat.14
Indertschechischen RepubliktratenimDezember2009die
SchlussbestimmungendesAntidiskriminierungsgesetzes15

inKraft,nachdemderGroßteilderübrigenBestimmungen
bereitsseitSeptember2009inKraftsteht.DasVereinigte 
KönigreichverabschiedetedasGleichbehandlungsgesetz
von2010(densogenanntenEquality Act 2010),dasdas
Antidiskriminierungsrechtkonsolidiertundaufalleinden
Gleichbehandlungs‑RichtliniengenanntenDiskriminierungs‑
gründeerweitertwird.16DiemeistenderRechtsvorschrif‑
ten,diehauptsächlichfürEngland,WalesundSchottland
gelten,tratenzum1.Oktober2010inKraft.Bisaufeinige
AusnahmensinddieBestimmungendesGesetzesnicht
aufNordirlandanwendbar,daChancengleichheitunddie
BekämpfungvonDiskriminierungennachdemNordirland‑
gesetzvon1998(Northern Ireland Act 1998)alsdelegierte
Rechtsgebietegelten.

InFinnlandentstanddurchdiezahlreichenÄnderungen
desGleichbehandlungsgesetzesseitdessenursprünglicher

11 Richtlinie2000/78/EGdesRates,ABl.2000L303,S.16.
12 EuropäischeKommission(2009a).
13 Lettland(2010a).
14 Polen(2010a).
15 TschechischeRepublik(2009).
16 VereinigtesKönigreich(2010a),Kapitel15.

„Da die Vielfalt den Reichtum der Union ausmacht, 
müssen die Union und ihre Mitgliedstaaten für ein sicheres 
Umfeld sorgen, in dem Unterschiede respektiert und 
die Schutzbedürftigsten geschützt werden. Der Kampf 
gegen Diskriminierung, Rassismus, Antisemitismus, 
Fremdenfeindlichkeit und Homophobie muss mit aller 
Entschlossenheit fortgesetzt werden.“

Das Stockholmer Programm – Ein offenes und sicheres Europa im Dienste und 
zum Schutz der Bürger (ABl. C 115 vom 4. Mai 2010, S. 1), Punkt 2.3, S. 14
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Und–wasamwichtigstenerscheint–dieUmfragemacht
auchdeutlich,dassnochvielgetanwerdenmuss,umdie
BürgerzusensibilisierenundüberihreRechtezuinformie‑
ren:WiebereitsbeidenvorangegangenenUmfragen23gab
nurjederdritteEuropäeran,seineRechteimFallvonDis‑
kriminierungenoderBelästigungenzukennen.Hieranzeigt
sich,dassesnochgroßerAnstrengungenbedarf,umdie
BürgerstärkerfürihreRechtezusensibilisieren.Allerdings
verbergensichhinterdieserZahlerheblicheUnterschiede
zwischendeneinzelnenLändern:WährenddasWissenum
dieeigenenRechteseitderletztenUmfrageimJahr2008im
VereinigtenKönigreichumachtProzentpunkte,inFrankreich
umsiebenProzentpunkteundinIrlandundSchwedenum
jeweilssechsProzentpunktegestiegenist,warinPolen
einRückgangumzwölfProzentpunkteundinPortugalein
RückgangumelfProzentpunktezuverzeichnen.

Umfrage zeigt geringes wissen über Rechte und 
Gleichbehandlungsstellen

DieFRAveröffentlichte2010 ihrendrittenBericht
der Reihe „Daten kurz gefasst“ zu den Ergebnis‑
senderEU‑MIDISErhebung(European Union Mino‑
rities and Discrimination Survey), für die in allen
27EU‑Mitgliedstaaten23500MenschenmitMigrati‑
onshintergrundbzw.AngehörigeethnischerMinderhei‑
tenpersönlichbefragtwurden.DerSchwerpunktdes
drittenBerichtsliegtaufdemWissenderBefragten
überGleichbehandlungsstellenundihreRechte im
BereichderNichtdiskriminierung.DieUmfrageergab,
dassimDurchschnittlediglich25%allerBefragten,die
einerMinderheitengruppeangehören,wissen,dasses
AntidiskriminierungsgesetzefürdieBereicheArbeit,
Wohnraum,GüterundDienstleistungengibt.80%aller
BefragtenkonntenkeineeinzigeOrganisation(Regie‑
rungsorganisationoderNichtregierungsorganisation
(non‑governmental organisation,NGO))nennen,die
DiskriminierungsopfernUnterstützunganbietet.Wurde
denBefragtenderNameeinerGleichbehandlungsstelle
(odervergleichbarenOrganisation)inihremMitglied‑
staatgenannt,erklärten60%,nochniedavongehört
zuhaben.

FRA (2010) Datenkurzgefasst–Bericht3:Rechtsbewusstseinund
Gleichbehandlungsstellen
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5.1.3. Gleichbehandlungsstellen

DieEU‑RichtlinienzurGleichbehandlungunabhängigvon
Geschlechtsowiedie„Rassendiskriminierungs‑Richtlinie“
verpflichtendieMitgliedstaatendazu,„eineodermehrere
Stellen“–sogenannte„Gleichbehandlungsstellen“–ein‑
zurichtenoderzubenennen,dieverschiedeneAufgaben
zurVerwirklichungderGleichbehandlungwahrnehmenund
unteranderemdieAufgabehaben,„OpfervonDiskriminie‑
rungenaufunabhängigeWeise[…]zuunterstützen“.Unter‑

23 EuropäischeKommission(2008b).

dessengibtesinallenMitgliedstaatensolcheStellen.Seit
demJahresbericht2010derFRAbenannteauchSpanien
Gleichbehandlungsstellen,undpolenschufdenRechts‑
rahmenfürdieEinrichtungeinerGleichbehandlungsstelle.
ObwohldieGleichbehandlungsrahmen‑Richtliniekeine
Gleichbehandlungsstellevorschreibt,ernanntenmehrere
MitgliedstaatenGleichbehandlungsstellen,dienebenDiskri‑
minierungenaufgrunddesGeschlechtsoderderethnischen
HerkunftauchDiskriminierungenaufgrundderReligionoder
Weltanschauung,dersexuellenAusrichtung,einerBehin‑
derungunddesAltersabdecken.

DieserAbschnittvermittelteinenÜberblicküberdieZahl
derBeschwerdenoderHilfeersuchen,diebeideneinzel‑
nenGleichbehandlungsstelleneingingen.Erzeigtauch,
wiesichdieZahlderFälle,dieamhäufigstengenannten
Diskriminierungsbereiche,dieOrganisationundTätigkeiten
derGleichbehandlungsstellenveränderten.

ImJahr2010wareneinigebedeutendeEntwicklungenzu
verzeichnen:Zumeinenwarfürzehnder24Mitgliedstaaten,
fürdieDatenfür2010vorlagen,zubeobachten,dassbei
denGleichbehandlungsstellenmehrBeschwerdenundHil‑
feersucheneingegangenwarenalsimVorjahr.Zumandern
reformiertenDänemarkundFrankreich ihrebestehenden
Mechanismen,wodurchunteranderemdieMandateder
GleichbehandlungsstellenaufweitereDiskriminierungsgründe
ausgeweitetwurden.EineweitereNeuerungist,dassdie
GleichbehandlungsstellenunterdessenzunehmendimRah‑
menderregelmäßigenKontrollendurchdieUN‑Vertragsor‑
ganeBeachtungfinden,insbesonderedurchdenUN‑Ausschuss
zurBeseitigungrassistischerDiskriminierung(Committee on 
the Elimination of Racial Discrimination–CERD).

24 WeitereInformationenabrufbarunter:www.igualdadynodiscriminacion.
org.

tabelle 5.1:  Im Jahr 2010 eingerichtete 
Gleichbehandlungsstellen

Neue Gleichbehandlungsstellen

Polen

KommissarfürdenSchutzderZivilrechte–
der „Bürgerbeauftragte“ (Rzecznik Praw 
Obywatelskich,RPO)–wirdunterstütztvom
RegierungsbevollmächtigtenfürGleichbe‑
handlung(imStabdesMinisterpräsidenten).
ImSeptember2010verabschiedetediepol‑
nischeRegierungeinGesetzüberdieUmset‑
zunggewisserBestimmungenderEUzur
Gleichbehandlung,dasam1.Januar2011
inKrafttrat.

Spanien

Rat zur FörderungderGleichbehandlung
undNichtdiskriminierungausGründender
ethnischenHerkunft–„Ratfürrassischeund
ethnischeGleichstellung“(Consejo para la 
promoción de la igualdad de trato y no 
discriminación de las personas por el origen 
racial o étnico).DerRatnahmEnde2009
seineTätigkeitauf.24
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ZweiPunktegebenweiterhinAnlasszurSorge:25

• dieTatsache,dassbeivielenGleichbehandlungsstellen
nureinegeringeZahlvonFällengemeldetwird;

• dierelativschlechteQualitätderDatenauseinigenMit‑
gliedstaaten,dienichtnachDiskriminierungsgründen
(wieGeschlechtoderAlter)odernachthematischen
Gebieten(wieArbeitslosigkeitoderBildungswesen)
aufgeschlüsseltsind.

Die Rolle der Gleichbehandlungsstellen beim Zugang 
zur Justiz

Ende2010luddieFRAzurAuftaktveranstaltungihres
ProjektesüberdenZugangzurJustizdurchdieGleich‑
behandlungsstellen.DasProjekt,das2011abgeschlos‑
senwird,untersucht,wiedieGleichbehandlungsstellen
denZugangzurJustizerleichtern.Dazuwerdenneben
VertreterndieserStellenauchRechtsanwälte,Opfer‑
schutzorganisationen oder die Beschwerdeführer
selbstbefragt.DasProjektbeziehtzwardiegesamte
EUmitein, legt abereinenSchwerpunkt auf acht
Mitgliedstaaten.

Siehe http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/projects/proj_
accessingjustice_en.htm
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DiedreiRichtlinien,diedie EinrichtungvonGleichbe‑
handlungsstellenvorschreiben(alsodie„Rassengleich‑
behandlungs‑Richtlinie“unddiebeidenRichtlinienzur
GleichbehandlungvonMännernundFrauen),sehenvor,
dasseszudenBefugnissendieserStellengehörenmuss,
„dieOpfervonDiskriminierungenaufunabhängigeWeise
dabeizuunterstützen,ihreBeschwerdewegenDiskrimi‑
nierungzuverfolgen“.Hierbeikannessich–jenachMit‑
gliedstaat–umkonkreteRechtsmittelhandeln,dieesder
Gleichbehandlungsstelleerlauben:

• selbstüberdieBeschwerdezuentscheiden(imFolgen‑
den„Beschwerde“);

• DiskriminierungsopferbeiVerfahrenvoranderenEin‑
richtungenzuunterstützen,indemsiedieBeschwerde
andenzuständigenStaatsanwaltodereinenVermittler
weiterverweisen,derdenFalldannvorGerichtbringt;

• oderdenBeschwerdeführerselbstbeieinemsolchen
Verfahrenzuunterstützen(imFolgenden„Befassung“).

SofernhierkeineausdrücklicheUnterscheidungnotwendig
ist,sindimFolgendenunter„Beschwerden“auchbloße
„Befassungen“zuverstehen.

25 DiesePunktewurdenauchinmehrerenBerichtenderEKRI
thematisiert:Estland–ECRI(2010b),S.21,45;Frankreich–
ECRI(2010d),S.44;Österreich–ECRI(2010a),S.43undPolen–
ECRI(2010e),S.37.

WiebereitsinfrüherenJahresberichtenfestgestellt,gibt
dieTatsache,dassineinemJahreinegrößereodergerin‑
gereZahlvonBeschwerdenalsindenVorjahrenregistriert
wurde,fürsichgenommenkeinenAufschlussdarüber,ob
Diskriminierungenhäufigeroderseltenerwurden.Vielmehr
dürftedieZahlderregistriertenBeschwerdendavonabhän‑
gen,inwieweitdiezurVerfügungstehendenMechanismen
bekanntsind,obeineBeschwerdealszielführendangese‑
henwird,obmöglicherweiseEntschädigungszahlungenzu
erwartensind–undwennja,inwelcherHöhe–,undwie
benutzerfreundlichdieMechanismensind.Hinzukommt,
dassmandiejeweiligenVorgeschichtenderMitgliedstaaten
imUmgangmitDiskriminierungbedenkensollte,umzu
verstehen,wieindenMitgliedstaatenheuteBeschwerden
erhobenunderfasstwerden.DennochgebenStatistikenzur
BeschwerdezahlAufschlussdarüber,inwieweitDiskriminie‑
rungsopferüberBeschwerde‑Mechanismeninformiertsind.
ZwarkönnteeinehoheZahlregistrierterBeschwerdenein
Anzeichendafürsein,dasseineGleichbehandlungsstelle
großenEinflusshat,wennesumdieBekämpfungdiskrimi‑
nierenderPraktikengeht.Mandarfaberdennochniedrige
BeschwerdezahlennichtmiteinemgeringenEinflussder
Gleichbehandlungsstellengleichsetzen.DennauchEinzel‑
fällekönnenweitreichendeFolgenhaben,wennesdabei
umwichtigeThemengeht,wennessichumPräzedenzfälle
handelt,wennsiezueinerVeränderungderGesetzeoder
Verfahrenführenund/oderwennsieindenMedienundin
derÖffentlichkeitgroßeAufmerksamkeiterlangen.

Die Grundrechte-Architektur stärken

ImMai 2010organisiertedie FRAein Symposium
zurStärkungderGrundrechte‑Architektur inderEU
(Strengthening the fundamental rights architecture in 
the EU)undveröffentlichtevierBerichtezuThemen,
diefüreineumfassendeGrundrechte‑Architekturin
derEUvonBedeutungsind:Gleichbehandlungsstel‑
len,Datenschutzbehörden,nationaleMenschenrechts‑
institutionen,sowiedieSichtweisenderSozialpartner
alswichtigeInteressensvertreterimBereichderDis‑
kriminierungimArbeitsleben.DasSymposiumbehan‑
delte Themen wie Unabhängigkeit, Mandate und
Ressourcen–alsoPunkte,diefüreinenwirksamen
SchutzundeinewirksameFörderungderMenschen‑
rechteaufnationalerEbenerelevantsind.

Weitere Informationen abrufbar unter: 
http://fra.europa.eu/fraWebsite/media/mr‑070510_en.htm

AkTiviTäT DER FRA 
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tabelle 5.2:  Zahl der Beschwerden oder Hilfeersuchen bei Gleichbehandlungsstellen – alle Diskriminierungsgründe 
und Diskriminierungen aufgrund der ethnischen Herkunft, 2009 und 2010 (nach EU-Mitgliedstaat)

2009 2010

land Alle Diskrimi-
nierungsgründe

Diskriminierungen 
aufgrund der 
ethnischen Herkunft 

Alle 
Diskriminierungsgründe

Diskriminierungen 
aufgrund der 
ethnischen Herkunft 

Zahl der Beschw
erden

Zahl der Beschw
erden je 1 M

illion Einw
ohner

Zahl der Beschw
erden

Zahl der Beschw
erden je 1 M

illion Einw
ohner

Berichtszeitraum
 in M

onaten

Zahl der Beschw
erden w

ährend des Berichtszeitraum
s

Zahl der B
eschw

erden, um
gerechnet auf 

12 M
onate (Zahl der gem

eldeten B
eschw

erden /
 

B
erichtszeitraum

 in M
onaten x 12)

Zahl der Beschw
erden je 1 M

illion Einw
ohner

Veränderung der Zahl der Beschw
erden 2010 

gegenüber 2009

Zahl der Beschw
erden w

ährend des Berichtszeitraum
s

Zahl der Beschw
erden, um

gerechnet auf 
12 M

onate (Zahl der gem
eldeten Beschw

erden / 
Berichtszeitraum

 in M
onaten x 12)

Zahl der Beschw
erden je 1 M

illion Einw
ohner

Veränderung der Zahl der Beschw
erden 2010 

gegenüber 2009

Belgien 827 77 8 2342 3513 325 907 1,361 126 +534

ZentrumfürChancengleichheit
undBekämpfungvonRassismus
(Centre pour l'égalité des chan‑
ces et la lutte contre le racism; 
Centrum voor gelijkheid van 
kansen en voor racismebestri‑
jding,CEOOR).Manbeachte,
dassgeschlechtlicheDiskrimi‑
nierungnichteingeschlossenist.
DieDatenbeziehensichnurauf
eröffneteFälle(dossiers compé‑
tents),nichtaufalleeingegan‑
genenAnfragen(signalements)

Bulgarien 1,039 137 20 3 9 10 13 2 ‑7

KommissionfürdenSchutzvor
Diskriminierung(Комисия за 
защита от дискриминация, 
КЗД).DatenzuDiskriminierun‑
genaufgrundderethnischen
HerkunftnurzuEntscheidungen,
nichtfüralleBeschwerden

Dänemark 200 36 11 210 229 42 Gleichbehandlungsausschuss
(Ligebehandlingsnævnet)

Deutschland 10,777 132 639 8

Antidiskriminierungsstelle
desBundes.Datenvon
August2006bisJuli2010
zusammengenommen.Die
Datenbeziehensichaufdie
ZahlderKontakte,nichtauf
BeschwerdenoderErsuchen

Estland 50 38 2 2 9 2 3 2 +1

KommissarfürGleichberech‑
tigungderGeschlechterund
Gleichbehandlung(Soolise 
võrdõiguslikkuse ja võrdse koht‑
lemise volinik)

Finnland 318 60

OmbudsmannfürGleichbehand‑
lung(Tasa‑arvovaltuutettu)und
OmbudsmannfürMinderheiten
(Vähemmistövaltuutettu)zu‑
sammengenommen.Beachte,
dassDatenzuallenGründen
nurfürDiskriminierungauf‑
grunddesGeschlechts;die
DatenbeinhaltenBeschwerden
undBeratungsanfragen;die
gesunkeneZahlvonAnfragen
könntemitderneueingerich‑
tetenonline‑Q&A‑Funktion
zusammenhängen
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2009 2010

land Alle Diskrimi-
nierungsgründe

Diskriminierungen 
aufgrund der 
ethnischen Herkunft 

Alle 
Diskriminierungsgründe

Diskriminierungen 
aufgrund der 
ethnischen Herkunft 

Zahl der Beschw
erden

Zahl der Beschw
erden je 1 M

illion Einw
ohner

Zahl der Beschw
erden

Zahl der Beschw
erden je 1 M

illion Einw
ohner

Berichtszeitraum
 in M

onaten

Zahl der Beschw
erden w

ährend des Berichtszeitraum
s

Zahl der B
eschw

erden, um
gerechnet auf 

12 M
onate (Zahl der gem

eldeten B
eschw

erden /
 

B
erichtszeitraum

 in M
onaten x 12)

Zahl der Beschw
erden je 1 M

illion Einw
ohner

Veränderung der Zahl der Beschw
erden 2010 

gegenüber 2009

Zahl der Beschw
erden w

ährend des Berichtszeitraum
s

Zahl der Beschw
erden, um

gerechnet auf 
12 M

onate (Zahl der gem
eldeten Beschw

erden / 
Berichtszeitraum

 in M
onaten x 12)

Zahl der Beschw
erden je 1 M

illion Einw
ohner

Veränderung der Zahl der Beschw
erden 2010 

gegenüber 2009

Frankreich 10,545 163 3,009 47 8 8239 12,359 191 +1814 2,269 3,404 53 +395

HoheBehördezurBekämpfung
vonDiskriminierungundFör‑
derungderGleichheit(Haute 
Autorité de Lutte contre les 
Discriminations et pour l'Egalité,
HALDE)

Griechenland 54 5 14 1 GriechischerOmbudsmann
(Συνήγορος του Πολίτη)

Irland 79 18 9 29 39 9 ‑40

Gleichbehandlungsbehörde
(The Equality Authority).Daten
einschließlichDiskriminierungen
aufgrundderRasseundvon
Travellers.

Italien 382 6 7 413 708 12 +326

NationalesAmtgegenDiskri‑
minierungaufgrundderRasse
(Ufficio Nazionale Antidiscrimi‑
nazioni Raziali,UNAR)

lettland 14 6 9 1 1 1 ‑13 Ombudsmann(Tiesībsargs)

litauen 12 3 9 15 20 6 +11
OmbudsmannfürChancen‑
gleichheit(Seimo kontrolierių 
įstaigos,OEOO)

luxemburg 12 90 90 180 12 12 24 +12

ZentrumfürGleichbehandlung
(Centre pour l’égalité de trai‑
tement,CET).DatenfürAugust
2009bisAugust2010

Malta
Gleichbehandlungskommission
(National Commission for the 
Promotion of Equality,NCPE)

Niederlande 66 4
Gleichbehandlungskom‑
mission(Commissie Gelijke 
Behandeling,CGB)

Österreich

482 57 7 347 595 71 +113
National:AlledreiSenateder
Gleichbehandlungskommission
zusammengenommen.

257 31 8 165 248 29 ‑10 Regional:Siebenregionale
Gleichbehandlungsstellen

739 88 8 512 768 91 +29
Gesamt:Nationale
undregionaleStellen
zusammengenommen

polen 24 1 7 13 22 1 ‑2
AmtdesBeauftragtenfür
denSchutzderBürgerrechte
(Rzecznik Praw Obywatelskich)

portugal 77 7 11.5 73 76 7 ‑1

KommissionfürGleichbehand‑
lungundgegenrassistische
Diskriminierung(Comissão 
para a Igualdade e Contra 
a Discriminação Racial,CICDR)
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2009 2010

land Alle Diskrimi-
nierungsgründe

Diskriminierungen 
aufgrund der 
ethnischen Herkunft 

Alle 
Diskriminierungsgründe

Diskriminierungen 
aufgrund der 
ethnischen Herkunft 

Zahl der Beschw
erden

Zahl der Beschw
erden je 1 M

illion Einw
ohner

Zahl der Beschw
erden

Zahl der Beschw
erden je 1 M

illion Einw
ohner

Berichtszeitraum
 in M

onaten

Zahl der Beschw
erden w

ährend des Berichtszeitraum
s

Zahl der B
eschw

erden, um
gerechnet auf 

12 M
onate (Zahl der gem

eldeten B
eschw

erden /
 

B
erichtszeitraum

 in M
onaten x 12)

Zahl der Beschw
erden je 1 M

illion Einw
ohner

Veränderung der Zahl der Beschw
erden 2010 

gegenüber 2009

Zahl der Beschw
erden w

ährend des Berichtszeitraum
s

Zahl der Beschw
erden, um

gerechnet auf 
12 M

onate (Zahl der gem
eldeten Beschw

erden / 
Berichtszeitraum

 in M
onaten x 12)

Zahl der Beschw
erden je 1 M

illion Einw
ohner

Veränderung der Zahl der Beschw
erden 2010 

gegenüber 2009

Rumänien 18 58 39 2 +39

NationalerAusschusszur
BekämpfungvonDiskriminie‑
rung(Consiliul National pentru 
Combaterea Discriminarii,
CNCD).Datenfür18Monate,
2009biseinschließlichJuni
2010.Datenbeeinträchtigt
durchdiepraktischeEinstellung
derTätigkeitübermehrere
Monatehinweg2009und2010

Schweden 2,409 256

OmbudsmannfürChancen‑
gleichheit(Diskrimineringsom‑
budsmannen,DO)Aufnahme
derTätigkeit2009

Slowakei 0 0 8 12 18 3 +13

SlowakischesNationalesZent‑
rumfürMenschenrechte(Slo‑
venské národné stredisko pre 
ľudské práva)

Slowenien 10 5 10 3 4 2 ‑6
AnwaltfürdenGleichbehand‑
lungsgrundsatz(Urad za enake 
moznosti)

Spanien 235 235 5

AusschusszurFörderungder
GleichbehandlungallerPerso‑
nenohneDiskriminierungauf‑
grundderethnischenHerkunft
(Consejo para la promoción 
de la igualdad de trato y no 
discriminación por el origen 
racial o étnico).Aufnahmeder
Tätigkeitin2010

tschechische 
Republik 3 0 9 24 32 3 +29

Ombudsmann(Veřejný 
ochránce práv – Ombudsman).
MandatserweiterungimSep‑
tember2009

Ungarn 60 5 9 112 149 15 +104 Gleichbehandlungsbehörde
(Egyenlő Bánásmód Hatóság)

Vereinigtes 
Königreich

23 0 8 14 21 0 ‑2

KommissionfürGleichbehand‑
lungundMenschenrechte
(Equality and Human Rights 
Commission)

4,983 83 Arbeitsgericht(Employment 
Tribunal).Datenfür2008/2009

Zypern 168 210 116 145 9 145 193 242 +25
Antidiskriminierungsbehörde
undGleichbehandlungsbehörde
zusammengenommen

Quelle: FRA, Netzwerke FRALEX und RAXEN, 2010 



GleichbehandlungundNichtdiskriminierung

95

Hierbeiistzubeachten,dassnichtfüralleEU‑Mitglied‑
staatenDatenvorliegenunddassdieAngabenzurZahl
derBeschwerdennichtimmernachdenDiskriminierungs‑
gründenaufgeschlüsseltsind,aufdiesichdieBeschwer‑
denbeziehen.AufgeschlüsselteDatenexistiertenzumeist
zuethnischerDiskriminierung.Soweitmöglich,sinddiese
ZahlenzusätzlichzudenGesamtzahlenfürBeschwerden
ausallenDiskriminierungsgründenangeführt.Derverschie‑
denartigeCharakterderDateninTabelle5.2illustriertdie
bestehendenSchwierigkeitenbeiderVergleichbarkeitvon
DatenzwischendenMitgliedstaaten.

WieausTabelle5.2ersichtlich,warinzehnMitgliedstaaten
einAnstiegderBeschwerdenbeidenGleichbehandlungs‑
stellenüberDiskriminierungenaufgrundderethnischen
Herkunftzuverzeichneten.InFrankreich, ItalienundÖster-
reichfieldieserAnstiegsehrdeutlichaus.InderMehr‑
zahlderMitgliedstaatenwarhingegenkeinesignifikante
Veränderungzuvermelden,und insechsMitgliedstaa‑
ten–Belgien, Bulgarien, Irland, lettland, Slowenienund
Schweden–gingdieZahlderbeidenGleichbehandlungs‑
stelleneingereichtenBeschwerdenzurück.

DieVeränderungbeiderZahlderBeschwerdengegenüber
demVorjahrkann–wiebereitserwähnt–mitverschie‑
deneVeränderungenbeiderArbeitsweiseoderauchder
WahrnehmungderGleichbehandlungsstellenzusammen‑
hängen.IneinigenFällenkönnenauchÄnderungenim
MandatderbetreffendenStellendieUrsachesein(siehe
hierzudenAbschnittüberinstitutionelleReformenund
Herausforderungenweiterunten).InderGesamtzahlder
eingegangenenBeschwerdenkannsichauchwiderspiegeln,
inwieferneineGleichbehandlungsstelleihrenTätigkeits‑
schwerpunktverlagerthatundjetztbeispielsweiseweniger
ZeitfürInformationskampagnenundallgemeineresMoni‑
toringaufwendetundstattdessenvermehrtBeschwerden
aufnimmtundbearbeitet.

DiefranzösischeHoheBehördezurBekämpfungvonDiskri‑
minierungundFörderungderGleichheit(Haute Autorité de 
Lutte contre les Discriminations et pour l’Égalité, HALDE),ist
insofernerwähnenswert,alsbeiihrseitlängeremjährlich
mehrals10000BeschwerdenzuallenDiskriminierungs‑
gründeneingehen,darunterammeistensolchezuethni‑
scherDiskriminierung.BeimBlickaufdieseZahlenmussman
jedochbedenken,dassinmanchenStaatenauchSysteme
jenseitsderGleichbehandlungsstellenBeschwerdenerfassen
undbearbeiten,wieetwaimVereinigten Königreich,wo
dieArbeitsgerichte(Employment Tribunals)jährlichmehrere
TausendBeschwerdenwegenDiskriminierungenaufnehmen.

5.1.4. Internationale Kontrolle 

SeitdieGleichbehandlungsstellenihreTätigkeitaufgenom‑
menhaben,werdensieverstärktdurchUN‑Gremienkon‑
trolliert,dieüberwachen,obdieMitgliedstaatendievon
ihnenunterzeichnetenMenschenrechtsabkommeneinhal‑

ten.26Kapitel10überdieinternationalenVerpflichtungen
gibteinenÜberblicküberdieinternationalenAbkommen,
denendieEU‑Mitgliedstaatenbeigetretensind.

SeitderVeröffentlichungdesFRA‑Jahresberichts2010wur‑
denmehrereEU‑MitgliedstaatenvomUN‑Ausschusszur
BeseitigungrassistischerDiskriminierung(Committee on the 
Elimination of Racial Discrimination –CERD)imRahmender
regelmäßigenBerichterstattungüberprüft.CERDistdafür
verantwortlichzuüberwachen,obdie1965verabschie‑
deteInternationaleKonventionüberdieBeseitigungaller
FormenrassischerDiskriminierung(International Conven‑
tion on the Elimination of All Forms of Racial Discrimina‑
tion –ICERDeingehaltenwird.FürDänemarksprachCERD
dieEmpfehlungaus,dassdieRegierungVerbesserungen
beimBeschwerdeverfahrenderGleichbehandlungsstelle
einführensolleundBeschwerdeführerauchmündlicheAus‑
sagenermöglichen,damitdieGleichbehandlungsstelledas
VorbringenderParteienbesserbeurteilenundeinschätzen
kann.27FrankreichwurdevonCERDaufgefordert,füreine
bessereKoordinierungderverschiedenenMechanismen
zusorgen.AngesichtsvonVorschlägen,diebestehende
Gleichbehandlungsstellemiteinerneuen,größerenStruktur
zusammenzulegen,betonteCERD,wiewichtigessei,dass
eseineseparate,unabhängigeEinrichtunggebe,diesich
nurmitDiskriminierungenbefasst.28BeiderÜberprüfung
vonSlowenienerwähnteCERDzwarnichtdirektdieGleich‑
behandlungsstelle,fordertejedochgrößereAnstrengungen,
umdieverfügbarenRechtsmittelbesserimBewusstseinder
Öffentlichkeitzuverankern.29

ZuGriechenlandstellteCERDfest:„DadasBürodesBür‑
gerbeauftragtendieeinzigeunabhängigeEinrichtungist,
[…sollteGriechenland]inErwägungziehen,dieserBehörde
die nötigen Befugnisse für die Entgegennahme von
BeschwerdenwegenDiskriminierungenausGründender
Rasseerteilen;beiderUntersuchungsolltedieBehördedann
mitdenübrigenStellen(demGleichbehandlungsausschuss

26 DieinstitutionelleEinrichtungunddieTätigkeitender
Gleichbehandlungsstellenwerdenauchregelmäßigin
denLänder‑BerichtenderECRIdiskutiert;weitereInformationen
indenECRI‑Berichten2010zu:Österreich(2010a),S.18‑21;
Estland(2010b),S.20‑21;Frankreich(2010d),S.12‑14;Vereinigtes
Königreich(2010c),S.25‑26.

27 VereinteNationen,CERD(2010a),Absatz18.
28 VereinteNationen,CERD(2010b),Absatz19;sieheauch:Frankreich,

Nationalversammlung(2010a).
29 VereinteNationen,CERD(2010c),Absatz14.
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Rumänien 18 58 39 2 +39

NationalerAusschusszur
BekämpfungvonDiskriminie‑
rung(Consiliul National pentru 
Combaterea Discriminarii,
CNCD).Datenfür18Monate,
2009biseinschließlichJuni
2010.Datenbeeinträchtigt
durchdiepraktischeEinstellung
derTätigkeitübermehrere
Monatehinweg2009und2010

Schweden 2,409 256

OmbudsmannfürChancen‑
gleichheit(Diskrimineringsom‑
budsmannen,DO)Aufnahme
derTätigkeit2009

Slowakei 0 0 8 12 18 3 +13

SlowakischesNationalesZent‑
rumfürMenschenrechte(Slo‑
venské národné stredisko pre 
ľudské práva)

Slowenien 10 5 10 3 4 2 ‑6
AnwaltfürdenGleichbehand‑
lungsgrundsatz(Urad za enake 
moznosti)

Spanien 235 235 5

AusschusszurFörderungder
GleichbehandlungallerPerso‑
nenohneDiskriminierungauf‑
grundderethnischenHerkunft
(Consejo para la promoción 
de la igualdad de trato y no 
discriminación por el origen 
racial o étnico).Aufnahmeder
Tätigkeitin2010

tschechische 
Republik 3 0 9 24 32 3 +29

Ombudsmann(Veřejný 
ochránce práv – Ombudsman).
MandatserweiterungimSep‑
tember2009

Ungarn 60 5 9 112 149 15 +104 Gleichbehandlungsbehörde
(Egyenlő Bánásmód Hatóság)

Vereinigtes 
Königreich

23 0 8 14 21 0 ‑2

KommissionfürGleichbehand‑
lungundMenschenrechte
(Equality and Human Rights 
Commission)

4,983 83 Arbeitsgericht(Employment 
Tribunal).Datenfür2008/2009

Zypern 168 210 116 145 9 145 193 242 +25
Antidiskriminierungsbehörde
undGleichbehandlungsbehörde
zusammengenommen

Quelle: FRA, Netzwerke FRALEX und RAXEN, 2010 

„Die einzelnen Mitgliedstaaten müssen sich in viel 
umfassenderer Weise mit den Menschenrechten befassen. 
Dabei müssen sie ihre Kapazitäten und Ressourcen auf 
die wichtigen Institutionen konzentrieren – wie etwa auf 
effektiv, sichtbar und umfassend arbeitende nationale 
Menschenrechtsinstitutionen –, die als Knotenpunkte fungieren 
und so sicherstellen können, dass bestehende Lücken 
geschlossen werden und dass alle Menschenrechte die nötige 
Aufmerksamkeit erhalten.“

FRA (2010), NationalHumanRightsInstitutionsintheEUMemberStates, S. 9
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undderArbeitsaufsichtsbehörde)zusammenarbeiten.“30
MitBlickaufEstlandwiesCERDdaraufhin,dasswederdie
BefugnissedesJustizkanzlersnochdiedesKommissarsden
PariserGrundsätzenvollentsprechen,diedieinternational
anerkanntenStandardsfürunabhängigenationaleMen‑
schenrechtsinstitutionenenthalten(sieheKapitel8überden
ZugangzurJustiz).31EbensoempfahlCERDRumänien,seinen
NationalenAusschussfürdieBekämpfungvonDiskrimi‑
nierungenentsprechenddenPariserGrundsätzenzurefor‑
mieren,wasauchdieZusammenarbeitderbestehenden
StellenmitihrenunterschiedlichenMandatenverbessern
sollte.32DarüberhinausforderteCERDRumänienauf,ent‑
sprechendeDatenzuerheben,damitdiePolitikgeeignete
undwirksamepolitischeMaßnahmenergreifenkann,die
speziellaufdieBedürfnissebestimmterbesondersgefähr‑
deterBevölkerungsgruppenzugeschnittensind.33

VielversprechendePraktik

Beschwerden – die Datenerfassung 
verbessern
InDeutschlandergriffdieAntidiskriminierungsstelle
desBundes(ADS)Ende2009Maßnahmen,umdem
MangelanDatenzumThemaGleichbehandlung
abzuhelfen.SiegabeineStudieinAuftragumfest‑
zustellen,wiedieVerfügbarkeitquantitativerDaten
zuDiskriminierung,insbesonderezuBeschwerden,
verbessertwerdenkönnte.DieAutorenderStudie
empfahlenVerbesserungenbeidenBeratungsstellen
unddieEinrichtungeineslandesweitenNetzesvon
Organisationen,dieDiskriminierungsopferunter‑
stützenundderenBeschwerdeninkohärenter,stan‑
dardisierterFormerfassen.EndeSeptember2010
veranstaltetedieADSeinenExperten‑Workshop,
beidemwichtigeAkteureaufdemGebietderDis‑
kriminierungs‑BekämpfungeinenFahrplanfürdie
EinrichtungeinessolchenNetzwerkesdiskutierten.
DasNetzwerksolldieUnterstützungvonOpfern
koordinierenunddieErfassungvonBeschwerde‑
datenvereinheitlichen.34

5.1.5.  Institutionelle Reformen und 
Herausforderungen 

WährendmancheGleichbehandlungsstellenerstvorkurzem
ihreArbeitaufnahmen,wurden–wiebereitserwähnt–
anderereformiert.DabeierfuhreneinigeGleichbehand‑
lungsstellen eine Ausweitung ihres Mandats, andere
hingegenmusstenÄnderungenhinnehmen,diedieWirk‑
samkeitihrerArbeitzubeeinträchtigendrohen.

Indertschechischen RepublikwurdenmitWirkungab
Dezember2009ZuständigkeitundMandatderGleichbe‑

30 VereinteNationen,CERD(2010d),Absatz18.Sieheauch:Europarat,
ECRI(2009),S.51.

31 VereinteNationen,CERD(2010e),Absatz10.
32 VereinteNationen,CERD(2010f),Absatz11..

33 VereinteNationen,CERD(2010f),Absatz8.
34 Deutschland,ADS(2010).

handlungsstelle(Verejný ochránce práv)überdenBereich
deröffentlichenVerwaltunghinausaufprivateKörperschaf‑
tenausgeweitet.35Ende2010verabschiedetederSenatin
RumänieneinenGesetzesentwurf,derÄnderungenbei
derErnennungderVorstandsmitgliederundimMandat
derGleichbehandlungsstellevorsieht.DerGesetzentwurf
zurÄnderungvonArtikel24derRegierungsverordnung
Nr.137/2000überdieBekämpfungundBestrafungjeder
FormderDiskriminierungwurdezurweiterenBeratungan
dasParlamentüberwiesen.36

VielversprechendePraktik

Regionales Netz für besseren Zugang 
zum Arbeitsmarkt
InRumänienverbandensichBeratungsstellenzur
BekämpfungvonDiskriminierungenzueinemregi‑
onalenNetz,dasdie rumänischeGleichbehand‑
lungsstellemitdemZielunterstützt,die soziale
EingliederungvonDiskriminierungsopfernzuverbes‑
sern.DasProjekt,dasvomEuropäischenSozialfonds
(ESF)finanziertwird,solldengleichberechtigten
ZugangvonFrauenundAngehörigensozialbenach‑
teiligterBevölkerungsgruppenzumArbeitsmarktför‑
dern.DieswilldasProjekterreichen,indemesunter
MitarbeiternderlokalenöffentlichenVerwaltungen,
derSozialpartnerundNGOssowieunterFachleuten
undMedienvertreterninausgewähltenRegionendes
LandesdasBewusstseinfürdasPrinzipderChancen‑
gleichheitunddessenAnwendungstärkt.

Siehe www.crj.ro/EN/Multi‑regional‑network‑of‑advisory‑ser‑
vices‑on‑antidiscrimination‑issues‑aiming‑the‑soc
ial‑inclusion‑of‑the‑discriminated‑persons

InseinemjüngstenJahresberichtwiesderslowenische
BürgerbeauftragtefürMenschenrechte(Varuh človekovih 
pravic Republike Slovenije)daraufhin,dassinSlowenien
keinumfassendesinstitutionellesInstrumentariumexistiere,
dassDiskriminierungverhindernundbekämpfenkönnte.
DerBerichtbetonteauch,dasseinoffensichtlicherMan‑
gelanaussagekräftigenDatenzurSituationbestimmter
gefährdeterBevölkerungsgruppenbestehe,wobeisolche
DatennurdurchFeldforschungzuerhebenseien.DerBür‑
gerbeauftragteunterstrichauch,dassinternationaleKon‑
trollorganezumSchutzderMenschenrechteunddieFRA
aufdiesenMissstandhingewiesenhaben.Zudemmachte
derBürgerbeauftragtedaraufaufmerksam,dassdieGleich‑
behandlungsstelleinderAusführungihrerAufgabennicht
unabhängiggenugsei.37DieslowenischeGleichbehand‑
lungsstelle (Zagovornik načela enakosti)istbeimAmtfür
ChancengleichheitderslowenischenRegierung (Urad Vlade 
Republike Slovenije za enake možnosti)angesiedelt.Auf
dieBemerkungendesBürgerbeauftragtenhinsetztedie

35 TschechischeRepublik(2009).
36 Rumänien,GesetzzurÄnderungvonArtikel24der

RegierungsverordnungNr.137/2000überdieBekämpfungund
BestrafungjederFormderDiskriminierung.

37 Slowenien,BürgerbeauftragterfürMenschenrechte(2010),S.42‑44.
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slowenischeRegierungeineAd‑hoc‑Arbeitsgruppeein,die
sichmitdeminstitutionellenStatusdesBürgerbeauftragten
befassensoll.38

InSpaniennahmdienationaleGleichbehandlungsstelle,
der Rat zur Förderung der Gleichbehandlung und zur
BekämpfungvonDiskriminierungenausGründendereth‑
nischenHerkunft (Consejo para la promoción de la igual‑
dad de trato y no discriminación de las personas por el 
origen racial o étnico),Ende2009dieArbeitauf.Aufihrer
WebsiteinformiertdieGleichbehandlungsstelle,dassein
Beschwerdemechanismuseingeführtwurde,dersichauf
dieKapazitätenvonachtbestehendenNGOsstützt.39Im
JunientstandeinNetzwerkderZentrenzurUnterstützung
vonDiskriminierungsopfern,daslandesweitübermehrals
100Anlaufstellenverfügt.

5.2.   Diskriminierung aufgrund 
des Geschlechts

ZudenwichtigenEntwicklungenmitBlickaufdieGleich‑
stellungvonFrauenundMännernzählendieRichtlinien
überElternurlaubundElterngeldsowiedienochandau‑
erndenVerhandlungenübereineÄnderungderRichtlinie
zumSchutzschwangererArbeitnehmerinnen.40Außerdem
verabschiedetedieEuropäischeKommissioneineFünfjah‑
resstrategiezurFörderungderGleichstellungvonFrauen
undMännern,unddasEuropäische Institut fürGleich‑
stellungsfragen(EIGE)nahmoffizielldieArbeitauf.Der
GerichtshofderEuropäischenUnionunddieGerichteder
MitgliedstaatensorgtenmitihrerRechtsprechungfürdie
KlarstellungeinzelnerRechtsvorschriften,machtenaber
auchdeutlich,dassesimBeschäftigungsbereichundbeim
ZugangzuundderVersorgungmitGüternundDienstleis‑
tungenweiterhinHerausforderungengibt.

5.2.1. Allgemeine Entwicklungen

ImJahr2010entstandengleichmehrerewichtigeinter‑
nationaleOrganisationen,diesichmitderGleichstellung
vonFrauenundMännernbefassen.Mitihreram21.Juli
angenommenenResolutionzur„systemweitenKohärenz“
richtetedieVollversammlungderUNdieUN‑Organisation
fürdieGleichstellungderGeschlechterunddieStärkung
derPositionderFrauein,kurz„UNWomen“.InEuropa
nahmimJuni2010dasInstitutfürGleichstellungsfragen
(EIGE)seineTätigkeitauf.DasInstituthatdieAufgabe,die
EUundihreMitgliedstaateninihrenBemühungenzurFör‑
derungderGleichstellungvonFrauenundMännernund
beiderBekämpfungvonDiskriminierungenaufgrunddes
Geschlechtszuunterstützen.ImNovember2010schlossen
EIGEundFRAeinKooperationsabkommen.DieEuropäische
KommissionverabschiedeteimSeptember2010dieStrate‑

38 InformationzurVerfügunggestelltdurchdieGleichbehandlungsstelle.
39 WeitereInformationenabrufbarunter:www.igualdadynodiscriminacion.

org.
40 EuropäischeKommission(2008a);sieheauchRichtlinie92/85/EWG

desRates,ABl.1992L348,S.1.

gie für die Gleichstellung von Frauen und Männern 2010‑
2015.41DasdarinenthalteneArbeitsprogrammsetztdas
Ziel,dieGleichstellungderGeschlechterinfünfwichtigen
Bereichenzuverbessern:

• gleichewirtschaftlicheUnabhängigkeitfürFrauenund
Männer;

• gleicherLohnfürgleichwertigeArbeit;

• AusgewogeneRepräsentanzinEntscheidungsprozessen;

• Würde,Integrität,undBekämpfungvonGewaltgegen
Frauen;

• FörderungderGleichstellungvonFrauenundMännern
außerhalbderEU.

ZudenwichtigstenMaßnahmenaufdiesemGebietzähltdie
korrekteUmsetzungderEU‑RechtsvorschriftenzurGleich‑
behandlung;hierbeiliegtderSchwerpunktaufderRichtli‑
niezurGleichbehandlungvonMännernundFrauenbeim
ZugangzuundbeiderVersorgungmitGüternundDienst‑
leistungenundderRichtliniezurGleichbehandlungvon
MännernundFraueninArbeits‑undBeschäftigungsfragen
(Neufassung).Zuklärenistzudem,inwieweitdieMitglied‑
staatenbei derUmsetzungderAnti‑Diskriminierungs‑
RichtliniendenAspektderGleichbehandlungvonFrauen
undMännernmitberücksichtigen.

41 EuropäischeKommission(2010a).

http://www.igualdadynodiscriminacion.org
http://www.igualdadynodiscriminacion.org
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ber2010,umfangreicheAnpassungendesKommissionsvor‑
schlagzurÄnderungderRichtliniezumSchutzschwangerer
Arbeitnehmerinnen:44DasParlamentwolltedenAnspruch
aufMutterschaftsurlaubaufmindestens20Wochenbei
vollerLohnfortzahlungerhöhen.DerMinisterratbetrachtet
allerdingsdenursprünglichenVorschlagderEuropäischen
Kommission,der18WochenMutterschaftsurlaubbeigrund‑
sätzlichvollerLohnfortzahlung(mindestensjedochinHöhe
desKrankengeldes)vorsieht,alsVerhandlungsgrundlage.45

Umdie FragedesVaterschaftsurlaubswurdeauchauf
nationalerEbenegerungen.lettlandweitetedieDefini‑
tionfürdirekteDiskriminierungimlettischenArbeitsge‑
setzaufdenVaterschaftsurlaubaus.Nunmehrgilt„die
nachteiligeBehandlungaufgrundeinerSchwangerschaft
odervonMutterschaftsurlauboderdieNichtgewährung
vonElternurlaubfürdenVateralsdirekteDiskriminierung
aufgrunddesGeschlechts“.46InGriechenlandleiteteder
BürgerbeauftragteinzweiFällen,indenenVäternElter‑
nurlaubverweigertwordenwar,eineUntersuchungaus
eigenerInitiativeein.InseinerVermittlerrollegelanges
ihm,dieEinhaltungbzw.VerlängerungdesElternurlaubs
fürmännlicheHochschulbedienstete47bzw.Angehörigeder
Streitkräfte48durchzusetzen.

Eswurdeberichtet,dassArbeitnehmerinnen–zusätzlich
zuanderenFormenderDiskriminierung–währendder
SchwangerschaftundnachderBabypausenochimmermit
beträchtlichenProblemenamArbeitsplatzkonfrontiertsind.
SobelegtebeispielsweiseeineStudiedesbelgischenInsti‑
tutsfürdieGleichstellungvonFrauenundMännern(Institut 
pour l’égalité des femmes et des hommes, IEFH/Instituut 
voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen,IGVM),dass
sichbiszu20%derArbeitnehmerinnenunterschiedlichen
FormenvonDiskriminierungenausgesetztsehen,wenn
sieschwangerwerden.Rund5%derBefragtenerklärten
entweder,dasssieentlassenwurdenoderdasssiewegen
diskriminierenderBehandlungamArbeitsplatzwährendder
Schwangerschaftgekündigthatten.49

TatsächlichspieltenSchwangerschafteninvielenFällenvon
DiskriminierungenaufgrunddesGeschlechtseineRolle.In
FrankreichverurteiltedasBerufungsgerichtParis(Cour 
d’Appel de Paris)dieBankengruppeBNPParibaswegen
DiskriminierungaufgrunddesGeschlechts,einerSchwan‑
gerschaftunddesFamilienstandszueinerEntschädigungs‑
zahlungvonmehrals350000EURaneineehemalige
Angestellte.NachderRückkehrausdemElternurlaubwar
derAngestelltennichtihrevorherigeodereinegleichwer‑
tigeStelleangebotenworden,undsieerhieltzudemgerin‑
gerenLohn.DieAngestelltewandtesichdaraufhinandie
französischeGleichbehandlungsstelleHALDE.50

44 EuropäischesParlament(2010a).
45 RatderEuropäischenUnion,EPSCO(2010b).
46 Lettland(2010b).
47 Griechenland,Bürgerbeauftragter(2010b).
48 Griechenland,Bürgerbeauftragter(2010a).
49 Belgien,IEFH/IGWM(2010).
50 Frankreich,HALDE(2009);Frankreich,Courd’appeldeParis(2010b).

Erste EU-weite Umfrage zu „Gewalt gegen Frauen“: 
die Einbeziehung von Interessensgruppen

2010beganndieFRA,ihreStrategiezurEinbeziehung
derInteressengruppenindieGestaltungihrerUmfrage
zumThema„GewaltgegenFrauen“umzusetzen.Im
KreisvonWissenschaftlern,Regierungsfachleutenund
VertreternzivilgesellschaftlicherOrganisationensowie
dereinschlägigenBerufsgruppenwurdediskutiert,
welchesThemenspektrumdieUmfrageabdeckensoll,
undwiedieErgebnissederUmfrageindieEntwicklung
politischerMaßnahmenaufverschiedenenEbenenein‑
gebrachtwerdenkönnen.DieErgebnissedieserGesprä‑
cheflossenindenEntwurfdesFragebogensein,derim
erstenHalbjahr2011insechsMitgliedstaatengetestet
wurde.WichtigseinwerdendieGesprächeauchfür
dieFestlegungderZielsetzungendergroßenUmfrage,
dieim2011und2012inallen27EU‑Mitgliedstaaten
durchgeführtwird.

Siehe http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/projects/proj_
eu_survey_vaw_en.htm

AkTiviTäT DER FRA

5.2.2. Beschäftigung

DiewichtigstenEntwicklungenimBeschäftigungsbereich
betreffendenbesserenSchutzfürMütterundVätersowie
schwangereArbeitnehmerinnenaufEU‑Ebeneundauf
EbenederMitgliedstaaten.DerRatverabschiedete2010
dieRichtliniezumElternurlaub,42nachderArbeitnehmerin‑
nenundArbeitnehmernmindestensvierMonateEltern‑
urlaubzustehen,wovonmindestenseinMonatnichtauf
denanderenElternteilübertragbarist.DieseRichtliniesetzt
diegeänderteRahmenvereinbarungüberdenElternurlaub
um,diedieSozialpartneraufEU‑Ebenegeschlossenhat‑
ten–d.h.BusinessEurope,EuropäischerDachverbanddes
HandwerkssowiederkleinenundmittlerenUnternehmen
(UEAPME),EuropäischerZentralverbandderöffentlichen
Wirtschaft (CEEP)undEuropäischerGewerkschaftsbund
(EGB).DaMännerzumeistbesserverdienenalsFrauen,
gabesfürsiebisherwirtschaftlicheGründe,kürzerenoder
garkeinenElternurlaubzunehmen.DassderElternurlaub
nunnurnocheingeschränktübertragbarist,sollVäternein
positiverAnreizsein,denElternurlaubselbstinAnspruch
zunehmen.AußerdembeschlossderRatdieRichtliniezur
GleichbehandlungvonselbständigerwerbstätigenMän‑
nernundFrauen.43DieseVorgabentragendazubei,den
GrundsatzderGleichbehandlungvonMännernundFrauen
zuverwirklichen,dieeineselbständigeErwerbstätigkeit
aufnehmenoderentsprechenderweiternwollen.Dazusieht
dieRichtlinieunteranderemvor,dassselbständigerwerbs‑
tätigeFrauenwährendmindestens14WochenAnspruch
aufMutterschaftsleistungenhaben.Ineinerlegislativen
EntschließungempfahldasEuropäischeParlamentimOkto‑

42 Richtlinie2010/18/EUdesRates,ABl.2010L68,S.13.
43 Richtlinie2010/41/EUdesRates,ABl.2010L180,S.1.
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onalenGesetzennachhandelteinVerein,dessenSatzung
dieMitgliedschaftbeschränkt,dannnichtdiskriminierend,
„wennderHauptzweckdesVereinsdarinbesteht,nurdie
BedürfnisseeinerbestimmtenGruppeabzudecken,die
durcheinenDiskriminierungsgrund(wiez.B.Religion,Alter
oderGeschlecht)definiertist“.55DaszuständigeBezirksge‑
richthatte2004ineinemvonderGleichstellungsbehörde
(Equality Authority)angestrengtenVerfahrenentschieden,
dassdieSatzungdesPortmarnock Golf Club„diskriminie‑
rend“seiundnichtunterdieseAusnahmeregelungfalle.
DennderHauptzweckdesVereinsbesteheimGolfspiel
undnichtdarin,dieBedürfnissemännlicherGolfspieler
zuerfüllen.DasBerufungsgericht(High Court)hobdieses
Urteil2005mitderBegründungauf,dassdiegesetzlich
vorgeseheneAusnahmeregelungaufdenGolfclubzutreffe.
ImNovember2009schlosssichderObersteGerichtshof
dieserArgumentationmiteinerMehrheitvondreizuzwei
Stimmenan.

5.3.   Diskriminierungen 
aufgrund der Religion 
oder weltanschauung

WichtigenEntwicklungenaufdiesemGebietgeheninerster
LinieaufGerichtsurteilezurück,einegewisseEntwicklung
gibtesjedochauchaufderEbenenationalerGesetzge‑
bung.DieRechtsprechungbezogsichimWesentlichenauf
zweiAspektevonReligionoderWeltanschauung,nämlich
dasRecht,seinereligiöseÜberzeugungzumAusdruckzu
bringen,aberauchdasRecht,ebendieszuunterlassen.56
DerAbschnittzuMehrfachdiskriminierungweiteruntenin
diesemKapitelwirdverschiedeneFällebehandeln,indenen
esunteranderemumdasTrageneinermuslimischenKopf‑
bedeckungging.

Generellistfestzuhalten,dasssichderDiskriminierungs‑
grundReligion/Weltanschauungmitjenemderethnische
Herkunft(sieheKapitel6)überlappenkann.IndiesemSinn
äußertebeispielsweisederEuropäischeGerichtshoffürMen‑
schenrechte(EGMR)2005:„Ethnizität[ist]derVorstellung
gesellschaftlicherGruppenentnommen,diedurcheine
gemeinsameStaatsangehörigkeit,Stammeszugehörigkeit,
einengemeinsamenGlauben,einegemeinsameSprache
odergemeinsameUrsprüngeinKulturundTraditionsowie
einengemeinsamenHintergrundgekennzeichnetsind.“57
DieserZugangkommtauchinUrteilennationaleGerichte
zumAusdruck.EinBeispielbietetauchdieösterreichische
Gleichbehandlungskommission(Senat3),die2005einen

55 Irland,EqualStatusAct,Section9.–(1)Forthepurposesofsection 8,
aclubshallnotbeconsideredtobeadiscriminatingclubbyreason
onlythat–(a)ifitsprincipalpurposeistocateronlyfortheneeds
of–(i)personsofaparticulargender,maritalstatus,familystatus,
sexualorientation,religiousbelief,age,disability,nationalityorethnic
ornationalorigin,(ii)personswhoaremembersoftheTraveller
community,or(iii)personswhohavenoreligiousbelief.

56 FürFällezureligiösenAndachtsortensieheECRIsBerichtüber
Frankreich:ECRI(2010d),S.30.

57 EGMR, Timishev gegen Russland.

InSchwedenwurdeeineFrau,dievorübergehendineinem
EinzelhandelsgeschäftinÖrebroarbeitete,entlassen,alssie
vonihrerSchwangerschafterzählte.DerBürgerbeauftragte
fürGleichbehandlungerwirkteschließlich,dassderArbeit‑
geberderFraueineAbfindunginHöhevon105000SEK
(10500EUR)zahlte.51IneinemanderenFallerreichteder
schwedischeBürgerbeauftragtefürGleichbehandlung,dass
gegendieschwedischenationaleSozialversicherungsgesell‑
schafteinGerichtsverfahreneingeleitetwurde,weildiese
sichweigerte,schwangerenArbeitnehmerinnenKranken‑
geldzuzahlen.DieSozialversicherungargumentierte,dass
diebeidenbetroffenenFrauenaufgetretenenKomplikati‑
onenüblicheBegleiterscheinungeneinerSchwangerschaft
seienundsomitkeineKrankheitdarstellten.DerBürgerbe‑
auftragtehieltdagegen,dassdiegesundheitlichenBelange
schwangererArbeitnehmerinnenberücksichtigtwerden
müssten;dieVorgehensweisederSozialversicherungstärke
diskriminierendeStrukturen,dieFrauenspezifischbenach‑
teiligten.DasAmtsgerichtStockholmentschiedzugunsten
derschwangerenArbeitnehmerinnenundverurteiltedie
Sozialversicherung,anjedederKlägerinnen50000SEK
(5000EUR)zuzahlen.52

5.2.3.  Zugang zu und Versorgung mit 
Gütern und Dienstleistungen

DieEntwicklungenaufdiesemGebietlassensichander
RechtsprechungdesGerichtshofsderEuropäischenUnion
unddernationalenGerichteablesen.ImFallAssociation 
Belge des Consommateurs Test‑Achats ASBL u. a. gegen 
Conseil des ministres warderGerichtshoferstmalsauf‑
gerufen,dieRichtliniezumgleichberechtigtenZugangzu
Dienstleistungen53inZusammenhangmitgeschlechtlicher
DiskriminierungbeiVersicherungsprämienauszulegen.Arti‑
kel5Absatz2derRichtlinieerlaubtesdenMitgliedstaaten,
geschlechtsspezifischeUnterschiedebeiVersicherungsprä‑
mienund‑leistungenzuzulassen,wenndasGeschlechtein
bestimmenderRisikofaktoristunddiesdurchrelevanteund
genaueversicherungsmathematischeundstatistischeDaten
untermauertwerdenkann.DasbelgischeVerfassungsgericht
hattebeimGerichtshofangefragt,obdieseBestimmungmit
demVerbotderDiskriminierungaufgrunddesGeschlechts
vereinbarsei.InihremSchlussantragvom30.September
2010forderteGeneralanwältinKokottdenGerichtshofauf,
Artikel5Absatz2derRichtliniewegenVerletzungdesgrund‑
rechtlichverankertenVerbotsderDiskriminierungaufgrund
desGeschlechtsfürungültigzuerklären. ImMärz2011
schlosssichderGerichtshofdieserAnsichtan.54

InIrlandentschiedderObersteGerichtshof(Supreme Court)
darüber,obdieBeschränkungderMitgliedschaftinVereinen
nachGeschlechteineDiskriminierungdarstellt.Dennati‑

51 Schweden,Diskrimineringsombudsmannen(2010).
52 Schweden,Diskrimineringsombudsmannen(2009).
53 Richtlinie2004/113/EGdesRatesvom13.Dezember2004zur

VerwirklichungdesGrundsatzesderGleichbehandlungvonMännern
undFrauenbeimZugangzuundbeiderVersorgungmitGüternund
Dienstleistungen,ABl.L373,21.Dezember2004,S.37‑43.

54 EuGH,FallC‑236/09,Charles Basselier gegen Conseil des ministres.
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Fall,indemeinemAngehörigenderReligionsgemeinschaft
derSikhderZutrittzueinemöffentlichenGebäudeverwehrt
wordenwar,weildieserseinzeremoniellesSchwertnicht
ablegenwollte,alsFallvonDiskriminierungaufgrundder
ethnischenHerkunft.58

5.3.1.  Beschäftigung sowie der Zugang 
zu waren und Dienstleistungen

IndenMitgliedstaatenentwickeltesicheinedieRechtspre‑
chunginsbesondereimKontextdesTragensvonreligiö‑
senundkulturellenSymboleweiter.Dabeierscheinendie
AnsätzederMitgliedstaatenbeidieserFrageaufdenersten
Blickwidersprüchlich.Wasjedochverbindet,ist,dassdie
nationalenGerichteEinschränkungendanneheralsgerecht‑
fertigtansehen,wenndieseEinschränkungenimRahmen
einerunternehmensweitenPolitikergeht,diedieneutrale
Betriebsuniformenvorschreibt.

InÖsterreichbefanddieGleichbehandlungsanwaltschaft
imFalleinermuslimischenSupermarkt‑Kassiererin,der
dieKündigungnahegelegtwordenwar,dasseinKopftuch‑
verbotdiskriminierendsei.59InDeutschlandentschieddas
ArbeitsgerichtGießen(Hessen),dassdieAblehnungder
Bewerbungeiner26‑jährigenMuslimawegenihresKopf‑
tuchseineDiskriminierungaufgrundderReligiondarstelle.60
IndenNiederlandenwurdeeineMuslimanichtzumVor‑
stellungsgesprächeingeladen,weilsieeinKopftuchtrug.
DieGleichbehandlungskommissionbefanddaraufhin,dass
diezuständigeArbeitsagenturgegengeltendesRechtver‑
stoßenhabe,weilsieesversäumthatte,derBeschwerde
derFraugewissenhaftnachzugehen.61

InGegensatzhierzuentschiedeinbelgischesArbeitsgericht
inAntwerpen,dassdieEntlassungeinerRezeptionistin,weil
diesebeiderArbeiteinKopftuchtrug,keineDiskriminierung
darstellte,dadieForderungdesArbeitgebersnach„neutra‑
ler“Kleidungrechtmäßigsei.62ÄhnlichgelagertwarderFall
einesStraßenbahnfahrersindenNiederlanden,derentlas‑
senwordenwar,weilersichweigerte,einenAnhängerin
FormeinesgoldenenKreuzesvonaußenunsichtbarunter
derUniformzutragen.EinBerufungsgerichtentschied,dass
dieBekleidungsvorschriftderVerkehrsgesellschaftrechtmä‑
ßigwarunddassdasKreuz–imGegensatzzuKopftüchern,
dieTeilderUnternehmensuniformsei,nichtzuderUniform
unddamitzumberuflichenErscheinungsbildderMitarbeiter
desUnternehmenspasse.63

UnterschiedlicheAnsätzezweierMitgliedstaatenlassen
sichinzweiFällenbeobachten,indenendieBetroffenen

58 TextinOriginalspracheundenglischeZusammenfassungabrufbar
beimFRAInfoPortal,Case5‑1,unter:http://infoportal.fra.europa.eu/
InfoPortal/caselawFrontEndAccess.do?id=5.

59 Österreich,Gleichbehandlungsanwaltschaft(2010a).
60 Deutschland,ArbeitsgerichtGießen.
61 Niederlande,CommissieGelijkeBehandeling(2010).
62 Belgien,TribunalduTravaild’Anvers,R.G.06/397639/A

27.April2010;Belgien,CentreforEqualOpportunitiesandOpposition
toRacism(CEEOR)(2010a).

63 Niederlande,GerechtshofAmsterdam(2009a)und(2010).

aufgrundihrerreligiösenÜberzeugungBeschäftigungsange‑
boteablehntenunddeshalbnureinegekürzteArbeitslosen‑
unterstützungerhielten.DiebeidenFällebetrafenMuslime,
diesichausreligiösenGründenweigerten,FrauendieHand
zugeben,unddiedaherbestimmteBeschäftigungsange‑
boteablehnten.IndenNiederlandenbefanddasGericht,
dassdiezuständigeKommunedieArbeitslosenunterstüt‑
zungzuRechtgekürzthabe.64InSchwedenentschieddas
GerichtineinemähnlichenFall,dassessichhierbeium
eineDiskriminierungaufgrundderReligionhandelte.65
DerBürgerbeauftragtefürGleichbehandlungbefand,dass
SchwedeneinmultikulturellesLandsei„undwirdafürsor‑
genmüssen,dassesandereMöglichkeitengibt,einander
Respektzubezeugenals[nur]sichdieHandzugeben.“66

WasdenZugangzuGüternundDienstleistungenbetrifft,las‑
sensichinRechtsprechungundPolitikvereinzelteinigeEnt‑
wicklungenerkennen.ImDezember2010etwaentschied
derEGMRimFallJakóbski,dassdieStrafvollzugsbehördenin
polen,diedemKlägerdievonihmausreligiösenGründen
beantragtevegetarischeKostverweigerten,gegenArtikel9
EMRKverstießen.DieserschützedasRecht,durchEinhaltung
derreligiösenVorschriftendesBuddhismusnachdereige‑
nenGlaubenslehrezuleben.67InRumänienverabschiedete
dasParlamentam6.Mai2010einGesetzüberdieFreigabe
derLeichnameverstorbenerMuslimedurchKrankenhäuser
oderLeichenschauhäuser,dasislamischenreligiösenBestat‑
tungsritualenRechnungträgtunddieBestattunginnerhalb
dervomKoranvorgeschriebenenFristzuermöglicht.68

5.4.   Diskriminierung aufgrund 
einer Behinderung

ImDezember2010tratdieEuropäischeUnionerstmals–
nebenihrenMitgliedstaaten–einemMenschenrechtsüber‑
einkommenderVereintenNationenbei:derKonvention
überdieRechtevonMenschenmitBehinderungen(auch:
Behindertenrechtskonvention,BRK).69DieEUistdamitfür
ihrenZuständigkeitsbereicheineReihevonVerpflichtun‑
geneingegangen,um,parallelzudenMitgliedstaaten,die
RechtevonMenschenmitBehinderungenzugarantieren.
ImNovember2010veröffentlichtedieEuropäischeKommis‑
sionihreEuropäische Strategie zugunsten von Menschen 
mit Behinderungen 2010‑2020: Erneuertes Engagement für 
ein barrierefreies Europa,70dieaufderGrundausrichtung
derBehindertenrechtskonventionfußt.

AllgemeinesZielderStrategieistes,MenschenmitBehin‑
derungenzuermöglichen,ihreRechtewahrzunehmenund

64 BK7175,GerechtshofAmsterdam,AWB09/3208WWB,
17.Dezember2009.

65 Schweden,Diskrimineringsombudsmannen(2010b).
66 Schweden,Diskrimineringsombudsmannen(2010b).
67 EGMR,Jakóbski gegen Poland,Nr.18429/06,7.Dezember2010.
68 Rumänien,GesetzNr.75/2010.
69 DieBRKwurdevonderVollversammlungderVereintenNationenmit

derResolution61/106vom13.Dezember2006verabschiedetund
tratam3.Mai2008inKraft.

70 EuropäischeKommission(2010a).

http://infoportal.fra.europa.eu/InfoPortal/caselawFrontEndAccess.do?id=5
http://infoportal.fra.europa.eu/InfoPortal/caselawFrontEndAccess.do?id=5
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2010ratifiziertenvierweiterenMitgliedstaaten–Frank-
reich, lettland, litauenunddieSlowakei–dieKonven‑
tion,diesomitvonmittlerweile16der27Mitgliedstaaten
ratifiziert ist.MehrereMitgliedstaaten legtenbeider
RatifizierungVorbehalteeinodergabenAuslegungs‑
erklärungenab.74

EinFakultativprotokollzurBehindertenrechtskonvention
schreibteinBeschwerdesystemfest,dasesEinzelpersonen
ermöglicht,beimUN‑AusschusszumSchutzderRechtevon
MenschenmitBehinderungendieVertragsstaatenwegen
Vertragsverletzungenzuverklagen.AllevierMitgliedstaa‑
ten,dieimJahr2010dieKonventionratifizierten,ratifi‑
ziertenauchdasFakultativprotokoll.MitEnde2010hatten
14MitgliedstaatendasFakultativprotokollunterzeichnet.
ZumStandderRatifizierungensieheKapitel10zuinterna‑
tionalenVerpflichtungen.

5.4.2. Beschäftigung

Maßnahmen,diedieBeschäftigungvonMenschenmit
Behinderungenfördern,sindinzahlreichenMitgliedstaaten
zuverzeichnen.Dazuzählenu.a.Quotensysteme,diesich
alseinwirksamesInstrumenterwiesenhaben,umMen‑
schenmitBehinderungendenZugangzumArbeitsmarkt
zuerleichtern.InZyperntratEnde2009einneuesGesetz
inKraft,dasfürdenöffentlichenSektoreineQuotefürdie
BeschäftigungvonMenschenmitBehinderteneinführte,
nachderjeweils10%deroffenenStellenmitMenschen
mitBehinderungenbesetztwerdenmüssen,sofernhier‑
durchnichteinHöchstwertvon7%derGesamtzahlder
MitarbeitereinerDienststelleüberschrittenwird.

ImVereinigten KönigreichveröffentlichtedasArbeits‑und
RentenministeriumdieErgebnisseeinerStudie,75dieunter‑
sucht,wiedieArbeitgeberaufdieBestimmungendesGeset‑
zesgegenDiskriminierungenaufgrundeinerBehinderung
(Disability Discrimination Act)von199576und200577reagie‑
ren.DieStudiestelltunteranderemfest,dass30%der
befragtenArbeitgeberzumBefragungszeitpunktbehinderte
Mitarbeiterbeschäftigtenunddass42%indenderBefra‑
gungvorangegangenenzehnJahrenbehinderteMitarbeiter
beschäftigthatten.VondenbefragtenArbeitgebernhatten
61%bereitsArbeitsplätzebehindertengerechtumgestaltet,
weilsieMitarbeitermitBehinderungenbeschäftigthatten,
oderplantendiesfürdieZukunft.Diesisteinstatistisch
signifikanterRückganggegenüberderletztenUmfrageim
Jahr2006,alsdieserAnteilnochbei70%gelegenhatte.
AlshäufigsteAnpassungenwurdenflexibleArbeitszeiten
bzw.Arbeitsregelungengenannt(53%bzw.50%).Fastdie
HälftederArbeitgeberhattedieArbeitsumgebungadaptiert
oderbehindertengerechteParkmöglichkeitengeschaffen.
AlsGründefürdiedieseAnpassungengabendieArbeit‑

74 WeitereInformationenabrufbarunter:http://treaties.un.org/Pages/
Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en.

75 VereinigtesKönigreich,DepartmentofWorkandPensions(2009).
76 VereinigtesKönigreich,DisabilityDiscriminationAct(DDA)1995‑1995,

Kapitel50.
77 Ibid.,Kapitel13.

vonihreruneingeschränktenTeilhabeanderGesellschaftzu
profitieren.DamitdieEU‑StrategieunddieUN‑Behinderten‑
rechtskonventioninderganzenEUkonsequentundeffektiv
umgesetztwerden,fordertdieEUkohärentesHandeln.Die
StrategienenntMaßnahmenaufEU‑Ebene,diediedienati‑
onalenMaßnahmenergänzensollen.Außerdembestimmt
sie,welcheUnterstützungendurchFinanzierung,Forschung,
Bewusstseinsbildung,StatistikenundDatensammlungnötig
sind.DafürlegtdieStrategieachtwesentlicheAktionsberei‑
chefest:Zugänglichkeit,Teilhabe,Gleichstellung,Beschäf‑
tigung,allgemeineundberuflicheBildung,sozialerSchutz,
GesundheitundMaßnahmenimAußenbereich.

VordiesemHintergrundwidmetsichdieserAbschnittnicht
nurdenEntwicklungenindenBereichenBeschäftigung
undZugangzuGüternundDienstleistungen,sondernauch
denBereichenderunabhängigenLebensführungundder
integrativenBildung–zweiThemen,dieauchdurchdie
Behindertenrechtskonventionabgedecktwerden.

5.4.1.  Die EU und die 
Behindertenrechtskonvention

DieBehindertenrechtskonventionistdasersteinternationale
Menschenrechtsübereinkommen,andessenAusarbeitung
undUnterzeichnungsichnebendenMitgliedstaatenauch
dieEuropäischeUnionbeteiligte.Sieistdaserstederartige
Übereinkommen,demdieEUbeigetretenist–dieUnter‑
zeichnungfandam30.März2007statt.71Am26.November

2009erließderRatderEuropäischenUnioneinenBeschluss,
deresderEUgestattete,dieBehindertenrechtskonvention
zuratifizieren–allerdingsmitdemVorbehalt,dieBeschäf‑
tigungvonMenschenmitBehinderungenindenStreit‑
kräftenauszuschließen,wiediesnachArtikel4Absatz4
derRichtliniezurGleichbehandlunginBeschäftigungund
Berufvorgesehenwerdenkann.72NachFertigstellungeines
Verhaltenskodex,derdieRegelungenfürdieDurchführung
derBehindertenrechtskonventiondurchdieEUwieauchdie
VertretungderEUinBezugaufdieKonventionfestlegt,73
wurdedieRatifikationsurkundeam23.Dezember2010
förmlichhinterlegt.Am22.Januar2011tratdieBehinder‑
tenrechtskonventionfürdieEUinKraft.

71 Butler,I.undDeSchutter,O.(2008),S.277‑320.Am29.August2008
verabscheidetedieEuropäischeKommissionzweiVorschlägezum
AbschlussdesFakultativprotokollsderBRKdurchdieEuropäische
Gemeinschaft,undleitetedieseVorschlägeandasEuropäische
ParlamentunddenRatweiter.SieheEuropäischeKommission
(2008c).

72 RatderEuropäischenUnion(2010c),S.55.
73 RatderEuropäischenUnion(2010d).

„Ich möchte das UN‑Übereinkommen unter dem Ratsvorsitz 
Belgiens so schnell wie möglich abschließen. Wenn es 
abgeschlossen wird, ohne auf [die Ratifizierung durch] alle 
Mitgliedstaaten zu warten, dann sendet die EU damit ein 
starkes Signal.“

Jean‑Marc Delizée, belgischer Staatssekretär für soziale Angelegenheiten, 
anlässlich des Europäischen Tages der Menschen mit Behinderungen am 
3. Dezember 2010

http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en
http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en
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to Racism–CEOOR)wurdeeineEinigungerzielt,wonach
dasUnternehmendemDiskriminierungsopfereinefinan‑
zielleEntschädigungzahlte.DieEntschädigungwirdindie
FinanzierungeinerneugegründetenOrganisationzurUnter‑
stützungvonMenschenmitBehinderungenfließen,diedas
Opferleitenwird.80

5.4.3.  Zugang zu und Versorgung mit 
Gütern und Dienstleistungen

2010sahineinerReihevonMitgliedstaatenEntwicklungen,
diedaraufabzielten,MenschenmitBehinderungeneinen
besserenZugangzuGüternundDienstleistungensowie
eineeinfachere,intensivereTeilhabeanderGesellschaft
zuermöglichen.EinneuesGesetzderAutonomenGemein‑
schaftNavarra,Spanien,überdieuniverselleZugänglichkeit
unddieuniverselleGestaltungfüralleMenschenhatzum
Ziel,ChancengleichheitfürMenschenmitBehinderungen
herzustellen.DasGesetzsollentsprechenddeninderBehin‑
dertenrechtskonventionverankertenGrundsätzendieuni‑
verselleZugänglichkeitunddieuniverselleGestaltungaller
Produkte,Umgebungen,ProgrammeundDienstleistungen
füralleMenschensicherstellen.81

InNordirlandtratenam25.Januar2010dieVorschriften
gegenDiskriminierungenaufgrundeinerBehinderungfür
denBereichderVerkehrsmittel(Disability Discrimination 
(Transport Vehicles) Regulations)inKraft,diefürBahnen,
Busse,Reisebusse,Taxis,FahrzeugvermietungundPannen‑
dienstegelten.NachdiesenVorschriftendürfenMenschen
mitBehinderungengegenübernichtbehindertenMenschen
nichtbenachteiligtwerden,etwaindemihnengeringer
wertigeDienstleistungenangebotenwerden.Zudemver‑
pflichtetdasGesetzPersonenverkehrsdienstleister, ihre
Dienstleistungensozuändern,dasssieauchfürMenschen
mitBehinderungenzugänglichsind.82

Vieleder2010indenMitgliedstaatengemeldetenDis‑
kriminierungsfällebetreffendenallgemeinenZugangzu
GüternundDienstleistungen.DieZugänglichkeitgehört
zudenübergreifendenGrundsätzen,diederBehinder‑
tenrechtskonventionzugrundeliegen.InÖsterreichent‑
schieddasHandelsgerichtWien,dassdasFehlenvon
UntertitelnaufDVDsnichtrechtmäßigsei(dasUrteilist
nochnichtrechtskräftig).EingehörloserMannhatteeine
vomÖsterreichischenRundfunk(ORF)produzierteDVD
erworben,dieerabernichtverstehenkonnte,weilkeine
Untertitelvorhandenwaren.DaszuständigeHandelsge‑
richtbezogsichaufdasBehindertengleichstellungsgesetz
undstelltefest,dassessichbeifehlendenUntertiteln
umDiskriminierungvonMenschenmitBehinderungen
handelte.AußerdembefanddasGericht,dassdieKosten

80 Belgien,CentreforEqualOpportunitiesandOppositiontoRacism
(2010b).

81 Spanien,Navarra,Ley5/2010vom6.April.
82 VereinigtesKönigreich,TheDisabilityDiscrimination(Transport

Vehicles)Regulations(NorthernIreland)2009‑2009No.428;
Nordirland,EqualityCommission(2010).

geberan,dassdies„einfachnotwendiggewesen“seiund
esihnenermöglichthabe,bewährteMitarbeiterweiterzu
beschäftigen.DerAnteilderArbeitgeber,dieentsprechende
AnpassungenaufWunschvonArbeitnehmernvornehmen,
stiegimLaufederZeit–von22%imJahr2006auf30%
imJahr2009.

VielversprechendePraktik

Allgemeine Beschäftigungsstrategie 
für Menschen mit Behinderungen
InSpanienmeldetediestaatlicheBeobachtungs‑
stellefürBehinderungen(Observatorio Estatal de 
la Discapacidad),dassimZeitraumvom1.Januar
biszum1.Juni2010dieErwerbsquotederMenschen
mitBehinderungenum18,37%zunahm.Insgesamt
fandendamit23876MenschenmitBehinderun‑
geneinenArbeitsplatz–dassind3706mehrals
imVorjahreszeitraum.DieserAnstiegderBeschäf‑
tigungszahlen isthauptsächlichderAllgemeinen
BeschäftigungsstrategiefürMenschenmitBehin‑
derungen2009/2010 zuzuschreiben (Estrategia 
Global de Empleo para Personas con Discapacidad 
2009‑2010),dieimMärz2009eingeführtwurde
undmit3,7Mrd.EURausgestattetwar.DieStrate‑
giegingaufdieZusammenarbeitvonRegierungund
Wirtschaftsführern,Gewerkschaften,Einrichtungen
desDrittenSektorsundOrganisationenvonMen‑
schenmitBehinderungenzurück.IhrZielwares,die
Erwerbs‑undBeschäftigungszahlenvonMenschen
mitBehinderungenzusteigernunddiesemPerso‑
nenkreisbessereArbeitsbedingungenzuverschaffen.

Ministerium für Gesundheit und Sozialpolitik, Pressemit‑
teilung, abrufbar unter: www.msps.es/gabinetePrensa/
notaPrensa/desarrolloNotaPrensa.jsp?id=1844 

ZugleichgibtesjedochauchHindernissefürdieTeilhabe
vonMenschenmitBehinderungenamArbeitsmarkt,wie
verschiedenenGerichtsurteilezeigen.InZypernreichteim
Dezember2007eineehemaligeMitarbeiterineinesöffent‑
lichenKrankenhauses,dieaneinerSprachstörunglitt,bei
derzyprischenGleichbehandlungsstelleBeschwerdegegen
ihrenArbeitgeberein.DieserhattesiealsKrankenhausassis‑
tentinentlassen.DerzyprischeBürgerbeauftragte78stellte
fest,dassdieSprachstörungderBeschwerdeführerinden
nationalenRechtsvorschriftennachundimEinklangmit
demUrteildesEuGHimFallChacon Navas79 alsBehinderung
einzustufenwar.DaherwardieEntlassungderBeschwer‑
deführerinwegenihrerBehinderungunrechtmäßig,zumal
derArbeitgeberseinerPflichtnichtnachgekommenwar,
angemesseneAnpassungenvorzunehmen.

InBelgienwurdeeinemMannwegenseinerkörperlichen
BehinderungeineAnstellungverweigert.AufVermittlung
desZentrums fürChancengleichheitundRassismusbe‑
kämpfung(Centre for Equal Opportunities and Opposition 

78 Zypern,Bürgerbeauftragter(2010).
79 EuGH,C‑13/05,Chacón Navas.
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dieInteressenvonKindernundaltenMenschenvertreten,
dieebenfallshäufiginHeimenuntergebrachtsind.

NGOswiesenauchdaraufhin,dasseszurAusgrenzung
vonMenschenmitBehinderungenbeitrage,wennman
MitteldereuropäischenStrukturfondsfürdieFinanzierung
großangelegterInfrastrukturprojektewiedemBauoder
derRenovierungvonBetreuungseinrichtungenverwende–
stattdieeigentlichbeabsichtigtensozialeEingliederungzu
fördern.86EinigeBetroffenesehendiesalseineverpasste
Chance,damitdenMittelnbesserdiefüreineunabhängige
LebensführungnotwendigeInfrastrukturhättefinanziert
werdensollen.87Artikel16derStrukturfondsverordnung
schreibtvor,dassDiskriminierungenaufgrundvonBehinde‑
rungenverhindertwerdenmüssen.InseinemKommentar
zurSituationderMenschenrechtevomOktober201088ver‑
urteiltederKommissarfürMenschenrechtedesEuroparates,
ThomasHammarberg,dieunmenschlicheBehandlungderin
InstitutionenuntergebrachtenMenschenundforderteeine
DeinstitutionalisierungunddieVerwirklichungdesRechts
aufunabhängigeLebensführung.DieseForderungentspricht
demStandpunkt,dendasMinisterkomiteedesEuroparats
imFebruar2010inseinerEmpfehlungandieMitgliedstaa‑
tenzurDeinstitutionalisierungundwohnortnahenBetreu‑
ungvonKindernmitBehinderungen89 formulierte.Das
AkademischeNetzwerkEuropäischerBehinderungs‑Exper‑
ten(Academic Network of European Disability Experts,
ANED)veröffentlichteeinenBericht,derzeigt,inwiefern
MenschenmitBehinderungenderzeiteinunabhängiges
LebeninEuropaführenkönnen.90AufdiesesThemageht
Kapitel4überdieKinderrechteundKinderschutznäherein.

86 EuropeanCoalitionforCommunityLiving(2010).
87 Ibid.
88 EuropäischeKommission(2009c).
89 Europarat,Ministerkomitee(2010a).
90 Townsley,R.et al(2010).

fürdieUntertitelungfürdenORFkeinenunzumutbaren
finanziellenAufwandbedeutethätten.83

InBelgienhatteeinReiseveranstalterinGenteinemhörge‑
schädigtenManndieTeilnahmeaneinerGruppenreisemit
demArgumentverweigert,mankönnenichtfürdieSicher‑
heitdesMannesgarantieren,wenndiesermitderörtlichen
Bevölkerungkommunizierenmüsse.AnderReisekönneer
nurteilnehmen,wennereineBegleitpersonmitnehme,für
derenReisekosteneraufkommenmüsse.Nachmehreren
gescheitertenVermittlungsversuchenbrachtedasCEOOR
denFallvorGericht.DasCEOORmachtedabeigeltend,
dasseinfacheAnpassungsmaßnahmen,wiez.B.aufPapier
notierteoderperSMSverschickteNachrichtenausreichen
würden,umdemManndieTeilnahmeanderGruppenreise
zuermöglichen.NachAuffassungdesCEOORwardieFor‑
derungdesReiseveranstalters,dassderMannselbsteine
Reisebegleitungorganisierenmüsse,nichtgerechtfertigt.
DasGerichtschlosssichderArgumentationdesCEOORan.
AufderGrundlagedesAllgemeinenAntidiskriminierungs‑
gesetzesverurteilteesdenReiseveranstalterzurZahlung
von650EURSchadenersatzundeinemZwangsgeldinHöhe
von1000EURfürjedenneuenVerstoßbzw.fürjedenTag,
denderaktuelleVerstoßfortdauerte.Außerdemwurde
derReiseveranstalterdazuverpflichtet,dasUrteilinsei‑
nenGeschäftsräumeninGentauszuhängenundesdar‑
überhinausaufeigeneKosteninverschiedenenMedien,
in seinemeigenenNewsletterundauf seinerWebsite
zuveröffentlichen.84

5.4.4.  Unabhängige lebensführung 
und Deinstitutionalisierung

Artikel19derBehindertenrechtskonventiongarantiertdas
RechtaufeineunabhängigeLebensführungunderkennt
an,dassMenschenmitBehinderungendasRechthaben,
ihrenAufenthaltsortselbstzuwählenundzuentscheiden,
woundmitwemsieleben.DieunabhängigeLebensfüh‑
rungistauchBestandteildesAktionsplans des Europarates 
zur Förderung der Rechte und vollen Teilhabe behinderter 
Menschen an der Gesellschaft: Verbesserung der Lebens‑
qualität behinderter Menschen in Europa 2006‑2015.Im
Dezember2009führtedieEuropäischeKommissionanläss‑
lichdesEuropäischenTagesderMenschenmitBehinderun‑
geneineDiskussionsveranstaltungzumThema„Schaffung
derVoraussetzungenfüreineunabhängigeLebensführung“
durch.EinStrategiepapierüberdenÜbergang von der ins‑
titutionellen zur wohnortnahen Betreuung,85 das2009mit
derUnterstützungdesEU‑KommissarsfürBeschäftigung,
SozialesundIntegration,VladimírŠpidla,ausgearbeitet
wordenwar,wurdeimMai2010vondessenNachfolger
LászlóAndorgebilligt.AusgearbeitethattendiesesPapier
VertreterverschiedenerOrganisationenvonMenschenmit
BehinderungeninZusammenarbeitmitOrganisationen,die

83 Österreich,KlagsverbandzurDurchsetzungderRechtevon
Diskriminierungsopfern(2010b).

84 CEOOR(2010c).
85 EuropäischeKommission(2009c).
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rechtskonventionkeineRechteimEinzelfallgewähreund
diedeutschenBundesländernichtansiegebundenseien.93

EinBerichtüberdieDiskriminierungssituation2010anden
SchuleninFrankreichverzeichnet,dassinnerhalbvonknapp
zehnJahrendieZahlderKindermitBehinderungen,diein
dasallgemeineBildungssystemdesLandesintegriertsind,
von90000auf175000Kindergestiegenist.Allerdings
bestehtlautdemBerichtnachwievoreinegewisse„Furcht“
dernichtbehindertenSchülervor„andersartigen“Schü‑
lern.94EslässtsichnichtmitSicherheitsagen,obderAnstieg
derZahlderSchülermitBehinderungenimallgemeinen
Bildungssystemdaraufzurückzuführenist,dassdieseSchü‑
leraus„Sondereinrichtungen“indas„Regelsystem“über‑
gewechseltsind–denneskönnteauchsein,dassandere
Faktoren,wieetwaeinRückgangderZahlderSchüler,die
zuHausunterrichtetwerden,eineRollespielen.Dennoch
könntemandenAnstiegdahingehendinterpretieren,dass
dasfranzösischeBildungssystemintegrativergewordenist.

5.5.   Sexuelle Ausrichtung und 
Geschlechtsidentität

WasdieDiskriminierungaufgrunddersexuellenAusrichtung
betrifft,sogabessowohlaufEbenedesEuroparatesalsauch
indenMitgliedstaatenwichtigeEntwicklungenbeiGesetz‑
gebung,politischenMaßnahmenundRechtsprechung,die
insbesondereaufdierechtlicheStellunggleichgeschlecht‑
licherPartnerschaften,dierechtlicheAnerkennungvon
Geschlechtsumwandlungen(Geschlechtsanpassungen)und
„Pride“‑Veranstaltungenbetrafen.

Im Jahr2010verabschiedetedasMinisterkomiteedes
Europarates seine Empfehlung über Maßnahmen zur
BekämpfungvonDiskriminierungenaufgrunddersexuellen
AusrichtungoderderGeschlechtsidentität.DasDokument
stelltdiebisdahinweitreichendstepolitischeVerpflichtung
aufinternationalerEbenezumSchutzderLGBT‑Rechtedar.95
ImGegensatzdazuwarenaufnationalerEbeneverschie‑
deneInitiativenderPolizeikräftegegenverbaleAngriffe
undGewalttatenzuverzeichnen.

„Weder kulturelle, traditionelle oder religiöse 
Wertvorstellungen noch die Vorschriften einer „Leitkultur“ 
können Hassreden oder jede andere Form von 
Diskriminierung – auch aus Gründen der sexuellen Ausrichtung 
oder der Geschlechtsidentität – rechtfertigen.“

Europarat, Recommendation CM/Rec(2010)5 of the Committee of Ministers to 
member states on measures to combat discrimination on grounds of sexual orien‑
tation or gender identity (vom Ministerkomitee am 31. März 2010 angenommen)

93 Deutschland,DeutschesInstitutfürMenschenrechte(2010);die
StellungnahmeenthälteinenKommentarzumUrteilimhessischen
Prozess(7B2763/09)vom12.November2009.

94 Rebeyrol,A.(ed.)(2010).
95 Europarat,Ministerkomitee(2010b).DieParlamentarische

VersammlungverabschiedeteaucheineEmpfehlung(sieheEuroparat
(2010c)undeineEntschließung(Europarat(2010d)).

Forschung zu Menschen mit Behinderungen oder 
psychischen Gesundheitsproblemen

UnabhängigeLebensführungisteinerdervierBereiche,
diedie2010begonneneSozialstudiederFRAüberdie
GrundrechtevonMenschenmitgeistigenBehinderun‑
genundvonMenschenmitpsychischenGesundheits‑
problemenuntersucht.Darüberhinausbefasstsichdie
UntersuchungmitdenThemenGeschäftsfähigkeit,Ach‑
tungderGrundrechteinInstitutionenundZugangzur
Justiz.DieStudiesammeltkonkreteLebenserfahrun‑
gen,dieMenschenmitBehinderungengemachthaben.
IndieseremanzipatorischenUntersuchungarbeiten
dieForscherengmitPersonenzusammen,dieüber
eigeneErfahrungenmitderBehandlungpsychischer
Erkrankungenverfügen(sogenannte„User/Survivor 
Researchers“),mitMenschenmitgeistigenBehin‑
derungen,diefürsichselbstsprechen(sogenannte
„Self‑Advocates“)undmitOrganisationenvonMen‑
schenmitBehinderungen.

Weitere Informationen abrufbar unter: http://fra.europa.eu/
fraWebsite/attachments/Factsheet‑disability‑nov2010.pdf 

AkTiviTäT DER FRA

5.4.5. Integrative Bildung

DasinArtikel24derBehindertenrechtskonventiongaran‑
tierteRechtaufintegrativeBildungbildetdieGrundvor‑
aussetzungdafür,dassMenschenmitBehinderungendie
Möglichkeithaben,eineArbeitsstellezufinden.Damitist
integrativeBildungauchzentralfürdieVerwirklichungdes
inArtikel27derBehindertenrechtskonventionveranker‑
tenRechtsvonMenschenmitBehinderungenaufArbeit.
DieParlamentarischeVersammlungdesEuroparatesver‑
abschiedeteeineEmpfehlungundeineEntschließung,die
krankenKindernundKindernmitBehinderungendasRecht
aufBildunggarantieren.91AufdiesemGebietsindindrei
MitgliedstaatenEntwicklungenzuverzeichnen.

InBulgarienempfahldieGleichbehandlungsstelle(PADC)
demBildungsministerium,dasssieKindernmitBehin‑
derungeneinegleichberechtigteAuswahlanBildungs‑
möglichkeiten bieten müsse wie anderen Kindern.92
LeitgrundsätzemüsstendabeiAngemessenheit,Zugäng‑
lichkeitundVerfügbarkeitderschulischenBildungsein.
DasDeutscheInstitutfürMenschenrechteforderteineiner
StellungnahmedieBundesländerdazuauf,ihrerausder
BehindertenrechtskonventionerwachsendenVerpflichtung
nachzukommenundSchülernmitBehinderungenintegra‑
tiveBildungsangebotebereitzustellen.IndieserStellung‑
nahmekritisiertdasInstitutdenBeschlussdesHessischen 
Verwaltungsgerichtshofs,demzufolgedieBehinderten‑

91 Europarat(2010a)und(2010b).
92 DieEmpfehlungderPADCwurdeam13.Mai2010vomObersten

Verwaltungsgerichtbestätigt.
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eigenständigenDiskriminierungsgrundoderalsFormder
DiskriminierungaufgrunddesGeschlechtsbetrifft,gab
esindertschechischen Republik,Schwedenunddem
Vereinigten KönigreichVeränderungen.DieGleichbe‑
handlungsstelleinDänemarkerweiterteihrMandatum
DiskriminierungenaufgrunddersexuellenAusrichtung.

• NurgeringfügigeVerbesserungenwarenbeimSchutz
gegenverbaleundgewalttätigeÜbergriffe(Hassreden
undHassverbrechen)zuverzeichnen:PositiveInitiativen
gabesinGriechenland, litauen, Slowenienunddem
Vereinigten Königreich.

• EinenRückschlagerlittdasRechtauffreieMeinungs‑
äußerung:litauenverbotdieVerbreitungvonMaterial,
dasals„homosexualitätsfördernd“angesehenwerden
könnte,underscheintindiesemZuganginderEUisoliert.

5.5.1.  Internationale und nationale Ent-
wicklungen im Hinblick auf das 
„Familienleben“

DerEGMRprüfteindreiFällenDiskriminierungenaufgrund
sexuellerAusrichtung,diesich–wenngleichinunterschied‑
licherWeise–aufdieSituationvongleichgeschlechtlichen
Paarenbezogen.InderRechtssache Kozak gegen Polenhob
derEGMRhervor,dasseineBalancezwischendemSchutz
dertraditionellenFamilieunddemDiskriminierungsverbot
sexuellerMinderheitengefundenwerdenmüsse.Zugleich
betontedasGericht,dasseingenerellerAusschlussvom
EintrittineinenMietvertragdurchPersonen,dieineiner
homosexuellenBeziehunglebennichtalsnotwendiger
SchutzderFamilieimtraditionellenSinnakzeptiertwerden
kann.96EinderartigerAusschlussverstößtgegenArtikel14
EMRKinVerbindungmitArtikel8EMRK(RechtaufAchtung
desPrivat‑undFamilienlebens).

Die Staaten sollten „notwendigerweise die gesellschaftlichen 
Entwicklungen und die Veränderungen in der Wahrnehmung 
von sozialen und zivilrechtlichen Situationen sowie von 
Beziehungsfragen berücksichtigen, einschließlich der Tatsache, 
dass es mehr als eine Weise gibt, sein Familien‑ oder 
Privatleben zu gestalten.“

EGMR,KozakgegenPolen,Randnummer 98

IneinerjüngerenEntscheidungimFallP.B. und J.S. gegen 
Österreich97wandtederEGMRdenselbenGrundsatz in
einemFallan,indemesdarumging,dasseinArbeitneh‑
merseinengleichgeschlechtlichenLebenspartnerinseiner
bestehendenKranken‑undUnfallversicherungmitversi‑
chernwollte.DerEMRKwiederholte,dassdieBeziehung
gleichgeschlechtlicherPartner,dieineinemgemeinsamen
HaushaltundineinerstabilenBeziehungleben,unterden
BegriffdesFamilienlebensfalle(Randnr.30).DerStaat
tragedieBeweislastnachzuweisen,dasses„notwendig“

96 EGMR,Kozak gegen Poland,Absatz99.
97 EGMR,P.B. und J.S. gegen Österreich.

Inihrem2010veröffentlichtenRechtsvergleichidentifiziert
dieFRAindenEU‑MitgliedstaatensechsEntwicklungsstränge:

• EineVielzahlvonEntwicklungengabesaufdemGebiet
derFreizügigkeitundderFamilienzusammenführung:
SiebenEU‑Mitgliedstaaten(Frankreich, Irland, luxem-
burg, Österreich, portugal, SpanienundUngarn)änder‑
tenoderändernvermutlichdemnächstdieDefinition
desBegriffs„Familienmitglied“ indenGesetzenzur
UmsetzungdesEU‑RechtszurFreizügigkeitundzurFami‑
lienzusammenführung.AndererseitssetzendreiEU‑Mit‑
gliedstaaten(Bulgarien, EstlandundRumänien)einen
TrendinentgegengesetzteRichtung:sieerkennenin
einemanderenLandgeschlossenegleichgeschlechtliche
EhenundPartnerschaftennichtan,wasdieFamilienzu‑
sammenführungfürgleichgeschlechtlicheEhegattenund
Partnererschwert.

• AuchimAsylrechtgabeszahlreicheInitiativen:Sechs
weitereMitgliedstaaten(Finnland, lettland, Malta, 
polen, portugalundSpanien)erkennennunmehrsexu‑
elleAusrichtungundGeschlechtsidentitätausdrücklich
alsVerfolgungsgründean–somittundiesinsgesamt23
Mitgliedstaaten.

• BeimThemaVersammlungsfreiheitgabesunterschied‑
licheEntwicklungen:WährendinBulgarien, polenund
RumänienFortschrittezuregistrierenwaren,gibtesin
lettlandundlitauenweiterhinProblememitdemRecht,
Regenbogenparadenundandere„Pride“‑Veranstaltun‑
genzuorganisieren.

• DerRechtsschutzgegenDiskriminierungenaufgrund
dersexuellenAusrichtungundderGeschlechtsidentität
machtegewisseFortschritte.Dietschechische Republik
unddasVereinigte KönigreichweitetendieRechtsvor‑
schriftengegenDiskriminierungenaufgrunddersexuel‑
lenAusrichtungüberdenBeschäftigungsbereichhinaus
aus.WasdieAnerkennungderGeschlechtsidentitätals

Aktualisierter Bericht zeigt uneinheitliche Fortschritte 
bei Rechten von lGBt-personen

Im November 2010 veröffentlichte die FRA die
aktualisierteFassungihrervergleichendenrechtlichen
AnalyseüberDiskriminierungenaufgrunddersexuellen
AusrichtungundderGeschlechtsidentitätausdemJahr
2008.DerBerichtzeigtdiskriminierendeVerfahrens‑
weisenauf,dieeinbeträchtlichesMedienechohervor‑
riefen–insbesondereeinGesetzinLitauen,dasdie
UnterstützunggleichgeschlechtlicherBeziehungenin
derÖffentlichkeitbzw.Minderjährigengegenüberver‑
bietet,unddiePraxis„phallometrischerTests“,diein
derTschechischenRepublikeingesetztwerden,umden
WahrheitsgehaltderAnträgeschwulerAsylbewerber
zubewerten.

FRA (2010)Homophobia, transphobiaanddiscriminationongroundsof
sexualorientationandgenderidentity,2010update:Comparativelegal
analysis

AkTiviTäT DER FRA   
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5.5.2. transgender-Rechte

EinigeMitgliedstaatenbewegtensichdeutlichindieRich‑
tunganzuerkennen,dassSelbstbestimmungbeiFragen
derGeschlechtsidentitäteinegroßeRollespielt,unddass
dieEinordnungalspsychiatrischeStörungnichtzutrifft.Die
Voraussetzungendafür,dassBetroffeneeinegeschlechtsan‑
gleichendeBehandlungbezahltbekommenoderdasseine
Geschlechtsumwandlungrechtlichanerkanntwird,sindin
Europaoftnurungenaufestgelegtundhäufiggarnicht
perGesetzgeklärt.IndenmeistenMitgliedstaatenmüssen
sichdieBetroffenenhierfürinlangwierigenVerfahrenpsy‑
chosozial,psychiatrischundphysischuntersuchenlassen,101
wozuzuweilenauchunangemessenemedizinischeAnforde‑
rungengehören,wiez.B.dieDiagnoseeinerpsychischen
ErkrankungodereineZwangssterilisierung.Dieskanninso‑
fernAuswirkungenhaben,alsBetroffenenungültigePapiere
habenundsomitinihrerReisefreiheiteingeschränktwer‑
denundkeinStudium,keineAusbildungoderkeineArbeit
aufnehmenkönnen,wenndafürAusweiseoderUrkunden
erforderlichsind.DieschonimAbschnitt5.2.1erwähnte
Strategie für die Gleichstellung von Frauen und Männern 
2010‑2015siehtvor,dassspezifischeFragenderGeschlecht‑
sidentitätimZusammenhangmitDiskriminierungaufgrund
desGeschlechtsuntersuchtwerden.

NachwievorbleibtzumeistnureingeringerRaum,umden
ZugangzueinerBehandlungundzurrechtlichenAnerken‑
nungderbevorzugtenGeschlechtsidentitätzuverbessern.
IneinigenMitgliedstaatenjedochgabesEntwicklungen
inGesetzgebungundPolitik:InFrankreich102wurdeTrans‑
sexualität aus der Liste der „chronischen psychischen
Erkrankungen“gestrichen.DennochwirdfürdenProzess
derGeschlechtsumwandlungauchweiterhindieAnnahme
zugrundegelegt,dassTranssexualitäteineschwereErkran‑
kungsei.ProblememitderGeschlechtsidentitätwerden
jetztaufVorschlagdernationalenGesundheitsbehörde
(Haute Autorité de santé –HAS)indieKategoriederLang‑
zeiterkrankungenmitschweremoderzuInvaliditätführen‑
demVerlauf(CodeALD31)eingeordnet.ImNovember2010
wurdeinportugaleinneuesGesetzzurrechtlichenAner‑
kennungvonGeschlechtsumwandlungenverabschiedet.
NachdenneuenBestimmungenkannmandieAnerken‑
nungderbevorzugtenGeschlechtsidentitätjetztineinem
einfachenVerwaltungsverfahrenbeantragen,dasbinnen

101Hammarberg,T.(2009),S.16.
102Frankreich(2010).

sei,bestimmteBevölkerungsgruppenvomGeltungsbereich
desbetreffendenGesetzesauszunehmen(Randnr.42).Eine
unterschiedlicheBehandlungvongleich‑undgemischtge‑
schlechtlichenPartnerschaftenwarindiesemKontextnach
AuffassungdesGerichtsnichtgerechtfertigt.

ImFallSchalk und Kopf gegen Österreich98gingesumdie
Frage,inwieweitdieMitgliedstaatenverpflichtetsind,die
VerbindunggleichgeschlechtlicherPaaregesetzlichanzuer‑
kennenundderEhegleichzustellen.DerEGMRentschied,
dasskeineVerletzungdesRechtsaufEheschließung(Arti‑
kel12EMRK)vorlag,dadieEntscheidungdarüber,obEhe‑
schließungengleichgeschlechtlicherPaareerlaubtwerden,
demRechtdesVertragsstaatsvorbehaltenist(Randnr.61).
AlsReaktionaufdieBehauptung,dassdasFehleneiner
AlternativezurEheschließunggegendieArtikel8und14
EMRKverstoße,verwiesderEGMRzwardarauf,dasssichdie
EinstellungderGesellschaftgegenübergleichgeschlechtli‑
chenPaarenraschverändere.DennochkamderGerichts‑
hofzumSchluss,dasskeineVerletzungderArtikel8und
14vorliege,dabisjetztnochkeineMehrheitderStaaten
einerechtlicheAnerkennunggleichgeschlechtlicherPaare
vorsehe.ManmüssediesenRechtsbereichdaheralsein
Gebietbetrachten,dassichnochinEntwicklungbefinde
undindemeskeinenfestenKonsensgebe.Somitmüsse
mandenStaatenbeiderEntscheidungüberdenZeitpunkt
solchelegislativenEntwicklungeneinenbreitenErmessens‑
spielraumeinräumen(Randnummer105).

AufnationalerEbenewurdenaufdiesemGebietvonden
GerichteninzweiMitgliedstaatenbemerkenswerteEntschei‑
dungengetroffen;inDeutschlandimZusammenhangmit
demErbschaftssteuer‑undSchenkungssteuergesetz99undin
EstlandimZusammenhangmitderfinanziellenUnterstüt‑
zunggleichgeschlechtlicherFamilienmitKindern.100

98 EGMR,Schalk und Kopf gegen Österreich.
99 Deutschland,Bundesverfassungsgericht,BVerfG,1BvR611/07;

1BvR2464/07.
100Estonia,TallinnRingkonnakohus/3‑09‑1489.

„Die Beziehung der Beschwerdeführer, eines 
gleichgeschlechtlichen Paares, das in einem gemeinsamen 
Haushalt und in einer stabilen Beziehung lebt, fällt genauso 
unter den Begriff des „Familienlebens“ wie dies bei der 
Beziehung eines gemischtgeschlechtlichen Paares in der 
gleichen Situation der Fall wäre […]. Gleichgeschlechtliche 
Paare sind genau wie gemischtgeschlechtliche Paare in der 
Lage, eine stabile und feste Beziehung einzugehen. Somit 
befinden sie sich hinsichtlich ihres Anspruchs auf rechtliche 
Anerkennung und des Schutzes ihrer Beziehung in einer im 
Wesentlichen mit der Situation gemischtgeschlechtlicher Paare 
vergleichbaren Situation.“

EGMR, SchalkundKopfgegenÖsterreich, Randnummern 94 und 99

„Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts und der 
sexuellen Ausrichtung werden in der Politik nicht mehr als 
trennend empfunden, vielmehr ist ihre Bekämpfung in der 
Gründungsakte der EU und in ihrem Grundwertekatalog 
verankert. Damit unterscheidet sich Europa von vielen 
anderen Teilen der Welt. Leitmotiv für unser Handeln sind die 
Menschenwürde und die Einzigartigkeit des Individuums. Jeder 
verdient die gleichen Chancen im Leben.“

Erklärung von Herman Van Rompuy, Präsident des Europäischen Rates, zum 
Internationalen Tag gegen Homophobie am 17. Mai 2010
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desStrafgesetzbuchsaufgenommen.Alserschwerende
Umständegeltensomit„Straftatenausrassistischen,anti‑
semitischenodersonstigendiskriminierendenMotiven,
diesichaufdasGeschlecht,diesexuelleAusrichtungoder
dieGeschlechtsidentität desOpfers beziehen […]“. In
Schottlandtratam24.März2010dasJune 2009 Offences 
(Aggravation by Prejudice) (Scotland) ActinKraft,dasals
erschwerendeUmständeebenfalls(homo‑und)transphobe
Motiveanführt.111

VielversprechendePraktik

Homophob motivierte Straftaten: 
möglichst rasche Strafverfolgung
In Spanien schloss die Leitung des nationalen
Polizeikorps(Cuerpo Nacional de Policía)imHaupt‑
stadtbezirkMadrideineVereinbarungmitderMadrider
LGBT‑Vereinigung(COGAM),nachderdiePolizeibei
homophobenÜbergriffenein„sofortigesEingreifen“
garantiert.AufEbenederAutonomenGemeinschaf‑
tenwurdefürKatalonienein„Protokollfürpolizeili‑
cheMaßnahmengegenHomophobie“angenommen,
durch das die katalanischePolizei Straftaten, die
offensichtlich durch die sexuelle Ausrichtung der
Opfermotiviertsind,direktbeiderStaatsanwaltschaft
anzeigenkann,damitderartigeStraftatenstatistisch
besserzuerfassensind.DieStaatsanwaltschaftder
ProvinzBarcelonarichteteeineSonderdienststellefür
HassverbrechenundStraftatenausdiskriminierenden
Motivenein.DiesemBeispielfolgendetabliertedie
StaatsanwaltschaftMadrideineähnlicheDienststelle.

Neue große Umfrage zu Diskriminierung 
und Viktimisierung von lGBt-personen

ZurVorbereitungeinerUmfrageüberdieDiskriminierungs‑
undViktimisierungs‑ErfahrungenvonLGBT‑Personen
berietsichdieFRA2010ausführlichmitSachverstän‑
digenundInteressensgruppen.DieUmfragesoll2011
und2012indergesamtenEUdurchgeführtwerden.
DiedabeierhobenenDatensollendenpolitischenEnt‑
scheidungsträgernFaktenundErkenntnisseandieHand
geben,diesiebenötigen,umpolitischeMaßnahmenim
SinnederEuroparats‑Empfehlungvom31.März2010
zurFörderungderGleichstellungundzurBekämpfung
vonDiskriminierungenundHasskriminalitätausarbeiten
zukönnen.

AkTiviTäT DER FRA  

5.6.  Alter
AufEU‑EbenezeigtensichallgemeineInitiativengegen
DiskriminierungenaufgrunddesAltersundzurFörderung
derErwerbsbeteiligungjungerundalterMenschen.Einige
MitgliedstaatenverbessertenihrenRechtsschutz,indemsie

111Spanien,LeyOrgánica5/2010.

achtTagenabgeschlossenist.AlsVoraussetzungfürdie
rechtlicheAnerkennungmussdemAntrageineBescheini‑
gungeinesmultidisziplinärenÄrzteteamsbeigefügtwerden.
NacheinemVetodesportugiesischenStaatspräsidenten
wurdedasGesetzam15März2011erneutangenommen
undtratam20.März2011inKraft.103

lettlandistimBegriff,einespeziellemedizinischeEinrich‑
tungzugründen,diedafürzuständigseinwird,Anträgeauf
Geschlechtsumwandlungzugenehmigen.104Daslettische
RechterlaubtzudemnacheinerGeschlechtsumwandlung
auchausdrücklichdieNamensänderung.InIrlanderwar‑
tetmaneinGesetz,dasdierechtlicheAnerkennungvon
Geschlechtsumwandlungenermöglichenwird,nachdem
eineBerufungbeimSupreme CourtimKontextdesFalles
einerTransgender‑Frau,dieihrRechtaufrechtlicheAner‑
kennungeinerGeschlechtsumwandlungeingeklagthatte,
zurückgezogenwurde.105Deutschlandstrichnacheinem
UrteildesBundesverfassungsgerichtsdenPassusausdem
Transsexuellengesetz,derfürdieÄnderungdeseingetrage‑
nenGeschlechtsinamtlichenDokumenteneineScheidung
voraussetzte.106IndenNiederlandengibtesVorschläge,
dassZwangssterilisierungkeineVoraussetzungmehrsein
sollte,umdaseingetrageneGeschlechtinderGeburtsur‑
kundeändernzulassen.107

ZudemsindaufEbenederMitgliedstaatenzweiGerichts‑
urteileerwähnenswert.InÖsterreichentschiedenVerfas‑
sungs‑undVerwaltungsgerichtshof,dasskeinchirurgischer
EingriffalsVoraussetzung fürdieÄnderungvonName
undGeschlechteinerPersonindeneinschlägigenUrkun‑
denverlangtwerdendarf.108 InMaltaurteiltedasVer‑
fassungsgerichtimNovember2010,dassdasVerbotfür
eineTransgender‑Frau,ihrenmännlichenPartnerzuhei‑
raten,gegendasinArtikel12EMRKverankerteRechtauf
Eheschließungverstoße.109

ImDezember2010veröffentlichte inDeutschlanddie
AntidiskriminierungsstelledesBundeseineExpertisezur
Benachteiligungvon Trans‑Personen, insbesondere im
Arbeitsleben.110SpanienänderteseineGesetze,umden
strafrechtlichenSchutzgegendurchTransphobiemotivierte,
verbaleAngriffeundGewalttatenzuverbessern.ImJuni
2010wurdenDiskriminierungenaufgrundder„Geschlecht‑
sidentität“alserschwerenderUmstandinArtikel22(4)

103Portugal(2011)Lein.º7/2011de15deMarçoCriaoprocedimento
demudançadesexoedenomepróprionoregistocivileprocede,
15.März2011.

104Lettland(2009),Abschnitt28Absatz1.Ende2010wardasGesetz
vomMinisterkabinettnochnichtveabschiedet.

105Irland,HighCourt,2007/IEHC470(19.Oktober2007).
106Deutschland,BGBlI,Nr.43,S.1978(22.Juli2009),Artikel5.
107Niederlande,ParlamentsdokumentedesRepräsentantenhauses

(2008‑2009)27017,Nr.53(1.Oktober2009).
108Österreich,Verfassungsgerichtshof/B1973/08(3.Dezember2009);

Österreich,Verwaltungsgerichtshof/2008/17/0054
(27.Februar2009);Österreich,
Verwaltungsgerichtshof/2008/06/0032(15.September2009);
Österreich,Verwaltungsgerichtshof/2009/17/0263
(17.Februar2010).

109MaltaToday(2010).
110Deutschland,AntidiskriminierungsstelledesBundes(ohneJahr).
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denSchutzgegenDiskriminierungenaufgrunddesAlters
überdenBeschäftigungsbereichhinausausweiteten.Auch
aufspezifischeEntwicklungenimHinblickaufBeschäftigung
undRuhestandwirdhiereingegangen.

AufVorschlagderEuropäischenKommissionvon2010wird
dasJahr2012zum„EuropäischenJahrfüraktivesAltern“
ausgerufen.DieseInitiativereagiertaufdiezunehmende
BevölkerungsalterunginderEU.SiewilldieBeschäftigungs‑
möglichkeitenundArbeitsbedingungenfürältereMenschen
verbessernundihreGesundheitundaktiveTeilhabeander
Gesellschaftfördern.112

AuchinihrerStrategieEuropa2020greiftdieEuropäische
KommissionFragendesÄlterwerdensaufundfordertdie
Mitgliedstaatenauf,ihrealtersbezogenenöffentlichenAus‑
gabenzuüberdenkenunddaseffektiveRenteneintrittsalter
anzuheben,umdiefinanzielleTragfähigkeit,dieZugäng‑
lichkeitunddiesozialeGerechtigkeitderaltersbezogenen
öffentlichenAusgabenzusichern.113

DieStrategieEuropa2020beinhaltetauchMaßnahmen,
diesichanjungeMenschenwenden:ZudensiebenLeit‑
initiativenvonEuropa2020zähltdieInitiative„Jugendin
Bewegung“,diedieLeistungsfähigkeitderBildungssysteme
verbessernundJugendlichendenEintrittindenArbeits‑
markterleichternsoll.Zielistes,damitdieFortschritte,
diemitderAnnahmeder„EU‑StrategiefürdieJugend“
fürdenZeitraum2010‑2018erreichtwurden,langfristig
zusichern.114

DasgestiegeneBewusstseinfürAlteralsDiskriminierungs‑
grund,dasimAbschnitt5.1.2bereitszurSprachekam,zeigt
sichauch inEntwicklungen inderGesetzgebungeiniger
Mitgliedstaaten,diedenSchutzvorDiskriminierungenüber
denBeschäftigungsbereichhinausausweiten.InSchweden
erarbeitetedieRegierungeinenVorschlag,durchdendas
VerbotvonDiskriminierungenaufgrunddesAltersüberden
Bildungs‑unddenBeschäftigungsbereichhinausaufweitere
Bereicheausgeweitetwerdensoll,wiez.B.denZugangzu
unddieVersorgungmitGüternundDienstleistungen,das
Wohnungswesen,öffentlicheVeranstaltungen,Gesundheit
undmedizinischeVersorgung,Sozialleistungen,Sozialversi‑
cherungundArbeitslosenversicherung.115InÖsterreich,wo
derSchutzvorAltersdiskriminierungnachwievornurfürden
Beschäftigungsbereichgilt,tratenÄnderungenzumGleichbe‑
handlungsgesetzinKraft.DieneueBestimmungverbietetnun
auch,dieVerwandtenältererMenschenzudiskriminieren.116

DiewichtigstenEntwicklungenaufdiesemGebietbetreffen
EntscheidungendesGerichtshofsderEuropäischenUnion

112EuropäischeKommission(2010c).
113EuropäischeKommission(2010d).
114EuropäischeKommission(2010d).FürweitereInformationenzu

Kinderrechten,sieheKapitel4überRechtedesKindesundSchutzvon
Kindern.

115Schweden(2010).
116Österreich,Gleichbehandlungsgesetz,Abschnitt19Absatz4,Abschnitt

21Absatz4,Abschnitt44Absatz4,Abschnitt47Absatz4.

unddernationalenGerichte.InderRechtssachePetersen117
hatteeindeutschesGerichtdemEuropäischenGerichts‑
hofdieFragevorgelegt,objenedeutscheGesetzgebung,
wonachdieZulassungalsVertragszahnarzt(derLeistungen
imRahmendergesetzlichenKrankenversicherungerbringen
kann)mitdemErreichenderAltersgrenzevon68Jahren
ausläuft,alsmitdemUnionsrechtvereinbarbetrachtet
werdenkann. Im Januar2010entschiedderGerichts‑
hof,dassdieseAltersgrenzenichtmitderNotwendigkeit
gerechtfertigtwerdenkönne,dieöffentlicheGesundheit
zuschützen,dadieAltersgrenzefürZahnärzteaußerhalb
desVertragszahnärztesystemsnichtgilt.Allerdingsakzep‑
tiertederGerichtshof,dassdieMaßnahmealseinMittel
gerechtfertigtwerdenkönnte,dasjüngerenZahnärztenden
ZugangzudembetreffendenArbeitsmarkteröffnet.Der
Gerichtshofschlossdaher,dassArtikel6Absatz1derRicht‑
liniezurGleichbehandlunginBeschäftigungundBerufeiner
solchenMaßnahmenichtentgegensteht,„wenndiesedie
VerteilungderBerufschancenzwischendenGenerationen
innerhalbderBerufsgruppederVertragszahnärztezumZiel
hatundwennsieunterBerücksichtigungderSituationauf
dembetreffendenArbeitsmarktzurErreichungdiesesZiels
angemessenunderforderlichist.“

InderRechtssacheKücükdeveci118hatteeindeutsches
GerichtdenGerichtshofersuchtzuklären,obeinenatio‑
naleKündigungsschutzregelungeineDiskriminierungauf‑
grunddesAltersdarstelle,wenndiebetreffendeRegelung
vorsiehtBeschäftigungszeiten,dievorderVollendungdes
25.LebensjahresdesArbeitnehmersliegen,beiderBerech‑
nungderKündigungsfristnichtberücksichtigt.DerGerichts‑
hof stellte fest, dasseinederartigeRegelung jüngere
ArbeitnehmermitlängererBerufserfahrungoderlängerer
DienstzeitgegenüberälterenArbeitnehmernmitkürzerer
Betriebszugehörigkeitbenachteiligenkönnten.DerGerichts‑
hofurteiltedaher,dasseseineDiskriminierungaufgrund
desAltersdarstelle,dievorVollendungdes25.Lebensjahrs
liegendenBeschäftigungszeitendesArbeitnehmersbeider
BerechnungderKündigungsfristnichtzuberücksichtigen.

InZypernwiesdienationaleGleichbehandlungsstelleauf
UnvereinbarkeitenmitderderGleichbehandlungsrahmen‑
richtliniehin.SiekonstatierteeineDiskriminierungaufgrund
desAlters,daeineBestimmungdesBeschäftigungsge‑
setzes119esArbeitgebernermöglicht,Arbeitnehmerüber
65JahreohneAbfindungzuentlassen.DasGesetz,das
nachwievorinKraftist,verletztdamitdasGesetzüberdie
GleichbehandlunginBeschäftigungundBeruf(Equal Treat‑
ment in Employment and Occupation Law N.58(I)/2004)
zurUmsetzungderRichtlinie.120

117EuGHCaseC‑341/08.Dr Domnica Petersen gegen Berufungsausschuss 
für Zahnärtze für den Bezirk Westfalen‑Lippe.

118EuGH,CaseC‑555/07 Seda Kücükdeveci gegen Swedex GmbH & Co. KG.
119Zypern,TheCombatingofRacialandSomeOtherForms

ofDiscrimination(Commissioner)LawN.42(1)/2004,
Artikel39(1)und39(3).

120Artikel4,TerminationofEmploymentLaw.
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5.7. Mehrfachdiskriminierung
DerfolgendeAbschnittbeschäftigtsichmitEntwicklungenin
Bezugauf„Mehrfachdiskriminierung“.Füreinenumfassen‑
denÜberblicksolltemandieseAusführungeninVerbindung
mitKapitel6zuRassismusundethnischerDiskriminierung
lesen.DerBegriff„Mehrfachdiskriminierung“beziehtsich
aufeineDiskriminierung,dieaufmehralseinemGrund
basiert.127DasKonzeptträgtderTatsacheRechnung,dass
einIndividuumjederzeitausmehralseinemGrunddiskri‑
miniertwerdenkann.EinhäufigesBeispielsindPersonen,
diemehrereEigenschaftenhaben,diegeschütztenGründen
entsprechen:SokannetwaeineBehinderunginVerbin‑
dungmitAlteroderdasGeschlechtinVerbindungmiteiner
bestimmtenethnischeZugehörigkeiteswahrscheinlicher
machen,dassdiePersondiskriminiertwirdoderzumindest
Gefahrläuftdiskriminiertzuwerden.

IndiesemSinnkannmanMehrfachdiskriminierungals
eine„additive“Diskriminierungcharakterisieren,beider
einIndividuumausmehrerenGründendiskriminiertwerden
kann,wobeiaberdieEinflüssedereinzelnenGründenoch
voneinanderabgrenzbarsind.Beispielsweisekanneinalter
MenschmiteinerBehinderungindereinenSituationwegen
seinesAltersdiskriminiertwerdenundineineranderen
SituationaufgrundseinerBehinderung.Mehrfachdiskrimi‑
nierungkannaberauchdurch„Überschneidung“gekenn‑
zeichnetsein,etwawennzweiodermehreregeschützte
GründezusammenkommenundsoeineSituationentstehen
lassen,inderderMenschausverschiedenen,voneinander
jedochnichtzutrennendenGründendiskriminiertwird.128
EinBeispielhierfüristeinemuslimischeFrau,dieineiner
bestimmtenSituationdiskriminiertwird,diewederfür
einenicht‑muslimischeFraunochfüreinenmuslimischen
Mannproblematischwäre.129EinesolcheSituationkönnte
etwaentstehen,wenneinemuslimischeFraumedizinisch
untersuchtwerdenmuss,dieseUntersuchungjedochmit
RücksichtaufihreKulturoderReligiondurcheineÄrztin
durchgeführtwerdensollte.

ZweiProblemekönnenauftreten,wennGesetzgebung,
GerichteoderGleichbehandlungsstellendasKonzeptder
Mehrfachdiskriminierungnichtberücksichtigen:Zumeinen
werdensichBeschwerdenmöglicherweisenuraufeinen
derrelevantenGründebeziehen.DieskönntedasPotential
einesFallesschmälern,weitergehendeVeränderungenin
PolitikoderGesetzgebunganzustoßen,undauchdieHöhe
derEntschädigungszahlungandasOpferverringern.Zum
anderenkönnteesimFalldersichüberschneidendenDis‑
kriminierungschwierigsein,dennFallzubelegen,dadie
Diskriminierungnichtzuerkennenist,wenndieGründe
getrenntuntersuchtwerden.

127VergleicheAgenturfürGrundrechtederEuropäischenUnion(2011).
128EuropäischeKommission(2007).
129InformationenüberFällezumTrageneinesKopftuchssieheEuroparat,

ECRI(2010d),S.30.

Frankreichsetzte2008dasHöchstalterfürdenRenten‑
eintrittauf70Jahrefest;verschiedeneSonderregelungen
schreibenaberfürbestimmteBeschäftigungsbranchen,z.B.
dieZivilluftfahrt,weiterhineinfrüheresRenteneintrittsalter
vor.121EinneuesRuhestandsgesetz,dasam9.November
2010inKrafttrat,schreibtjedochvor,dassbis2018der
Renteneintritterstab62Jahrenundnichtwiebisherab
60Jahrenmöglichist.InzweiUrteilenausdemJahr2010122
entschieddasKassationsgericht(Cour de Cassation),dass
dieunterschiedlicheBehandlungbeimRenteneintrittsalter
nichtgerechtfertigtistunddassAusnahmeregelungenfol‑
gendeVoraussetzungenerfüllenmüssen,umrechtmäßig
zusein:Siemüsseneinemzuvorbestimmtenberuflichen
Bedarfentsprechen,einemrechtmäßigenZieldienenund
dabeiverhältnismäßigsein.123

WeitereDiskriminierungsfällegabesbeimZugangzuund
derVersorgungmitGüternundDienstleistungen.InBelgien
kündigtediebelgischeNiederlassungderING‑Bankan,dass
ihreBankautomatenkünftiganBankkundenüber60Jah‑
rennurnochBeträgebiszueinerbestimmtenObergrenze
auszahlensollten,umdiesenPersonenkreisvorBetrug
undDiebstahlzuschützen.AlsdaraufhinDiskriminierungs‑
vorwürfelautwurden,verwarfdieBankdieseIdeerasch
wiederundnahmGesprächemitdemZentrumfürChan‑
cengleichheitundRassismusbekämpfung(CEOOR)auf.124
AufähnlicheBedenkenstießinBelgienauchdiePraxisdes
nationalenEisenbahnunternehmensNMBS/SNCB,fürinter‑
nationaleFahrkarten,dienichtonlineerworbenwurden,
einenZuschlagzuerheben.FürdasCEOORstelltdiesePraxis
eineDiskriminierungdar,dainderRegeldiejenigennicht
indenGenussdergünstigerenFahrkartenkämen,dienur
begrenztenZugangzumInternethätten–unddiesbetreffe
unverhältnismäßigvieleältereMenschen.125InZyperngin‑
genbeiderGleichbehandlungsstelleBeschwerdenein,dass
dievonderRegierungfestgelegtenAltersgrenzenfürstaat‑
licheZuschüssefürkünstlicheBefruchtungdiskriminierend
seinkönnten.126

121Frankreich,Loin°2008‑1330.
122Frankreich,CourtdeCassation,Socialchamber,05‑11‑2010/n°08‑

43.68und05‑11‑2010/n°08‑45.307.
123Hautefort,M.(ohneJahr),S.9‑10.
124Belgien,CEOOR(2010d)und(2010e).
125Belgien,CEOOR(2010f).
126A.K.R.126/2009,27.April2010.
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Mehrfachdiskriminierung trifft eher 
ethnische Minderheiten  

ImJahr2010veröffentlichtedieFRAeinenBericht der 
Reihe Daten kurzgefasst–basierendaufdenErgebnis‑
senderEU‑MIDIS‑Umfrage–,deruntersucht,inwiefern
ethnischeMinderheitenundZuwanderergruppenMehr‑
fachdiskriminierungerleben.DerBerichtstelltfest,dass
AngehörigeethnischerMinderheitenmitfünfmalhöhe‑
rerWahrscheinlichkeitMehrfachdiskriminierungerfah‑
renalsAngehörigederMehrheitsbevölkerung(14%
gegenüber3%).

FRA (2011), BerichtderReicheDatenkurzgefasst:
Mehrfachdiskriminierung

AkTiviTäT DER FRA

ImJunipräsentierte2010daseuropäischeProjektGendeR‑
aceseineErgebnisse.DieUntersuchungbefasstsichmit
denErfahrungenvonPersoneninsechsMitgliedstaaten,
dieBeschwerdeeinlegten,weilsiewegenihresGeschlechts
undihrerethnischenHerkunftdiskriminiertwordenwaren.
DieErgebnissezeigen,dassdiemeistenFällevonMehr‑
fachdiskriminierungimBeschäftigungsbereichauftraten.
MännerundFrauensahensichüberschneidenderDiskri‑
minierungausgesetzt,undbeideGruppenhattenSchwie‑
rigkeitenzuerkennen,dasssietatsächlichausmehreren
Gründendiskriminiertwordenwaren. Soneigenetwa
muslimischeFrauendazu,dieDiskriminierung,die sie
erfahrenhaben,eheraufihreethnischeHerkunftalsauf
ihrGeschlechtzurückzuführen.130

5.7.1.  Gesetzgebung, 
Rechtsprechung und Arbeit der 
Gleichbehandlungsstellen

Bisher verwendet die EU‑Gesetzgebung den Begriff
der Mehrfachdiskriminierung in ihren rechtsverbind‑
lichen Vorschriften noch nicht; und nur wenige Mit‑
gliedstaatenbeziehen sich in ihrerGesetzgebungauf
„Mehrfachdiskriminierung“.131 Entwicklungen in der
Gesetzgebung gab es im Vereinigten Königreich, wo
derUK Equality ActimApril2010eineBestimmungzur
„dualen“Diskriminierungeinführte.Siewirdeserlauben,
BeschwerdenüberdirekteDiskriminierungauszweikom‑
binierten,geschütztenGründeneinzulegen.132Ende2010
waresjedochnochunbekannt,wanndieBestimmungzur
MehrfachdiskriminierunginKrafttretenwürde.

130Carles,I.undJubany‑Baucells,O.(2010).
131EuropäischeKommission(2009e).
132VereinigtesKönigreich,EqualityAct2010.

Ungleichheiten und Mehrfachdiskriminierung im 
Zugang zur Gesundheitsversorgung

Anfang2010veranstaltetedieFRAeinerstesTreffenmit
ExpertenzumThema“UngleichheitenundMehrfachdis‑
kriminierungimZugangzurGesundheitsversorgung“.Die
Untersuchung,dieaufFeldforschungbasiert,befasstsich
mitderspeziellenVerwundbarkeit,diesichausderÜber‑
schneidungvonethnischerHerkunft,AlterundGeschlecht
beimZugangzurGesundheitsversorgungundbeideren
Qualitätergibt.AufderGrundlagederErgebnissewird
dieFRAdenEU‑InstitutionenundMitgliedstaatenraten,
wiemanderMehrfachdiskriminierungbeimZugangzur
GesundheitsversorgunginderEUbegegnenkann.

AkTiviTäT DER FRA

InmehrerenMitgliedstaatenentschiedenGerichteüber
Klagen,diealsFällevonMehrfachdiskriminierunghätten
behandeltwerdenkönnen.IndiesemZusammenhangist
auchwiederaufjeneFällezuverweisen,dieimAbschnitt
zurReligionbeschriebenwerden(Überschneidungenvon
Geschlecht,Religionund/oderethnischerHerkunft).Inder
PraxiswirdbeisolchenFällenzumeistalleinderDiskrimi‑
nierungsgrundderReligionbeachtet.DabeiistdieSituation
muslimischerFrauen,dieeinKopftuchtragen,einoffen‑
sichtlichesBeispielfürdasPotential,FällealsMehrfachdis‑
kriminierungeinzuordnen.Solangejedochdienationalen
GesetzgebungenkeineVorschriftenzuMehrfachdiskrimi‑
nierungumfassen,werdensolcheFällemeistunterdem
AspektderreligiösenDiskriminierungbehandelt.

InSchwedenbeispielsweisedurfteeinemuslimischeFrau
nichtaneinemAerobic‑Kursteilnehmen,weilsieeinKopf‑
tuchtrug.DasBezirksgerichtentschied,dassdieseinFall
vonDiskriminierungaufgrundderreligiösenÜberzeugung
sei,undverpflichtetedenSportverein,derFrau5000SEK
(500EUR)Entschädigungzuzahlen.DasGerichtargumen‑
tierte,dassdieRegelndesSportvereinsMenschenbenach‑
teiligen,derenreligiöseÜberzeugungesihnenverbietet,
dasKopftuchabzunehmen–diesseieinFallindirekterDis‑
kriminierung.NachGesprächenmitdemOmbudsmannfür
GleichbehandlungändertederSportvereinseineRegelnund
gestattetnunmehr,dassbeimTrainingimVereinKopftücher
getragenwerden.133

DasssichdieGründeGeschlechtundReligionüberschneiden
können,zeigteaucheineKampagneinBulgarien,die2010
zumErneuernvonpersönlichenAusweisenaufrief.Muslimi‑
scheFrauenmusstenfürdieAusweisfotosihreislamischen
Kopftücherteilweiseentfernen.ImJuni2010beschwerten
sichmehrereMuftisinProtestbriefenandieBehörden,dass
diesdenislamischenRegelnwiderspreche.134DieRegierung
unterstreichtjedoch,dasssiewährenddererwähntenKam‑
pagnestriktdementsprechendennationalenGesetzgefolgt

133Schweden,Diskrimineringsombudsmannen(2010a).
134Bulgarien,Български хелзинкски комитет(2010).
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sprechenkönnensollte.137Am1.Dezember2010wiesdie
BehördefürGleichbehandlungab,undzwarinErmangelung
eineskonkretselbstbetroffenenBeschwerdeführers.

InSchwedenbeschwertesicheineFraudiskriminiertwor‑
denzusein,alssiebeieinemBewerbungsgesprächfüreine
StelleineinemMotelwegenihrerEhemiteinemMuslim
beleidigtwordenwarundspäterdieStellenichtbekam.Die
InterviewerinhatteihrFragenzurKulturihresMannesundzu
seinergenerellenEinstellunggegenüberFrauengestellt.Sie
erklärte,siehabeschlechteErfahrungenmit„schwedischen
Mädchen,diemitImmigrantenzusammensind“,gemacht,
unddieFamiliedesMannesdürfenichtimRestaurantsitzen,
währendsiearbeite.DerOmbudsmannfürGleichbehandlung
brachtedenFallvorsArbeitsgericht,klagteaufDiskriminie‑
rungundBelästigungaufgrundvonGeschlecht,ethnischer
HerkunftundReligionundforderteeineEntschädigungin
derHöhevon200.000SEK(20.000EUR).138

EinandererFallinSchwedenbetrafeine48‑jährigeMathe‑
matiklehrerinpolnischerHerkunft,diesichfüreineStelle
aneinerweiterführendenSchuleinHallsbergbeworben
hatte.ObwohlsiequalifiziertwarundvieleJahreBerufs‑
erfahrungvorzuweisenhatte,wurdesienichteinmalzu
einemBewerbungsgesprächeingeladen.DerOmbudsmann
fürGleichbehandlungerreichte,dassderArbeitgebereine
Entschädigungvon40.000SEK(4.000EUR)zahlenmusste.
DerOmbudsmannhattebefunden,dassdieFrauaufgrund
ihresAlters,ihresGeschlechtsundihrerethnischenHer‑
kunftdiskriminiertwordensei.139ImVereinigtenKönig‑
reicherhielteineSchwarzafrikanerin,diefüreinglobales
Bauunternehmenarbeitete,eineAbfindungwegenunge‑
rechtfertigterEntlassungaufgrundvonrassistischerund
geschlechtlicherDiskriminierung.DieFrauwareinevon
fünfAngestellten,denengekündigtwordenwar–wobei
viervonfünfFrauenwarenundallefünfeinerethnischen
Minderheitangehörten.140

137Dänemark,DocumentaryandAdvisoryCentreonRacialDiscrimination
(DACoRD),FallNr.2426,2010.

138Schweden,Diskrimineringsombudsmannen(2010d),
FallANM2009/1300.

139Schweden,Diskrimineringsombudsmannen(2009b).
140Hinton,J.(2010).

sei.Dieseserlaubt,dassdiefotografiertePersonHutoder
Kopftuchträgt,solangebeideOhrenund1cmihresHaares
zusehensind.135

5.7.2.  Gleichbehandlungsstellen und 
Mehrfachdiskriminierung

UnterdenMitgliedstaatengibteseinenTrend,eineein‑
zigeGleichbehandlungsstelle zuschaffen,die sichmit
mehreren geschützten Gründen befasst, oder beste‑
hendeGleichbehandlungsstellenzusammenzulegen.Das
Vereinigte KönigreichundSchwedenetwabesitzenseit
2009jeweilseineeinzigeGleichbehandlungsstelle.Den‑
nochbeschäftigensichdieweitausmeistenGleichbehand‑
lungsstellennachwievornurmitDiskriminierungenaus
einemGrund.DieGleichbehandlungsstellen,dieDatenüber
Beschwerdenerheben,beidenenesummehrereDiskrimi‑
nierungsgründegeht,verzeichnensteigendeZahlensolcher
Fälle.Dieskönntedaraufhinweisen,dassRechtsberaterund
DiskriminierungsopfersichdiesesAnsatzeszunehmend
bewusstsind.

InBulgarienbeispielsweise,wodernationaleGesetzes‑
rahmenHinweiseaufMehrfachdiskriminierungenthält,
sinddieBeschwerdenwegenmehrererGründe,diedie
KommissionzumSchutzgegenDiskriminierungbearbei‑
tet,stetighäufigergeworden:2006warenes43,2009
bereits95.DerKommissionzufolgezeigtdies,dassdie
BeschwerdenkomplexerwerdenunddassKenntnisund
BewusstseinderÖffentlichkeitüberdenGesetzesrahmen
gestiegensind.136Dennochkannmandavonausgehen,dass
derGroßteilderFällevonMehrfachdiskriminierungnicht
alssolchebehandeltwird.BeiderGleichbehandlungsan‑
waltschaftinÖsterreich,diefürdieGleichbehandlungvon
MännernundFraueninderArbeitsweltzuständigist,ginges
2009inneunvon56BeschwerdenumMehrfachdiskriminie‑
rung,wiedieveröffentlichtenDatenderInstitutionzeigen.
LautDaten,diedieAntidiskriminierungsstelledesBundes
inDeutschlandvonAugust2006bisJuli2010erfasste,
betrafen308BeschwerdenMehrfachdiskriminierung–das
entspricht7,7%allerBeschwerden.

Esscheint,dassgemeldeteFällevonMehrfachdiskriminie‑
rungzweioderdreisichüberschneidendeGründebetreffen,
vondeneneinermeistdasGeschlechtist.InDänemark
schriebdasMedienunternehmenBerlingskeMediaimMärz
2010eineStellezumOrganisierenvonKonferenzenaus.Das
Dokumentations‑undBeratungszentrumzurassistischer
DiskriminierungbeschwertesichbeiderBehördefürGleich‑
behandlung,dassdieStellenausschreibungausmehreren
Gründendiskriminierendsei–Alter,ethnischeHerkunftund
Behinderung–,dader/dieAngestellte„gesund“,imAlter
zwischen25und45Jahrenseinund„fließendDänisch“

135AddendumNr.5zuArtikel9Absatz1,GesetzzurAusstellung
bulgarischerPersonaldokumente.

136Bulgarien,Комисия за защита от дискриминация(2010);die
exaktenZahlensindTab.1,Annex1zuentnehmen.
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Ausblick
Daskommende JahrbietetdenMitgliedstaatenerneut
Gelegenheit,denSchutzvorDiskriminierungenausGrün‑
denderReligionoderderWeltanschauung,dersexuellen
Ausrichtung,einerBehinderungoderdesAltersdergestalt
auszuweiten,dassauchBereichejenseitsdesArbeitsberei‑
chesunterDiskriminierungsschutzfallen.Dieswäredurch
verschiedeneInstrumenteundInitiativenzuerreichen–auf
EUEbenedurchdieAnnahmeder„horizontalen“Richtlinie.

InsbesondereinHinsichtaufdasWissenumdieeigenen
RechtegibtdierelativgeringeZahlderBeschwerden,die
beidenvielennationalenGleichbehandlungsstellenein‑
gehen,AnlasszurSorge.DennocherscheintdieTatsache,
dassbeivielenMitgliedstaatenimmerhineinAnstiegzu
verzeichnenwar,durchausermutigend.DamitdieGleichbe‑
handlungsstellenmitmaximalerEffektivitätarbeitenkön‑
nen,müssenallerdingsfürdaskommendeJahrgenügend
finanzielleMittelbereitgestelltwerden.

DieFünfjahresstrategiederEuropäischenKommissionzur
FörderungderGleichstellungvonFrauenundMännernbie‑
tetdieChance,dieProblemezuüberwinden,mitdenen
sichFrauenimBeschäftigungsbereichundbeimZugangzu
undderVersorgungmitGüternundDienstleistungenkon‑
frontiertsehen.ZudembefasstsiedieStrategieauchmit
FragenderGeschlechtsidentität.

DieRatifizierungderBehindertenrechtskonventiondurch
dieEUbietetguteVoraussetzungendafür,dieFörderung
derGleichstellungvonMenschenmitBehinderungenim
gesamtenZuständigkeitsbereichderEUvoranzutreiben.
Bis Ende 2011 wird die Europäische Kommission Vor‑
schlägezurErrichtungeinesRahmenszurÜberwachung
derDurchführungderKonventionunterbreiten,derdendie
BestimmungenvonArtikel33Absatz2derBehinderten‑
rechtskonventionentspricht.

Die Empfehlung des Europarates für Maßnahmen zur
BekämpfungvonDiskriminierungenaufgrunddersexuellen
AusrichtungoderderGeschlechtsidentitätgibtdenMitglied‑
staateneindeutigeStandardsundLeitlinienvor.DieUmset‑
zungderEmpfehlungindiePraxiswirdindenkommenden
JahrenwahrscheinlicheinegroßeHerausforderungdarstel‑
len.DieErkenntnisseausdergeplantenUmfragederFRA
überdieDiskriminierungs‑undViktimisierungs‑Erfahrungen
vonLGBT‑Personenkönntedazubeitragen,diebisherigen
Fortschrittezubeleuchten,undsiekönnteauchweitere
Verbesserungenanregen.

Esistabsehbar,dassdasderzeitigeWirtschaftsklimadie
EU‑Mitgliedstaaten vor große Probleme stellen wird,
inSachenAltersdiskriminierungdieZielederStrategie
Europa2020zuerreichen,dieunteranderembessere
BeschäftigungsmöglichkeitenundbessereArbeitsbedin‑
gungenfürältereMenschenvorsehen.

MehrfachdiskriminierungenbleibenweiterhineinFaktum,
dassichwederimRechtderEUoderderMitgliedstaaten
nochinderVorgehensweisederGerichteundGleichbe‑
handlungsstellenwesentlichniederschlägt.DasWissenum
Mehrfachdiskriminierungenzuverbessern,verstärktfür
Mehrfachdiskriminierungzusensibilisierenundsieinden
verschiedenenjuristischenKontextenzuberücksichtigen,
isteinenotwendige,wennauchschwierigeAufgabefür
diekommendenJahre.
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DiesesKapitellegtdar,wiesichPolitikundPraxisaufdem
GebietderethnischenDiskriminierungundderrassistisch
motiviertenStraftateninderEUunddenMitgliedstaaten
entwickelten.EsgehtdabeiaufEntwicklungenindenBerei‑
chenBeschäftigung,Gesundheitswesen,Wohnraumund
Bildungein.EingangsuntersuchtdasKapiteldieallgemeine
FragederDatenerhebung,dieauchimZusammenhangmit
demspätereingehendbehandeltenThemaderrassistisch
motiviertenStraftatenwiederaufgegriffenwird.Zusam‑
menmitKapitel5überGleichbehandlungundNichtdis‑
kriminierung,dasvorallemanderedurchEU‑Richtlinien
verboteneDiskriminierungsgründewieGeschlecht,Religion
oderWeltanschauung,BehinderungodersexuelleAusrich‑
tungbehandelt,gibtdiesesKapiteleinenallgemeinenund
umfassendenÜberblicküberdasThemaDiskriminierung
undGleichbehandlung.BesondersfürInformationenzu
übergreifendenThemenimBereichderDiskriminierung
und Gleichbehandlung ist Kapitel 5 das einschlägige:
Rechtsbewusstsein,Gleichbehandlungsstellen,Statistiken
zuBeschwerdenüberethnischeDiskriminierungsowie
Mehrfachdiskriminierungwerdendortbehandelt.

6.1.  Datenerhebung
DieAgenturderEuropäischenUnionfürGrundrechte(FRA)
hattebereits in früherenVeröffentlichungenwieetwa
ihrenJahresberichtendaraufhingewiesen,dassdieErhe‑
bungzuverlässigerundvergleichbarerDatenunerlässlich
ist,umStrategienzurBekämpfungvonUngleichbehand‑
lungauszuarbeitenunddenErfolgneuerMaßnahmenzu
messen.AllerdingsistdieErhebungvonnachethnischer
HerkunftaufgeschlüsseltenDatenineinigenMitgliedstaaten

Rassismus und ethnische 
Diskriminierung

Das Verbot der Diskriminierung aufgrund der ethnischen Herkunft ist im internationalen und europäischen Recht fest 
verankert. Dennoch belegen Gerichtsverfahren und Studien in der Europäischen Union (EU), dass Rassismus in den 
Bereichen Arbeitswelt, Gesundheitswesen, Wohnraum und Bildung nach wie vor ein erhebliches Problem darstellt. 
Täglich werden auf europäischem Boden rassistisch motivierte Straftaten begangen. Um das Ausmaß von Rassismus 
und ethnischer Diskriminierung vollständig erfassen zu können, wäre die Erhebung umfassender und vergleichbarer 
Daten hilfreich. Die Einführung entsprechender Systeme der Datensammlung schreitet jedoch weiterhin nur langsam 
voran. Es gab andererseits aber Bemühungen, Gleichbehandlung ohne Unterschied der ethnischen Herkunft zu fördern.

6

WichtigeEntwicklungenimBereich
RassismusundethnischeDiskriminierung:

• DiskriminierungimBereichderBeschäftigungbliebein
weitverbreitetesPhänomen.DazuzähltenetwaFällevon
DiskriminierungenimZusammenhangmitStellenangeboten,
Einstellungsverfahren,ArbeitsbedingungenundEntlassungen.

• DerZugangzumGesundheitswesenbleibtauchabhängigvon
Bemühungen,Sprachbarrierenzuüberwindenbzw.kulturelle
Vielfaltzuberücksichtigen.ImFallvonirregulärenMigranten
warderZugangzuärztlicherVersorgungauchwesentlich
davonabhängig,obMitarbeiterimGesundheitswesen
untereinerVerpflichtungstehen,Personenohne
AusweispapieredenEinwanderungsbehördenzumelden.

• ObwohlnurinwenigenMitgliedstaatenformalrechtlichebzw.
administrativeHindernissefürdenZugangzuSozialwohnungen
bestanden,deuteteneinigeAnzeichendaraufhin,dassPersonen,die
Minderheitenangehören,weiterhinaufgrunddirekterbzw.indirekter
DiskriminierunginqualitativgeringwertigerenWohnungenleben.

• SegregationimBildungsbereichbliebeinProblem,dasinerster
LinieRoma‑KinderineinerReihevonMitgliedstaatenbetrifft.In
Mitgliedstaaten,indenenSchulbehördenDatenzumRechtsstatus
derSchülerundderenElternerhebenmüssenundverpflichtet
sind,dieseweiterzumelden,wirdderZugangderKinderirregulärer
MigrantenzurBildungdefactobeschränkt.EinigeMitgliedstaaten
gingendazuüber,nachethnischerHerkunftaufgeschlüsselteDaten
zuerheben–waseinewichtigeEntwicklungist,umpotenziell
diskriminierendePraktikenerfassenunderkennenzukönnen.

• DiemeistenMitgliedstaaten,dieDatenzurassistisch
motiviertenStraftatenerheben,verzeichneten
einenAnstiegdergemeldetenStraftaten.
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blieben(wiedemNationalenRatfürstatistischeInformatio‑
nen–Conseil national de l’information statistique,CNIS,und
derNationalenDatenschutzbehörde–Commission nationale 
de l’informatique et des libertés,CNIL).3

InUngarnveröffentlichtenderparlamentarischeBeauf‑
tragtefürdieRechtenationalerundethnischerMinderhei‑
ten(Nemzeti és Etnikai Jogok Országgyűlési Biztosa)und
derBeauftragtefürDatenschutzundInformationsfreiheit
(Adatvédelmi Biztos)einengemeinsamenBerichtundeine
ReihevonEmpfehlungenzurDatensammlung.DerBericht
erörtertfolgendeThemen:DerZugangzuethnischerHer‑
kunftinGleichstellungs‑undNichtdiskriminierungsmaßnah‑
men,MöglichkeitenderEinführungobjektiverKriterienfür
dieZugehörigkeitzuMinderheitengruppenzumZweckeder
politischenVertretungundderWahrungderMinderheiten‑
rechte,ÜberwachungderErstellungvonPersonenprofilen
aufderBasisderRasseundÜberwachungrassistischmoti‑
vierterHassverbrechensowieLeitlinienfürdieMedien.4

ImSeptember2010verabschiedetedas litauischePar‑
lamenteinenBeschluss,derderRegierungempfiehlt,
denAktionsplanzurnationalenGleichstellungsstatistik5

3 Frankreich,Comitépourlamesuredeladiversitéetl’évaluationdes
discriminations(2010).

4 Ungarn,OrszággyűlésiBiztosokHivatala(2009).
5 Litauen,LygiuGalimybiuKontrolieriausTarnyba(2009).

besondersproblematisch.Datenbenötigtmandabeinicht
nurumfestzustellen,wievieleBeschwerdenüberDiskri‑
minierung(Kapitel5überGleichbehandlungundNicht‑
diskriminierung) oder rassistischmotivierte Straftaten
(Abschnitt6.6.)gemeldetwurden,sondernauchzuallge‑
meinerenBereichenwieArbeitswelt,Wohnraum,Bildung
undGesundheitswesen.

Auf dem Gebiet der Datenerhebung gab es verschie‑
deneEntwicklungen.BeispielsweiserichteteFinnlandim
Jahr2008eineeigeneÜberwachungsgruppeein,deren
Aufgabedarinbesteht,dienationaleErhebungvonDaten
zurDiskriminierungzuunterstützen.ImJahr2010nahm
dieGruppeeinenAktionsplanfürdenZeitraum2010‑2013
anundkonzentriertesichdarauf,eineDatenerhebungim
BereichdesArbeitslebenszuentwickeln,insbesonderein
BezugaufdieAufsichtsbehördenfürSicherheitundGesund‑
heitsschutzamArbeitsplatz.

InFrankreichwerdenkeineDatenzurethnischenHerkunft
erhoben.TrotzwiederholterEmpfehlungendesAusschus‑
seszurBeseitigungvonrassistischerDiskriminierung(Com‑
mittee on the Elemination of Racial DiscriminationCERD)
derVereintenNationen(United Nations,UNO)umfasstder
ZensuskeineethnischenDaten.Inseinenabschließenden
BemerkungenzuFrankreich,diederCERDalsTeilseiner
LänderberichterstattungimAugust2010veröffentlichte,
fordertederAusschuss,eineFragezurethnischenHerkunft
indenZensusaufzunehmen.DieFragesollte„aufrein
freiwilligerundanonymerBasis”erfolgenundeinereine
Eigenbeschreibungdarstellen.1ImJuni2010riefauchdie
EuropäischeKommissiongegenRassismusundIntoleranz
(ECRI)diefranzösischenBehördendazuauf,„dieErhebung
vonDateninsAugezufassen,dienachKategorienwie
ethnischerodernationalerHerkunft,Religion,Spracheoder
Nationalitätaufgeschlüsseltsind,umsoErscheinungsfor‑
menvonDiskriminierungzuermitteln[…]“.2

ImJahr2009richtetederfranzösischeBeauftragtefürViel‑
faltundChancengleichheit(Commissaire à la diversité et à 
l‘égalité des chances)einenAusschussfürdieMessungund
BewertungderVielfaltundDiskriminierung(Comité pour la 
mesure de la diversité et l‘évaluation des discriminations)
ein,„umFrankreichindieLagezuversetzen,denaktuellen
StandderDiskriminierungeinzuschätzen“.DerAusschuss
veröffentlichteseineErgebnisseimFebruar2010undemp‑
fahlunteranderem,eineFragezumGeburtslandderEltern
desBefragtenindenZensusaufzunehmen.Zudembetonte
derAusschuss,dassmanverstärktForschungs‑undProbe‑
erhebungenmitalternativenMethodenzurMessungder
Diskriminierungdurchführenmüsse,wieetwadasAbstellen
aufdenFamiliennamen,BeobachtungenvorOrtundmögli‑
cherweiseFragenzurethnischenHerkunftgemäßEigenbe‑
schreibungdesBefragten.Voraussetzungseiallerdings,dass
dieseInformationenunterAufsichtderzuständigenStellen

1 VereinteNationen(CERD)(2010),S.3.
2 Europarat,ECRI(2010a), S.45.

VielversprechendePraktik

Die Hilfe der Medien bei der Berichterstattung 
über ethnische Diskriminierungen 
DasitalienischeAmtgegenethnischeDiskriminierung(Ufficio 
Nazionale Antidiscriminazioni Razziali,UNAR)hateineIni‑
tiativeinsLebengerufen,welchedieBerichterstattungvon
ZeitungenundWebsitesverfolgt.Zielist,auchsolcheFälle
vonethnischerDiskriminierungregistrierenzukönnen,die
zwarderPolizeioderdenJustizbehördennichtgemeldet,
aberindenMedienberichtetwurden.

UNAR (2010)RelazionealPresidentedelConsigliodeiMinistrisull’attivitàsvolta
nel2009, Rom: UNAR, S. 3

„Von den 23 500 Personen, die im Rahmen der Erhebung der 
FRA zu Minderheiten und Diskriminierung (EU‑MIDIS) befragt 
wurden und einer ethnischen Minderheit angehören oder 
einen Migrationshintergrund haben, hatten drei von vier 
Befragten in Irland (74 %) und Schweden (72 %) sowie rund 
drei von fünf Befragten in Frankreich (61 %), Portugal (62 %) 
und den Niederlanden (62 %) keine Einwände gegen die 
Bereitstellung von Informationen über ihre ethnische Herkunft 
für einen Zensus. Sie wurden nach ihrer Bereitschaft gefragt, 
Daten über ihre ethnische Herkunft und Religion als Teil eines 
Zensus auf anonymer Basis bereitzustellen, wenn dies zur 
Bekämpfung der Diskriminierung beitragen könnte.“

BerichtüberdiewichtigstenErgebnissevonEU‑MIDIS (EU‑MIDISMainResults
Report), S. 85‑86
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VierteldieserPersonenglaubteallerdings,dassdiesauf
Diskriminierungzurückzuführenwar.11Manmussindiesem
Zusammenhangdaraufhinweisen,dassdieseErgebnisse
ausverschiedenenStaatennichtdirektvergleichbarsind,da
dieBefragungenaufunterschiedlichenMethodenbasieren.
EineBefragungderMehrheitsbevölkerungschließlichergab
inRumänien (Instituut Roman Petra Evaluiere si Strategie 
IRES, Sonde de Pinie, Herceptin publik a Minorität Römer),
dasssichnur54%derBefragtenvorbehaltlosvorstellen
konnten,mitRomazusammenzuarbeiten.BeiderFrage
nachmöglichenungarischenArbeitskollegen lagdiese
Zahlbei69%,imFallevonmöglichendeutschenKollegen
garbei84%.BereitsinfrüherenJahresberichtenhatdie
FRAdaraufhingewiesen,dassstatistischeErhebungenaus
mehrerenMitgliedstaatenbelegen,dassunterMigranten
undMinderheitenverglichenmitderMehrheitsbevölke‑
rungdieArbeitslosenquotenhöherunddieLöhneniedriger
sind,auchwennsieübervergleichbareQualifikationenund
Erfahrungverfügen.ImJahr2010ergänztenUmfragenaus
Belgien,12Italien13 und Österreich14dieseFeststellungen.

6.2.2.  Fälle von Diskriminierung in der 
Beschäftigung

DieAussagenausdiesenStudiensindambesteninder
ZusammenschaumitBeschwerdenundGerichtsverfahren
wegenDiskriminierungamArbeitsplatzzubetrachten.
FällevonDiskriminierungimBereichBeschäftigungsindim
ZusammenhangmitStellenangeboten,Einstellungsverfah‑
ren,ErfahrungenamArbeitsplatzundEntlassungendenkbar.

DerletzteJahresberichtderFRA,derwichtigeMenschen‑
rechtsentwicklungeninderEU2009behandelt,schildert
diskriminierendeStellenangebote invierMitgliedstaa‑
ten.Beispiele füreine solcheDiskriminierungwurden
imJahr2010ausDänemarkundFrankreichberichtet.In
FrankreichentschieddieKommissiongegenDiskriminie‑
rungundfürChancengleichheit(Haute autorité de lutte 
contre les discriminations et pour l’égalité,HALDE),dassein
StellenangeboteinesWeinerzeugersdiskriminierendwar,
dasnicht‑sesshaftePersonen(Travellers)undNordafrikaner
ausdrücklichausschloss.15InDänemarkkonstatiertedas
Dokumentations‑undBeratungszentrumzuethnischerDis‑
kriminierung(Dokumentations‑ og Rådgivningsceneret om 
Racediskrimination,DRC),dasszwarzahlreicheFällediskri‑
minierenderStellenangeboteerfasstwerden,aberoffen‑
barwederArbeitsministeriumnochPolizeiirgendwelche
Maßnahmendagegenergreifen.16Alsäußerstwirksame
MethodezurFeststellungdiskriminierenderEinstellungsver‑
fahrenerwiesensichDiskriminierungstests.ImFebruar2010
wurdendieErgebnissedererstensystematischenStudiezu

11 Coenders,M.et al(2010).
12 Corluy,V.,undVerbist,G.(2010).
13 Italien,ITIsmu,Censis,Iprs(2010).
14 Österreich,BundeskanzleramtÖsterreich,BundesministerinfürFrauen

undÖffentlichenDienst(2010).
15 SieheFrankreich,Hauteautoritédeluttecontrelesdiscriminationset

pourl’égalité(HALDE)(2010).
16 Dänemark,DACoRD(2010),S.17‑18.

anzunehmen.6InpolengelangtedieForderungnacheinem
SystemzurErhebungundAuswertungsozialerunddemo‑
grafischerDatenfürdieÜberwachungvonRassismus,eth‑
nischerDiskriminierungundFremdenfeindlichkeiterneut
aufdiepolitischeTagesordnung.7

6.2.  Beschäftigung
WieschonindenvergangenenJahrenwarenBeschwer‑
denüberethnischeDiskriminierungimArbeitslebenweit
verbreitet.FürBelgien,Deutschland, Frankreichunddie
Niederlandegilt,dassdiesderBereichist,indemamhäu‑
figstenDiskriminierunggemeldetwird.8Ineinigenanderen
MitgliedstaatendagegenliegenfastgarkeineBeschwerden
vor,waserfahrungshalberaufunzureichendeErfassungs‑
methodenunddiefehlendeBereitschaftderÖffentlichkeit
zurückzuführenist,Vorfällezumelden.Nachwievorzeigt
sichDiskriminierunginStellenangeboten,imZugevonEin‑
stellungsverfahrenundanderenPraktiken.IneinigenFällen
fußtdieDiskriminierungaufMerkmalen,diezumindestindi‑
rektmitderethnischenHerkunftinZusammenhangstehen,
wiebeispielsweisederSprache.Kapitel5überGleichbe‑
handlungundNichtdiskriminierungweistdaraufhin,dass
auchdieReligionszugehörigkeitoftmalsengmitderethni‑
schenZugehörigkeitverbundenist(dasKapitelbehandelt
FälleimZusammenhangmitderZurschaustellungreligiöser
oderkulturellerSymbolebeiderArbeit).

6.2.1.  Verbreitung von Diskriminierung 
im Arbeitsleben

InmehrerenMitgliedstaatenwurdenMinderheitenbefragt,
welcheundwiehäufigsiesubjektivErfahrungenmitDiskri‑
minierunggemachthatten.InDeutschlandergabdiejährli‑
cheBefragungvon1000ErwachsenentürkischerHerkunftin
Nordrhein‑Westfalen,9dassDiskriminierungamhäufigsten
amArbeitsplatzoderinderSchulebzw.Universität(50,6%)
sowiebeiderArbeitssuche(40,2%)wahrgenommenwird.
Inlitauen10gaben11%derRussen,11%derPolenund
14%derWeißrussenineiner2010durchgeführtenBefra‑
gungan,dasssiesichindenvergangenen12Monaten
ausGründenderethnischenHerkunftdiskriminiertoder
belästigtgefühlthatten,wobeiderBeschäftigungsbereich
amhäufigstengenanntwurde.IneinerUmfrageinden
Niederlandenerklärten71%derAngehörigenethnischer
Minderheiten,dassihreBewerbungenaufStellenange‑
boteabgewiesenwordenwaren.Nuretwasmehralsein

6 Litauen,BeschlussdeslitauischenParlaments/21.September2010/
No.XI‑1028.

7 Klaus,W.andFrelak,J.(Hrsg.)(2010).ZurvorgenanntenInitative
siehe:Polen,PełnomocnikRząduds.RównegoTraktowania(2010).

8 BerichtetvonderMeldestellezumSchutzvorDiskriminierung
AntwerpeninBelgien,derHALDEinFrankreich,Anti‑
DiskriminierungsstellenindenNiederlanden,undverschiedenen
zivilgesellschaftlichenOrganisationenoderAnti‑Diskriminierungsbüros
inKöln,München,BerlinundHamburg;sieheRAXEN‑Berichtean
dieFRA.

9 Sauer,M.(2010).
10 Litauen,Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų institutas

(2010).
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DiskriminierungstestsinDeutschlandseitMitteder90er‑
Jahreveröffentlicht.17Siezeigte,dassBewerbermittürkisch
klingendemNamendiskriminiertwerdenundschwerer
einenArbeitsplatzfinden.DieForscherhatten528öffentlich
ausgeschriebenePraktikumsstellen„getestet“undfestge‑
stellt,dassBewerbermittürkischenNameninsgesamt14%
wenigerpositiveAntwortenseitensderArbeitgebererhiel‑
tenals„deutsche“Bewerber,wobeidieDiskriminierungs‑
rateinkleinenBetriebenerheblichhöherausfiel.Inden
NiederlandenhattesicheinMannnicht‑niederländischer
HerkunftaufeineStellealsBewährungshelferbeworben
undwarnichtzumVorstellungsgesprächeingeladenwor‑
den,obwohlerüberdieerwünschtenQualifikationenund
Arbeitserfahrungverfügte.AlsersichunterAngabeeines
anderenGeburtsortesundeinesniederländischenNamens
erneutbewarb,wurdeerzueinemVorstellungsgespräche
eingeladen.DieKommissionfürGleichbehandlung(Com‑
missie Gelijke Behandeling,CGB)entschied,dassessich
umeinenFallvonethnischerDiskriminierunghandelte.18

InFrankreichtesteteeinFeldversuch,wiejungeMenschen
imRaumParisdiskriminiertwerden.DerVersuchanaly‑
siertedreiDiskriminierungsgründe:Geschlecht,Wohngebiet
(nachQualität)undethnischeHerkunft(Frankreichoder
Marokko).19DieForscherreichten3864Lebensläufefür
307Stellenangeboteein.DerFeldversuchzeigtenichtnur,
dassMarokkanerwenigerpositiveAntwortenerhielten,
sondernauch,dassFrauenstärkeralsMännervonAusgren‑
zungaufgrunddesWohngebietsbetroffenwaren,sodass
marokkanischeFrauenauseinembenachteiligtenWohnge‑
bietammeistendiskriminiertwurden.Informationenzum
PhänomenderMehrfachdiskriminierungenthältKapitel5
überGleichbehandlungundNichtdiskriminierung.Weitere
BeispielezurDurchführungvonDiskriminierungstestsfinden
sichimAbschnitt6.4.überWohnraum.

17 Kaas,L.et al(2010).
18 Niederlande,CommissieGelijkeBehandeling(2010).
19 Duguet,E.et al(2010).

WasDiskriminierungserfahrungenamArbeitsplatzbetrifft,
soerkanntedasEqualityTribunalinIrlandimOktober2010
vierpolnischenMigranten,dieineinemIndustriebetrieb
beschäftigtwaren,eineEntschädigungzu,nachdemsie
„vorsätzliche,offenkundigeunduneingeschränkte“ras‑
sistischeBeschimpfungenamArbeitsplatzerlebthatten.
DenArbeiternwarverbotenworden,währendderMit‑
tagspausenmiteinanderPolnischzusprechen,siewurden
beschimpftundmusstensichanhören,dassPolenundpol‑
nischesEssenunangenehmröchen.20

DiskriminierungimZusammenhangmitderBeendigung
vonArbeitsverträgenwurdeinmehrerenMitgliedstaaten
gemeldet.InFinnlanderhielteinPraktikantmitRoma‑
HintergrundeineEntschädigung,nachdemdasUnterneh‑
menihnbereitsnachdemerstenTagseineszweiwöchigen
Praktikumsentlassenhatte,weilesnacheigenerAngabe
negativeRückmeldungenseitensseinerKundenerhalten
hatte.21InFrankreichverurteiltedasVersaillerBerufungsge‑
richteinenGerichtsvollzieher,eineEntschädigunganeinen
früherenMitarbeiterzuzahlen.Dieserwaraufdiskriminie‑
rendeWeiseentlassenworden,nachdemerregelmäßig
ZielscheiberassistischerBemerkungengewesenwar,die
seinenordafrikanischeHerkunftmitislamistischemTerroris‑
musinVerbindungbrachten.22InDeutschlanderklärtesich
einArbeitgeberbereit,einemPraktikantenmitasiatischem
HintergrundeineEntschädigungzuzahlen,dessenVertrag
nichtverlängertwordenwar,weildasUnternehmen„deut‑
scheMitarbeiter“bevorzugte.23InIrlandgabdasEquality
TribunalderBeschwerdeeineslitauischenKlägersstat.,Er
warhäufigenBeschimpfungenausgesetztgewesen,die
späterzuseinerungerechtfertigtenEntlassungführten.24

6.2.3. Sprache und Akzent 

WieKapitel5überGleichbehandlungundNichtdiskrimi‑
nierunginBezugaufdieReligionoderWeltanschauung
erörtert,lassensichunterbestimmtenUmständenauchdie

20 Holland,K.(2010).
21 Finnland,Vähemmistövaltuutettu(2010).
22 Frankreich,HALDE(2009).
23 Deutschland,AntidiskriminierungsstelledesBundes (2010).
24 Irland,EqualityTribunal(2010).

VielversprechendePraktik

Gemeinden beteiligen sich an 
Diskriminierungstests
In Belgien startete die Regierung der Region Brüssel‑
HauptstadteinPilotprojekt,umvorallemPersonenmit
MigrationshintergrundbessereChancenaufArbeitzugeben.
VonAugustbisDezember2010verlangtenvierGemeinden
inBrüsselfürdieBesetzungbestimmtervakanterStellendie
EinsendungreinanonymerLebensläufe,umdenZugangzu
ausgewähltenStellenimöffentlichenSektorzuuntersuchen.
ImJanuar2011werdensichandereBrüsselerGemeinden
demPilotprojektanschließen.

Mitteilung vom Cabinet du Ministre Benoît Cerexe, 6. September 2010

VielversprechendePraktik

leitfaden zur Vielfalt bei der Einstellung von 
personal 
InFinnlandveröffentlichtedieStadtHelsinkiimNovember2009
einenLeitfaden,derManagernbeiderEinstellungvonMitarbei‑
ternmiteinemanderenkulturellenHintergrundhelfensollund
InformationenüberGleichbehandlung,Sprachkenntnisseundkul‑
turelleUnterschiedeenthält.DieLeitlinienempfehlen,Stellenbe‑
werbermitMigrationshintergrundeinzustellen,wennsieüberdas
gleicheQualifikationsniveauverfügenwieandereBewerberaus
derMehrheitsbevölkerung.DieStadtHelsinkibeabsichtigt,den
AnteilderZuwandereranderBelegschaftderStadtverwaltung
auf10%zuerhöhen,wasdemAnteilderZuwandererander
GesamtbevölkerungHelsinkisentspricht.

Finnland, Positive Action in Recruitment (Maahanmuuttajien positiivinen erityisko‑ 
htelu työhönotossa). Für mehr Informationen, siehe see www.hel.fi 
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SpracheundderAkzentnichtvonderethnischenHerkunft
trennen.ImJahr2010wurdenmehrereFällegemeldet,
indenendieSpracheoderderAkzentAnlasszuDiskrimi‑
nierunggaben.AuchwenndieseFällekeinklaresMuster
erkennenlassen,zeigensiedoch,inwieferndieSpracheim
ZusammenhangmitDiskriminierungundRassismuseine
Rollespielenkann.InDeutschlanderkanntedasArbeits‑
gerichtinHamburgeinemMannvonderElfenbeinküste
eineEntschädigungzu,weileraufgrundseinerethnischen
Herkunftunrechtmäßigindirektdiskriminiertwordenwar:
SeineBewerbungaufeineStellealsBriefträgerwardreimal
abgewiesenworden,obwohldieStelleunbesetztblieb.Ihm
warmitgeteiltworden,dassseineDeutschkenntnisseunzu‑
reichendseien,obwohlereineAusbildunginDeutschland
erfolgreichabgeschlossenundindeutschenBürosgear‑
beitethatte.25AuchdasLandesarbeitsgerichtinBremen
bestätigte,dassdieEntlassungeinerMitarbeiterinaufgrund
ihresrussischenAkzentseinFallvonunrechtmäßigerDis‑
kriminierungausGründenderethnischenHerkunftwar.
DieKlägerinwarvomneuenGeschäftsführereineskleinen
Logistikunternehmensentlassenworden,weildieKunden
angeblichnegativaufihrenrussischenAkzentreagieren
würden.26DerObersteGerichtshofDänemarksentschied
dagegenimFebruar2010,dasseskeinenVerstoßgegendas
Gleichbehandlungsgesetzdarstellt,wenneinUnternehmen
viervonsechsMitarbeiternentlässtunddabeialsAuswahl‑
kriteriumdasNiveauihrerDänischkenntnisseheranzieht.27

25 Deutschland,ArbeitsgerichtHamburg/25Ca282/09,26.Januar2010;
sieheauchDeutschland,AntidiskriminierungsstelledesBundes
(2010),NewsletterADS‑aktuellNr.1/2010,2.September2010.

26 Deutschland,LandesarbeitsgerichtBremen,1Sa29/10,
29.Juni2010;ArbeitsgerichtBremen‑Bremerhaven
Bremen/8Ca8322/09,25.November2009.

27 Sø‑&Handelsretten:SHRaf.12/04‑07Funktionærforhold – Usaglig 
opsigelse – Ligestilling og ligebehandling,SagF‑43‑06.

6.3.  Gesundheitswesen 
DieserAbschnittbehandeltethnischeDiskriminierungim
Gesundheitswesen.ZunächsterörterterMusterdergesund‑
heitlichenUngleichheit,wiesieinkürzlichveröffentlichten
Studienfestgestelltwurden.Anschließendlegterdar,wiesich
dieLagevonMigrantenohnegültigeAusweispapiereunddie
GewährleistungvonVielfaltimGesundheitswesen,einschließ‑
lichderpsychischenGesundheitsversorgung,entwickelten.

6.3.1. Gesundheitliche Ungleichheiten

EsgibtAnzeichendafür,dasssozioökonomischeFaktorenwie
Bildung,Einkommen,Geschlecht,aberauchethnischeHer‑
kunft,dieGesundheitEinzelnerbeeinflussen.Daherlässtdas
RegionalbüroEuropaderWeltgesundheitsorganisation(WHO)
dieGesundheitskluftundgesundheitlichenUngleichheiten
vonJuli2010bis2012untersuchen,umeinesolideGrundlage
fürdieEntwicklungeinerneueneuropäischenGesundheits‑
politikzuschaffen.WährenddererstenÜberprüfungsphase
sollbewertetwerden,wieausgeprägtdiegesundheitlichen
UngleichheiteninEuropasindundwelcheHindernisseund
MöglichkeitenfürderenBeseitigungbestehen.DerBerichts‑
entwurfweistdaraufhin,dassungleicheMachtverteilung
undungleicherZugangzuRessourcen,Möglichkeitenund
RechtenzugesundheitlichenUngleichheitenführen.Das
WHO‑Regionalbürobetont,dassdiepolitischeMitgestaltung
unddievollständigeUmsetzungderMenschenrechteeben‑
fallsunabdingbareFaktorensind,umdasGesundheitsniveau
zuhebenundUngleichheitenzumindern.28

NachdemdieMitteilungderEuropäischenKommission
Solidarität im Gesundheitswesen: Abbau gesundheitli‑
cher Ungleichheit in der EU,imOktober2009veröffent‑
lichtwurde,29entwickeltesicheindezidiertespolitisches
Interesse,sichmitdensozioökonomischenFaktorenfür
Gesundheitzubefassen.Sowohlderspanischealsauch
derbelgischeEU‑Ratsvorsitzgriffen–Ungleichheitenin
denGesundheitsstandardsalsvorrangigesThemaauf.30Der

28 VereinteNationen,WHO(2010).
29 EuropäischeKommission(2009a).
30 SieheRatderEuropäischenUnion(2010a).EineZuammenfassung

dervombelgischenRatsvorsitzausgerichtetenKonferenzzu
gesundheitlichenUngleichheitenistabrufbarunter:www.eutrio.
be/de/pressrelease/gesundheitliche‑ungleichheiten‑erfordern‑
einen‑integrierten‑ansatz.

Eine Untersuchung des phänomens Rassismus im Sport

Einem2010veröffentlichtenFRA‑BerichtzumThema
RassismusimSportzufolgewerdenAngehörigevon
MinderheitengruppenoftimHinblickaufihreArbeitsbe‑
dingungendiskriminiert.InmehrerenMitgliedstaaten
spielenausländischeProfifußballervorallemausafri‑
kanischenLändernimmerwiederunterbedenklichen
Bedingungenundwerden von ihren Klubs anders
behandeltalseinheimischeSpieler.DerBerichtver‑
weistaufexemplarischeProbleme,nenntaberauch
BeispielefürvielversprechendePraktiken.

FRA (2010),Rassismus,ethnischeDiskriminierungundAusgrenzungvon
MigrantenundAngehörigenvonMinderheitenimSport:Einverglei‑
chenderÜberblicküberdieSituationinderEuropäischenUnion

AkTiviTäT DER FRA 

„Je stärker eine Gruppe ausgegrenzt wird, desto gefährdeter 
ist sie. Dennoch bedeutet ein Migrationshintergrund, die 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten ethnischen Gruppe 
oder eine Behinderung nicht zwangsläufig, dass eine 
Person deswegen gefährdeter oder einem größeren Risiko 
ausgesetzt ist. Vielmehr wird die höhere Gefährdung durch 
das Zusammenwirken mehrerer Faktoren verursacht. Zu diesen 
Faktoren gehören Armut, Ungleichbehandlung, Diskriminierung, 
verschiedene Bedrohungslagen (z. B. sexueller Missbrauch), das 
vorherrschende Auftreten oder die Prävalenz von Krankheiten 
(z. B. HIV) und die Gefahr von Epidemien (z. B. Grippe).“

WHO‑Regionalbüro für Europa (2010): Interimfirstreportonsocialdeterminants
ofhealthandthehealthdivideintheWHOEuropeanregion

http://www.eutrio.be/de/pressrelease/gesundheitliche-ungleichheiten-erfordern-einen-integrierten-ansatz
http://www.eutrio.be/de/pressrelease/gesundheitliche-ungleichheiten-erfordern-einen-integrierten-ansatz
http://www.eutrio.be/de/pressrelease/gesundheitliche-ungleichheiten-erfordern-einen-integrierten-ansatz
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AusschussfürSozialschutz,derfürdieKoordinierungder
offenenKoordinierungsmethodefürSozialschutzundsoziale
Eingliederungzuständigist,empfahlimMai2010inseiner
StellungnahmezurobengenanntenKommissionsmittei‑
lung,zusätzlicheMaßnahmenzuergreifen,umdieGesund‑
heitgefährdeterGruppenzuverbessern,zudenenauch
PersonenmitbestimmtenMigrationshintergründenoder
AngehörigebestimmterethnischerMinderheitengehören.31

AuchaufnationalerEbenekönnenindreiMitgliedstaaten
politischeEntwicklungenindiesemBereichbeobachtetwer‑
den.InBelgienzeigendieErgebnissedesForschungsprojekts
Gesundheits‑Ungleichheiten(Tackling health inequalities 
in Belgium,TAHIB),dassbeiethnischenMinderheitendie
WahrscheinlichkeiteinesschlechterenGesundheitszustands
erheblichhöherist.Dieslässtsichdurchdenstatistischen
Tatbestanderklären,dasssieeinenniedrigerensozioökono‑
mischenStatushabenundinärmerenVerhältnissenleben.
Umdementgegenzusteuern,wurdealserstenSchritteine
bessereBeobachtungdesPhänomensvorgeschlagen.32In
ähnlicherWeisemachtdieAll‑Ireland Traveller Health Study
(2010),33dieIrlandunddaszumVereinigten Königreich
gehörigeNordirlandabdeckt,aufgroßegesundheitliche
Unterschiedezwischendennicht‑sesshaftenTravellersund
dersesshaftenBevölkerungaufmerksam.Sobeträgtetwa
derUnterschiedinderLebenserwartungelfJahre.Auchdie
gesundheitlichenUngleichheitenzwischenderRoma‑und
derNicht‑Roma‑Bevölkerungsinderheblich–aufdiesen
UmstandgehtdervorliegendeBerichtimFokus‑Kapitel
überRomaein.SchließlichhatdieEuropäischeKommis‑
siongegenRassismusundIntoleranz(ECRI)dasVereinigte 
KönigreichinihremBerichtvomDezember2009nach‑
drücklichdazuaufgefordert,sichweiterhinzubemühen,die
UngleichheitenimGesundheitszustandundbeimZugang
zuGesundheitsversorgungabzubauen,denenAngehörige
schwarzerundethnischerMinderheitengruppenausgesetzt
sind.34DieswarauchdieBotschaftdesimFebruar2010
veröffentlichtenBeitragsFaire Gesellschaft, gesunde Leben
(Fair Society, Healthy Lives)35–derBeitragistErgebniseiner
zweijährigenUntersuchungderunabhängigenKommis‑
sionzurstrategischenÜberprüfungdergesundheitlichen
UngleichheiteninEngland.

6.3.2. Irreguläre Migranten

Die Mitgliedstaaten haben sich im Rahmen mehrerer
internationalerVerträgeverpflichtet,allenihrenRechts‑
unterworfenen das Recht auf Gesundheitsversorgung
zugewährleisten.MitArtikel12Absatz1desInternati‑
onalenPaktsüberwirtschaftliche,sozialeundkulturelle
Rechte(ICESCR)erkennensiedasRechtjedesEinzelnen
aufdenhöchstenzuerreichendenStandardphysischer

31 RatderEuropäischenUnion(2010b).
32 WeitereInformationenzumProjektabrufbarunter:

www.belspo.be/belspo/fedra/proj.asp?l=fr&COD=TA/00/15.
33 Irland,Paveepoint(2010).
34 SieheEuroparat,ECRI(2010b),S.32.
35 Marmot,M(2010)Fair Society, Healthy Lives,abrufbarunter:

www.marmotreview.org.

undpsychischerGesundheitan(sieheKapitel10überdie
internationalenVerpflichtungenderEU‑Mitgliedstaaten).Im
Jahr2010empfahldasMinisterkomiteedesEuroparateszum
Themagood governanceimGesundheitswesen,dassdie
GesundheitssystemeaufdenGrundsätzenderUniversalität,
SolidaritätundZugänglichkeitbasierensollten.36Einbald
erscheinenderBerichtderFRAüberirreguläreMigranten
zeigtjedoch,dasssichdieVorgehensweisenderMitglied‑
staatenbeiderBereitstellungmedizinischerVersorgungfür
irreguläreMigrantenstarkunterscheidenundoftimWider‑
spruchzuinternationalenStandardsstehen.37

EinigeMitgliedstaatenführteneineMeldepflichtein,die
MitarbeiterimGesundheitswesendazuverpflichtet,die
vonihnenbehandeltenirregulärenMigrantenzumelden.
DasdeutscheInnenministeriumstelltekürzlichklar,dass
dieärztlicheSchweigepflichtVorrangvorderMeldepflicht
habe.38InfolgedessensindMitarbeiterimGesundheitswe‑
sen,darunterauchjeneindenVerwaltungsabteilungen
derKrankenhäuser,vonderVerpflichtungentbunden,den
EinwanderungsbehördenirreguläreMigrantenzumelden.
SomitistirregulärenMigrantenderZugangzurunmittelba‑
renmedizinischenVersorgunggewährt.39EineMeldepflicht
bestehtjedochweiterhinfürSozialämter.40SelbstinStaaten,
indenenkeinesolchstrengenVorschriftengelten,kann
esvorkommen,dassMitarbeiterderGesundheitsdienste
generelloderinEinzelfällenaufgefordertwerden,mitden
EinwanderungsbehördenoderderPolizeizusammenzuar‑
beiten.Dieskanndazuführen,dassirreguläreMigranten
Angstdavorhaben,GesundheitsdiensteinAnspruchzu
nehmen.DiesverdeutlichenEntwicklungeninItalien,wo
derVorschlag,eineMeldepflichtfürMitarbeiterimGesund‑
heitsweseneinzuführen,imJahr2009heftigdiskutiert,
aberdanndochnichtangenommenwurde.41Dieletztlich
angenommenenGesetzesänderungenstelltenjedochdie
illegaleEinreiseunddenillegalenAufenthaltvonDritt‑
staatsangehörigenunterStrafe.42DieöffentlicheDebatte
zudiesemThemaverunsichertedieirregulärenMigranten
undhieltvielevonihnendavonab,dieGesundheitsdienste
inAnspruchzunehmen.43

36 Europarat,Ministerkomitee,RecommendationCM/Rec(2010)6ofthe
CommitteeofMinisterstomemberstatesongoodgovernancein
healthsystems,31.März2010.

37 FRA(2011)Fundamental Rights of Irregular Immigrants in the 
European Union.GründlichererörternwirddenZugangirregulärer
MigrantenzurmedizinischenVersorgungderinKürzeerscheinende
FRA‑BerichtCase Study of Ten Countries in the European Union on 
Access to Healthcare.

38 Deutschland,MinisteriumdesInneren,Allgemeine
VerwaltungsvorschriftzumAufenthaltsesetz,26.Oktober2009.

39 FRA(2011)Fundamental rights of migrants in an irregular situation 
in the European Union.

40 KatholischesForum(2010)LebeninderIllegalität.
41 SiehedielandesweiteKampgane“Divietodisegnalazione”

(Meldenverboten),abrufbarunter:www.immigrazioneoggi.it/
documentazione/divieto_di_segnalazione‑analisi.pdf.

42 Italien,Legge15luglio2009,n.94.
43 WeitereInformationenzumGesetzundseinenAuswirkungenaufden

ZugangzumedizinischerVersorgungfürirreguläreMigrantensiehe:
PlatformforInternationalCooperationonUndocumentedMigrants
(PICUM)(2010),S.9,undLeVoy,M.undGeddie,E.(2009).

http://www.belspo.be/belspo/fedra/proj.asp?l=fr&COD=TA/00/15
http://www.marmotreview.org
http://www.immigrazioneoggi.it/documentazione/divieto_di_segnalazione-analisi.pdf
http://www.immigrazioneoggi.it/documentazione/divieto_di_segnalazione-analisi.pdf
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seitmehralssiebenJahreninDänemarkleben,selbstfür
dieentstehendenÜbersetzungskostenaufkommenmüssen.

6.3.4. psychische Gesundheit 

DieRücksichtnahmeaufkulturelleVielfaltistbeigrund‑
sätzlichermedizinischerBetreuungpsychischKrankervon
besondererBedeutung.WiePatienten ihre Symptome
beschreiben,variiertvonKulturzuKultur;undineinigen
Fällenkönnensomatische(alsokörperliche)Symptomeeine
ErscheinungsformeinerpsychischenErkrankungsein.

DerECRI‑Bericht2010zumVereinigten Königreichstellte
fest,dassbeiethnischenMinderheitendieWahrscheinlich‑
keitwesentlichhöheristalsbeianderenGruppen,dass
FormenvonpsychischenKrankheitenauftreten.46Obwohl
UrsachenforschungstattfindetundteilsEinsichtenerbrachte,
bleibtdieSituationproblematisch.Diesbestätigenauchdie
ErgebnissederErhebung„ZählMichMit“(„Count Me In“)
derCareQualityCommissionausdemJahr2009,dieim
Januar2010veröffentlichtwurdeunddieethnischeHer‑
kunftvonPersonenerfasst,diegegenihrenWillennach
MaßgabedesMentalHealthActvon1983(letzteÄnderung
15.Oktober2009)inpsychiatrischenKlinikeninGewahrsam
genommenundbehandeltwerden.DerBerichtzeigt,dass
Angehörigeschwarzerundgemischter(weißer/schwarzer)
GemeinschaftendreimalsohäufiginGewahrsamgenom‑
menwerdenwieAngehörigederMehrheitsbevölkerung.
Dies kannauf allgemeineBenachteiligunghindeuten,
aberaucheinHinweisaufRassismusimpsychiatrischen
Gesundheitssystemsein.DesWeiterenstellteeineAESOP‑
StudieÄtiologieundethnischeHerkunftbeiSchizophrenie
undanderenPsychosen(Aetiology and ethnicity in schi‑
zophrenia and other psychoses)hoheRatenanPsychosen
unterderafro‑karibischenBevölkerungimVereinigten 

46 Europarat,ECRI(2010b).S.32.

ImGegensatzzurgegenwärtigenRechtslage in Italien
vertreten–gemäßeinervonCensisdurchgeführtenStudie
–mehrals80%derItalienerdieAnsicht,dassirreguläre
Zuwanderer Zugang zu den öffentlichen Gesundheits‑
dienstenhabensollten.44Rund65%derBefragtensind
derMeinung,dassGesundheitein„unantastbaresRecht“
und„GesundheitsversorgungeinwichtigesZeichender
Solidarität“darstellt.Wenigerals20%derBefragtenspre‑
chensichdagegenaus,irregulärenZuwanderernZugang
zumstaatlichenGesundheitsdienstzugewähren.Weitere
UntersuchungenzurSituationirregulärerMigrantenenthält
Kapitel2überGrenzkontrolleundVisapolitik.

6.3.3.  Vielfalt in der 
Gesundheitsversorgung

DieSituationimJahr2010istinsofernmitderSituationim
Jahr2009vergleichbar,alsdieGesundheitsdiensteeiniger
Mitgliedstaatenweiterhinnichtimmerausreichendaufdie
kulturelleVielfaltBedachtnehmen.IneinigenMitgliedstaa‑
tenwurdeberichtet,dassderZugangzumGesundheitswe‑
senfürPersonenohneKenntnissederMehrheitssprachen
problematischist.Beispielsweisemachteeineinderpol-
nischenStadtPoznan(Posen)durchgeführteStudiedar‑
aufaufmerksam,dasskeineAuskünfteinFremdsprachen
überdaspolnischeGesundheitssystemverfügbarsind.Im
RahmendieserStudieermitteltendieForscheraußerdem
Faktoren,diedieIntegrationverhindern,darunterDiskrimi‑
nierungundVorurteile.Diskriminierungaufgrundderäuße‑
renErscheinung,wieetwaderHautfarbe,spieltevorallem
imBereichBildungundGesundheitsweseneineRolle.45

WieimletztenJahresberichtangekündigt,tratinDänemark
Anfang2011eineneuegesetzlicheRegelunginKraft,der
zufolgewenigerinterkulturelleMediatorenundDolmetscher
eingesetztwerden.DasGesetzverlangt,dassPersonen,die

44 LaRepubblica(2010).
45 BlochN.et al(2010).

VielversprechendePraktik

transkulturelle psychiatrie: 
Sensibilisierung für transkulturelle 
Empfindlichkeiten
InRekem,Belgien,setztedasstaatlichepsychiatrische
Beratungszentrum(Openbaar Psychiatrisch Zorg‑
centrum,OPZC)eineArbeitsgruppefür„transkultu‑
rellePsychiatrie“ein.InZusammenarbeitmitdem
IntegrationszentruminLimburg(Provininciaal Inte‑
gratiecentrum,PRIC)unddeminterkulturellenMedi‑
ationsdienstdesKrankenhausesZOLinGenksolldie
ArbeitsgruppegemeinsammitderProvinzLimburg
einpolitischesKonzeptentwickeln,daseineständige
SensibilisierungderSozialarbeiterundMitarbeitervon
SozialdienstenfürdietranskulturellenEmpfindlich‑
keitenbeimUmgangmitpsychischenErkrankungen
sicherstellensoll.

Für weitere Informationen siehe: www.opzrekem.be

Irreguläre Migranten und Gesundheitswesen: 
Interviews in zehn Mitgliedstaaten 

FürdieVorbereitungeinerStudieüberdenZugangzum
GesundheitswesenführtedieFRAimJahr2010Inter‑
viewsinBelgien,Deutschland,Frankreich,Griechenland,
Irland,Italien,Polen,Schweden,SpanienundUngarn.
DieseLänderwurdenausgewählt,weilsieeineVielzahl
verschiedenerSituationeninderEUabdecken.Dieser‑
arthabendieErgebnisseauchfürLänderundStädte
einegewisseRelevanz,dienichtunmittelbarvonder
Untersuchungerfasstwaren.Insgesamtumfasstendie
ForschungsarbeitenvorOrt221qualitativeGesprächein
23Großstädten:36Gesprächewurdenmitstaatlichen
Stellengeführt,43GesprächemitVertreternderZivil‑
gesellschaft,67GesprächemitMitarbeiternimGesund‑
heitswesenund75GesprächemitirregulärenMigranten.

AkTiviTäT DER FRA
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Königreichfest.47DieStudielösteaufdenSeitenderZeitung
„TheGuardian“eineDiskussionzwischendenAutorender
StudieundAktivistenaus,diesichmitpsychischKranken
beschäftigen.48DieAktivistenwehrensichgegendieinder
AESOP‑StudievertreteneAnsicht,dassSchizophrenieinder
afro‑karibischenGemeinschaftdesVereinigtenKönigreichs
„epidemische“Ausmaßeerreichthabe.DieDirektorinvon
BlackMentalHealthUKmeintdazu:„AusmehrerenBerich‑
tengehthervor,dassdiehohenRatennichtdietatsächliche
InzidenzratefürpsychischeErkrankungenwiderspiegeln,
sondernvielmehrdieFolgeeinerMedikalisierungkultureller
Unterschiede,sozialerProblemeunddesinstitutionellen
Rassismussind.“49

EineschlechtepsychischeGesundheitkannmitunteraufDis‑
kriminierungodersozialeAusgrenzungzurückzuführensein.
IndenNiederlandenuntersuchteeineForschungsstudieden
ZusammenhangzwischenempfundenerDiskriminierung
unddepressiverSymptomatikuntertürkisch‑niederländi‑
schenundmarokkanisch‑niederländischenJugendlichen
undjungenErwachsenen.50DieErgebnissezeigen,dassdie
Befragten,diesichpersönlichdiskriminiertfühlen,eheran
DepressionenleidenalsdieBefragten,diesichnichtdiskri‑
miniertfühlen.DieserZusammenhangwarfürdiemarok‑
kanisch‑niederländischeBevölkerungstärkerausgeprägt
alsfürdietürkisch‑niederländischeBevölkerung.DieAuf‑
sichtsbehördefürdasGesundheitswesen(Inspectie voor de 
Gezondheidszorg,IGZ)erklärte,dassvieleethnischeMinder‑
heitenindenNiederlandenandersmitGefühlenwieScham
umgehen,weilsieineinersogenannten„kollektivistischen
Gesellschaft“aufwachsen,dereinanderesWertesystem
zugrundeliegtalsdeneherindividualisiertenwestlichen
Gesellschaften.51Fürsiekannesschwierigsein,miteinem
AngehörigenderGesundheitsberufeüberpsychischePro‑
blemezusprechen.DasInstitutfürpsychischeGesundheit
undSucht(Trimbos Institute)kamzudemSchluss,dassdas
Gesundheitspersonal,dassichmitpsychischenProblemen
beschäftigt,sichdieserTatsachenichtvollständigbewusst,
beziehungsweisenichtentsprechendausgebildetist.52

AuchportugalinvestiertmitdemneuenNationalenGesund‑
heitsplan(2011‑2016),53indieFörderungderpsychischen
GesundheitvonZuwanderern.SeinMottoist,Zuwande‑
rernbesserenZugangzumnationalenGesundheitsdienst
zuermöglichen.

DiepsychischeGesundheitvonAsylbewerbernerregte
imJahr2010ebenfallsAufmerksamkeit.Unzureichender

47 AetiologyandEthnicityinSchizophreniaandotherPsychosesStudy
Group(AESOP)(2006).

48 TheGuardian(2010b)Poor research or an attack on black people?,
3.März2010.

49 MatildaMacAttram,DirectorofBlackMentalHealthUK(BMHUK)
zitiertin:TheGuardian(2010a).

50 VanDijk,T.K.et al(2010).
51 Niederlande,GemeenschappelijkeGezondheidsdient(2010)Zorg voor 

sociaalkwetsbaren: Themarapport Volksgezondheismoni tor Utrecht 
2010, Utrecht:GemeenteUtrecht.

52 Hilderink,I.et al(2009).
53 SiehePortugal,MinisteriodeSaude(2002),Nr.14/DSPCS.

ZugangzupsychologischerUnterstützungfürAsylbewer‑
berwurdeinpolenfestgestellt.EinÜberwachungsprojekt
untersuchtefünfvon20polnischenAsyleinrichtungenund
interviewtedabeiMitarbeiterundmedizinischeFachkräfte,
dieindiesenEinrichtungenbeschäftigtwaren.Zudemwur‑
dendort lebendeAusländerbefragt.54 InFinnlandsind
psychiatrischeGesundheitsdienstezwarfürerwachsene
Asylbewerberzugänglich,esfehltjedochanentsprechen‑
denDienstleistungenfürKinder.55EinerStudieausdemVer-
einigten Königreichzufolgewirktsicheineunbefristete
HaftnegativaufdenGesundheitszustandderAsylbewerber
aus.AufunbestimmteZeitinhaftierteAsylbewerbersollen
inhohemMaßeunterpsychischenStörungenleidenund
selbstmordgefährdetsein.56InformationenzuEntwicklun‑
genimBereichAsylenthältKapitel1überAsyl,Zuwande‑
rungundIntegration.

6.4.  wohnungswesen
DieserAbschnittuntersuchtstatistischeMusterderUngleich‑
heit,spezifischeForschungsprojekteundDiskriminierungs‑
tests,dieaufdirektewie indirekteDiskriminierung im
Wohnungswesenschließenlassen.Romaundnichtsess‑
haftePersonen(Travellers)gehörenzudenamstärksten
benachteiligtenGruppen,seiesamprivatenWohnungs‑
marktoderbeiSozialwohnungen.DieErkenntnisseausden
ÜberwachungstätigkeitenderECRIunddesUN‑Ausschusses
fürdieBeseitigungvonrassistischerDiskriminierung(CERD)
imJahr2010lenktendieAufmerksamkeitaufdieanhal‑
tendeAusgrenzungundDiskriminierungdieserbeiden
GruppenimWohnungswesen;weitereInformationenüber
dasinternationaleMonitoringenthältKapitel10überdie
internationalenVerpflichtungenderMitgliedstaaten.Recht‑
licheoderadministrativeHindernissebeimZugangzuSozi‑
alwohnungenfürMigranten,FlüchtlingeundAsylbewerber
existierenabernurinwenigenMitgliedstaaten.

DerWohnraumisteinwesentlicherFaktor,umdieLebens‑
qualitäteinesMenschenzubestimmen.Erwirktsichnicht
nuraufdietäglichenLebensbedingungenaus,sondern
auchaufdieArbeitunddenZugangzuDienstleistungen
imBildungs‑undGesundheitswesen.DaheristderWohn‑
raumeinerderwichtigstenAspektebeiderIntegration
vonAngehörigenethnischerMinderheitenundPersonen
mitMigrationshintergrund.DasRechtaufWohnraum–von
allenMitgliedstaateninderICESCRausdrücklichalssolches
anerkannt–kanneinwirksamesInstrumentzurIntegration
sein.ZudemkannderUmfang,indemdasRechtaufWohn‑
raumtatsächlichgefördertwird,einwichtigerIndikatorfür
denIntegrationsstatussein.Dabeiistauchzubeachten,
dassgeradederZugangzuangemessenemWohnraumein
Bereichist,indemDiskriminierungaufgrundderethnischen
HerkunfteinegroßeRollespielt.

54 Polen,FundacjaMiędzynarodowaInicjatywaHumanitarna(2009).
55 Parsons,A.(2010).
56 VereinigtesKönigreich,LondonDetaineeSupportGroup(2010).
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InseinemBerichtausdemJahr2010überangemessenen
WohnraumalsBestandteildesRechtsaufeinenangemesse‑
nenLebensstandardkonstatiertederSonderberichterstatter
derVereintenNationen,dass„DiskriminierungundFrem‑
denfeindlichkeitdieLebensbedingungenderMigrantenund
derenZusammenlebenmitderortsansässigenGemein‑
schaftbeeinflussen.DaherwurdensiealsSchlüsselfaktoren
imZusammenhangmitderAusgrenzungvonMigrantenauf
demWohnungsmarktermittelt.DieStaatenmüssenFrem‑
denfeindlichkeitundDiskriminierungumgehendbekämpfen
undsicherstellen,dassdieDiskriminierungvonMigranten
hinsichtlichihresZugangszuSozial‑oderPrivatwohnungen
nichtdurchRechts‑oderVerwaltungsvorschriftenbegünstigt
wird.AußerdemmüssendieStaatengewährleisten,dass
ImmobilienmaklerwieauchprivateVermieterkeinediskri‑
minierendenPraktikenanwenden.“57

ImJahr2010zeichnensichdreiTendenzenab.Zumeinen
weisenStudienundDiskriminierungstestsinverschiede‑
nenMitgliedstaatennach,dassDiskriminierungimWoh‑
nungswesenimmernochverbreitetist.Zumanderengilt
dieWohnsituationderRomaundTravellersnachwievor
alseinspeziellerFall,derbesondereAufmerksamkeitver‑
dient;weitereInformationenenthältderFokusüberRoma
amEingangdiesesBerichts.Außerdemschränkennoch
immerverschiedeneRechts‑undVerwaltungsvorschriften
denZugangzuSozialwohnungenein,wovonAngehörige
gefährdeterGruppenbetroffensind.

6.4.1. Studien und Diskriminierungstests

DemEU‑ProjektFörderungvonvergleichenderquantitati‑
verForschungindenBereichenderMigrationundIntegra‑
tion (Promoting Comparative Quantitative Research in the 
field of Migration and Integration in Europe, PROMINSTAT)
zufolge„liegenAnzeichendafürvor,dassesfürMigranten
undMinderheitengruppenaufgrundihrersozioökonomisch
prekärerenSituationweiterhinallgemeinschwierig ist,
ZugangzuangemessenemWohnraumzuerhalten.Ver‑
schiedenedieserHindernissewurdendokumentiert.Zuden
zentralenThemendieserDebattegehörenzweifellossowohl
dasWohnungsangebotalsauchdieErschwinglichkeit.Aber
auchandereAspektewieunmittelbareodermittelbare
DiskriminierungseitensderVermieter,Makler,Wohnungs‑
bauexperten,lokalenBehörden,Bankenusw.sindebenso
vongrundlegenderBedeutung.“58InDeutschlandveröffent‑
lichtedasKriminologischeForschungsinstitutNiedersachsen
(KFN)dieErgebnisseeinergroßangelegtenUmfrage,ander

57 VereinteNationen,Generalversammlung(2010),Absatz89.
58 Fonseca,M.L.et al(2010),S.3.

imJahr2006fast45000Schülerder9.Klassenanwei‑
terführendenSchulendurchAusfülleneinesFragebogens
teilnahmen.Davonwurden20604Schüler,diederMehr‑
heitsbevölkerungangehörengefragt,obsieetwasdagegen
hätten,AngehörigebestimmterMinderheitenalsNachbarn
zuhaben.DieUmfrage‑Ergebnissezeigten,dassdiedeut‑
schenJugendlichenlieberandereeinheimischeDeutsche
inderNachbarschafthattenalsMigrantenundAngehörige
vonMinderheiten.AmstärkstenwardieAblehnunggegen‑
überTürkenundSpätaussiedlern.GegenüberMenschenmit
dunklerHautfarbeundJudenhattendieBefragtenzwareine
positivereEinstellung,alsNachbarnwarensiejedochweni‑
gererwünschtalsSchwedenundItaliener.59

EineweiterevomZentrumfürTürkeistudien(ZfT)unter
1 000 Zuwanderern türkischer Herkunft durchgeführte
Umfragezeigte,dassPersonentürkischerHerkunftinNordr‑
hein‑WestfalennachwievorbeiderWohnungssucheDiskri‑
minierungserfahrungenmachen:39,1%derBefragtengab
an,beiderWohnungssuchediskriminiertwordenzusein,
und28,4%erlebtenDiskriminierunginderNachbarschaft.60
InItalienergabeineimJahr2009vomMieterschutzbund
SuniadurchgeführteUmfrageunter1000Nicht‑EU‑Bürgern,
dassdieVermietersichoftweigern,anAusländerzuver‑
mieten,oderandiesenurzuungünstigenBedingungen
(z.B.hoheMietenundqualitativgeringwertigenWohnraum)
vermieten.DieUmfragezeigte,dassdieMietendurchschnitt‑
lichum30‑50%höherwarenalsbeiitalienischenMietern
unddieVermieterzumZeitpunktderUnterzeichnungdes
MietvertragsoftzusätzlicheGarantienverlangten,beispiels‑
weiseeinenitalienischenBürgenodereineKaution.61

IneinigenwenigenMitgliedstaatenwurdenDiskriminie‑
rungstestsdurchgeführt,umfestzustellen,wieverbreitet
DiskriminierungvonMigrantenundethnischenMinderhei‑
tengruppenaufdemWohnungsmarktist.InSpaniengabein
BerichtvonSOSRassismus(SOS Racismo)Bizkaiaan,dassvor
allemDiskriminierungesMigrantensoschwierigmacht,in
derStadtBilbaoangemessenenWohnraumzufinden.62Der
BerichtenthältaußerdemdieErgebnissevonDiskriminie‑
rungstests,die60BesichtigungsterminefürPrivatwohnungen
undsechsBesuchebeiImmobilienmaklernumfassten.Inden
Testsvermieteten64%derHauseigentümerWohnungenan
einheimischePersonen,abernichtamMigranten,und50%
derMaklerbotenMigrantenkeineWohnungenan,obwohl
sienochWohnungenimAngebothatten.

In Italien führtedasZentrumfürPolitikderUniversität
ModenaundReggioEmiliaeinenFeldversuchdurch,um
dieDiskriminierungaufdemitalienischenMietwohnungs‑
marktzumessen.FürdiesenZweckwurden3676E‑Mails
versendet,dieAnfragenzurVermietungleerstehenderWoh‑
nungenin41italienischenStädtenenthielten.DieE‑Mails
warenunterzeichnetmitNamen,diejeweilsaufeinevon

59 Baier,D.et al(2009).
60 SauerM.(2010).
61 SUNIA(2009).
62 Spanien,SOSRacismoBizkaia(2010).

„Es wurden auch Fälle gemeldet, in denen Wohnungen von 
Migranten ohne gültige Ausweispapiere derart überbelegt 
waren, dass sich mehrere Personen je nach Arbeitszeit ein Bett 
teilen mussten und in einem Zimmer fünf oder zehn Betten 
standen.“

Bericht des Sonderberichterstatters der Vereinten Nationen über angemessenen 
Wohnraum, hier Bezug nehmend auf die Situation irregulärer Migranten in 
Europa, 9. August 2010, Randnummer 52
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dreiethnischenGruppenschließenließen,nämlichItaliener,
Araber/MuslimeoderOsteuropäer.DieErgebnissezeigten,
dassinweitenTeilendesitalienischenMietwohnungsmark‑
teseinhohesMaßanDiskriminierungvonPersonenaus
arabischenundosteuropäischenLändernherrscht.Das
Experimentergabweiterhin,dassvorallemPersonenmit
NamenarabischerHerkunftdiskriminiertwerdenunddass
innerhalbdergleichenethnischenGruppeMännerjeweils
stärkerdiskriminiertwerdenalsFrauen.63

ImAugust2010veröffentlichtedasAmtdesGleichstellungs‑
beauftragten(Diskriminerings Ombudsmannen)inSchweden
eineStudieüberDiskriminierungaufdemWohnungsmarkt,die
aufErgebnissenvonDiskriminierungstestsfußte.ZurUntersu‑
chungdesMarktesfürMietobjektewurdenfast400Telefonge‑
sprächemit150Mieternin90verschiedenenStädtengeführt.
ZurUntersuchungdesMarktesfürEigentumsobjekteerfolgten
insgesamt44BesichtigungeninStockholm,Helsingborgund
Lund.DieStudiebelegte,dassdieethnischeHerkunftderhäu‑
figsteDiskriminierungsgrundwar.AufdemMietmarktwurden
vorallemPersonenmitMigrationshintergrunddiskriminiert
undaufdemKaufmarktfinnischeRomaundMuslime.64

6.4.2.  Rechtliche und administrative 
Beschränkungen im Zugang zu 
Sozialwohnungen

DersozialeWohnungsbaurichtetsichinverschiedenenStaa‑
tenanunterschiedlicheZielgruppen.IneinigenStaatensind
SozialwohnungendensehrArmenvorbehalten,während
inanderenStaatengeringverdienendeArbeiterfamilien
odersogarAngehörigederMittelschichtSozialwohnungen
beziehendürfen.65DerZugangvonMigranten,Flüchtlingen
undAsylbewerbernzuSozialwohnungenistineinigenMit‑
gliedstaatenimmernochdurchrechtlicheundadministra‑
tiveHindernisseeingeschränkt.

DerBerichtüberangemessenenWohnraumalsBestand‑
teildesRechtsaufeinenangemessenenLebensstandard
desSonderberichterstattersderVereintenNationenenthält
diefolgendeAussage:„UnzureichendeInformationenund
unzulänglicheBeratung,DiskriminierungbeiderZuweisung
vonWohnraumoderfinanziellerUnterstützung,Rechtsvor‑
schriften,diedenZugangvonNichtstaatsbürgernzuSozi‑
alwohnungeneinschränken,schwerfälligeBürokratieund
fehlenderZugangzuBeschwerde‑Mechanismenbeschrän‑
kendenZugangvonMigrantenzuSozialwohnungen.In
vielen LändernhabenMigrantenkeinenAnspruchauf
WohngeldoderSozialwohnungen,dielangfristigAufent‑
haltsberechtigtenvorbehaltensind.“66

ImAugust2010veröffentlichtedieRegionalvertretungdes
HohenFlüchtlingskommissarsderUNO(United Nations High 

63 Baldini,M.undFedericiM.,(2010).ZuMehrfachdiskriminierungsiehe
Kapitel5zuGleichbehandlungundNichtdiskriminierung.

64 Schweden,DiskrimineringsOmbudsmannen(2010).
65 Whitehead,C.undScanlon,K.(2007).
66 VereinteNationen,GeneralAssembly,(2010)Absatz89.

Commissioner for Refugees,UNHCR)fürMitteleuropaihren
regelmäßigenBerichtüberdieSituationderAsylbewerber
undFlüchtlingeinMitteleuropa,einschließlichSlowenien.
InBezugnahmeaufdieSituationvonFlüchtlingengabder
Berichtan,dassderZugangzuerschwinglichemWohnraumin
SlowenientendenzielleinsystematischesProblemdarstellt,
dadieFlüchtlingekeinenAnspruchaufdengemeinnützigen
WohnungsbauhabenunddaherfürihrenWohnraumdie
Marktpreisezahlenmüssen.IndiesemZusammenhangemp‑
fahlderBericht,„dassInteressensgruppen(Innenministe‑
rium,NGOsundUNHCR)dasUmweltministeriumersuchen,
dasThemadesZugangszuSozialwohnungendahingehend
zuüberprüfen,dasssichergestelltwird,dassFlüchtlinge
undInhabereinerNiederlassungsbewilligungAnspruchauf
gemeinnützigeWohnungenerhalten“.67

DerECRI‑Bericht2010zuFrankreichstelltefest,dass„direkte
undindirekteethnischeDiskriminierungvonZuwanderern,Per‑
sonenmitMigrationshintergrundbeziehungsweisePersonen,
dieanderenoffensichtlichenMinderheitengruppenangehören,
sowohlimprivatenalsauchimöffentlichenWohnungswe‑
senweiterhineinProblemdarstellt.DasHauptproblembeim
sozialenWohnungswesenistdiemangelndeTransparenzdes
SystemsfürdieZuweisungvonWohnungen,wasnachAnsicht
bestimmterExpertenzueinemUmfeldbeitragenkann,das
potenziellediskriminierendePraktikenbegünstigt“.68

ImApril2010genehmigtederniederländischeMinister
fürWohnen,StadtteilentwicklungundIntegration69dieGel‑
tungsdauerdesGesetzeszuStädtischenSondermaßnah‑
men(Special Measures Urban Issues Act)fürRotterdamum
vierJahrezuverlängern.70DiesemGesetznachschlägtdie
StadtverwaltungdemMinisterStadtteilevor,fürdieWoh‑
nungssuchendezusätzlicheAnforderungenerfüllenmüssen.
DasGesetzerlaubtdenStadtverwaltungenso,denWoh‑
nungsmarktinbestimmtenStadtteilenzuregulierenund
denZuzugbenachteiligterHaushalte,dieüberkeinEinkom‑
menoderkeineBeschäftigungverfügen,vorübergehend
zubeschränken.DieniederländischeGleichstellungsstelle,
dieKommissionfürGleichbehandlung(Commissie Gelijke 
Benhandeling,CGB),kritisiertedasGesetz,weileszuindi‑
rekterDiskriminierungaufgrundderethnischenHerkunft,
derNationalitätunddesGeschlechtsführeundMigranten‑
gruppenunverhältnismäßigstarkbenachteilige.71DieRegie‑
runghältdemjedochentgegen,dassdasGesetzdarauf
abziele,anbestimmtenBrennpunktendenLebensstandard
zuverbessernundUnternehmeneinbesseresUmfeldzu
schaffen,sichniederzulassenundInvestitionenzutätigen.
LautRegierungerfolgtdieAuswahlnichtaufderGrundlage
vonethnischerHerkunft,NationalitätoderGeschlecht,son‑
dernwirddurchdasEinkommenbestimmtundgiltnurfür
Personen,diebishernichtimGroßraumRotterdamleben.

67 UNHCRRegionalRepresentationforCentralEurope(2009),S.71.
68 Europarat,ECRI(2010a).
69 Niederlande,Rijksoverheid(2010a).
70 Niederlande,Wetbijzonderemaatregelengrootstedelijke

problematiek,(Stb.2005,726).
71 Niederlande,CommissieGelijkeBehandeling(2005).
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6.5.1.  Gleichberechtigter Zugang zu 
Bildung

RechtlichgesehenistderoffeneZugangzuBildunginden
EU‑Mitgliedstaatenzwargewährleistet,dennochstehen
gefährdeteGruppeninderPraxisvorzahlreichenProble‑
men,wennsiehochwertigeBildunganstreben.Ineinigen
MitgliedstaatenunterliegendieKindervonAsylbewerbern
nichtderSchulpflicht.DiesistbeispielsweiseinSchweden
derFall,woasylsuchendeKinderallerdingseinRechtauf
Schulbesuchhaben.DieFrage,obinSchwedenlebenden
KindernohneAufenthaltserlaubnisdasRechtaufBildung
unddieTeilnahmeaneinerVorschulerziehunggewährt
werdensollte,lösteDiskussionenaus.DieRegierungskanz‑
lei(Regeringskansliet)präsentiertedaraufhinimFebruar
2010einenVorschlagzumSchulbesuchfüralleKinder.73
InlettlandreichtedergesetzlicheVormundeinesAsylbe‑
werbersimJanuar2010beimMinisteriumfürBildungund
Wissenschaft(Izglitibas un zinatnes ministrija,IZM)eine
Beschwerdeein,weildierechtlichzugesichertenBildungs‑
möglichkeitennichtgewährtwordenwaren.74

73 Schweden,Regeringskansliet(2010).
74 Lettland,MinisteriumfürBildungundWissenschaft(2010).

6.5.  Bildungssektor

DerZugangzuBildungkannsichnachhaltigaufdieBeschäf‑
tigungsmöglichkeiteneinerPersonauswirken.Diesewie‑
derumkönnenEinkommen,Wohnraumundallgemeine
Lebensqualitätbeeinflussen.AuchwenndasRechtauf
BildungunterandereminderEuropäischenMenschen‑
rechtskonvention (EMRK)und im InternationalenPakt
überwirtschaftliche,sozialeundkulturelleRechte(ICESCR)
verankertist,bleibennochimmerHerausforderungenzu
meistern,umGleichbehandlungundNichtdiskriminierung
imBereichBildungzugewährleisten.72

DieserAbschnittkonzentriertsichaufdieGleichbehandlung
beimZugangzuBildungundandauerndeFormenderSegre‑
gationimBildungsbereich.InderGesamtschaubestätigen
dieInformationenzumJahr2010,dassesnochimmerras‑
sistischeVorfälleunddiskriminierendePraktikenimBereich
Bildunggibt.Gleichzeitigmangeltesnachwievoraninstitu‑
tionalisiertenMeldemechanismen.Auchbrachte2010keine
allgemeineVerbesserungbeiderÜberwachungrassistischer
VorfälleanSchulen.DabeisindderartigeMechanismenin
Frankreich,denNiederlanden und Deutschlandoffenbar
weitverbreitet. InDeutschlandüberwacheneinigeBundes‑
länderrechtsextremistischeTendenzenanSchulen,undim
Vereinigten KönigreichsinddieSchulenverpflichtet,Jah‑
resberichteüberrassistischeVorfälleanSchulenzuerstellen
undaufzubewahren.InFrankreichwerdenDatenzurassisti‑
schenVorfällenimÜberwachungs‑undInformationssystem
fürdieSicherheitanSchulen(Système d’Information et de 
Vigilance sur la Sécurité scolaire, SIVIS)verzeichnet,undin
denNiederlandenerfassenlokaleundregionaleAntidis‑
kriminierungsstellenBeschwerdenimBereichBildung.Ob
derzeitauchandereMitgliedstaatenrassistischeVorfälle
anBildungseinrichtungensystematischerfassen,istunklar.

72 VereinigtesKönigreich,EqualityandHumanRightsCommission(2010).

VielversprechendePraktik

leitlinien für Vermietung und Verkauf von wohnraum
AlsMitglieddesinternationalenkommunalenNetzwerks„StädtefürdieMenschenrechte“hatdieStadtNürnberg
dieBekämpfungvonDiskriminierungundRassismusgegenüberPersonenmitMigrationshintergrundaufdem
lokalenWohnungsmarktganzobenaufihrepolitischeAgendagesetzt.DeshalbformuliertendieStadtNürnberg
unddieVertreterdesNürnbergerRealitätenmarktesLeitlinien,diedieStadtNürnberg,Immobilienunternehmen,
MaklerundVermieterunterstützensollen,beiVermittlung,VermietungoderVerkaufvonWohnungen,Menschen
mitMigrationshintergrundvorurteilsfreizuberücksichtigen.

Stadt Nürnberg, Nachrichten aus dem Rathaus, Stadt Nürnberg setzt Akzente in Sachen Menschenrechte: Leitlinien für das Wohnungswesen 
vorgelegt, Nr. 994/2. Oktober 2009

„Bildungsbedingte Ungleichheiten wirken sich ein Leben lang 
aus – nicht nur in der Kindheit. Unterschiede in der Teilhabe an 
Bildung bleibt während des ganzen Lebens bestehen.“72

Vereinigtes Königreich, Kommission für Gleichbehandlung und Menschenrechte 
(Equality and Human Rights Commission)

VielversprechendePraktik

Erfassung von Diskriminierung an 
Schulen
Ein Beschluss des niederländischen Ministerrates
(Ministerraad)vomJuni2010verpflichtetGrundschu‑
len,weiterführendeSchulenundBerufsschuleninden
Niederlandendazu,rassistischeVorfälleineinemein‑
heitlichennationalenErfassungssystemzuerheben.Alle
zweiJahrewerdendieZahlenineinemlandesweiten
Verzeichnisveröffentlicht.Diskriminierung(aufgrundder
ethnischenHerkunft,desGeschlechtsunddersexuellen
Ausrichtung)gehörtzudenKategorienvonVorfällen,
derenErfassungPflichtist.ImSchuljahr2009‑2010wur‑
dendieverschiedenenArtenvonVorfällenimRahmen
mehrererPilotprojekteeindeutigdefiniert.DasErfas‑
sungssystemsollteab1.August2011aktivsein.

Staatsregierung (Rijksoverheid), Pressemitteilung zum nationalen 
Erfassungssystem für ein sichereres Schul‑Klima, 25. Juni 2010 
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AllerdingssindauchInitiativenfüreinenumfassenderen
undgerechterenZugangzuBildungzuverzeichnen. In
DeutschlandbeispielsweisetratEnde2009imBundesland
HesseneineneueVorschriftinKraft,diepraktischeHinder‑
nissebeiderSchulanmeldungvonKindernohnegültige
AusweispapiereausdemWegräumte.DurcheineÄnderung
vonAbschnitt3deshessischenSchulgesetzeswurdeeine
neueRegelungeingeführt,nachderderSchulbesuchvon
SchülernnichtdeutscherMuttersprachenichtmehrandie
VorlageeineroffiziellenBescheinigungüberdenAufent‑
haltsstatus,einergültigenMeldebescheinigungodereiner
Duldungsbescheinigunggekoppeltist.81

6.5.2.  Segregation im Bildungsbereich

IndenvergangenenJahrenkamenverschiedeneStudienzu
demSchluss,dassSegregationUngleichbehandlungprodu‑
ziertundreproduziert.InihremBerichtüberdieSegregation
vonRoma‑KinderninderBildungstuftedieEuropäische
KommissionSegregationalsstrukturelleDiskriminierung
ein,diemitderRichtliniezurGleichbehandlungohneUnter‑
schiedderRassenichtvereinbarsei.82DiePraxis,Schüler
mitRoma‑oderMigrationshintergrundaufSonderschulen
zuschicken,istnachwievoreinProblem;mehrdazufindet
sichimFokusüberRoma.InBulgarienistdieAnmeldung
vonSchülernmitnormalerIntelligenzanEinrichtungenfür
KindermitBehinderungenlautVerordnungNr.6(2002)des
MinistersfürBildung,JugendundWissenschaftausdrücklich
verboten.DieEinhaltungdieserVerordnungüberwachen
dieKommissionfürdenSchutzgegenDiskriminierungund
Nichtregierungsorganisationen(non‑governmental organi‑
sations,NGOs).DieendgültigeListederKindermitbeson‑
derempädagogischemFörderbedarfmussvomMinister
genehmigtwerden.Aufgrunddieserzusätzlichenproze‑
duralenAbsicherungensankdieZahlderKinder,dieals
sonderpädagogischförderbedürftigeingeschätztwurden,
imJahr2010um760.Vonden2571Kindern,diedieExper‑
tenkommissiondesMinisteriumsuntersuchthatte,besuch‑
tenfolglichabSeptember2010nurinsgesamt1811Kinder
mitBehinderungeneineSonderschule.

InseinemBerichtüberdieNiederlandeausdemJahr2010
äußertesichderAusschussfürdieBeseitigungderRas‑
sendiskriminierung(CERD)besorgtüberFormenderSegre‑
gationinniederländischenPrimar‑undSekundarschulen.
DieinfrüherenJahrenergriffenenMaßnahmen,wiedie
GründungeinesWissenszentrumsfürgemischteSchulen
(Kenniscentrum Gemengde Scholen,KGS)unddieZustän‑
digkeitderSchulaufsichtsbehördefürdieFörderungder
Integrationerwiesensichalsunzulänglich.CERDdrängte
dieniederländischenBehörden,sichstärkerfürdiePräven‑
tionundBeseitigungvonSegregationimBildungssystem
einzusetzenundbeispielsweisedieZulassungsvorschriften
zuüberprüfen,diedieEntstehungoderVerschärfungder
Segregationbegünstigenkönnen.83

81 SieheVogel,D.undAßner,M.(2010).
82 EuropäischeKommission(2007).
83 VereinteNationen,CERD(2010b).

ProblemebeimZugangzuBildungsindzuerwarten,wenn
dieSchulbehördenverpflichtetsind,DatenzumRechtsstatus
derSchülerundderenElternzuerhebenundweiterzulei‑
ten.ImRahmeneinesFRA‑ProjektesüberdieGrundrechte
irregulärerMigrantenergabendieInformationenausden
Mitgliedstaaten,dassesdenSchulbehördenineinigenMit‑
gliedstaatenuntersagtist,denEinwanderungsbehörden
irreguläreMigrantenzumelden.DiesistetwaderFallin
Belgien,Finnland,Griechenland,Italien,denNiederlan-
denundÖsterreich.InetlichenanderenMitgliedstaaten
wieBulgarien,Estland,Finnland,lettland,luxemburg,
portugal,Rumänien,Schweden,SlowenienundSpanien
istdieseFragenichtausdrücklichgeregelt.

AusnahmenbildenZypernund ingewissemMaßedie
Slowakei. InZypern teilte dasAmt fürMigrationden
staatlichenSchulenineinemRundschreibenmit,dasssie
verpflichtetsind,dieBehördenüberdieAnmeldungvon
KindernohnegültigeAusweispapierezuinformieren.75In
derSlowakeisinddieSchulverwaltungenaufderGrundlage
desAusländeraufenthaltsgesetzes(Artikel53Absatz3)dazu
verpflichtet,KinderohnegültigeAusweispapierezumelden,
dieeineSchulebesuchenoderverlassen.76InDeutschland
istdieSituationkomplizierter:AufBundesebenebesteht
gemäßArtikel87desAufenthaltsgesetzeseineallgemeine
„Mitteilungspflicht“.77EinigeBundesländerhabenjedoch
Rechts‑oderVerwaltungsvorschriftenerlassen,diedie
SchulbehördenvondieserallgemeinenMitteilungspflicht
entbinden,beispielsweiseNordrhein‑Westfalen.78Ham‑
burgundBerlinrichtetenSchülerregisterzurDatenerfas‑
sungallerSchülerein.Elternverbändeprotestiertengegen
diesenSchritt,undDatenschützerriefenzumBoykottder
Schülerregisterauf.79

DenverfügbarenDatenzufolgegehörenRomazudenam
stärkstenbenachteiligtenGruppen,wennesumdenZugang
zuBildunggeht.FürFrankreichbeispielsweisemachender
JahresberichtdesfranzösischenKinderbeauftragtenund
zahlreicheweitereinternationaleBerichtedaraufaufmerk‑
sam,dassesfürTravellersundRomaweiterhinsehrschwie‑
rigist,ihreKinderaneinerSchuleanzumelden,unddasssie
zumTeilsogarabgewiesenwerden.80WeitereInformationen
überdieSituationderRomaimBereichBildungenthältder
FokusüberRomaamAnfangdiesesJahresberichts.

GenerellwirdderZugangzuBildunginderEUaußerdem
durchfolgendeFaktorenbeschränkt:geografischeAbgele‑
genheitundweiteSchulwege,fehlendeVorschul‑Einrichtun‑
gen,sowieUngleichbehandlungbeidenAnmeldeverfahren
undAufnahmeprüfungen.

75 RundschreibenvomNovember2004(nichtöffentlichzugänglich).
76 Slowakei,Zákonč.48/2002Z.z.
77 GesetzüberdenAufenthalt,dieErwerbstätigkeitunddieIntegration

vonAusländernimBundesgebiet(Aufenthaltsgesetz‑AufenthG).
78 Deutschland,DeutschesRotesKreuzundCaritas(2010),S.18.
79 WeitereInformationenaufderHompagedesFlüchtlingsratsBerlin:

www.fluechtlingsrat‑berlin.de/print_pe.php?sid=424.
80 Frankreich,Défenseuredesenfants(2009),S.95‑96.SieheAbschnitte

zuRoma‑MigrantenundTravellers:VereinteNationen,CERD(2010a).

http://www.fluechtlingsrat-berlin.de/print_pe.php?sid=424
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InUngarnhatsichderObersteGerichtshofmiteinemFall
vonSegregationvonRoma‑Schülernbeschäftigt.Innerhalb
einundderselbenSchulewarenunterschiedlicheGebäude
vorwiegendentwederfürRomaoderfürKinderderMehr‑
heitsbevölkerunggenutztworden.DerGerichtshofwider‑
sprachdemUrteilderzweitenInstanz,gegenwelchesdie
Stiftung„ChanceforChildrenFoundation“Berufungerho‑
benhatte,undstellteeinerechtswidrigeSegregationfest.
Erunterstrichhierbei,dassSegregationnichtnurdurch
aktivesVerhaltenverursachtwird.DieGemeindeunddie
betroffenenSchulenhattenRoma‑Schülereffektivausge‑
grenzt,indemsiekeineAbhilfemaßnahmeneingeleitet
hatten,umdiegegebeneSituationzuändern.DerOberste
GerichtshofbetontedesWeiteren,dasswederPlatzmangel
indenHauptgebäudennochlangjährigeTraditionenoder
besondereUnterrichtsformendieSegregationderRoma‑
Schülerrechtfertigten.

ImJahr2009berichtetedasbulgarischeHelsinki‑Komitee,
dassRoma‑KindervonihrenbulgarischenMitschülernoft
wegenihresethnischenHintergrundsbeschimpftwerden.
DiesveranlassedieRomaschließlichdazu,aufBildungzu
verzichten.84 IndiesemSinnesolltedieAufhebungder
SegregationmitMaßnahmenzurBekämpfungvonBeläs‑
tigungundDiskriminierungderRoma‑SchüleranRegel‑
schuleneinhergehen.WeitereInformationenenthältder
FokusüberRomaindiesemBericht.

6.6.   Rassistisch motivierte 
Straftaten

DieserAbschnittbehandeltdieSituationinderEUbezüglich
rassistischmotivierterStraftaten.Letzteresinddieextremste
AusdrucksformfürRassismusundFremdenfeindlichkeit
gegenüberbestimmtenGesellschaftsgruppen.Kapitel9
überdenOpferschutzbeschreibtweitereEntwicklungen
hinsichtlichderRechtevonOpfernsolcherStraftaten.

Esseidaraufhingewiesen,dassdiehierdargestelltenInfor‑
mationenlediglichaufeinerAnalysederöffentlichzugäng‑
lichenoffiziellenDatenzurassistischmotiviertenStraftaten
basieren(alsoaufDatenderRegierungenundnichtvon
NGOs).DaherbeschränktensichdieAusführungenaufjene
Mitgliedstaaten,derenDatenerhebungeineAuswertung
ermöglicht.SiekönnensinnvollerWeisemitdenErgebnissen
derFRA‑ErhebungEU‑MIDIS85verglichenwerden.EU‑MIDIS
enthältDatenzuStraftaten,dievondenBefragtenalsras‑
sistischoderreligiösmotiviertwahrgenommenwurden.Die
EU‑MIDIS‑DatenberuhenaufInformationen,dieausGesprä‑
chenmit23500AngehörigenethnischerMinderheitenund
ZuwandererninderEUstammen.DieErgebnissevonEU‑
MIDISzeigen,dasszwischen57%und74%derentsprechen‑
denAngriffeoderBedrohungennichtderPolizeigemeldet
wurden,wobeidieZahldernichtgemeldetenVorfälleje

84 Bulgaria,Български хелзинкски комитет(2009).
85 FRA(2009).

nachuntersuchterGruppederBefragtenhöheroderniedriger
war.AusdiesemGrundundangesichtsdesMangelsweiterer
umfassenderDatensätzezurassistischmotiviertenStraftaten,
wieetwaOpferbefragungenähnlichderEU‑MIDIS‑Erhebung,
mussdavonausgegangenwerden,dassoffizielleDatenaller
WahrscheinlichkeitnachnurdenGipfeldesEisbergsrassis‑
tischmotivierterTatenaufzeigen.SomitsinddieStatistiken,
diehierunddortaufnationalerEbeneerfasstwerden,nur
einAbbildjenerwenigenVorfälle,dieindenBlickpunktder
Polizeirücktenundstrafrechtlichverfolgtwurden.

6.6.1.  Entwicklungen und tendenzen bei 
offiziell erfassten rassistisch moti-
vierten Straftaten

InderEUbestehenzwischendenMitgliedstaatennach
wievorgroßeUnterschiedehinsichtlichderErhebungund
öffentlichenVerfügbarkeitoffiziellerStrafverfolgungsdaten
zurassistischmotiviertenStraftaten.EinigeMitgliedstaaten
(wieBulgarienundGriechenland)veröffentlichensolche
Datengarnicht,undnurwenigeMitgliedstaaten(wieFinn-
land,SchwedenunddasVereinigte Königreich)erheben
undveröffentlichenregelmäßigumfassendeDaten.Die
unkritischeAuswertungbestehenderDatenzurassistisch
motiviertenStraftatenkanndenAnscheinerwecken,dass
diewenigenMitgliedstaaten,dieumfassendeDatenerhe‑
benundveröffentlichen,eingrößeresProblemmitden
ExtremformenvonRassismus–wierassistischmotivierten
Gewaltverbrechen–habenalsandereMitgliedstaaten,die
keineodernurwenigeDatenveröffentlichen.Näheran
derRealitätliegtaberjeneLesart,dieinderErhebungund
VeröffentlichungumfangreicherDateneinAnzeichendafür
erkennt,dasseinMitgliedstaatrassistischmotiviertenStraf‑
tatenwirksambegegnet,indemerderenExistenzoffen
anerkenntunddieReaktiondesStaatesdaraufdarlegt.

Tabelle6.1gibteinenÜberblicküberdenStandderoffi‑
ziellenErhebungvonStrafverfolgungsdatenzurassistisch
motiviertenStraftatenindenEU‑27fürdasJahr2009.Die
vergangenensechs Jahre, indenendieFRAundderen
Vorgängerin,dieEuropäischeStellezurBeobachtungvon
FremdenfeindlichkeitundRassismus(EUMC),denStand
derDatenerhebungzurassistischmotiviertenStraftaten
inKategorieneingeteilthat,erbrachtenletztendlichkeine
allgemeineVerbesserungderDatenerhebunginderEU.Eine
positiveEntwicklungistaberinSchwedenzuverzeichnen,
wodieDatenerhebungdenSprungvonderKategorie„Gut“
indieKategorie„Umfassend“schaffte,wasinsbesondere
auf2008vorgenommeneÄnderungenhinzueinerdetail‑
lierterenEinstufungvonrassistischmotiviertenStraftaten
undanderenHassverbrechenzurückzuführenist.Diesons‑
tigeStagnationinSachenDatensammlungzeigtjedoch,in
welchemMaßevieleMitgliedstaatensichdarüberhinweg‑
setzen,dassrassistischmotivierteStraftateneinenVerstoß
gegendieGrundrechtedarstellen.Schließlicherfordert
geradedieReaktionaufdieseStraftateneineverbesserte
Datenerhebung,umentsprechendeStrategienundMaß‑
nahmenentwickelnzukönnen.
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SchwankungenderindiesenLändernerhobenenDatenzu
StraftatenmitVorsichtinterpretiertwerden.Darüberhinaus
habenDänemark, FinnlandundSchwedenihrSystemzur
ErfassungrassistischmotivierterStraftatenimJahr2008
geändert,waszueinemerheblichenAnstiegdererfassten
StraftatenimJahr2008gegenüber2007sowiezueinem
konstanthohenNiveauerfassterrassistischmotivierter
StraftatenimJahr2009gegenüberfrüherenZeiträumen
führte.AusdiesemGrundmusseineAnalyselangfristiger
TendenzenderDatenfürdieseLänderunterVorbehalterfol‑
genundstetsdieallfälligenÄnderungenandenDatener‑
hebungsmethodenberücksichtigen.

VordiesemHintergrundlässtTabelle6.2diefolgenden
Schlussfolgerungenzu:

• ImZeitraum2000‑2009verzeichnetenzehnderzwölf
Mitgliedstaaten,diefüreineTrendanalyseausreichende
StrafverfolgungsdatenzurassistischmotiviertenStraf‑
tatenerheben,einesteigendeTendenzbeidenerfass‑
tenStraftatenindiesemBereich.InPolenundinder
tschechischen Republikwarhingegeneinerückläufige
Tendenzzubeobachten.

• Werden nur die beiden letzten Jahre (2008‑2009)
betrachtet,fürdieVergleichsdatenverfügbarsind,so
verzeichnetenvierderzwölfMitgliedstaaten,dieausrei‑

Tabelle6.2gibtAufschlussüberTendenzenindenStraf‑
verfolgungsdatenzurassistischmotiviertenStraftaten,die
aufdenjüngstenöffentlichverfügbarenRegierungsdaten
basieren.DieStrafverfolgungsdatenumfasseneineReihe
vonVorfällenundStraftatenundschließenverschiedene
BereichewieRassismus,FremdenfeindlichkeitundAnti‑
semitismusmitzugehörigenStraftatenwieAufstachelung
zurassistischemHassundGewaltein.IneinigenderMit‑
gliedstaaten,derenDatenerhebungssystemeindie„nied‑
rigste“Kategorieeingestuftwurden,erhebtdiePolizei
zwarDatenzurassistischmotiviertenStraftaten,wobei
aberdieseDatennuraufAnfragezurVerfügunggestellt
werdenundebensowenigregelmäßigwiesystematisch
veröffentlichtwerden–diesgiltbeispielsweisefürZypern.
SpanienerhebtzwarausführlicheDatenzurassistisch
motiviertenStraftateninderProvinzKatalonienundin
größerenStädten,führtediesesDatenerhebungssystem
jedochnochnichtlandesweitein.

MansolltedieindenverschiedenenMitgliedstaatenerho‑
benenoffiziellenStrafverfolgungsdatenzurassistischmoti‑
viertenStraftatennichtdirekt miteinandervergleichen,da
dieInformationeninjedemMitgliedstaataufunterschiedli‑
cheWeisegemeldetunderfasstwerden.DieSchwankungen
inderZahldererfasstenStraftateninnerhalbeinesMit‑
gliedstaatskönnenjedochAufschlussüberMustersowohl
derErscheinungsformenrassistischmotivierterStraftaten
alsauchderÄnderungenderErhebungsmethodengeben.
AllerdingsweisenMitgliedstaatenmitniedrigenabsoluten
Zahlen,wieDänemark,imJahresvergleichgewöhnlichdie
größtenprozentualenÄnderungenauf.Dahermüssendie

Offizielle Daten nicht 
systematisch verfügbar

Entweder keine Erhebung
oderkeineVeröffentlichung
offiziellerDatenaufnationa‑
lerEbene

Eingeschränkt

EingeschränkteBerichterstat‑
tungzueinigenErmittlungen
undGerichtsverhandlungen
und/oderSchwerpunktauf
allgemeinerDiskriminierung,
die rassistisch motivierte
Straftateneinschließenkann

Gut

FürdieErfassungvonStraf‑
taten ist ein gutes Sys‑
tem vorhanden und/oder
Schwerpunkt des Systems
aufRechtsextremismusund/
oderAntisemitismus

Umfassend

UmfangreicheDatenerfas‑
sungmitEinzelheitenüber
MerkmaledesOpfers,Ort
derViktimisierungusw.

Bulgarien
Griechenland

Portugal
Spanien
Zypern

Estland
Italien

Lettland
Litauen

Luxemburg
Malta

Niederlande
Rumänien
Slowenien

Ungarn

Belgien
Dänemark
Frankreich

Deutschland
Irland

Österreich
Polen

Slowakei
TschechischeRepublik

Finnland
Schweden

VereinigtesKönigreich

Quelle: FRA, 2010

tabelle 6.1: Stand der offiziellen Erhebung von Strafverfolgungsdaten zu rassistisch motivierten Straftaten in den EU-27
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tenantisemitischenStraftatenimJahr2009währendder
israelischenInterventionimGazastreifenzurückzuführen
(sieheTabelle6.3).DieslässtdieSchlussfolgerungzu,dass
sichEreignisseinanderenTeilenderWeltaufErscheinungs‑
formenvonRassismusindenMitgliedstaatenauswirken
können.EinVergleichderDatenvonzweiJahrenkannalso
deutlichmachen,dassbestimmteEreignisseSchwankungen
beiderAnzahlrassistischmotivierterStraftatenbeeinflus‑
sen.AnalysiertmanhingegendieDatenmehrererJahre,
lässtdieseineBewertungderallgemeinenTendenzenzu.

chendeStrafverfolgungsdatenzurassistischmotivierten
Straftatenerheben,einesteigendeTendenz.86

Zusammenfassendistfestzustellen,dasseineLangzeitbe‑
trachtungbeidenerfasstenrassistischmotiviertenStrafta‑
tenüberdenZeitraum2000‑2009insgesamteinenAnstieg
indenmeistenMitgliedstaatenbelegt,indenengenügend
DatenfüreineAnalysevorliegen.ImVergleichdazuzeigen
dieletztenbeidenJahre,fürdieDatenverfügbarsind,einen
AnstieginnurineinemDrittelderMitgliedstaaten.InFrank-
reichistderAnstiegdererfasstenStraftatenum113%im
Zeitraum2008‑2009vorallemaufdieZunahmedererfass‑

86 FürdasVereinigteKönigreichbasiertderGesamttrendbeiden
erfasstenStraftatenaufDatenfürEnglandundWales.Diesspiegelt
dierelativeBevölkerungszahlinEnglandundWalesimVergleichmit
derinSchottlandundNordirlandwider.InSchottlandzeigtenerfasste
rassistischeVorfälleeinenvonJahrzuJahrsinkendenTrendfürdie
Zeitspannevon2006/07bis2008/09.Siehewww.scotland.gov.uk/
Publications/2010/04/26153852/8.

tabelle 6.2: tendenzen bei offiziell erfassten rassistisch motivierten Straftaten (2000-2009)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
änderung 

in % 
2008-09

änderung 
in % 

2000-09

Belgien 757
Straftaten 751 727 848 1021 1272 1375 1304 1188 1053 ‑11,4% +8,5%

Dänemark 28
Vorfälle 116 68 53 37 87 227 35 175* 306 +74,9% +89,1%

Deutschland ‑ 14725
Straftaten 12933 11576 12553 15914 18142 17607 20422 19468 ‑4,7% +8,2%

(2001‑09)

Finnland 495
Straftaten 448 364 522 558 669 748 698 1163* 1385 +19,1% +33,1%

Frankreich 903
Meldungen 424 1317 833 1574 979 923 723 864 1841 +113,1% +6,1%

Irland 72
Meldungen 42 100 62 84 94 173 214 172 128 ‑25,6% +27,9%

Österreich 450
Beschwerden 528 465 436 322 406 419 752 835 791 ‑5,3% +11,3%

polen 215Straftaten 103 94 111 113 172 150 154 122 109 ‑10,7% ‑1,5%

Schweden 2703
Straftaten 2785 2391 2436 2414 2383 2575 2813 4826** 4707 ‑2,5% +10,3%

Slowakei 35Straftaten 40 109 119 79 121 188 155 213 132 ‑38,0% +31,6%

tsche-
chische 
Republik

364
Straftaten 452 473 335 364 253 248 196 217 265 +22,1% ‑6,0%

England
undWales

47701
Vorfälle 53121 54858 49344 54157 57863 60926 62071 58445 55862 ‑4,4% +2,2%

Schottland 1699
Straftaten 2673 3097 3856 4294 4474 4543 4564 +0,5% +18,1

%(2002‑09)

Nordirland Vorfälle 1183 1044 1036 ‑0,8% ‑0,5%
(2006‑09)

Anmerkungen:  * Aufgrund geänderter Zählweise der Vorfälle ist kein Vergleich mit Vorjahren möglich.

** Aufgrund einer geänderten Definition von Hassverbrechen ist kein Vergleich mit Vorjahren möglich.

Quelle: FRA, 2010
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6.6.3.  tendenzen bei 
rechtsextremistischen Straftaten 

NebenderschwerpunktmäßigenErhebungvonDatenzu
antisemitischenStraftaten inEuropa ist ineinigenMit‑
gliedstaatenseitlangemdieDatenerhebungzurassistisch
motiviertenunddamitverbundenenHassverbrechendurch
rechtsextremistischeGruppenzentral.Zurzeiterhebennur
vierMitgliedstaatenausreichendumfassendeStrafverfol‑
gungsdaten,dieeinenVergleichderTendenzenbeiden
rechtsextremistischmotiviertenStraftatenerlauben.

Tabelle6.4zeigt,dasseineLangzeitbetrachtungfürDeutsch-
landdengrößtenAnstieganerfasstenrechtsextremistisch
motiviertenStraftatenoffenbart,währendinÖsterreichund
SchwedennureinleichterAnstiegzubeobachtenwar.Dage‑
genistinFrankreichkeinelangfristigeTendenzerkennbar.Die
TrendanalysefürdieZwölf‑Monatsperiodevon2008auf2009

6.6.2.  tendenzen bei antisemitischen 
Straftaten

AngesichtsderGeschichteEuropasimzwanzigstenJahrhun‑
dertkommtderErhebungvonDateninsbesonderezuanti‑
semitischenStraftatennachwievoreinegroßeBedeutung
zu.AllerdingserhebennursechsMitgliedstaatenausrei‑
chendumfassendeStrafverfolgungsdatenzuantisemiti‑
schenStraftaten,dieeineTrendanalyseerlauben.

Tabelle6.3lässtdiefolgendenSchlussfolgerungenzuanti‑
semitischenStraftatenzu:

• Zwischen2001und2009wiesenvierdersechsMitglied‑
staaten,fürdieeineTrendanalysedurchgeführtwurde,
insgesamteinesteigendeTendenzauf,währendinzwei
MitgliedstaateneinestabileEntwicklungfestzustellenwar.

• ImVergleichdazuwiesenzwischen2008und2009fünf
dersechsMitgliedstaateneinesteigendeTendenzauf,
währenddieTendenzineinemMitgliedstaatrückläufig
war.ImFallvonÖsterreichistdieZahldererfassten
StraftatenüberdengesamtenZeitraumkonstantniedrig,
sodassderauffälligeRückgangum47,8%zwischen
2008und2009angesichtsdesUnterschiedsvonnurelf
Straftatenrelativiertwerdenmuss.Ebensobasiertder
AnstiegderVorfälleum36,7%indenNiederlandenauf
nur18Vorfällen(Differenz2009zu2008).InFrankreich
undmöglicherweiseauchimVereinigten Königreichund
inSchwedenkannderbeachtlicheAnstiegdererfassten
antisemitischenStraftatennachvorsichtigerEinschät‑
zungdemEinflussdesisraelisch‑palästinensischenKon‑
fliktsimJahr2009zugeschriebenwerden–aufdiesen
Zusammenhangwurdebereitsobenhingewiesen.

tabelle 6.3: tendenzen bei erfassten antisemitischen Straftaten (2001-2009)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
änderung 

in % 
2008-09

änderung 
in % 

2001-09

Frankreich 219 936 601 974 508 571 402 459 815 +77,6% +0,4%

Deutschland 1629 1594 1226 1346 1682 1662 1561 1496 1520 +1,6% +0,3%

Niederlande* 41 60 50 58 65 108 50 49 67 +36,7% +4,0%

Österreich 3 20 9 17 8 8 15 23 12 ‑47,8% +9,1%

Schweden 115 131 128 151 111 134 118 159 250 +57,2% +10,3%

Vereinigtes 
Königreich** 310 350 375 532 459 598 561 546 926 +69,6% +25,7%

Anmerkungen: *  Daten der niederländischen Staatsanwaltschaft: Zahl diskriminierender Vorfälle, bei denen Antisemitismus eine 
Rolle spielte, die aber möglicherweise keine antisemitischen Straftaten waren.

** Die Daten für das Vereinigte Königreich stammen von der unabhängigen jüdischen Organisation „Community 
Security Trust“ und werden für offizielle Veröffentlichungen der Regierung im Vereinigten Königreich als Quelle 
herangezogen.

Neben den hier genannten Mitgliedstaaten veröffentlicht auch das Zentrum für Chancengleichheit und 
Rassismusbekämpfung (CEOOR) in Belgien offizielle Daten zu Beschwerden über Antisemitismus, die sich aber nicht 
auf rassistisch motivierte Straftaten beschränken. Einzelheiten sind FRA (2010) zu entnehmen.

Quelle: FRA, 2010

Regelmäßige Berichte zur lage des Antisemitismus 
in der EU

Die FRA veröffentlichte im April 2010 einen
zusammenfassendenÜberblicküberdieLagedesAnti‑
semitismusinderEUimZeitraum2001‑2009.Dabei
handeltessichumdiesechsteAktualisierungdesim
Jahr2004veröffentlichtenBerichtszuErscheinungsfor‑
mendesAntisemitismusinderEU.DerÜberblickenthält
statistischeDatenvonRegierungs‑undNichtregierungs‑
stellenfürdenZeitraum2001‑2009unddecktdieEU‑Mit‑
gliedstaatenab,dieüberoffizielleoderinoffizielleDaten
undStatistikenzuantisemitischenVorfällenverfügen.

Weitere Informationen sind abrufbar unter: http://fra.europa.eu/
fraWebsite/research/publications/publications_per_year/2010/
pub_cr_antisemtism_update_2010_en.htm
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EinzelpersonenundGruppenverstärktdasInternetund
seinesozialenNetzwerkenutzen,umgezieltHassverbre‑
chengegenbestimmteGesellschaftsgruppenvoranzutrei‑
benundzuverüben.87VordiesemHintergrundseidarauf
hingewiesen,dass18MitgliedstaatendasZusatzprotokoll
zumÜbereinkommendesEuroparatesüberComputerkri‑
minalitätnochnichtratifizierthaben.DasProtokollsieht
vor,unterVerwendungvonComputersystemenbegangene
rassistischeundfremdenfeindlicheHandlungenunterStrafe
zustellen.ZwölfMitgliedstaatenhabendasProtokollzumin‑
destbereitsunterzeichnet.

6.6.4.  Rahmenbeschluss des Rates zur 
Bekämpfung von Rassismus und 
Fremdenfeindlichkeit

Der Rahmenbeschluss des Rates zur Bekämpfung
von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit war bis
zum 28. November 2010 in das nationale Recht der
Mitgliedstaatenumzusetzen.88

87 DateninEU‑27erhobenimRahmendesFRA‑BerichtsRacist and 
related hate crimes in the EU,diederFRAimSeptember2010
vorgelegtwurdeunddienacheingehenderAnalyseveröffentlicht
werdenwird.

88 RatderEuropäischenUnion(2008),S.55.

ergibtjedocheinvölliganderesBild.InFrankreichwurden
40%mehrrechtsextremistischeStraftatenerfasst,während
SchwedenimZeitraum2008‑2009einestarkrückläufigeund
DeutschlandeineleichtrückläufigeTendenzbeidenrechts‑
extremistischmotiviertenStraftatenverzeichnete.Diesekurz‑
fristigenSchwankungenkönnteneinentatsächlichenAnstieg
oderRückgangderTätigkeitenrechtsextremistischerGrup‑
penwiderspiegeln,insbesondereimHinblickaufInternet‑
Kriminalität.SiekönntenaucheinAnzeichenfürmögliche
VerbesserungenoderVerschlechterungenbeiderErmittlung
undVerfolgungsolcherTätigkeitendurchdieStrafverfolgungs‑
behördenoderaufFaktorenwiediePrioritätenverlagerung
beiderPolizeiundRessourcenzuweisungzurückzuführensein.
GleichzeitigmussdieErhebungvonDatenzurechtsextremis‑
tischmotiviertenStraftaten–dieineinigenMitgliedstaaten
aushistorischenGründenintensivbetriebenwird–imKontext
anderer„rassistischmotivierter“Verbrechenund„Hassver‑
brechen“gesehenwerden,beidenendieTäterebenkeine
politisch„rechtsextremistische“Motivationhaben.EU‑MIDIS‑
Datenzeigen,wieimletztenJahresberichtberichtet,dassden
befragtenOpfernrassistischmotivierterStraftatenzufolgenur
sehrwenigeTäterdieserVerbrechentatsächlichdemrechts‑
extremenLagerzuzurechnenwaren.

DievomEuropäischenInformationsnetzüberRassismus
undFremdenfeindlichkeit(RAXEN)derFRAzusammen‑
getragenenInformationenlegennahe,dassverschiedene

tabelle 6.4: tendenzen bei erfassten rechtsextremistisch motivierten Straftaten (2000-2009)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

ände-
rung 
in % 

2008-09

ände-
rung 
in % 

2000-09

Deutschland ‑ 10054 10902 10792 12051 15361 17597 17176 19894 18750 ‑5,8% +16,6%
(2001‑09)

Frankreich 207 198 179 148 461 419 301 247 129 181 +40,3% +0,1%

Österreich 291 301 261 264 189 188 204 280 333 356 +6,9% +1,8%

Schweden 566 392 324 448 306 292 272 387 667* 538 ‑19,3% +2,3%

Anmerkung: * Aufgrund von Änderungen der Definition von rechtsextremistisch motivierten Straftaten ist kein Vergleich mit 
Vorjahren möglich.

„Ethnic profiling“ und das Vertrauen zur polizei
DieFRAveröffentlichteimJahr2010einHandbuchzum„EthnicProfiling“–d.h.derErstellungvonPersonenprofilenmit
AugenmerkaufdieethnischeHerkunft.DasHandbuchhilftBeamteninStrafverfolgungsbehördenbeiderEntscheidung,
wannsiedasProfilingrechtmäßigalsInstrumentbeiErmittlungennutzenkönnenundwannProfilingunrechtmäßigist,
daesgegendasDiskriminierungsverbotverstößt.AußerdementhältdasHandbuchBeispielefürbewährtePraktikenaus
verschiedenenEU‑Mitgliedstaaten.DasHandbuchwirdergänztdurchdenFRA‑BerichtüberPolizeikontrollenundMinder‑
heiten.DieserBerichtderReihe„Datenkurzgefasst“basiertaufderFRA‑ErhebungEU‑MIDIS,diefürzehnMitgliedstaaten
ErfahrungenundWahrnehmungenjeweilsimgleichenGebietlebenderAngehörigervonMinderheits‑undMehrheitsbe‑
völkerungbeiPolizeikontrollengegenüberstellt.DieErgebnissevonEU‑MIDISunddieErkenntnisseausdemHandbuch
belegen,dassdiePolizeiwenigerVertrauengenießt,wennMinderheitenangehörigedenEindruckhaben,dasssievonder
Polizeidiskriminierendbehandeltwerden.Diesträgtdazubei,dassAngehörigeethnischerMinderheiten,dieOpferrassis‑
tischmotivierterStraftatenwurden,dieseÜbergriffewegenmangelndenVertrauensderPolizeioftgarnichterstmelden.

FRA (2010)Diskriminierendes„EthnicProfiling“erkennenundvermeiden:einHandbuch;FRA (2010),EU‑MIDISDatenkurzgefasst4:Polizeikontrollen
undMinderheiten
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gegenHassverbrechen,dienichtrassistischbegründetund
somitjenseitsdesRahmenbeschlusseszurBekämpfungvon
RassismusundFremdenfeindlichkeitangesiedeltsind.Die
treibendeKraftfürdiesegutenPraktikenbildenInitiativen
vonRegierungs‑undNichtregierungsstellen.Beispielsweise
gründeteeineNGO2009indertschechischen Republik
dasBeratungszentrum„InIustitia“fürPersonen,dieOpfer
verschiedenerFormenvonhassmotivierterGewaltwurden.

ImZeitraum2009‑2010wurdenverschiedenenationale
Initiativen ins Lebengerufen. InFinnland richtetedie
RegierungeineArbeitsgruppeein,dieprüfensoll,obsich
derGeltungsbereichdesaktuellenRahmenbeschlusseszur
BekämpfungvonRassismusundFremdenfeindlichkeitauf
Hassverbrechenausdehnenlässt,dieauseinerVielzahlvon
Gründenbegangenwerden.DieArbeitsgruppelegtedem
Parlamentam12.Februar2010einenBerichtvor.Inlitauen
wurdenimJuni2009hassmotivierteStraftaten,dieetwa
ausGründendersexuellenAusrichtungodereinerBehin‑
derungbegangenwurden,alserschwerenderUmstandim
SinnedesStrafgesetzbuchsqualifiziert.InSchottland(Ver-
einigtes Königreich)tratimJahr2009einzentralesGesetz
zumSchutzderOpfervonhassmotiviertenStraftatenaus
Gründendertatsächlichenoderangenommenensexuellen
Ausrichtung,derTransgender‑IdentitätodereinerBehinde‑
runginKraft.89

Anzumerkenistaußerdem,dassFinnland,Schwedenund
dasVereinigte Königreich(wobeidieDatenerhebungssys‑
temeEnglandsundWales‘vondenenNordirlandsabwei‑
chen)imRahmenoffiziellerErhebungenbereitsDatenzu
einerVielzahlhassmotivierterStraftaten,unteranderemaus
GründendersexuellenAusrichtungundeinerBehinderung,
erfassen.InSchwedenstuftderschwedischenationaleRat
fürKriminalprävention(Brottsförebyggande rådet,Brå)auch
gegenRomagerichteteundislamfeindlicheStraftatenals
Hassverbrechenein.DieBehördeninDeutschlandstellen
aucheinigeDatenzupolitischmotiviertenHassverbrechen
aufgrunddersexuellenAusrichtungodereinerBehinderung
desOpferszurVerfügung,wenngleichdieKennzeichnung
„politischmotiviert“denGeltungsbereicheinschränktund
„alltägliche“Straftatenausschließt,dievonTäternohne
politischeMotivationbegangenwerden.

BeieinemVergleichderVorgehensweiseninderEUundden
einzelnenMitgliedstaatenistzuberücksichtigen,dasses
oftgroßeregionaleUnterschiedeinnerhalbeinesMitglied‑
staatsgibt.InSpanienbeispielsweiseverfügtKatalonien
derzeitüberdasumfassendsteSystemderDatenerhebung
zuverschiedenstenHassverbrechenundreagiertaucham
konsequentestenaufsolcheVerbrechen.

Zusammenfassendlässtsichfeststellen,dassdiefortschritt‑
lichstenEntwicklungenbeimUmgangmitHassverbrechen
typischerweiseinjenenMitgliedstaatenstattfinden,die

89 VereinigtesKönigreich,Offences(AggravationbyPrejudice)(Scotland)
Act2009(asp8).

NachInformationenderFRAwaresumdieUmsetzung
desRahmenbeschlussesAnfangSeptember2010folgen‑
dermaßenbestellt.FünfMitgliedstaatenhattendenRah‑
menbeschlussinnationalesRechtumgesetzt.Weitereacht
MitgliedstaatenerachtetenihrebestehendeGesetzgebung
alsbereitsausreichendodersogaralsüberdieBestimmun‑
gendesRahmenbeschlusseshinausgehend.Diebestehen‑
denGesetzeeinigerdieserMitgliedstaatenumfassenauch
Hassverbrechen,dieaufanderenGründenalsderethni‑
schenHerkunftberuhen.DieübrigenMitgliedstaatensind
nochdabei,denRahmenbeschlussumzusetzenundihre
MaßnahmenderEuropäischenKommissionmitzuteilen,
diefürdieÜberwachungderUmsetzungverantwortlichist.
SobalddieserVorgangabgeschlossenistundÜbersetzungen
zurVerfügungstehen,wirddieEuropäischeKommissionihre
AnalysederUmsetzungdesRahmenbeschlusseseinleiten.

6.6.5.  Entwicklungen auf nationaler 
Ebene

VordiesemHintergrundgibtesBeispielefürgutePrakti‑
kenausdenJahren2009und2010,dieaufverschiedene
Weiseversuchen, rassistischmotivierteStraftatendurch
Gesetzgebung,DatenerhebungenundgezielteInitiativen
zubekämpfen.SobemühtsichetwadiePolizeiinIrlandfür
denZeitraum2009‑2012umeineStrategiederVielfalt,in
derenRahmensichdiePolizeistärkerfürdieOpferrassistisch
motivierterStraftateneinsetzenwird.Weiterevielverspre‑
chendeInitiativenwurdenvonNGOseingeleitet.Soorgani‑
siertebeispielsweisedieNGO„MenschengegenRassismus“
inderSlowakeiRechtsbeistandfürOpferrassistischerGewalt.

NebenderSuchenachAntwortenaufrassistischundreligiös
motivierteHassverbrechengibtesindenMitgliedstaaten
aucheinigebemerkenswerteEntwicklungen imKampf

Drei neue Erhebungen und ein Bericht über 
Hassverbrechen

ImJahr2011wirddieFRAeinenBerichtüberrassistisch
motivierteundverwandteStraftatenveröffentlichen.
DreigroßangelegteUmfragensollendiesenBericht
ergänzen.DieentsprechendenUmfragenwurden2010
entwickeltundwerdensichverschiedenenErscheinungs‑
formenvonHassverbrechenwidmen.ImEinzelnenhan‑
deltessichumeineEU‑weiteErhebungüberGewalt
gegenFrauen,eineEU‑weiteErhebungüberDiskriminie‑
rungundViktimisierungvonLesben,Schwulen,Bisexu‑
ellen,TranssexuellenundTransgender‑Personen(LGBT)
undumeineErhebunginausgewähltenMitgliedstaaten
überErscheinungsformenantisemitischerHassverbre‑
chen.LetzterewirdsystematischdieErfahrungender
jüdischenBevölkerungeninEuropauntersuchenund
sowohlgemeldetealsauchnichtgemeldeteErfahrungen
mitHassverbrechenberücksichtigen.WeitereInformati‑
onenzuFrauen‑undLGBT‑FragenbietetKapitel5über
GleichbehandlungundNichtdiskriminierung.

AkTiviTäT DER FRA 
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EUUNO & Europarat

11. Mai – Ministerkomitee des Europäischen Rates veröf-
fentlicht eine Empfehlung zur Ausbildungs-charta des 

Europarates über demokratische Staatsbürgerschaft und 
Menschenrechte

20. Mai – EGMR entscheidet im Fall Kiss gegen Ungarn 
über das wahlrecht der personen, die unter Vormundschaft 

aufgrund einer psychischen Erkrankung stehen

4. Juni – Europäische Kommission für Demokratie durch 
Recht (die „Venedig-Kommission“, gegründet 1990, ist 

ein beratendes Organ des Europarates) veröffentlicht 
Kommentare zu den Empfehlungen betreffend „Gleicher 

Zugang zu lokalen und regionalen wahlen“

21. Oktober –Venedig-Kommission veröffentlicht 
Erklärung zur Auslegung des Kodex für gute wahlprakti-

ken, betreffend personen mit Behinderungen

JanuarJanuar

FebruarFebruar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Januar

Dezember

Februar

27. Oktober – Europäische Kommission verabschiedet 
Bericht über die Unionsbürgerschaft 2010, begleitet von 
Berichten über Fortschritte auf dem weg zu einer effek-
tiven Unionsbürgerschaft 2007–2010 und zu den wahlen 
zum Europaparlament 2009

Anfang 2011 – EU verabschiedet Verordnung zur 
Bürgerinitiative (14. Februar 2011)

31. März – Europäische Kommission schlägt Verordnung 
über die Bürgerinitiative vor, die Anfang 2011 vom Rat 
verabschiedet werden soll
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DiesesKapitelzeigt,wiesichhinsichtlichderEU‑Bürgerbe‑
teiligungPolitikundPraxisderEuropäischenUnion(EU)
undihrerMitgliedstaatenentwickelten.DadieFRAsolche
EntwicklungenzumerstenMalschildert,istdiesesKapitel
AusgangspunktfürkünftigetrendorientierteBetrachtungen.
DasKapitelbeginntmiteinemÜberblickdarüber,wiees
derzeitumdieTeilnahmevonEU‑Ausländernanpolitischen
Wahlenbestelltist.1Danachuntersuchtes,unterwelchen
UmständendasWahlrechtimZusammenhangmiteiner
Behinderungeingeschränktwurde.DasKapitelschließt
mitÜberlegungenzuverschiedenenFormenderpartizipa‑
tivenDemokratieunterbesondererBerücksichtigungder
EuropäischenBürgerinitiative.

7.1.   teilnahme von EU-
Ausländern an wahlen

7.1.1. Das Recht auf teilnahme an wahlen

Gemäß Artikel 22 des Vertrags über die Arbeitsweise
derEuropäischenUnion(AEUV)besitzt jederEU‑Bürger
mitWohnsitzineinemanderenMitgliedstaatalsseinem
Herkunftsmitgliedstaat bei Kommunalwahlen und bei
WahlenzumEuropäischenParlamentdasRecht,zuwählen

1 Artikel39und40derChartaderGrundrechtederEuropäischenUnion.

Beteiligung der EU-Bürger  
an der demokratischen  
Funktionsweise der Union

Das Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon und die nunmehr rechts verbindliche Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union führten dazu, dass Fragen zur Beteiligung der EU‑Bürger an der demokratischen Funktionsweise 
der EU jetzt nachdrücklicher gestellt werden. Nach dem richtungsweisenden Urteil des Europäischen Gerichtshofs 
für Menschenrechte zum Wahlrecht wird dieser Rechtsbereich entscheidend dazu beitragen, die politische 
Beteiligung der EU‑Bürger zu sichern. Im Jahr 2010 wurde auch die Europäische Bürgerinitiative intensiv 
diskutiert, die ein neues und potenziell sehr wirksames Instrument für die Beteiligung der Bürger auf EU‑Ebene 
darstellt. Obwohl es noch zu früh ist, die Auswirkungen dieses Instruments in ihrer Gesamtheit einzuschätzen, 
lasst sich bereits jetzt sagen, dass die Bürgerinitiative das Potential hat, den EU‑Bürgern wichtige Themen der 
europäischen Integration näher zu bringen.

7

WichtigeEntwicklungenimBereich
demokratischerBeteiligung:

• AufgrundderniedrigenWahlbeteiligungvonStaatsangehörigen
andererEU‑Mitgliedstaatenwurdeangedacht,dasVerfahrenfür
dieTeilnahmevonEU‑BürgernanKommunal‑undEuropawahlen
zureformieren.

• DerEuropäischeGerichtshoffürMenschenrechte(EGMR)
entwickelteseineRechtsprechungzumRechtauffreieWahlen
(Artikel3des1.ZusatzprotokollszurEMRK)weiter.

• Ende2011wurdepolitscherKonsensimZusammenhangmitder
VerordnungüberdieBürgerinitiativeerreicht.DieVerordnung
wurdeam16.Februar2011formellangenommenundkommt
ab1.April2012zurAnwendung.

(aktivesWahlrecht)undgewählt zuwerden (passives
Wahlrecht).DieseRechtesindauchinArtikel39und40der
Grundrechte‑Chartaverankert.DieEinzelheitenderAusü‑
bungdieserRechtewerdendurchSekundärrechtgeregelt.2

2 Richtlinie94/80/EGdesRates,ABl.1994L368,S.34undRichtlinie
93/109/EGdesRates,ABl.1993L329,S.38.
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7.1.2.  teilnahme an Europawahlen: 
probleme und Reformen

NachAuskunftderEuropäischenKommissionistdieBetei‑
ligungandenEuropawahlenseitdererstenDirektwahlim
Jahr1979stetigzurückgegangen.2009betrugdieWahlbe‑
teiligungnurnoch43%.3DieserTrendhatwohlnichtsmit
derMobilitätvonEU‑Bürgernzutun–vielmehrzeigendie
Zahlen,dassgeradeBürger,dieihrWohnsitzlandgewech‑
selthaben,sichvermehrtimMitgliedstaatihresWohnsit‑
zesindieWahlregisterfürdieEU‑Wahleneintragenlassen.
DerAnteilvonsolchenEU‑Ausländern,diesichinihrem
WohnsitzlandzurWahleingetragenhatten,erreichte2009
11,6%(gegenüber5,9%imJahr1994).Wegenfehlender
DatenkonntedieKommissiondieLageabernichtfüralle27
Mitgliedstaatenprüfen.InformationenderFRAbestätigen
denMangelanverfügbarenDaten:VieleMitgliedstaaten
führtenkeineStatistiküberdieZahldereingetragenenEU‑
Ausländer,undnurwenigeEU‑Mitgliedstaatenerfassten,
wievieleEU‑AusländerandenEuropawahlentatsächlich
teilnahmen.SogabenbeidenletztenWahlenzumEuropäis‑
chenParlamentimJahr2009beispielsweiseinZypernvon
6458eingetragenenEU‑Ausländern3392ihreStimme,
ab4währenddiesinFinnlandvon6211eingetragenen
Wählernnur2231taten.5

InihremBerichtüberdieUnionsbürgerschaft20106stellte
dieEuropäischeKommissionfest,dassEU‑Bürger,diein
einemanderenMitgliedstaatalsdemihrerStaatsbürgers‑
chaftleben,beiEuropawahlenProblemehaben,ihraktives
undpassivesWahlrechtauszuüben.Sokannz.B.diefrühe
VeröffentlichungvonWahlergebnissenproblematischsein,
dasiedieineinemanderenMitgliedstaatnochlaufende
Wahlmöglicherweisebeeinflusst(wieindenNiederlan‑
dengeschehen).EinweitereswichtigesProblemist,dass
InformationenzurgenauerenAusgestaltungdesWahlrechts,
wieetwazurEintragungindasWählerverzeichnisoderzu
denBedingungenfürdaspassiveWahlrechtfehlen.Die
EuropäischeKommissionprüftderzeitdieLageindenLän‑
dern,indenendieseProblemeauftraten,undfordertedie
EU‑Mitgliedstaatenauf,einigedieserProblemezubeheben.
AußerdemschlägtdieKommissionaufEU‑EbeneReformen
vor,umdiepolitischeBeteiligungderEU‑Bürgerzustärken.

Am20.April2010veröffentlichtedieEuropäischeKom‑
missionihrenAktionsplanzurUmsetzungdesStockholmer
Programms.7Für2011–2012kündigtsiedarineinenLegis‑
lativvorschlagzurÄnderungderRichtlinie93/109/EGüber
dieEuropawahlenan.AußerdemsiehtderAktionsplanvor,
bis2012einenBerichtdarüberzuveröffentlichen,wiedie
einzelnenMitgliedstaatendieEuropawahlendurchführen.

3 EuropäischeKommission(2010a).
4 InformationenvonderWahldienstdeszyprischenInnenministerium.
5 StatisticsFinland,abrufbarunter:www.stat.fi/til/evaa/kas_en.html.
6 EuropäischeKommission(2010b).
7 EuropäischeKommission(2010c).

ImJahr2010legtezudemderAusschussfürkonstitutio‑
nelleFragendesEuropäischenParlamentsseinenBericht‑
sentwurfübereineWahlreformaufEU‑Ebenevor(Änderung
desAktsvon1976zudenWahlenderAbgeordnetendes
EuropäischenParlaments).8EinerderVorschlägesiehtvor,
dieZahlderAbgeordnetendesEuropäischenParlaments
um25Abgeordnetezuerhöhen.DieseAbgeordnetenwür‑
denauseinemEU‑weitenWahlkreisgewählt.DesWeiteren
wirdvorgeschlagen,einegesamteuropäischeWahllisteein‑
zuführen,dieausKandidatenausmindestenseinemDrit‑
telderMitgliedstaatenbestehensoll.JederWählerkönnte
danneineStimmefürdiejeweiligenationaleoderregio‑
naleListeundeinefürdenneugeschaffenenEU‑Wahlkreis
abgeben.DerBerichtschlägtweitervor,eineWahlbehörde
aufEU‑Ebeneeinzurichten,diedafürzuständigwäre,die
ordnungsgemäßeDurchführungderWahlenzuregeln.Der
BerichtsentwurfsollteimFrühjahr2011imAusschussein‑
gehenddiskutiertwerden.

7.1.3. teilnahme an Kommunalwahlen

NachdemAktionsplanzumStockholmerProgrammsollbis
2011einzweiterBerichtüberdieUmsetzungderRats‑
richtlinie94/80/EGveröffentlichtwerden.DieseRichtlinie
regeltdieAusübungdesaktivenundpassivenkommunalen
WahlrechtsfürEU‑Bürger,dieineinemanderenMitglieds‑
taatalsdem ihrer Staatsbürgerschaft leben.Ohnedie
Wahlordnungenzuharmonisieren,solldieRichtliniediesen
EU‑Bürgern,dieTeilnahmeanKommunalwahlenerleichtern.
DaswichtigsteElementderRichtlinieistdieAbschaffung
dervormalsweitverbreitetenWahlvoraussetzung,Staat‑
sangehörigerdesjeweiligenStaateszusein.2002kam
dieEuropäischeKommissioninihremerstenBerichtüber
dieAnwendungderRichtliniezudemErgebnis,dassdie
RichtliniemitwenigenAusnahmenerfolgreichumgesetzt
wurde.9DennochbliebderAnteilvonEU‑Ausländern,die
tatsächlichanKommunalwahlenteilnahmen,ehergering.

DieFRAhatuntersucht, inwieweitMitgliedstaaten,EU‑
AusländerndieTeilnahmeanregionalenodernationalen
WahlenoderinnationalenBürgerinitiativengestatten.Nach
deneingegangenenInformationenscheintdiesnichtder
Fallzusein.EineAusnahmebildetSlowenien,daEU‑Aus‑
länderdortuntergewissenUmständenandenWahlen
zumNationalrat(derzweitenKammerdesParlaments)
teilnehmenkönnen.ImNationalratsinddieSozialpartner,
Freiberufler,aberauchnichtwirtschaftlicheBereicheund
lokaleInteressenvertreten:GehörteinEU‑Ausländermit
WohnsitzinSlowenienzueinerdieserGruppen,erhälter
dasaktiveunddaspassiveWahlrecht.BritischeBürgermit
Wohnsitzinirlandkönnenandenallgemeinenirischen
Wahlenteilnehmen,denPräsidentendürfenabernurirische
Bürgerwählen.

Zubeachtenist,dasses–ähnlichwiebeidenEuropa‑
wahlen–kaumDatenzurtatsächlichenWahlbeteiligung

8 EuropäischesParlament(2010a).
9 EuropäischeKommission(2002).
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7.2.   Einschränkung des 
wahlrechts im Falle einer 
Behinderung

ImFallAlajos Kiss gegen Ungarn12gingesumdasaktive
WahlrechteinesBürgersinUngarn.DerEGMRstelltefest,
dassdieautomatischeAberkennungdesWahlrechteseines
wegenpsychischerGesundheitsproblemeunterSachwal‑
terschaftgestelltenMenschen,einenVerstoßgegenArti‑
kel3des1.ZusatzprotokollszurEMRKdarstellt.Nachder
ungarischenVerfassungbesitzteinunterSachwalterschaft
gestellterMenschkeinWahlrecht.NachdembeimKläger
einepsychischeErkrankungdiagnostiziertwordenwar,
wurdeerunterteilweiseSachwalterschaftgestellt.Später
erfuhrer,dassseinNameausdemWahlregistergestrichen
wordenwarunderandenParlamentswahlenvon2006
nichtteilnehmenkonnte.DerEGMRverwarfeinabsolutes
Wahlverbot für Personenunterpartieller Sachwalters‑
chaft,dasderentatsächlichesUrteilsvermögengarnichtin
Betrachtzieht.DerEGMRstelltefest,„dassdieBehandlung
vonPersonenmitgeistigerBehinderungundMenschenmit
psychischenProblemenalseinheitlicheKlasseeineproble‑
matischeKlassifizierungdarstelltunddassdieBeschneidung
ihrerRechteeinerstrengenPrüfungunterliegenmuss“.13
DerEGMRkamzudemSchluss,dassnureinegerichtliche
EinzelfallprüfungeineEinschränkungdesWahlrechtsdes
Beschwerdeführersrechtfertigenkann.

DerletzteFRA‑Jahresberichthattebereitskritisiert,dassbei
denEuropawahlenWahllokalefürMenschenmitBehinde‑
rungenschlechtzugänglichwaren.14EineneuereUntersu‑
chungzurZugänglichkeitderWahllokaleinPolenergab,dass

12 EGMR,Alajos Kiss gegen Ungarn,Nr.38832/06,20.Mai2010.
DasUrteilistimBerichtderAgenturderEuropäischenUnion
fürGrundrechte(FRA)(2010a)durchgehendanalysiert.Eine
BeschreibungderFRA‑ProjektimBereichBehinderungistabrufbar
unter:http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/projects/
proj_disability_en.htm.

13 EGMR,Alajos Kiss gegen Ungarn, Ibid.,Absatz44.
14 FRA(2010b)Annual Report 2010,Kapitel8.

vonEU‑Ausländerngibt.DatenzurZahlderalsWählereinge‑
tragenenEU‑Ausländersindverfügbarundwurdenvonder
KommissioninihrembereitserwähntenBerichtüberKom‑
munalwahlenundinihremBerichtübereuropäischeWahlen
ausdemJahr2010veröffentlicht.10Allerdingserhebennur
wenigeMitgliedstaatenDatenzurZahlderEU‑Ausländer,
diedannauchtatsächlichanKommunalwahlenteilnehmen.
Imvereinigten königreichbeispielsweisezeigendievom
nationalenStatistikamtzusammengestelltenDaten,dass
am1.Dezember2008von2115000imVereinigtenKöni‑
greichlebendenEU‑Bürger953339zurWahlimVereinigten
Königreicheingetragenwaren;dieentsprechendeZahlfür
den1.Dezember2009beläuftsichauf955844Wahlbe‑
rechtigtevon2183000EU‑Bürgerninsgesamt.Für2010
sindnochkeineStatistikenverfügbar.DieWahlbeteiligung
derEU‑BürgermitbritischemWohnsitzlag2008bei44%
und2009bei45%.11

ImBerichtszeitraumentwickeltederEGMRseineRechtspre‑
chungzumRechtauffreieWahlen(Artikel3des1.Zusatz‑
protokollszurEMRK)durchzehneinschlägigeUrteileweiter.
FünfdieserFällebetreffenEU‑Mitgliedstaaten:Griechen‑
land, Österreich, Rumänien, Ungarn und das vereinigte 
königreich. IndiesenFällengingesumdasRecht,zu
wählen(aktivesWahlrecht)undgewähltzuwerden(pas‑
sivesWahlrecht).Siesindbesonderswichtig,weilsiesich
mitEinschränkungendesWahlrechtsbefassenunddamit
wahrscheinlichdieInterpretationjenerRechtsgrundlagen
beeinflussenwerden, diedasRechtderUnionsbürger
aufTeilnahmeanKommunal‑undEuropawahlenregeln.
Der nächste Abschnitt behandelt eine besondere Art
vonEinschränkung.

10 EuropäischeKommission(2010a).
11 VereinigtesKönigreich/TheOfficeforNationalStatistics(ONS).

DieZahlenberuhenaufSchätzungenundsinddurchdiejährliche
Volkszählung,bestehendausderArbeitskräfteerhebungerhöhtdurch
verschiedeneProben,ermittelt.DieZahlensindfürdenZeitraumvon
JanuarbisDezemberjedesJahres.

Das Recht auf politische teilhabe von Menschen mit psychischen 
Gesundheitsproblemen und von Menschen mit geistiger Behinderung

DieFRAveröffentlichte2010einenBerichtüberdasRechtvonMenschenmitpsychischenGesundheitsproblemenund
MenschenmitgeistigerBehinderungaufpolitischeTeilhabe.DerBerichtstelltdieinternationalenundeuropäischen
StandardsindiesemBereichvorundenthältvergleichenderechtlicheAnalysenderLageindenEU‑Mitgliedstaaten.
WiederBerichtaufzeigt,wirdMenschenmitBehinderungen,dieihreRechtsfähigkeitverlorenhaben,inderMehrheit
derMitgliedstaatenauchdasWahlrechtentzogen.AngesichtsdieserErgebnissestelltsichdieFrage,inwieferndiese
SituationmitArtikel29derKonventionderVereintenNationen(United Nations,UNO)überdieRechtevonMenschen
mitBehinderungeninEinklangsteht.

FRA (2010)DasRechtvonMenschenmitpsychischenGesundheitsproblemenundMenschenmitgeistigerBehinderungaufpolitischeTeilhabe,
abrufbar unter: http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/Report‑vote‑disability_DE.pdf

AkTiviTäT DER FRA

http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/projects/proj_disability_en.htm
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/projects/proj_disability_en.htm
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derSchutzdesWahlrechtsnochverbesserungswürdigist:
NachdemRechtsaktzurWahldesPräsidentenderRepublik
Polen(indergeändertenFassungvom19.November2009)
könnenMenschenmitBehinderungeneineanderePerson
bevollmächtigen,wenndieseimselbenOrtlebtundim
Wählerverzeichniseingetragenist.EineUntersuchungdes
polnischenBürgerbeauftragtenmachteaberdeutlich,dass
MenschenmitBehinderungenweiterhinProblemehaben
zuwählen.DerpolnischeBürgerbeauftragteinspiziertefast
100angeblichbarrierefreieWahllokale.Dabeizeigtesich,
dassnahezueinDrittelvonihnenaufRollstuhlfahrernicht
eingerichtetwar.

Bei ihrenAktivitätenimBereichBehinderungarbeitete
dieFRAengmitdemKoordinierungsforumdesEuroparat‑
Aktionsplans2006–2015fürbehinderteMenschen(CAH‑
PAH)zusammen.DerCAHPAHwilldieBürgerrechtevon
MenschenmitBehinderungenstärken.Die„Europäische
KommissionfürDemokratiedurchRecht“(„Venedig‑Kom‑
mission“)verabschiedeteeineErklärungzurAuslegungdes
VerhaltenskodexesfürdieBeteiligungvonMenschenmit
BehinderungenanWahlen.15

7.3.   Die Europäische 
Bürgerinitiative

MitdemVertragvonLissabon16kameserstmalsimProzess
derEuropäischenIntegrationzurVerankerungdirektdemo‑
kratischerElementeaufEU‑Ebene.DieEuropäischeBürgeri‑
nitiativehatihreWurzelindenErfahrungeneinigerweniger
EU‑Mitgliedstaaten.ZunächstsetztensichÖsterreichund
ItalieninVerhandlungenüberdenVertragvonAmsterdam
fürsieein;dannerschiensieimProjektdesVertragsüber
eineVerfassungfürEuropaundistnunimVertragüberdie
EuropäischeUnion(EUV)verankert.

Artikel11EUVerkenntdenMehrwertderpartizipativen
Demokratieausdrücklichan.DieBürgerbeteiligungwirdauf
zweierleiArtvorgesehen:Zumeinengibtesden„öffent‑
lichenAustausch“,den„Dialogmitdenrepräsentativen
VerbändenundderZivilgesellschaft“unddie„Anhörun‑

15 EuropäischeKommissionfürDemokratiedurchRecht(„Venedig
Kommission“)(2010).

16 SiehedeneinzigenErwägungsgrund,demnachdurchdenLissaboner
Vertragunteranderem„diedemokratischeLegitimitätderUnion
erhöht“werdensoll.

gen“(gemäßArtikel11Absatz1bis3EUV).DieZahlder
Anhörungennimmtzu:2009führtedieEuropäischeKom‑
mission68Anhörungendurch,17vondenensichzweimit
denGrundrechtenundFragenderJustizbefassten.182010
leitetedieEuropäischeKommission95Anhörungenein,
vondenensiebendieGrundrechteundFragenderJustiz
betrafen.ZumanderensiehtArtikel11Absatz4EUVdie
EuropäischeBürgerinitiativevor.Sieisteinquasidirektde‑
mokratischesInstrument,dasindasansonstennurindirekt
demokratischlegitimierteSystemderEUeingeführtwird
unddiesessomitergänzt.19

InArtikel11Absatz4EUVheißtes:„Unionsbürgerinnen
undUnionsbürger,derenAnzahlmindestenseineMillion
betragenundbeidenenessichumStaatsangehörigeeiner
erheblichenAnzahlvonMitgliedstaatenhandelnmuss,kön‑
nendieInitiativeergreifenunddieEuropäischeKommission
auffordern,imRahmenihrerBefugnissegeeigneteVors‑
chlägezuThemenzuunterbreiten,zudenenesnachAnsicht
jenerBürgerinnenundBürgereinesRechtsaktsderUnion
bedarf,umdieVerträgeumzusetzen“.NachArtikel24AEUV
legendasEuropäischeParlamentundderRatdieVerfahren
undBedingungenfest,diefüreinesolcheBürgerinitiative
gelten:InsbesondereistinderentsprechendenVerordnung
zuregeln,ausmindestenswievielenMitgliedstaatendiese
BürgerinnenundBürgerkommenmüssen.

DerAktionsplanzurUmsetzungdesStockholmerProgramms
forderte,dassdieseVerordnungbisEnde2010zuerlassen
sei.20ImNovember2009veröffentlichtedieEuropäische
KommissioneinGrünbuchzurEuropäischenBürgerinitia‑
tive,dasalsHintergrunddokumentfürdievom11.Novem‑
ber2009bis31.Januar2010durchgeführteöffentliche
Konsultationdiente.21NacheineröffentlichenAnhörung
am22.Februar201022unterbreitetedieEuropäischeKom‑
missiondemEuropäischenParlamentunddemRatder
EuropäischenUnionam31.März2010einenVorschlagfür
eineVerordnungzurBürgerinitiative.23Am14.Juni2010
einigte sichderRataufdenVerordnungsentwurf,und
am15.Dezember2010bzw.am14.Februar2011wurde
dieVerordnungvomEuropäischenParlamentbzw.vom
Raterlassen.24

NachderVerordnungsindfüreineEuropäischeBürgeri‑
nitiativeeineMillionUnterschriftenerforderlich,dieaus
mindestenseinemViertelallerEU‑Mitgliedstaatenstammen

17 Siehewww.ec.europa.eu/yourvoice/consultations/2009/index_en.htm.
18 Siehewww.ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/

news_consulting_public_en.htm.
19 EuropäischerWirtschafts‑undSozialausschuss(2010).
20 EuropäischeKommission(2010c),S.17.
21 EuropäischeKommission(2009a).AllerelevantenDokumente

sindabrufbaraufderWebsitederEuropäischeKommissionunter:
www.ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/
index_en.htm.

22 EuropäischeKommission(2010e).
23 EuropäischeKommission(2010e).SieheauchEuropäischer

Wirtschafts‑undSozialausschuss(2010),AusschussderRegionen
(2010)undEuropäischerDatenschutzbeauftragter(2010).

24 Verordnung(EU)Nr.211/2011desEuropäischenParlamentsunddes
Rates,ABl.2011L65/1.

„[…] in den derzeit in ganz Europa geführten Debatten 
über ein demokratisches Defizit der Institutionen und über 
das wachsende Interesse der demokratischen Gesellschaft 
und der Bürger, an den demokratischen Abläufen stärker 
beteiligt zu sein, gilt die legislative Bürgerinitiative 
zunehmend als angemessene Korrektur der unvermeidlichen 
Unvollkommenheiten einer indirekten Demokratie.“

Venedig‑Kommission (2008a), Absatz 80

www.ec.europa.eu/yourvoice/consultations/2009/index_en.htm
www.ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/news_consulting_public_en.htm
www.ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/news_consulting_public_en.htm
www.ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/index_en.htm
www.ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/index_en.htm
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müssen.EinesolcheBürgerinitiativedarfnurvonEU‑Bür‑
gernunterzeichnetwerden.DieOrganisatorenderInitiative
bildeneinenBürgerausschuss,dermitmindestenssieben
Personenbesetztist,dieihrenWohnsitzinsiebenverschie‑
denenEU‑Mitgliedstaatenhaben.FürjedenMitgliedstaatist
eineMindestzahlvonUnterzeichnernvorgesehen.25Binnen
zweiMonatennachEingangderInitiativewirddieseregis‑
triert,nachdemdieEuropäischeKommissionsieaufvier
Zulässigkeitsbedingungengeprüfthat(Artikel4Absatz2
derVerordnung).NachderRegistrierungkönnenfüreinen
ZeitraumvonzwölfMonatenUnterstützungsbekundungen
gesammeltwerden(Artikel5Absatz5derVerordnung),
wahlweiseinPapier‑oderinelektronischerForm.Fürdie
Online‑BekundungenmussdieKommissiondenOrgani‑
satorenangemesseneSoftwarekostenfreizurVerfügung
stellen(Artikel6Absatz2derVerordnung).DieOrganisa‑
torensinddafürverantwortlich,dassdieBedingungenfür
dieSammlungvonUnterstützungsbekundungeneingehal‑
tenwerden(Artikel5Absatz1derVerordnung),während
dieEU‑Mitgliedstaaten„angemesseneÜberprüfungen“der
gesammeltenUnterschriftendurchführenmüssen(Artikel8
Absatz2derVerordnung).NachSammlungdererforder‑
lichenUnterschriftenmussdieKommissioninnerhalbvon
dreiMonateneineMitteilungmiteinererstenBewertung
derInitiativeerarbeiten.DannveranstaltenKommission
undEuropäischesParlamentgemeinsameineöffentliche
Anhörung,undinnerhalbvoneinemJahroderimnächsten
ArbeitsprogrammsollteeinLegislativvorschlagvorgelegt
werden.DreiJahrenachdemInkrafttretenderVerordnung
wirddieKommissiondemEuropäischenParlamentunddem
RateinenerstenUmsetzungsberichtvorlegen.

OhnedenErlassderVerordnungabzuwarten,erklärtendie
Nichtregierungsorganisationen(non‑governmental orga‑
nisations,NGOs)GreenpeaceundAvaazam6.Oktober,sie
hättenbereitseineMillionUnterschriftenfüreinEuropafrei
vongentechnischverändertenOrganismengesammelt.Die
KampagnewarimMärz2010begonnenworden,nachdem
dieEuropäischeKommissionmitgeteilthatte,denAnbau
einervonBASFeingeführtengentechnischverändertenKar‑
toffelsortezulassenzuwollen,wasderBeendigungdes
seit1998eingehaltenenDe‑facto‑Moratoriumgleichkam.26
DadieVerordnungzudiesemZeitpunktabernochnichtin
Kraftgetretenwar,konntedieKampagnenichtzurersten
EuropäischenBürgerinitiativewerden.

25 SieheAnhangIderVerordnung.DieerforderlicheMindestzahl
entsprichtderAnzahldergewähltenAbgeordneteneines
MitgliedstaatesimEuropäischenParlamentmultipliziertmit750.

26 AgenceFrance‑Presse(2010).

Ausblick
DieregeTeilnahmevonEU‑AusländernanKommunal‑und
EuropawahlenisteinwichtigerSchritthinzueinerbreitvers‑
tandenenUnionsbürgerschaft.DieEuropäischeKommission
verwiesaufUnzulänglichkeitenbeiderBeteiligunganden
Europawahlen.DieseMängelsolltenindenkommenden
JahrenundnochvordennächstenWahlenbehobenwer‑
den,undzwarimZusammenspielmiteinerambitionierten
ReformdesWahlrechtszumEuropäischenParlament.Auf
kommunalerEbenebleibtdiegeringeWahlbeteiligungvon
EU‑AusländerneinProblem,dasnochgelöstwerdenmuss,
umdieindereinschlägigenRichtlinieundinArtikel40der
Grundrechte‑ChartaverankertenRechtezuverwirklichen.

Durchdie imBerichtszeitraumeingeführteEuropäische
BürgerinitiativehabenEU‑BürgererheblichbessereChan‑
cen,sichanderdemokratischenFunktionsweisederUnion
zubeteiligen.DieBedeutungdiesesneuen,quasidirektde‑
mokratischenInstrumentssolltenichtunterschätztwerden.
NachdemdieentsprechendeVerordnungjetztinKraftist,
müssendieEU‑MitgliedstaatennunaufnationalerEbene
StrukturenfürdieSammlungdereinenMillionUnterschrif‑
tenschaffen,diefürdenStarteinerBürgerinitiativeerfor‑
derlichsind.Nochisteszufrühumzubewerten,welche
AuswirkungendiesesneueInstrumenthabenwird.Unzwei‑
felhaftistaber,dassdieBürgerinitiativedazubeitragen
wird,EU‑BürgermitwichtigenFragendereuropäischen
Integrationvertrauterzumachen.

„Heute sind wir einen Schritt vorangekommen, um dem Geist 
des Vertrags von Lissabon Leben einzuhauchen und eine 
EU für Bürger zu schaffen, die auf Mitwirkung, Teilhabe und 
Transparenz beruht.“

Jerzy Buzek, Präsident des Europäischen Parlaments
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DiesesKapitelbeschreibt,wiesichpolitischeMaßnahmen
undPraktikenderEuropäischenUnion(EU)undderMit‑
gliedstaaten2010imBereichdesZugangszurStraf‑und
Ziviljustizentwickelten.UmeinenumfassendenÜberblick
überdasThemazuerhalten,empfiehltessich,diesesKapi‑
telzusammenmitKapitel9überdenOpferschutzzulesen,
dasdieRechtederOpfervonStraftatenindenVordergrund
stellt.Kapitel5überGleichbehandlungundNichtdiskrimi‑
nierungsowieKapitel6überRassismusundethnische
DiskriminierungnehmenmitdenThemenWissenumdie
eigenenRechteundGleichbehandlungsstellenebenfalls
aufFaktorenBezugauf,diefürdenZugangzurJustizvon
Bedeutungsind.

UmdieindiesemKapitelbehandeltenThemenineinem
umfassenderenKontextbeurteilenzukönnen,sollteman
dreiEntwicklungenberücksichtigen,diedieeuropäischen
unddieinternationalenBeschwerdestellenbetreffen.Ers‑
tenswurdedurchdenVertragvonLissabondieChartader
GrundrechtederEuropäischenUnion rechtlichbindend
unddieSäulenstrukturderEuropäischenUnionaufgelöst,
wodurchsichdieZuständigkeitdesGerichtshofsderEuro‑
päischenUnion(EuGH)erweiterte.Zweitenserarbeitete
derEuroparatneueStandardsfürdieUnabhängigkeitder
Justiz,dieVerfahrensdauerundeinekinderfreundlicheJus‑
tiz.1DrittenseröffnetdieRatifizierungderZusatzprotokolle
zumÜbereinkommenüberdieRechtevonMenschenmit

1 Europarat,Ministerkomitee(2010a),(2010b)und(2010c).

Zugang zu einer effizienten 
und unabhängigen Justiz

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte stellte 2010 gegenüber den 27 EU‑Mitgliedstaaten in 270 Fällen 
eine Verletzung der Europäischen Menschenrechtskonvention wegen zu langen Gerichtsverfahren fest. Dass ein Fall 
innerhalb einer angemessenen Frist entschieden wird, ist nur ein Aspekt des Rechts auf Zugang zur Justiz. Der Zugang 
zur Justiz ist entscheidend, um sicherzustellen, dass Menschenrechtsstandards in der Praxis auch wirklich umgesetzt 
werden. Ebenso wichtig ist der Zugang zur Justiz, um die Rechte von Beschuldigten und Verdächtigen in Ermittlungs‑ 
und Strafverfahren zu wahren. Seit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon im Dezember 2009 und durch die 
Dynamik, die das Stockholmer Programm im Bereich der Justiz in Gang setzte, gibt es hier wichtige Fortschritte. 

8

WichtigeEntwicklungenimBereich
ZugangzurJustiz:

• eineRichtlinieüberdasRechtaufDolmetschleistungenund
ÜbersetzungeninStrafverfahren3wurdealsersterSchrittder
UmsetzungdesEU‑FahrplanszurStärkung der Verfahrensrechte 
von Verdächtigen oder Beschuldigten in Strafverfahren
eineRichtlinieüberdasRechtaufDolmetschleistungen
undÜbersetzungeninStrafverfahrenerlassen.4

• MehrereEU‑MitgliedstaatenleiteteneineReformihrerGerichteein,
dieauchMaßnahmenzurKürzungderDauervonGerichtsverfahren
undzurStärkungdergerichtlichenUnabhängigkeitumfasst.

• MehrereMitgliedstaatenleitetenSchrittezurSchaffung
oderStärkungnationalerMenschenrechtsorganisationen
(National Human Rights Institutions,NHRIs)ein.

BehinderungensowiezuminternationalenPaktüberwirt‑
schaftliche,sozialeundkulturelleRechtedurchdieMitglied‑
staatendieMöglichkeit,Beschwerdebeidenzuständigen
ÜberwachungsorganenderVereintenNationen(United 
Nations,UNO)einzulegen.234

2 WeitereInformationensieheKapitel10zuInternationalen
Verpflichtungen.

3 Richtlinie2010/64/EUdesEuropäischenParlamentsunddesRates.
IrlanderklärteseinenWunsch,durchGebrauchseinerOpt‑in‑Option
gemäßProtokoll21desLissabonerVertragsanderRichtlinie
teilzuhaben.DasVereinigteKönigreich,demdieselbeOptionoffen
steht,hatsichbishernichtzudiesemSchrittentschlossen.

4 EntschließungdesRatesvom30.November2009,S.1.
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8.1.   Der Zugang zur Justiz als 
Rechtsprinzip

DasRechtaufZugangzurJustizbeinhaltetdasRechtauf
einunparteiischesGerichtunddasRechtaufeinenwirk‑
samenRechtsbehelf,wiediesinArtikel47derChartader
GrundrechtederEuropäischenUnion,5inArtikel6und
Artikel13dereuropäischenMenschenrechtskonvention
(EMRK)undinArtikel2Absatz3undArtikel14desinter‑
nationalenPaktsüberbürgerlicheundpolitischeRechte
festgelegtist.6DerZugangzurJustizschließtnebenden
RechtenvonBeschuldigteninStrafverfahrenundvon
BeklagteninZivilverfahrenauchdieRechtevonOpfern
undKlägernein.DabeihandeltessichbeimZugangzur
JustiznichtnurumeinRechtfürsichgenommen,son‑
dernauchumeinenprozeduralenHebel,deresPersonen
erlaubt,anderematerielleRechtetatsächlichvorGericht
durchzusetzenundRechtsmitteleinzulegen.

NebenArtikel47derEU‑Grundrechte‑Chartaverweisen
auchdieRechtsprechungdesEuGHundEU‑Richtlinienfür
denBereichderDiskriminierung7aufdasRechtaufZugang
zurJustiz.DerEuGHverlangt,dassaufmitgliedstaatlicher
EbenefürausdemEU‑RechtabgeleiteteRechteeffiziente
Rechtsmittelvorgesehenwerden.DieseRechtsmittelsollen

5 EuGH,verbundeneRechtssachenC‑154/04undC‑155/04,Alliance for 
Natural Health and Others,[2005]ECRI‑6451,12.Juli2005,Absatz126.

6 AgenturderEuropäischenUnionfürGrundrechte(FRA)(2010a).
7 Siehez.B.Richtlinie2000/43/EGdesRates,Artikel7,S.22.

jenenvergleichbarsein,diefürähnlicheRechtspositionen
desreinmitgliedstaatlichenRechtseingeräumtwerden.8

AuchwennindiesemKapiteldieEUundihreMitgliedstaa‑
tenimVordergrundstehen,darfnichtvergessenwerden,
dassdarüberhinauszahlreicheeuropäischeundinternati‑
onaleÜberwachungsstellenexistieren,beidenenBürger
beiMenschenrechtsverletzungenBeschwerdeeinlegen
können,wennsieihreRechteaufnationalerEbenenicht
durchsetzenkonnten.Dieentsprechendeninternationa‑
lenInstrumentewerdeninKapitel10überinternationale
Menschenrechtsverpflichtungennähererläutertundsind
außerdemThemaeinesBerichtsüberdenZugangzurJustiz,
dendieFRA2011veröffentlicht.9

8.2.   Entwicklungen auf 
EU-Ebene

DerfolgendeAbschnittbefasstsichzunächstmitdenpoli‑
tischenEntwicklungenauf EU‑Ebene indenBereichen
Straf‑undZivilrecht.Anschließendwidmeter sichder
RechtsprechungdesEuGH.

8.2.1.  Rechtsetzung im Bereich des 
Strafrechts

OhnegemeinsameMindeststandardszurGewährleistung
einesfairenGerichtsverfahrenswerdennationaleJustiz‑
behördenmitunterzögern,Personenzuüberstellen,die
sichinihremGewahrsambefindenunddenenineinem
anderenMitgliedstaatderProzessgemachtwerdensoll.
EinesolcheHaltungkönntedieumfassendeUmsetzung
vonMaßnahmen,dieaufdemGrundsatzdergegenseitigen
Anerkennungbasieren,wiez.B.derEuropäischeHaftbe‑
fehl.10erschwerenunddamitdieEntwicklungeineseuro‑
päischenRechtsraums,wieerimStockholmerProgramm
beschriebenwird,behindern.11

8 EuGH,C‑78/98,Preston,[2000]ECRI‑3201,16.Mai2000.
9 Ibid.
10 Rahmenbeschluss2002/584/JIdesRates,Artikel1(1),S.4.
11 EuropäischerRat(2010),S.1.

„[D]er Grundsatz der Gleichbehandlung von Männern und 
Frauen hinsichtlich des Zugangs zur Beschäftigung […] ist dahin 
auszulegen, dass er Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats 
[…] entgegensteht, [… die] schwangeren Arbeitnehmerinnen, 
denen während ihrer Schwangerschaft gekündigt wird, […] die 
Möglichkeit vorenthalten, eine Schadensersatzklage bei Gericht 
zu erheben, obwohl diese Möglichkeit anderen gekündigten 
Arbeitnehmern offen steht, sofern eine solche Einschränkung 
eine ungünstigere Behandlung einer Frau im Zusammenhang 
mit Schwangerschaft darstellt. 

EuGH, Rechtssache C‑63/08, VirginiePontingegenT‑ComaluxSA, 
Urteil vom 29. Oktober 2009

Bericht über den Zugang zur Justiz
IndiesemBerichtbeschäftigtsichdieFRAmitdenHerausforderungenundMöglichkeitenimBereichdesZugangszur
Justiz.DerBerichtanalysiertvergleichend,welcheVerfahrenesaufeuropäischerundinternationalerEbenegibtund
inwelchemBezugsiezunationalenRechtsbehelfenstehen.SchwerpunktdesBerichtssinddienationalenRechtsbe‑
helfeunddieVerfahrenundPraktiken,diedenZugangzurJustizgewährleisten.ZumeinennenntderBerichtkonkrete
Hindernisse,wieetwadiestriktenFristenfürdieEinreichungvonBeschwerden,dierestriktivenBestimmungenüber
dieParteistellungbeiGericht,diesehrhohenProzesskosteninVerbindungmitstriktenRegelnfürdieGewährung
einerProzesskostenhilfeunddieKomplexitätvonGerichtsverfahren.ZumanderenpräsentiertderBerichtpositive
Praxisbeispiele,mitderenHilfedieseHindernissebeimZugangzurJustizüberwundenwerdenkönnten.

FRA (2011) ZugangzurJustizinEuropa:einÜberblicküberdieHerausforderungenundMöglichkeiten

AkTiviTäT DER FRA 
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 • ZugangzueinemRechtsbeistand
(„MaßnahmeC“,geplantfür2011);

 • KommunikationmitAngehörigen,Arbeitgebernund
Konsularbehörden(„MaßnahmeD“,geplantfür2012);

 • besondereGarantienfürschutzbedürftigeVerdächtige
oderBeschuldigte(„MaßnahmeE“,geplantfür2013);

 • GrünbuchüberdieUntersuchungshaft
(„MaßnahmeF“,geplantfür2014);sowie

 • Prozesskostenhilfe(geplantfür2013).

FolgendeGraphikvisualisiertdiewichtigstenStufenbeider
UmsetzungdesFahrplans:

ZusätzlichzumFahrplanwirddieKommissioneinDokument
zuStraftatenundSanktionenvorlegen,umderVerhält‑
nismäßigkeitzwischendiesenaufdenGrundzugehen.
AußerdementstehtderzeiteinAktionsplanfürgegenseiti‑
gesLernenunddenAustauschzwischenRichtern,Justizbe‑
dienstetenundRechtsanwälten.152014solldaserwähnte
GrünbuchdieDiskussiondarübereröffnen,obderFahrplan
aufzusätzlicheBereicheausgedehntwerdensoll.

AndereInstrumente,dievonGruppenvonMitgliedstaa‑
tenvorgeschlagenwurden,sindzumBeispieleineEuro‑
päischeErmittlungsanordnung16sowieeineEuropäische
Schutzanordnung17(sieheKapitel9überdenOpferschutz).
BeideVorschlägesindunterdemAspektderGrundrechte
interessantundingewissemUmfangauchfürdenZugang
zurJustizwichtig.BesondersrelevantistdieEuropäische
Ermittlungsanordnung,dasiedenZugangzurJustizdadurch
einfachermachenwill,dasssiegrenzübergreifendeErmitt‑
lungsmaßnahmenerleichtert.DieEuropäischeErmittlungs‑
anordnungkannzurStärkungderRechtspflegebeitragen,

15 Ibid.
16 InitiativezurAnnahmeeinerRichtlinieüberdieEuropäische

ErmittlungsanordnunginStrafsachen,ABl.2010C165,S.22.
17 InitiativezurAnnahmeeinerRichtliniedesEuropäischenParlamentes

unddesEuropäischenRatesüberdieeuropäischeSchutzanordnung,
ABl.2010C69,S.5.

ImOktober2009nahmderRat(JustizundInneres)einen
Fahrplan zur Stärkung der Verfahrensrechte von Verdäch‑
tigen oder Beschuldigten in Strafverfahren12anderspäter
demStockholmerProgrammalsAnhangbeigefügtwurde.
DerFahrplanfordertdieEuropäischeKommissionauf,Vor‑
schlägezurStärkungdesgegenseitigenVertrauenszwi‑
schendenMitgliedstaatenvorzulegen,dieauffünfgrob
skizziertenMaßnahmenbasierensollen.Diese„Maßnah‑
menA‑E“zielendaraufab,diegegenseitigeAnerken‑
nungimBereichderStrafgerichtsbarkeitvereinfachen.Als
„MaßnahmeF“siehtderFahrplaneinGrünbuchüberdie
Untersuchungshaftvor.

ImOktober2010wurdedieRichtlinieüberÜbersetzungen
undDolmetschleistungen(„MaßnahmeA“)angenommen.
DieRichtliniegarantiertverdächtigenundbeschuldigten
PersonendasRechtaufeineschriftlicheÜbersetzungder
maßgeblichenPassagenallerwichtigenDokumentesowie
dasRechtaufDolmetschleistungenbeisämtlichenGerichts‑
verhandlungenundVernehmungensowiebeiGesprächen
mitihremRechtsbeistand.DieBetroffenenkönnennurdann
aufdieseRechteverzichten,wennsiezuvorrechtlicheBera‑
tungoderinandererWeisevolleKenntnisdarübererhalten
haben,welcheFolgeneinsolcherVerzichthabenkann.Es
obliegtdemRichterimjeweiligenFallzuentscheiden,ob
dieQualitätundderUmfangderDolmetschleistungenund
Übersetzungenausreichendsind.

ImJuli2010nahmdieEuropäischeKommissioneinenVor‑
schlagüberdie„Rechtsbelehrung“vonVerdächtigenoder
BeschuldigteninStrafverfahren(„MaßnahmeB“)an,um
gemeinsameMindestnormenfürdasRechtaufBelehrung
inStrafverfahreneinzuführen.13VerbleibendeSchrittedes
Rechtsetzungsprogrammssind:14

12 RatderEuropäischenUnion(2009),ABl.2009C295,S.1‑3.
13 EuropäischeKommission(2010a).
14 EuropäischeKommission(2010b),S.33‑34,67;undRedederVize‑

PräsidentinVivianeReding.

Abbildung 8.1: Zeitlicher Ablauf des „Fahrplans“
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sieistaberauchmitHerausforderungenverbunden.Ebenso
wieandereEU‑InstrumenteimBereichdesStrafrechtssieht
dieEuropäischeErmittlungsanordnungdieZusammenarbeit
derRechtssystemevonzweiMitgliedstaatenineinemStraf‑
verfahrenvor.WennStaatenmiteinemunterschiedlichen
Schutzniveauzusammenarbeitenkannesmitunterzueiner
AbsenkungdesGrundrechtsschutzeskommen.

8.2.2. Gesetzgebung im Zivilrecht

DasStockholmerProgrammsiehtaucheineReihevonIni‑
tiativenimBereichdesZivilrechtsvor,vondeneneinigefür
denZugangzurJustizvonBedeutungsind.Zudenbesonders
erwähnenswertenEntwicklungendesletztenJahresgehört
derVorschlagderEuropäischenKommissiondieVerordnung
„BrüsselI“(überdiegerichtlicheZuständigkeitunddieAner‑
kennungundVollstreckungvonEntscheidungeninZivil‑und
Handelssachen)ineinerVerordnungneuzufassen.18Das
übergeordneteZielistdabei,dieHindernissezubeseitigen,
diedemfreienVerkehrgerichtlicherEntscheidungenim
Wegstehen.DerVorschlagsiehtkonkretvor,denZugang
zurJustizineinemspezifischenKontextzuverbessern,so
dassesetwaimFallederGeltendmachungvondinglichen
Ansprüchenmöglichwird,denGerichtsstandamjeweiligen
StandortvonbeweglichemVermögenfestzulegen.Außer‑
dembeinhaltetderVorschlagnichtnurdieMöglichkeit
fürArbeitnehmer,inarbeitsrechtlichenAngelegenheiten
mehrereParteienineinemgemeinsamenVerfahrenzu
verklagen,sondernauchdieOption,inVerträgenüberdie
AnmietungvonGewerberäumeneineGerichtsstandsverein‑
barungaufzunehmen.DarüberhinaussolleineAusweitung
derZuständigkeitsvorschriftenderRichtlinieaufBeklagte
ausDrittstaatenerfolgen.19

ZudemverbessertdieneueVerordnungzurEhescheidung
undTrennungdenZugangzurJustizfürPersonen,diedas

18 Verordnung(EG)Nr.44/2001desRates;EuropäischeKommission
(2010c).

19 Ibid.,S.3.

RechtaufFreizügigkeitausüben.20NachmanchEinschätzung
schütztdieseVerordnungdieschutzbedürftigenPartnerin
einemScheidungs‑oderTrennungsverfahrenund„gewähr‑
leistetmehrRechtssicherheit,einebessereBerechenbarkeit
undeinegrößereFlexibilität“fürdieBürger.21

8.2.3.  Entwicklungen in der 
Rechtsprechung des EuGH

2010fälltederEuGHmehrereUrteilezurestriktivenMaß‑
nahmen,dieimZusammenhangmitderBekämpfungdes
Terrorismusangenommenwurden.DiebetreffendenMaß‑
nahmenkönneneineVerletzungderGrundrechtenachsich
ziehen,diealsallgemeineGrundsätzedesUnionsrechts
anerkanntsind.SokanninsbesonderedasRechtaufZugang
zurJustizbeeinträchtigtwerden,wennfürPersonen,gegen
diesichdierestriktivenMaßnahmenrichten,keineMöglich‑
keitbesteht,voreinemGerichtgegendieseMaßnahmen
zuklagen.

DasUrteildesEuGHindenverbundenenRechtssachen
Hassan und Ayadi vom3.Dezember2009istindiesem
Zusammenhangerwähnenswert.22DerGerichtshofwider‑
sprachderRechtsprechungdesGerichtsersterInstanz(im

Weiteren:„Gericht“)wonach,dieEU‑Gerichtenichtüber
dieGrundrechtskompatibilitätjenerVerordnungenbefinden
könnten,dieinUmsetzungeinerResolutiondesSicher‑
heitsratsnachKapitelVIIderChartaderVereintenNationen
erlassenwurden.

IneinemUrteilvom30.September2010inderRechtssache
Kadi gegen die Europäische Kommission stelltedasGericht
fest,dass„mitderEinführungeinergerichtlichenKontrolle
aufnationaleroderregionalerEbene,wiesiederKläger
imLichtdesUrteilsKadidesGerichtshofsbefürwortete,die
GefahreinerBeeinträchtigungdervondenVereintenNati‑
onenimRahmendesKampfesgegendeninternationalen
TerrorismusgeschaffenenSanktionsregelungenverbunden

20 Verordnung(EU)Nr.1259/2010desRates.
21 RatderEuropäischenUnion(2010).
22 EuGH,verbundeneRechtssachenC‑399/06P,Faraj Hassan gegen den 

Rat der Europäischen Union und die Europäische Kommissionund
C‑403/06P,Chafiq Ayadi gegen den Rat der EU,3.Dezember2009.
ImWesentlichenwurdeindemFalldieselbePositioneingenommen
wieindenverbundenenRechtssachenEuGH,C‑402/05Pund
C‑415/05P,Kadi und Al Barakaat International Foundation gegen 
den Rat und die Kommission,3.September2008.

 „[D]ie Gemeinschaftsgerichte müssen […] eine grundsätzlich 
umfassende Kontrolle der Rechtmäßigkeit sämtlicher 
Handlungen der Gemeinschaft im Hinblick auf die 
Grundrechte als Bestandteil der allgemeinen Grundsätze des 
Gemeinschaftsrechts gewährleisten, und zwar auch in Bezug 
auf diejenigen Handlungen der Gemeinschaft, die […] zur 
Umsetzung von Resolutionen des Sicherheitsrats […] dienen 
sollen.“ 

EuGH, Rechtssache T‑253/02, Hassan undAyadi, Urteil vom 
3. Dezember 2009, (Randnummer 71)

Gutachten zur Europäischen 
Ermittlungsanordnung
DasEuropäischeParlamentfordertedieFRAimJanuar
2011auf,einGutachtenzumVorschlagfüreineRicht‑
linieüberdieEuropäischeErmittlungsanordnungin
Strafsachenvorzulegen.DasGutachtenderFRA,das
imFebruar2011übermitteltwurde,weistaufdiemög‑
lichenProblemehin,diesichausdiesemVorschlagfür
denSchutzderGrundrechteergebenkönnen.

FRA (2011) GutachtenderAgenturderEuropäischenUnion
fürGrundrechtezumVorschlagfüreineRichtlinieüberdie
EuropäischeErmittlungsanordnunginStrafsachen
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ist“.23WiedasGerichthinzufügt,sind„injuristischenKreisen
wohlgewisseZweifeldarangeäußertworden,obdasUrteil
KadidesGerichtshofszumeinenmitdemVölkerrecht[…]
undzumanderenmit[denEU‑Verträgen]vollundganzim
EinklangstehtsowiederdemVertragvonLissabonbeige‑
fügtenErklärungNr.13derKonferenzderRegierungender
MitgliedstaatenzurGemeinsamenAußen‑undSicherheitspo‑
litik,inderhervorgehobenwird,dass„dieEuropäischeUnion
undihreMitgliedstaatennachwievordurchdieBestimmun‑
genderChartaderVereintenNationenundinsbesondere
durchdieHauptverantwortungdesSicherheitsratsundseiner
MitgliederfürdieWahrungdesWeltfriedensundderinter‑
nationalenSicherheitgebundensind“.24

DieHauptsorgedesGerichtsbestehtdarin,dassdurch
dieÜberprüfungeinervonderEUangenommenenMaß‑
nahme,dielediglicheinevomUN‑Sicherheitsratbeschlos‑
seneSanktionumsetzt,dieGerichtederEUdefactodie
Rechtmäßigkeit vonResolutionenüberprüfenwürden,
dievomSicherheitsratgebilligtwurden.AusdemUrteil
indenverbundenenRechtssachenHassan und Ayadifolgt
jedoch,dass„solange“dievomSanktionsausschussdes
UN‑SicherheitsratsangewandtenÜberprüfungsverfahren
keinenwirksamenRechtsschutzgewährleisten,dieGerichte
derEUüberprüfensollten,obdievonderEUangenom‑
menenDurchführungsmaßnahmenmitdenGrundrechten
imEinklangstehen.Diesistnachwievoreinumstrittenes
Thema,undesbleibtabzuwarten,wiesichdieseRechtspre‑
chungzukünftigentwickelnwird.

8.3.   Zugang zur Justiz auf der 
Ebene der Mitgliedstaaten

DernächsteAbschnittuntersucht,wiesichindenMitglied‑
staatenderZugangzurJustizentwickelte.Dabeigehtesvor
allemumThemenwieVerfahrensdauer,Gerichtsreformund
nationaleMenschenrechtsinstitutionen.

IndenMitgliedstaatenisteineReihevonTrendsimHinblick
aufdenZugangzurJustizzubeobachten.Zudenpositiven
EntwicklungengehörenMaßnahmenzurVerkürzungder
Verfahrensdauer,Reformenhinzueinemunabhängige‑
renGerichtswesenunddieStärkungoderSchaffungvon
nationalenMenschenrechtsinstitutionen.Esgibtallerdings
auchGerichtsreformen,diedieUnabhängigkeitunddie
GlaubwürdigkeitderJustizgefährdenkönnten.Insgesamt
bestehenweiterhineinigeProblemebeiderGewährleis‑
tungeineseffizientenundeffektivenZugangszurJustiz.
StatistischeDatendesEuropäischenGerichtshofsfürMen‑
schenrechte(EGMR)zeigen,dassderGerichtshofalleinim
Jahr2010in636Verfahrengegen26EU‑Mitgliedstaaten
Menschenrechtsverstößefeststellte,wobeiesin115Fällen
umdasRechtaufeinfairesVerfahrenging.25

23 EuGH(GroßeKammer),FallT‑85/09,Yassin Abdullah Kadi gegen die 
Europäische Kommission,30.September2010,Absatz113.

24 Ibid., Absatz115.
25 Europarat(2011a),S.130‑131.

8.3.1. Verfahrensdauer

DasgrößteProblembeimZugangzurJustizindenMitglied‑
staatendürftedieüberlangeDauervonGerichtsverfahren

sein.DasMinisterkomiteedesEuroparatserkanntedas
AusmaßdiesesProblemsundverabschiedeteeineEmp‑
fehlungüberwirksameRechtsbehelfebeiüberlangerVer‑
fahrensdauer.26DieEmpfehlungwirddurcheinenLeitfaden
zubewährtenVerfahren(Guide to Good Practice)ergänzt.27

26 Europarat,Ministerkomitee(2010c).
27 Ibid.,GuidetoGoodPractice,CM(2010)4add1.

„[Mitgliedstaaten sollten …] alle erforderlichen 
Schritte unternehmen, um sicherzustellen, dass alle 
Phasen einzelstaatlicher Verfahren […] innerhalb eines 
angemessenen Zeitraums abgeschlossen werden; […] 
gewährleisten, dass Mechanismen vorhanden sind, um 
Verfahren, bei denen die Gefahr einer unangemessen langen 
Dauer besteht, sowie die Ursachen dafür, zu ermitteln; 
spezielle Formen nichtmonetärer Entschädigungen vorsehen, 
wie etwa eine Verringerung von Sanktionen oder die 
Einstellung des Verfahrens.“

Empfehlung CM/Rec(2010)3 des Ministerkomitees der Mitgliedsländer des 
Europarats über wirksame Rechtsbehelfe bei überlanger Verfahrensdauer

Zugang zur Justiz für Menschen mit 
Behinderungen 
EinTeildesFRA‑ProjektszumThemaBehinderung
(GrundrechtevonMenschenmitpsychischenGesund‑
heitsproblemenundMenschenmitgeistigerBehinde‑
rung)beschäftigtsichmitdemZugangzurJustiz.Dabei
gehtesinsbesondereumdierechtlicheStellungvor
Gerichtunddarum,wieMenschenmitBehinderungen
inGerichtsverfahrenunterstütztwerdenkönnen.

Weitere Informationen sind abrufbar unter: http://fra.europa.eu/
fraWebsite/research/projects/proj_disability_en.htm 
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WieausTabelle8.1hervorgeht,habeneinigeMitgliedstaa‑
teneinbesondersakutesProblemmitderVerfahrensdauer,
wiesichinderhohenZahlderfestgestelltenVerstößesowie
imhohenAnteildergegensieverhängtenUrteilezeigt.

MehrereMitgliedstaatenleitetenkonkreteMaßnahmen
zurLösungdiesesProblemsein.Bulgarien führteeinSys‑
temein,dasdieBereitstellungvon„Ersatzanwälten“bei
Schwerverbrechenvorsieht.DieseAnwältevertretendie
RechtedesBeklagten,auchohnedessenZustimmung,
wenneinRechtsbeistandohnetriftigenGrundnichtzu
TerminenineinemUntersuchungs‑oderGerichtsverfahren

erscheint.28DieseMaßnahmekönntedieVerfahreninjenen
Fällenbeschleunigen,indenendieVerzögerungdurchdas
NichterscheineneinesRechtsbeistandsverursachtwird;
andererseitsgefährdetsiemöglicherweiseaberauchdas
RechtaufeinfairesVerfahren,wennderErsatzanwaltnicht
ausreichendmitspeziellenFällenvertrautist.

InFinnlandwurdedemVerfassungsrechtsausschussdesPar‑
lamentseinBerichtdesJustizministeriums(Oikeusministe‑
riö)überVerzögerungeninGerichtsverfahrenvorgelegt,der

28 Bulgarien,Наказателно-процесуален кодекс,Gesetzesänderung
mitWirkungabdem28.Mai2010,Kapitel10,Artikel94(4)bis(6).

Urteile, in denen 
mindestens ein verstoß 

festgestellt wurde

Recht auf ein 
faires verfahren 

verfahrensdauer

Belgien 4(‑4) 3(‑1) 0(‑2)

Bulgarien 69(+8) 6(‑5) 31(‑10)

Dänemark 0(‑3) 0(unverändert) 0(‑3)

Deutschland 29(+11) 2(‑2) 29(+15)

Estland 1(‑3) 0(unverändert) 0(‑1)

Finnland 16(‑12) 2(‑7) 9(‑10)

Frankreich 28(+8) 10(+5) 1(‑1)

Griechenland 53(‑16) 8(‑8) 33(‑8)

irland 2(+2) 0(unverändert) 1(+1)

italien 61(unverändert) 9(‑2) 44(+32)

kroatien 21(+5) 6(‑1) 8(+2)

Lettland 3(‑3) 1(+2) 0(unverändert)

Litauen 7(‑1) 3(+3) 3(‑4)

Luxemburg 5(+3) 2(unverändert) 3(‑3)

Malta 3(‑1) 0(‑1) 0(unverändert)

Niederlande 2(+2) 0(unverändert) 0(unverändert)

Österreich 16(+3) 6(+5) 9(+3)

Polen 87(‑36) 20(‑1) 37(‑13)

Portugal 15(‑2) 2(unverändert) 6(+3)

Rumänien 135(‑18) 30(‑26) 16(unverändert)

Slowakei 40(+2) 2(‑2) 29(unverändert)

Slowenien 3(‑3) 0(‑1) 2(‑2)

Spanien 6(‑5) 4(‑1) 0(‑3)

Schweden 4(+3) 1(unverändert) 1(+1)
Tschechische 
Republik 9(+6) 3(+2) 1(+1)

Ungarn 21(‑7) 1(‑2) 14(‑6)
vereinigtes 
königreich 14(unverändert) 0(‑1) 1(‑1)

Zypern 3(unverändert) 0(unverändert) 0(‑3)

insgesamt 657 (‑62) 121 (‑43) 278 (‑14)

Anmerkung: Die Zahlen in Klammern geben die Veränderungen in den statistischen Daten gegenüber 2009 an.

Quelle: Europarat/Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte, Jahresbericht 2010, Januar 2011, (vorläufige Fassung), S. 130‑131

tabelle 8.1:  Zahl der EGMR-Urteile, die einen Verstoß gegen das Recht auf ein faires Verfahren und/oder einen 
Verstoß hinsichtlich der Verfahrensdauer feststellen (EU-Mitgliedsstaaten und Kroatien)
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MöglichkeitenzurVerkürzungvonGerichtsverfahrenerläu‑
tert.29AußerdemfordertedasParlamentdieRegierungauf,
eineGesamtstrategiezuerarbeiten,wieVoruntersuchun‑
genunddiePrüfungderAnklagepunkteeffizienterdurch‑
geführtundgerichtlicheVerfahrenbeschleunigtwerden
können.DasJustizministeriumunddasInnenministerium
planeneineArbeitsgruppeeinzusetzen,diewirksameMaß‑
nahmenzurVerkürzungderDauervonGerichtsverfahren
zusammenstellensoll.30Vorgeschlagenwurdeaußerdem,
dassogenannte„pleabargaining“einzuführen.Im„plea
bargaining“könnteeinSchuldeingeständnisineinemfrü‑
henStadiumdesVerfahrensdazuführen,dassdasStrafmaß
geringerausfälltalsimFalleeinesSchuldspruchesnach
DurchführungdesvollenVerfahrens.DieTransparenzdes
Verfahrensmussdabeiallerdingserhaltenbleiben.31InLett‑
landerlaubenjüngsteÄnderungendesStrafrechts(Oktober
2010)esdenGerichtennunmehr,niedrigereStrafenaus‑
zusprechen–jasogardieüblicheMindeststrafezuunter‑
schreiten–,wennVerfahrennichtineinerangemessenen
Zeitspanneabgeschlossenwerden.32InähnlicherWeise
führteauchSpanienGesetzesänderungenein,diemildere
UrteileinFällenunangemessenerVerzögerunggestatten.33

InitalienistdieSchwerfälligkeitderJustiznachwievorein
erheblichesProblem.DieEnde2009eingeführtegesetzli‑
cheRegelungzieltdaraufab,dasVerfahrenzurErlangung
einerEntschädigungbeieinerüberlangenVerfahrensdauer
zuverbessern;essiehtvor,dassGerichtsverfahrennach
höchstenszweiJahrenabgeschlossenseinmüssen.34Zudem
führteItalieneinobligatorischesaußerstreitigesVerfahren
inausgewähltenBereichendesPrivatrechtsein.35DerEGMR
wiesdaraufhin,dasstiefergreifendeReformennotwendig
seien.36InZypernwurdeeinneuesGesetzerlassen,das
einenRechtsbehelfbeiÜberschreitungderangemessenen

29 Finnland,Oikeusministeriö(2009a).
30 Finnland,Oikeusministeriö(2010a).
31 Finnland,Oikeusministeriö(2010b).
32 Lettland,Likumprojekts,Grozijumi,Kriminallikuma.(Änderungendes

Strafrechts),Nr.1704/Lp9,21.Oktober2010,Abschnitt49.11)1‑3.
33 Spanien,LeyOrgánica5/2010,Artikel21,Nr.6.
34 Italien,DisegnodiLegge(2009).
35 Italien,DecretolegislativoNr.28.
36 EuropäischerGerichtshoffürMenschenrechte,Gaglione und andere 

gegen Italien,Nr.45867/07.

Verfahrensdauereinführt.37DasGesetzgiltfürBeschwerden
überdieVerfahrensdaueraufallenEbeneninZivil‑undVer‑
waltungssachenundermöglichtesinjederPhaseeinesVer‑
fahrens,BeschwerdebeieinemBezirksgerichteinzureichen.

ImAugust2010verabschiedetedieBundesregierungin
DeutschlandeinenGesetzesentwurf zurVerbesserung
desRechtsschutzesbeiüberlangenGerichtsverfahrenund
strafrechtlichenErmittlungsverfahren.38DerGesetzesent‑
wurfsiehteinenspeziellenEntschädigungsanspruchbei
einerunangemessenenVerzögerungdesVerfahrensvor.
DieHöhederregulären(immateriellen)Entschädigungwird
mit1200EURfürjedesJahrderVerzögerungfestgelegt.
FürmaterielleSchädenistebenfallseinSchadenersatzvor‑
gesehen,derhöherseinkannalsder„reguläreSchaden‑
ersatz“.AllerdingswirdeineEntschädigungnurgewährt,
wenndieunangemesseneVerfahrensverzögerungbereits
zueinemfrüherenZeitpunktgerügtwurde–somitkönnte
dieRügeeinevorbeugendeWirkunghaben.39Mitdiesem
GesetzesentwurfwilldieBundesregierungderRechtspre‑
chungunddenLeitliniendesEuropäischenGerichtshofs
fürMenschenrechtesowiedesBundesverfassungsgerichts
Rechnungtragen.

37 Zypern,Gesetz2(1)/2010.
38 Deutschland,Bundesregierung,GesetzüberdenRechtsschutz

beiüberlangenGerichtsverfahrenundstrafrechtlichen
Ermittlungsverfahren,12.August2010.

39 Ibid.,Artikel1,S.5,sieheauchS.31.

Einschlägige Akteure helfen bei der Vorbereitung einer großen Umfrage
2009initiiertedieFRAeinProjekt,dasdenZugangzurJustizaufEbenederMitgliedstaatenuntersuchensoll.Teildes
ProjektesisteinejuristischeUntersuchungbasierendaufmehrerenIndikatorenzurBewertungderspezifischenSituation
indeneinzelnenLändern.WeitereAspektedeckteineStudieübersoziologischeFragestellungenab,die2010begann.
DabeihandeltessichumeinequalitativeErhebungzumZugangzurJustizwieerüberGleichbehandlungsstellenin
achtausgewähltenEU‑Mitgliedstaatengewährleistetwird.ImNovember2009undimOktober2010brachtedie
AgenturExpertenauseinembreitenSpektrum,–darunterAnwaltskammern,Richterverbände,Ombuds‑Einrichtungen
oderRechtshilfeorganisationen–zusammen.DieseTreffenmachtenaufgeplanteProjekteundvorhandeneErkennt‑
nissederFRAaufmerksamundliefertenderFRAwichtigeHinweisefürdieGestaltungkünftigerForschungsvorhaben.

Siehe hierzu: hhtp://fra.europa.eu/fraWebsite/access_to_justice/access_to_justice_en.htm
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8.3.2. Reform des Gerichtswesens

FastdieHälfteallerMitgliedstaatenführtReformendes
Gerichtswesensdurch.DabeiisteindeutlicherTrendhinzur
StärkungderUnabhängigkeitderJustizzuerkennen,dieein
wesentlichesKriteriumfüreinentatsächlichenZugangzur
Justizist.InGriechenlandschreibteinneuesGesetzdieEin‑
beziehungdesParlamentsbeiderBesetzungderhöchsten
Richterämtervor,dieinFormeinerAnhörungderBewerber
erfolgt.40SchwedenstärktedieUnabhängigkeitderGerichte
durchVerfassungsänderungen.SowurdenetwadieBestim‑
mungen,diedasGerichtswesenbetreffen,ineinsepara‑
tesKapitelübertragen,umdessenUnabhängigkeitvonder
Regierungzuunterstreichen.ZudemwurdenRegelungen
fürdieUnabhängigkeitvonRichternsowieweitereMaß‑
nahmenzurStärkungderUnabhängigkeitaufgenommen.41

lettlandrichtetenachzehnjährigerDebatte2010einen
Justizratein.42ImZugedieserÄnderungenwurdeauchdie
finanzielleUnabhängigkeitderJustizgestärkt.43Die Slowa-
kei führteMaßnahmendurch,umdieUnabhängigkeitund
TransparenzihresJustizrates,beispielsweisedurchöffent‑
licheSitzungen,zuerhöhen.44DasVereinigte Königreich
richteteeine KommissionfürdieErnennungvonRichtern
(Judicial Appointments Commission)ein,umeinegrößere
UnabhängigkeitundmehrTransparenzzugewährleisten.45
AußerdemliegenVorschlägevor,diebestehendenGerichts‑
strukturenunterdemDacheinereinzigenOrganisation
zusammenzufassen.46

Ungarn dagegen verabschiedete im Dezember 2010
ein Gesetz, das unter anderem die Befugnis zur

40 Griechenland,Gesetz3841/2010.
41 DieÄnderungentratenam1.Januar2011inKraft.Gesetz

(2010:1408)überdieRegierungsform,Kapitel11.
42 Lettland,LatvijasRepublikasAugstākā,Presseerklärung,

1.Oktober2010.
43 Lettland,Likumspartiesuvaru.
44 Slowakei,Zákon185/2002.
45 VereinigtesKönigreich,JudicialAppointmentsCommission.
46 Siehewww.publications.parliament.uk/pa/ld201011/ldhansrd/

text/101005‑wms0001.htmundwww.justice.gov.uk/latest‑updates/
announcement160910b.htm.

ErnennungvonGerichtspräsidentenvomNationalenJustizrat
(Országos Igazságszolgáltatás Tanács,OIT)aufdenPräsi‑
dentendesOITüberträgt.47DassdieseBefugnisvoneinem
kollektiven Gremium auf eine Einzelperson überging,
könntedieGefahreinerBeeinträchtigungderrichterlichen
Unabhängigkeitbergen.

FürdieEU‑Ebeneistfestzuhalten,dassgemäßdergeän‑
derten Vorschriften zur Ernennung von Richtern und
GeneralanwältendesEuGHnunmehreineKonferenzder
RegierungsvertreterderMitgliedstaatenalsErnennungsgre‑
miumfungiert.DieKonferenztrifftihreEntscheidungjedoch
nachderKonsultationeinessiebenköpfigenGremiums–
einePersondavonvomEuropäischenParlamentbenannt–
demRichterundGeneralanwälte,Mitgliederderobersten
nationalenGerichte,sowieerfahreneAnwälteangehören.48

AndereMitgliedstaatenrichtetenunabhängigeJustizräte
ein,diefürdieVerwaltungdesGerichtswesenszuständig
sind,odererweitertendieBefugnissesolcherRäte.InEst-
landberätdasParlamentderzeitüberGesetzesreformen,
dieeinegrundlegendeRevisionsowiedieEinrichtungeiner
neuen,unabhängigenGerichtsverwaltungvorsehen.49Im
Juni2010reformierteFrankreichdenOberstenJustizrat
(CSM)mitdemZiel,dierichterlicheUnabhängigkeitzu
stärken.Ab2011wirdbeispielsweisenichtmehrderPrä‑
sidentderRepublikdenVorsitzimOberstenJustizratfüh‑
ren,sondernderVorsitzendedesKassationsgerichtsdiese
Positioneinnehmen.50

47 Ungarn,Gesetz2010CLXXXIII.
48 GerichtshofderEuropäischenUnion(2009).
49 Verfahrensständeabrufbarunter:www.riigikogu.ee/?page=en_vaade

&op=ems&eid=866881&u=20100422101349.
50 Frankreich,AktNr.2001‑539zumStatusderMagistrateundderCSM,

25.Juni2001.

VielversprechendePraktik

Sensibilisierung der Öffentlichkeit, um den Zugang zur Justiz zu erleichtern 
InirlandstartetederIrischeRatfürbürgerlicheFreiheiten(Irish Council for Civil Liberties,ICCL)eineInformations‑
kampagneunterdemMotto„KennedeineRechte“(Know Your Rights).ZieldesProjektsistes,dieBürgerinleicht
verständlicherFormüberihreRechteaufzuklären.ZudiesemZweckwurdenmehrereInformationsbroschüren
herausgegebenundeinespezielleProjekt‑Websiteeingerichtet.DieersteBroschüreausdieserReihemitdemTitel
Kenne Deine Rechte: Strafrecht und Polizeibefugnisse (Know Your Rights: Criminal Justice and Garda Power)wurde
imJanuar2010zusammenmitdenAusgabenKenne Deine Rechte: Datenschutz(Know Your Rights: Privacy)und
Kenne Deine Rechte: Europäische Menschenrechtskonvention (Know Your Rights: European Convention on Human 
Rights)veröffentlicht.DieBroschürenkönnenauchaufderWebsitedesICCLabgerufenwerden.

Kampagne „Know Your Rights“, Irish Council for Civil Liberties, 2010, weitere Informationen unter: www.knowyourrights.ie

www.publications.parliament.uk/pa/ld201011/ldhansrd/text/101005-wms0001.htm
www.publications.parliament.uk/pa/ld201011/ldhansrd/text/101005-wms0001.htm
www.justice.gov.uk/latest-updates/announcement160910b.htm
www.justice.gov.uk/latest-updates/announcement160910b.htm
www.riigikogu.ee/?page=en_vaade&op=ems&eid=866881&u=20100422101349
www.riigikogu.ee/?page=en_vaade&op=ems&eid=866881&u=20100422101349
www.knowyourrights.ie
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8.3.3.  Nationale 
Menschenrechtsinstitutionen

Nationale Menschenrechtsinstitutionen und nationale
Gleichbehandlungsstellen(wieinKapitel5überGleichbe‑
handlungundNichtdiskriminierungerläutert)könnenden
direktenZugangzurJustizermöglichenbeziehungsweise
wesentlicherleichtern.DazubestehenverschiedeneMög‑
lichkeiten,wiezumBeispiel:InformationüberGrundrechte
undderenEinklagbarkeit;BereitstellungvonMediations‑
dienstenoderVerweisaufsolcheAngebote;Mitwirkungbei
derStreitbeilegungsowieBegleitungundUnterstützungvon
OpfernbeiderBeschreitungdesRechtsweges.

DieEU‑MitgliedstaatenzeigeneinedeutlicheTendenz,
nationaleMenschenrechtsinstitutionenimEinklangmitden
PariserGrundsätzeneinzurichten.DievonderGeneralver‑
sammlungderVereintenNationen1993angenommenen
PariserGrundsätzeenthaltenverbindlicheRichtlinienzuden
erforderlichenBefugnissenundMerkmalen,dieunabhän‑
gigeundeffizienteInstitutionenzumSchutzundzurFörde‑
rungderMenschenrechteaufnationalerEbeneaufweisen
müssen.51MitRegelmäßigkeitermutigendieVertragsüber‑
wachungsorganederUNOjeneMitgliedstaaten,diedieVer‑
trägezumSchutzderMenschenrechteunterzeichnethaben,
Institutioneneinzurichten,diedieseStandardserfüllen.52

51 „Principlesrelatingtothestatusofnationalinstitutions:Competences
andResponsibilities“,definiertbeimerstenInternationalWorkshop
onNationalInstitutionsforthePromotionandProtectionofHuman
Rights,Paris,7.‑9.Oktober1991,verabschiedetdurchdieCommission
onHumanRights,Resolution1992/54,1992unddurchdieGeneral
AssemblyResolution48/134,1993;sieheauchAgenturder
EuropäischenUnionfürGrundrechte(2010b).

52 ZuanwendbarenUN‑Standards,andiedieEU‑Mitgliedstaaten
gebundensind,sieheKapitel10überinternationaleVerpflichtungen.

NachdemdienationaleMenschenrechtsinstitutioninSchott‑
land2010denStatusAerhielt,gibtesinderEUinsgesamt
zwölfsolcherEinrichtungeninzehnverschiedenenMitglied‑
staaten(dreidavonimVereinigten Königreich).Mindestens
zweiMitgliedstaaten,dieMenschenrechtsinstitutionenmit
BStatusbesitzen(Belgien53undNiederlande54),führen
derzeitReformendurch,umdenAStatuszuerreichen.
WährendinBelgienhierinletzterZeitkaumFortschrittezu
erkennensind,verlaufenindenNiederlandendieVorbe‑
reitungenfürdieimnächstenJahrvorgeseheneEinrichtung

einernationalenMenschenrechtsinstitutionplanmäßig.Ita-
liensagteebenfallszu,einenationaleMenschenrechtsinsti‑
tutionentsprechenddenPariserGrundsätzeneinzurichten.55

InvierderMitgliedstaatenohneakkreditierteInstitutionen
(Finnland,Italien,Schweden und Zypern)wurdenwirk‑
sameSchrittezurEinrichtungnationalerMenschenrechtsin‑
stitutionenunternommen,diedasPotenzialzurErreichung
desAStatushaben.InFinnlandschlugdieRegierungim
Oktober2010vor,einenationaleMenschenrechtsinsti‑
tutionzuschaffen,dieinderVerwaltungsstrukturneben
dembereitsbestehendenOmbudsmannangesiedeltist.56
InSchweden schlugEnde2010einevonderRegierung

53 Belgien,CentreforEqualOpportunitiesandOppositiontoRacism
(2011).Sieheauch,z.B.,CommissionJusticeetPaix,LaCommission
BelgedesDroitsFondamentaux:présentationetprojetd’accord.

54 Am20.August2010beschlossdasniederländischeKabinett,dem
ParlamenteinGesetzzurSchaffungeinesMenschenrechts‑Instituts
vorzuschlagen.DiebereitsexistierendeGleichbehandlungsstelle
Commissie Gelijke BehandelingwirdindasneueInstitutintegriert
werden.SieheNiederlande,Rijkoverheid,WetsvoorstelCollegevoor
derechtenvandemens(BZK).

55 VereinteNationen,Generalversammlung(2010),Absatz7.Ein
GesetzentwurfwurdeimApril2007vonderAbgeordnetenkammer
angenommen,abermusstenochvomSenatgebilligtwerden.
EinEntwurfwurdeEnde2009indenSenateingebrachtundim
Februar2010diskutiert.

56 Finnland/Oikeusministeriö(2010c).

Zugang zur Justiz für Asylbewerber 
Anfang2010veranstaltetedie FRA zwei separate
Sachverständigentreffen, um eine Befragung von
AsylbewerbernzufolgendenThemenvorzubereiten:
QualitätderInformationenüberdasAsylverfahrenund
ZugänglichkeitvonRechtsbehelfengegenabschlägige
EntscheidungenvonGerichtenersterInstanz.Nachder
Untersuchung,diedieBefragungvon877anAsylver‑
fahrenbeteiligtenPersoneneinschloss,veröffentlichte
dieFRA2010zweiBerichte:Der Zugang zu wirksamen 
Rechtsmitteln: Die Sicht der Asylbewerber (Access to 
effective remedies: The asylum seeker perspective)
undDie Pflicht zur Aufklärung von Asylbewerbern über 
das Verfahren: Die Sicht der Asylbewerber (The duty 
to inform applicants about the asylum procedure: the 
asylum‑seeker perspective).

Weitere Informationen sind dem Kapitel 1 zu Asyl, Zuwanderung 
und Integration zu entnehmen

AkTiviTäT DER FRA

Ein Aufruf zur Stärkung Nationaler 
Menschenrechtsinstitutionen
Im Mai 2010 veröffentlichte die FRA den Bericht
Nationale Menschenrechtsinstitutionen in den 
EU‑Mitgliedstaaten (National Human Rights Institu‑
tions in the EU Member States).DieserBerichtistTeil
einerReihevonvierBerichten,diesichderStärkung
derGrundrechte‑Architekturwidmen.DerBerichtüber
nationaleMenschenrechtsinstitutionenkommtunter
anderemzudemSchluss,dassdieInstitutionenDefizite
beiUnabhängigkeitundEffizienzaufweisen.Zudem
stellterfest,dasseineengereZusammenarbeitund
bessereKoordinierungderverschiedenenEU‑Stellen
dabeihelfenwürde,LückenundÜberschneidungenin
denjeweiligenAktivitätenzuverhindern.

Weitere Informationen sind abrufbar unter: http://fra.europa.eu/
fraWebsite/research/publications/publications_per_year/
pub_national_hr_inst_en.htm

AkTiviTäT DER FRA

http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_per_year/pub_national_hr_inst_en.htm
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_per_year/pub_national_hr_inst_en.htm
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_per_year/pub_national_hr_inst_en.htm
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eingesetzteGruppeReformenvor,dieauchdieSchaffung
einernationalenMenschenrechtsinstitutionimEinklangmit
denPariserGrundsätzenumfasste.57Zypernunternimmt
derzeitAnstrengungen,umdieFunktionendesVerwal‑
tungskommissars(Bürgerbeauftragten)zustärkenunddas
AmtvomVerwaltungskommissarzum„Menschenrechts‑
kommissar“umzugestalten.58

Ausblick
DieReformenderJustizsystemeindenMitgliedstaaten
müssenfortgeführtwerden,insbesondereimHinblickauf
anhaltendüberlangeGerichtsverfahren.Diessollteman
imKontextderReformensehen,diederzeitimEuropäi‑
schenGerichtshoffürMenschenrechtestattfinden,umeinen
übermäßigenRückstandannichtabgeschlossenenFällenzu
bewältigen.59DieseReformenbeinhaltenunteranderemdie
Einführungdes„Pilotverfahrens“fürwiederkehrendeVer‑
stöße,dasesdemGerichtshofermöglicht,einenodermeh‑
reredieserFällezurvorrangigenBearbeitungauszuwählen,
wenneineausreichendeZahlanBeschwerdeneingeht,
denendasselbestrukturelleProblemzugrundeliegt.60Nur
wennsichergestelltwird,dassdienationalenJustizsysteme
ihreAufgabenkompetentwahrnehmen,wirdesgelingen,

57 Schweden,SlutbetänkandeavDelegationenförmänskligarättigheter
iSverige (2010),Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter.

58 DervomJustizministererstellteGesetzentwurf,demder
Ministerratam22.Oktober2010zustimmte,durchläuftderzeitdas
Gesetzgebungsverfahren.

59 FürweitereInformationensiehe:Europarat,Ministerkomitee(2010d).
60 FürweitereInformationensiehe:EuropäischerGerichtshoffür

Menschenrechte(EGMR),The Pilot‑Judgment Procedure.Für
einenMusterfallzuüberlangenGerichtsverfahrensieheauch:
EGMR,Vassilios Athanasiou und andere gegen Griechenland,
No.50973/08,21.Dezember2010(nichtendgültig).ZumerstenMal
umgesetztwurdedasVerfahreninEGMR,Broniowski gegen Polen,
No.31443/96,22.Juni2004.

diehoheArbeitsbelastungdesEuropäischenGerichtshofs
fürMenschenrechtezuverringern.Gleichzeitigkanndie
StärkunganderernationalerMechanismen,insbesondere
vonGleichbehandlungsstellenundnationalenMenschen‑
rechtsinstitutionen,zurLösungstrukturellerProblemeauf
nationalerEbenebeitragen.ObdieMitgliedstaatenange‑
sichtsderweitverbreitetenSparmaßnahmenauchkünftig
dienotwendigenSchrittezurStärkungdernationalenMen‑
schenrechtsinstitutionenunternehmen,bleibtabzuwarten.

Status Länder

A

Dänemark,Deutschland,Frankreich,Griechenland,Irland,Luxemburg,Polen,Portugal,Spanien,
VereinigtesKönigreich*(mitnationalenMenschenrechtsinstitutioneninGroßbritannien,Nord‑
irlandundSchottland),Kroatien

B Belgien,Niederlande,Österreich,Slowakei,Slowenien

C Rumänien

keine akkreditierte  
nationale 
Menschenrechts‑
institution 

Bulgarien,Estland,Finnland,italien,Lettland,Litauen,Malta,Schweden, 
TschechischeRepublik,Ungarn,Zypern

Anmerkungen:  * Die Equality and Human Rights Commission teilt sich den Sitz des Vereinigten Königreichs im International 
Coordinating Committee of NHRIs mit der Northern Ireland Human rights Commission und der Scottish Human 
Rights Commission.  
In durch Fettdruck hervorgehobenen Ländern sind demnächst Änderungen vorgesehen.

Quelle:  Internationales Koordinationskomitee der NHRI (International Coordinating Committee, ICC), Tabelle zum Status der NHRI, 
1. Januar 2010

tabelle 8.2:  Nationale Menschenrechtsinstitutionen in EU-Mitgliedstaaten und Kroatien nach 
Akkreditierungsstatus 
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EUUNO & Europarat

8. März – Rat der Europäischen Union verabschiedet Schluss-
folgerungen zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen

18. März – zwölf Mitgliedstaaten schlagen eine Richtlinie 
zur Europäischen Schutzanordnung vor

23. März – Europäische Kommission schlägt Richtlinie zur 
Verhütung und Bekämpfung des Menschenhandels und 
zum Schutz seiner Opfer vor

26. April – Rat der Europäischen Union verabschiedet 
Schlussfolgerungen zur Verbesserung der Maßnahmen zur 
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und zur besseren 
Betreuung ihrer Opfer im Rahmen der Rechtsdurchsetzung

21. Oktober – EuGH legt im Fall Eredics und Vassné Sápi 
den Begriff „Opfer“ aus

17. Dezember – Ad-Hoc-Komitee des Europarats zur 
Bekämpfung und prävention von Gewalt gegen Frauen 

und häuslicher Gewalt verabschiedet übereinkommens-
Entwurf gegen Gewalt an Frauen und häusliche Gewalt

19. April – UN-Sonderbeauftragte zu Gewalt gegen 
Frauen spricht in ihrem ersten Bericht an den UN-

Menschenrechtsrat das thema der Entschädigung an. Sie 
unterstreicht die Verpflichtung der Staaten unter interna-

tionalem Recht, das Recht auf Rechtsbehelf und Opfern 
solcher Gewalt wirksame Rechtsbehelfe zu gewähren

17. November – Ministerkomitee des Europarats verab-
schiedet leitlinien für eine kinderfreundliche Justiz 
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DiesesKapitelzeigt,wiesich2010dieStrategienundPrak‑
tikenderEuropäischenUnion(EU)undderMitgliedstaaten
aufdemGebietderRechtederOpfervonStraftatenent‑
wickelten.UmeinenumfassendenÜberblickzuerhalten,
solltemanergänzendKapitel8lesen,dasdieEntwicklungen
beimZugangzurJustizimStraf‑undZivilrechtbehandelt.
DasvorliegendeKapitelbeschreibtzunächstallgemeine
EntwicklungenbeidenrechtlichenNormenaufderEbene
derEuropäischenUnionunddesEuroparates.Anschlie‑
ßenderörtertesBereiche, indenen2010bemerkens‑
werteEntwicklungenstattfanden:derSchutzvonOpfern
einschließlichEntschädigungundZugangzuInformationen,
GewaltgegenFrauensowieDatenerhebungundaufFakten
gestütztePolitikgestaltung.

9.1.   Entwicklungen auf 
EU-Ebene und auf 
internationaler Ebene

DerfolgendeAbschnittbehandeltjuristischeEntwicklungen
aufEbenederEU(einschließlichderRechtsprechungdes
EuropäischenGerichtshofs,EuGH)unddesEuroparats.Die
EntwicklungenstehenfüreineTendenzinRichtungeines
stärkerenSchutzesvonOpferninGerichtsverfahren.

AufEU‑EbenezeichnensichdreiEntwicklungenab:Zum
erstenstimmtedasEuropäischeParlament imDezem‑
ber2010demVorschlagderEuropäischenKommissionfür
eineRichtliniezumThemaMenschenhandel1zu(miteiner

1 EuropäischeKommission(2010a).

Opferschutz

Neben der Garantie der Rechte von Verdächtigen und Angeklagten stand die Verbesserung des Rechtsschutzes der 
Opfer von Straftaten, insbesondere von Frauen und Kindern, in der gesamten Europäischen Union ganz oben auf 
der politischen Agenda. Viele Mitgliedstaaten bemühten sich, den Zugang zu Informationen und zu Entschädigung 
zu verbessern. Dies ist wichtig um sicherzustellen, dass Opfer von Straftaten tatsächlich die ihnen zustehenden 
Rechte erhalten. Außerdem verbesserten die EU und mehrere Mitgliedstaaten auch die Datenerhebung zu Opfern 
von Straftaten, um die Entwicklung wirksamer Strategien zu unterstützen.

9

WichtigeEntwicklungenimBereich
desOpferschutzes:

• AufEU‑EbenewurdenInitiativenzurVerbesserungdes
RechtsschutzesvonOpferneingeführt,z.B.derVorschlagfüreine
RichtliniezurVerhütungundBekämpfungvonMenschenhandel
undzumOpferschutzsowiedieInitiativezureuropäische
Schutzanordnung,außerdemwurdedieEinführungeinerneuen
Opferschutzrichtlinieerörtert;

• DieStandardsfürdenSchutzvonOpfernwurdenverstärkt,
beispielsweisedurchdieAnnahmevonLeitlinienfüreine
kinderfreundlicheJustizdurchdasMinisterkomiteedes
EuroparatesunddieRatifizierungdesÜbereinkommensdes
EuroparateszurBekämpfungdesMenschenhandelsdurch
mehrereMitgliedstaaten;

• AuchaufnationalerEbenegabesEntwicklungenzur
VerbesserungderPositionvonOpfernimZusammenhangmit
Gerichtsverfahren,unteranderembeimZugangzu
EntschädigungenundzuInformationenüberihreRechte;

• GewaltgegenFrauenwurdeGegenstandvonMaßnahmen
sowohldesRatesderEuropäischeUnionalsauchder
EuropäischenKommission;

• AufnationalerundEU‑EbenewurdenMaßnahmenergriffen,um
dieDatenerhebungzuOpfernzuverbessern.

gemeinsamenAnnahmedurchParlamentundRatkann
fürdasFrühjahr2011gerechnetwerden).2DieRichtlinie
setztbeiderBekämpfungdesMenschenhandelsaufdie
drei„P“,d.h.Prävention,Protektion(SchutzderOpfer)und

2 EuropäischesParlament(2010a);RatderEuropäischenUnion(2010a).
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Prosekution(strafrechtlicheVerfolgungderTäter),undzielt
dabeiaufeinestärkereHilfeundUnterstützungfürdieOpfer
ab,vorallemdurchdreispezifischeArtikelzuKindern,die
OpfervonMenschenhandelwurden.

ZumzweitenwirdderzeitüberdenEntwurfdereuropä‑
ischenSchutzanordnung3verhandelt,derbeizwischen‑
menschlicherGewaltingrenzüberschreitendenFällenSchutz
bietensoll.DerEntwurfwurdeimDezember2010inerster
LesungvomEuropäischenParlamentangenommen.

Zumdrittengabes2010DiskussionenüberdieFrage,wie
dasbestehendeEU‑Rechtreformiertwerdenkann,umden
BedürfnissenderOpferbesserzuentsprechen.4Derzeit
sindinsbesonderederRahmenbeschlussdesRatesüber
dieStellungdesOpfersimStrafverfahrenunddieRichtlinie
zurEntschädigungderOpfervonStraftateneinschlägig.5

Der Rahmenbeschluss über die Stellung des Opfers im 
Strafverfahren definiert „Opfer“ als „eine natürliche Person, 
die einen Schaden, insbesondere eine Beeinträchtigung 
ihrer körperlichen oder geistigen Unversehrtheit, seelisches 
Leid oder einen wirtschaftlichen Verlust als direkte Folge 
von Handlungen oder Unterlassungen erlitten hat, die einen 
Verstoß gegen das Strafrecht eines Mitgliedstaats darstellen“.

Artikel 1 Buchstabe a, Rahmenbeschluss 2001/220/JI über die Stel‑
lung des Opfers im Strafverfahren, ABl. L 82 vom 22.3.2001, S. 1

InderRechtssacheEredics stelltederEuGHdieDefinition
desBegriffs„Opfer“ausdemRahmenbeschlussüberdie
StellungdesOpfersimStrafverfahrenklar.DemEuGHnach
bezeichnetderAusdruck„Opfer“fürdieZweckederAnwen‑
dungdiesesRahmenbeschlussesnureine„natürlichePer‑
son“(einenMenschen)undkannsichnichtauf„juristische
Personen“(wieeineOrganisationmiteinementsprechen‑
dengesetzlichenStatus)erstrecken.6DieseEntscheidung
bestätigtedasEuGH‑UrteilzudieserFrageimFallDell’Orto
ausdemJahr20077undbietetOrientierungbeidenEntwick‑
lungenaufdemGebietderOpferrechteinderEU.

3 EuropäischeKommission(2010b).
4 EuropäischerRat(2010)undEuropäischeKommission(2010c)
5 Richtlinie2004/80/ECdesRates,ABl.2004L261,S.15.
6 EuGH,C‑205/09,Eredics und Sapi, 21.Oktober2010.
7 EuGH,C‑467/05Dell’Orto[2007]ECRI‑5557.

WasdieNormendesEuroparatsbetrifft,soratifizierten2010
einigeEU‑MitgliedstaatendasÜbereinkommendesEuro‑
paratszurBekämpfungdesMenschenhandelsvon2005
(Irland,Italien,dieNiederlandeundSchweden).Darüber
hinausverabschiedetedasMinisterkomiteedesEuroparats
LeitlinienfüreinekinderfreundlicheJustiz,8diedazudienen,
dieRechtedesKindesbeiGerichtsverfahrenzuwahren.In
Kapitel10zuinternationalenVerpflichtungenfindetsichein
tabellarischerÜberblicküberdieeinschlägigeninternatio‑
nalenNormen,diefürdieMitgliedstaatenverbindlichsind.

9.2.   Ausgewählte 
Schwerpunkte

EinvonderEuropäischenKommissionfinanzierterundvon
derAssociaçãoPortuguesadeApoioàVítimaverfasster
BerichtausdemJahr2009zumThemaOpferinEuropalegt
nahe,dassvieleMitgliedstaatendavonprofitierenkönnten,
wennsieihrderzeitigesSystemreformierenunddenSchutz
derOpfereinschließlichderenStellungimStrafverfahren
verbessernwürden.9WenngleichesnachwievorvieleHer‑
ausforderungenzubewältigengilt,umsicherzustellen,dass
dieRechtederOpferinderPraxisgewahrtwerden,hatsich
aucheineReiheinnovativerAnsätzefürdenSchutzdieser
Rechteherausgebildet.DerSchwerpunktdesnachfolgenden
Abschnitts,derzunächstdieallgemeinenEntwicklungenauf
nationalerEbeneerörtert,liegtaufderEntschädigungund
derInformationvonOpfernüberihreRechte.

9.2.1. Allgemeine Maßnahmen

GenerellkannaufeineReihevongesetzgeberischenMaßnah‑
menwieVerwaltungspraktikenindenMitgliedstaatenverwie‑
senwerden,diederVerbesserungdesOpferschutzesdienen.

InRumänienwurdeimJuni2010eineneueStrafprozess‑
ordnungangenommen,die2012inKrafttretenwird.10Sie
regeltdieRechtedesOpferswährenddesStrafverfahrens

8 Europarat,Ministerkomitee(2010).
9 Portugal,AssociaçãoPortuguesadeApoioàVítima(APAV)(2009).
10 Rumänien,Legea135/2010,15Juli2010.

VielversprechendePraktik

Kooperieren, um lücken zu schließen: das „Bündnis gegen Gewalt“
IneinigenEU‑MitgliedstaatenarbeitenverschiedeneInstitutionengezieltzusammen,umdurchdiebessereKooperation
LückenbeidenDienstleistungenfürOpferzuvermeiden.ImSeptember2010riefendieösterreichischenBundesministerien
fürInneres,Justiz,Wirtschaft,FamilieundJugend,FrauenangelegenheitenundÖffentlichenDienstdasressortübergreifende
„BündnisgegenGewalt“insLeben.DasMinisteriumfürInneresrichteteimBundeskriminalamteineKoordinierungsstelle
ein,unddieSicherheitsakademiewirddasBündnisdurchihreForschungstätigkeitunterstützen.DieHauptaufgabendes
Bündnissesbestehendarin,dieMaßnahmengegenGewaltzukoordinieren,StrategienfüreinebesserePräventionvon
GewaltzuentwickelnundeineVerbindungzwischenderPolizeiunddenanderenAkteurenzuschaffen,diesichmitder
BekämpfungvonGewaltbefassen.DarüberhinaussolldasBündnisspezifischeModellezurBekämpfungverschiedener
ArtenvonGewaltentwickeln.

Weitere Informationen unter: www.bmi.gv.at
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23.März2010vomSenatabgelehnt.DasGesetzhättees
AngehörigenverstorbenerOpferundschwerverletzterOpfer
ermöglicht,eineEntschädigungfürverursachtepsychische
Schädenzuerhalten.

Inpolen wurdedieStellungderOpfervonStraftatendurch
eineÄnderungdesStrafgesetzbuchsgestärkt.Dieseerteilt
unteranderemdenGerichtendieBefugnis,einenStraftäter
zurZahlungeinerEntschädigungzuverurteilen,dieüberdie
unmittelbarenmateriellenSchädenhinausgeht.InDeutsch-
land fandenGesprächeübereineReformdesOpferentschä‑
digungsrechtsstatt,diedaraufabzielt,dasVerfahrenzu
vereinfachenundtransparenterzugestalten.18

IneinigenMitgliedstaatensindStraftäterverpflichtet,ineinen
Opferentschädigungsfondseinzuzahlen.Finnlandbeabsichtigt
einensolchenFondseinzurichten,deraufeinemseitMitte
der1990erJahrebestehendenschwedischenModellberuht.19
InSchwedensindalleStraftäter,diezueinerFreiheitsstrafe
verurteiltwurden,verpflichtet,einenPauschalbetragvon
etwa50EURindenOpferentschädigungsfondseinzuzahlen.
DerFondsgeneriertetwa3,5Mio.EURproJahr.Derbeim
schwedischenAmtfürdieEntschädigungundUnterstützung
vonVerbrechensopfern(Brottsoffermyndigheten)angesie‑
delteFondsisteinewichtigeFinanzierungsquellefürviele
verschiedeneProjektezugunstenvonVerbrechensopfern(vor
allemfürzivilgesellschaftlicheOrganisationenundForschung)
undweistüberdieJahreeinenstetigenZuwachsauf.20

InSchwedenbeschäftigtensichdieBehördendarüberhinaus
mitderOption,dasBeantragenvonEntschädigungenonline
zuermöglichen,umsomitVerbrechensopferndenZugang
zugerichtlichenDienstleistungenzuerleichtern.ImDezem‑
ber2010konntendieAntragsformularejedochnuronline
abgerufen,abernichtonlineeingereichtwerden.

DeutschlandrichteteimFebruar2009eineOrganisation
zurUntersuchungdesMissbrauchsvonMinderjährigen
inKinderheimeninden1950erund1960erJahrenein.21
IhrimJanuar2010veröffentlichterZwischenberichterör‑
tertdieMöglichkeitvonEntschädigungsleistungenfürdie
Opfer,kommtjedochzudemSchluss,dassdiemeisten
EntschädigungsansprüchenachdeneinschlägigenRechts‑
vorschriftenverjährtsind.DaherprüftdieOrganisationdie
Möglichkeit,dasOpferentschädigungsgesetzzuändern
undeinenFondsfürdieEntschädigungderOpferzuschaf‑
fen.22DerRundeTisch„SexuellerKindesmissbrauch“,eta‑
bliertimApril2010,beriefeinForschungsnetzwerkzur
ErkennungundVerhinderungdessexuellenMissbrauchs
vonKindernein.23Erprüftdarüberhinaus,obindiesem

18 Deutschland,BundesministeriumfürArbeitundSoziales(2010).
19 Finnland,Oikeusministeriö,Justitieministeriet(2010).
20 Siehewww.brottsoffermyndigheten.se/default.asp?id=1292,

Brottsoffermyndighetensårsredovisning2010,S.9.
21 FüreineweitergehendeEröterungderRechtedesKindes,

sieheKapitel4.
22 RunderTischHeimerziehung(2010).
23 SieheSektion„Sitzungen“derWebsitedesRundenTischs:

www.rundertisch‑kindesmissbrauch.de/sitzungen.htm.Deutschland,
BundesministeriumfürBildungundForschung(2010).

(einschließlichdesRechtsaufInformation,desRechtsauf
ProzesskostenhilfeunddesRechtsaufSchutzundEntschädi‑
gung)unddieNutzungvonMediationsdiensten.11Inlitauen
prüftdasParlamenteinenneuenGesetzentwurfzumSchutz
vonOpfernvonGewaltimprivatenUmfeld,durchdenein
besondererSchutzvonGewaltopfernundderenFamilienein‑
geführtwürde.12

InderPraxisbautenvieleMitgliedstaatenörtlicheGegeben‑
heitenwieGerichtsgebäudeumoderrenoviertensie,umden
BedürfnissenvonOpfernRechnungzutragen.Irland eröffnete
imJanuar2010offizielleinenneuenStrafgerichtskomplex,
indemesRäumlichkeitenfürOpfer,fürOrganisationenzur
OpferhilfesowieeineneigensfürKindergestaltetenRaum
gibt.DarüberhinausverfügtderKomplexübereinensepa‑
ratenZugangfürOpferundZeugen.13

InpolenwurdeimRahmendeslandesweitenOpferhilfe‑
netzwerksinjederRegion(Woiwodschaft)einHilfezentrum
fürOpfereingerichtet,wasdieEuropäischeKommissionim
RahmenihresProgrammszur„KriminalpräventionundKrimi‑
nalitätsbekämpfung2007“finanziellunterstützte.Mindestens
16solcherZentren,diesichüberwiegendaufehrenamtli‑
cheMitarbeiterstützen,botenimBerichtszeitraumOpfern
vonStraftatenRechtsbeistand,psychologischeundsoziale
Hilfean.14

9.2.2. Entschädigung 

NebenderBestrafungdesTäterskanndieEntschädigung
einenwichtigenBeitragdazuleisten,dasOpferinseine
ursprüngliche Situation zu versetzen. Im Berichtszeit‑
raum führtenmehrere EU‑MitgliedstaatenGesetze zur
EntschädigungderOpfervonGewaltverbrecheneinoder
reformiertensie.

IndenNiederlandentratenimJanuar2011Gesetzesände‑
rungeninKraft,diediePositiondesOpfersimStrafverfahren
stärkenundesdemOpferetwaerleichtern,eineEntschä‑
digunggeltendzumachen.15FerneristeinimApril2010
eingebrachterVorschlag inDiskussion,dieGesetzeüber
EntschädigungenfürVerletzungeninfolgevonStraftatenzu
ändern.DasdemniederländischenRepräsentantenhauszur
AnnahmevorgeschlageneGesetz,würdediebestehende
Rechtslagevereinfachenundmodernisieren.Sowürdees
denKreisderPersonenausdehnen,dieeinenAntraganden
EntschädigungsfondsfürOpfervonStraftatenrichtenkön‑
nen,unddieListederFälleerweitern,indenenLeistungen
beanspruchtwerdenkönnen.16DieRegierungschlugweitere
Änderungenvor,diewiederumdenKreisderanspruchsbe‑
rechtigtenPersonenerweiternwürden.17Andererseitswurde
derEntwurfeinesGesetzesüberpsychischenSchadenam

11 Ibid., Artikel81,93,und486.
12 Litauen,LietuvosRespublikosapsaugosnuosmurtoprivačiojeerdvėje

įstatymoprojektas,No.XIP‑2325,23.Juli2010.
13 IrishTimes(2010).
14 WeitereInformationenabrufbarunter:www.pokrzywdzeni.gov.pl.
15 Niederlande,Beschlussvom13.Juli2010.
16 Niederlande,TweedeKamerderStaten‑Generaal(2010).
17 Ibid.

www.brottsoffermyndigheten.se/default.asp?id=1292
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BereichdieVerjährungsfristfürzivilrechtlicheAnsprüche
aufSchadensersatzverlängertwerdenkann.24

9.2.3. Informationen für die Opfer

WennOpfer ihreRechtenichtkennen,gestaltetsichdie
AusübungdieserRechteschwierig.UmdieseSituationzu
verbessern,ergriffendieEU‑MitgliedstaateneineReihevon
Maßnahmen,vondeneneinigeinnovativsind.InDeutschland
wurdeeinGesetzverabschiedet,dasdaraufabzielt,Opfer
besserüberihreRechtezuinformieren,undzwarmöglichst
frühzeitigundineinerfürsieverständlichenSprache.25

ImJahr2010wurdeeinschwedischerVideoclip,derOpfern
vonStraftateneinepraktischeEinführungindasGerichtsver‑

24 Deutschland,BundesministeriumfürJustiz(2010).
25 Deutschland,GesetzzurStärkungderRechtevonVerletzten

undZeugenimStrafverfahren(2.Opferrechtsreformgesetz),
BGBl.2009I,2280,29.Juli2009.

fahrengibt,insEnglischeübersetzt(sieheAbbildung9.1).26
InpolenrichtetendieBehördenimRahmendesnationalen
ProgrammsfürdieOpfervonStraftaten27eineWebsiteein,
aufderRechtsakteimvollenWortlaut,KontaktdatenvonHilfe‑
zentrensowieeineÜbersichtüberOpferrechteabrufbarsind.

EinigeMitgliedstaatenarbeitetenKatalogeaus,diedieRechte
derOpferineinemzugänglichenFormatdarstellen.InIrland
brachtederMinisterfürJustizundRechtsreformimJuli2010
einenderartigenKatalogundeinenLeitfadenzumStrafjus‑
tizsystemheraus.DieserRechtskatalogerhieltfürseinegute
VerständlichkeitfürnichtfachkundigeLeserdieAuszeichnung
fürklaresEnglisch (Plain English Mark)derAgenturzurAlpha‑
betisierungErwachsener(National Adult Literacy Agency).28

26 AuchdieschwedischeBehördebieteteinenschnellenLeitfadenzum
ThemaKompensation,abrufbarunter:www.brottsoffermyndigheten.
se/default.asp?id=2237.

27 „Krajowy Program na Rzecz Ofiar Przestępstw“.
28 Irland,VictimsofCrimeOffice,VictimsCharter,abrufbarunter

www.victimsofcrime.ie.

Abbildung  9.1:  Anschauliche Einführung in das Gerichtsverfahren (Rättegångsskolan) 

Quelle:  Schweden, Schwedisches Amt für die Entschädigung und Unterstützung von Verbrechensopfern, abrufbar unter 
www.courtintroduction.se

www.victimsofcrime.ie
www.courtintroduction.se
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EswurdensogarnochinnovativereAnsätzegewählt,umeiner
breitenÖffentlichkeitWissenüberdieRechtevonOpfern
zugänglichzumachen.InBulgarien sendeteimDezember
2009dielandesweitausgestrahlteHörfunkstation„Darik“täg‑
licheineMeldung,umOpferüberihreRechteaufzuklären.29
UngarnnutztedasgrößteMusikfestivaldesLandes,umdie
ÖffentlichkeitfürdieOpferrechtezusensibilisieren.Inpolen
brachtedasJustizministeriumeineKampagnemitdemMotto
„KommausdemSchatten!Lassdirhelfen“(Wyjdź z cienia! 
Pozwól sobie pomóc!)aufdenWeg,diesichanOpfervon
Straftatenwendetundsieermutigt,dieangeboteneHilfe
anzunehmen.DieInitiativeumfasstetwa2000landesweit
angebrachtePlakateundYouTube‑Clips.

InRumänienwurde2009eineHotlineeingerichtet,dieOpfer
vonStraftatenüberihreRechteundEntschädigungsansprüche
informiert.30InFinnland initiiertedieOrganisation„Opfer‑
unterstützungFinnland“einenNotrufdienst,derKriminali‑
tätsopfernmitausländischemHintergrundhelfensoll.Der
neueDienstistTeileinesProjektszurOpferunterstützung,
dassichüberfünfJahreerstreckt(2007‑2011)unddarauf
abzielt,neueInstrumentezurbesserenUnterstützungvon
OpfernzuentwickelnunddieseallenMenschenungeachtet
ihresHintergrundeszugänglichzumachen.31

9.2.4. Gewalt gegen Frauen

GewaltgegenFrauenbleibteinweitverbreitetesProblem32
undnimmtweiterhineinenwichtigenPlatzaufderpoliti‑
schenAgendaein–eineTatsache,dieauchdadurchbestätigt
wird,dassdiesesThema2010einePrioritätdesspanischen
Ratsvorsitzeswar.33AuchKindersindoftmalsdurchGewalt
undMissbrauchgefährdet,wobeibeiMädchendieGefahr
dessexuellenMissbrauchsbesondersgroßist.Hieraufgeht
Kapitel4überRechtedesKindesundSchutzvonKindernein.

ImJahr2010veröffentlichtedieEuropäischeKommission
dieErgebnisseeinergroßenStudie,diebewertet,obund
wiedienationalenGesetzeüberGewaltgegenFrauenund
GewaltgegenKinderEU‑weitangeglichenwerdensollen
(„Feasibility of harmonisation of national legislation on 
gender violence and violence against children“, FSL study). 
DieStudiehattesomitdasZiel,dieMöglichkeitundNotwen‑
digkeiteinerEU‑weitenHarmonisierungindenBereichen
GewaltgegenFrauen,GewaltgegenKinderundGewaltauf‑
grunddersexuellenOrientierungfestzustellen.DieStudie
beleuchteteineReihevonHerausforderungenimZusammen‑
hangmitderAnalysederEntstehungundderUrsachenvon
GewaltgegenFrauenundgegendieanderenuntersuchten

29 SieheBulgarien,Национален съвет за подпомагане 
и компенсация на пострадали от престъпления,abrufbarunter:
www.compensation.bg/Default.aspx.

30 Rumänien,MinisterulJustitiei,abrufbarunter:www.just.ro.
31 Finnland,Rikosuhripäivystys/Brottsofferjouren(RIKU),abrufbarunter:

www.riku.fi/fi/victim+support/services.
32 RatderEuropäischenUnion(2010c),Absatz3.
33 RatderEuropäischenUnion(2010d).SieheauchKapitel5zu

GleichbehandlungundNichtdiskriminierung,dasDiskriminierung
aufgrunddesGeschlechtsbehandelt,undKapitel6zuRassismus
undethnischerDiskriminierung,indemesineinemAbschnittum
rassistischeVerbrechengeht.

Personengruppen.EbensowerdenHerausforderungenbei
derDatenerhebungsowiederMöglichkeiteinerEU‑weiten
legislativenAngleichungidentifiziert.

DerweiterobenimZusammenhangmitdenEntwicklungen
aufEU‑EbeneerörterteEntwurfeinerEuropäischenSchutzan‑
ordnungwürdesicherstellen,dasssichPersonenauchdann
auffürsieangeordneteSchutzmaßnahmenberufenkönnen,
wennsiesichwegeneinesUmzugesbeziehungsweiseeiner
ReiseineinenanderenMitgliedstaatbefinden.Diesistvon
besonderemNutzenfürFrauen,dieOpferzwischenmensch‑
licherGewaltwurden.AufpolitischerEbeneverabschiedete
derRatzuzweieinschlägigenThemenSchlussfolgerungen.
ImMärz2010nahmderRat„SchlussfolgerungenzurBesei‑
tigungderGewaltgegenFrauen“an,indenenerdieMit‑
gliedstaatenermahnte,ihreAnstrengungenzurBeseitigung
derGewaltgegenFrauenzuverstärken,unddieKommission
aufforderte,eineGesamtstrategieauszuarbeiten.34ImApril
2010nahmderRatdarüberhinaus„Schlussfolgerungenzur
BekämpfungderGewaltgegenFrauensowiezurBetreuung
derOpferdieserGewaltimRahmenderStrafverfolgung“an,
dieaufdiepolizeilicheVorgehensweisegegenüberOpfern
vongeschlechtsbezogenerGewaltabzielten.

„Die Entschädigung von Frauen kann sich nicht auf die 
Wiederherstellung ihrer Situation vor der Gewalttat 
beschränken, sondern sie sollte möglichst das Potenzial für 
eine Neugestaltung mit sich bringen.“

Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen über Gewalt gegen Frauen 
(2010), Rashida Manjoo, Ziffer 85

ImDezember2010verabschiedeteeinAd‑hoc‑Ausschussdes
EuroparatesdenerstenEntwurfeinesÜbereinkommenszur
VerhütungundBekämpfungvonGewaltgegenFrauenund
vonhäuslicherGewalt.35TrittdasÜbereinkommeninKraft,so
sinddieVertragsstaatenrechtsverbindlichundausdrücklich
dazuverpflichtet,GewaltgegenFrauenundhäuslicheGewalt
zuverhindern,dieOpfersolcherGewaltzuschützenunddie
Täterzubestrafen.SomitwirdeinebedeutendeLückebeim
SchutzderMenschenrechtevonFrauengeschlossenunddie
Mitgliedstaatenwerdenermutigt,ihrenSchutzaufalleOpfer
häuslicherGewaltauszuweiten.

AufnationalerEbenesindindreiEU‑Mitgliedstaatenent‑
sprechendeEntwicklungenzuverzeichnen.InGriechenland
initiiertedasMinisteriumfürJustiz,TransparenzundMen‑
schenrechte2009einmehrjährigesnationalesProgrammzur
VerhütungundBekämpfungvonGewaltgegenFrauen(2009‑
2013).DasProgrammumfasstpräventiveundunterstützende
MaßnahmenfürOpfervongeschlechtsbezogenerGewalt,
einschließlicheiner24‑Stunden‑Notruf‑Hotline,einerSensibi‑
lisierungskampagneundderEinrichtungvon13neuenBera‑
tungsstellen.EsistdasersteMal,dassinGriechenlandein
umfassendesAktionsprogrammzurBekämpfunggeschlechts‑
bezogenerGewaltausgearbeitetwurde.Inportugalberichtet

34 RatderEuropäischenUnion(2010e).
35 Europarat,AdHocCommitteeonPreventingandCombatingViolence

againstWomenandDomesticViolence(2011).
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dieoffizielleWebsitederRegierung(www.cig.gov.pt)einen
AnstiegdergemeldetenFällegeschlechtsbezogenerGewalt.
In Zypern erhielt eine NGO Geld, um Maßnahmen zur
BekämpfungvonhäuslicherGewaltdurchzuführen,wieetwa
eineSensibilisierungskampagne,eineBestandsaufnahme,
dieErstellungeinerWebsite,sowieSchulungsangebotefür
Richter,StaatsanwälteundandereAkteurederStrafjustiz.36

2010wurdenzweiEU‑Mitgliedstaaten,nämlichdieNieder-
lande unddietschechische Republik,vomAusschusszur
BeseitigungderDiskriminierungvonFrauen(CEDAW)der
VereintenNationen(United Nations,UNO)überprüft.CEDAW
begrüßteunteranderemdieMaßnahmen,diedieNieder-
landeunddietschechische Republik zurBekämpfungder
häuslichenGewaltergriffenhatten.ZugleichwurdendieNie-
derlandeaufgefordert,eineunentgeltlicheProzesskostenhilfe
füralleOpferhäuslicherGewaltsicherzustellen.ImFallder
tschechischen Republik äußerteCEDAWBedenkenhinsicht‑
lichderseltenenAnzeige,Strafverfolgung‑undVerurteilung
vonhäuslicherGewaltundVergewaltigungensowiehinsicht‑
lichderDefinitionvonVergewaltigungundderVerfügbarkeit
vonProzesskostenhilfe.37

9.3. 
38

36 EuropäischeKommission(2010e).
37 VereinteNationen,CommitteeontheEliminationofDiscrimination

AgainstWomen(CEDAW)(2010a),Absätze5,26‑27.CEDAW(2010b),
Absätze7,22,23.

38 EuropäischesParlament(2010c).

9.3.  Datenerhebung und 
faktenorientierte 
politikgestaltung

WirksameundzielgerichteteGesetzeundpolitischeMaßnah‑
men,diedenBedürfnissenundRechtenderOpferRechnung
tragen,lassensichnurentwickeln,wennsolideerhobene
Datenvorhandensind.DavieleOpferkeinepolizeiliche
Anzeigeerstatten,vermittelnStrafverfolgungsdatenund
InformationenüberGerichtsverfahrennureinenbegrenzten
EindruckdertatsächlichenErfahrungenvonKriminalitätsop‑
fern.WeitereInformationenzurDatenerhebungundrassis‑
tischmotiviertenStraftatenbietetKapitel6überRassismus
undethnischeDiskriminierung.

EinigeEU‑Mitgliedstaaten,etwadasVereinigte Königreich
undFinnland,führenseiteinigenJahrzehntenregelmäßig
ErhebungenzudenOpfernvonkriminellenAktendurch.
Nachwievorgibtesjedochkeineumfassendenundver‑
gleichbarenEU‑weitenDatenzuKriminalitätsopfern.Vor
demHintergrunddiesesMangelsstarteteEurostat2009eine
Pilotinitiative,umeineEU‑Sicherheitserhebung(EU Security 
Survey) imVorschlagsstadiumzu testen.DieseUmfrage
wurdeIrreführenderweiseauchalsEuropean Safety Survey 
bzw. alsEU victimisation survey (sieheStatistical Require‑
ments Compendium) oderalsEU victimisation survey module
(siehestatistischesJahresprogramm2010)bezeichnet.39Die
Erkenntnisse,diesich2010ausderUntersuchungderErgeb‑
nissederPiloterhebungergaben,werdenindieEntwicklung
einervollständigenErhebungeinfließen.EinVorschlagist,
injedemMitgliedstaatzwischen5000und8000nachdem
ZufallsprinzipausgewähltePersonenzubefragen,wasumfas‑
sendeInformationenüberViktimisierungs‑Erfahrungenzu
Tagefördernwird.

IneinigenEU‑MitgliedstaatengibtesermutigendeHinweise,
dassdieDatenerhebungzuOpfernvonStraftatennachwie
voralsGrundlagefürPolitikgestaltungunterstütztwird.In
Finnland,wodieForschungaufdiesemunddamitzusam‑
menhängendenGebietenderStrafjustizeinelangeTradition
hat,startetedasNationaleForschungsinstitutfürRechtspo‑
litik(Rättspolitiska forskningsinstitutet)eingroßangelegtes
ForschungsprojektzurStellungvonKriminalitätsopfern.Im
MittelpunktdiesesProjektsstehtderZugangzuEntschädigung
undUnterstützungfürOpfer.DieForschungsergebnissewer‑
dendieGrundlagefürkünftigeInitiativenbilden,diedieWirk‑
samkeitdesEntschädigungsverfahrenssicherstellensollen.
DerBerichtüberdasProjektwarfürAnfang2011geplant.40
InFrankreichveröffentlichtedasJustizministerium(Ministère 
de la Justice et des Libertés)dieErgebnisseeinerErhebung
zurZufriedenheitunter134000OpfernvonStraftaten,deren
VerfahrenimJahr2007abgeurteiltwurden.

39 SieheEuropäischeKommission(2010d).SieheauchEurostat(2010a),
S.63;Eurostat(2010b),S.24.

40 Finnland,Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos/Rättspolitiska 
forskningsinstitutet,siehe:www.optula.om.fi/en/Etusivu.

EU-weite Erhebung über 
Gewalt gegen Frauen
AnlässlichdesInternationalenFrauentags2010wurde
derDirektorderFRAeingeladen,vordemPlenumdes
EuropäischenParlamentszusprechen.InseinerRede
bezeichneteerdieGewaltgegenFrauenalseinenVer‑
stoßgegendieMenschenrechteundverwiesaufdie
EU‑weiteErhebungderFRAüberGewaltgegenFrauen.
ImEinklangmitderEntschließungdesEuropäischenPar‑
lamentsvom25.November200938–diedieFRAauffor‑
dert,verlässlicheundvergleichbarestatistischeDaten
zuallenGründenfüreineDiskriminierungzuerfassen,
„einschließlichVergleichsdatenüberdieGewaltgegen
FraueninderEuropäischenUnion“–beganndieFRA
2010mitdenVorbereitungenzurerstenEU‑weiten
ErhebungüberGewaltgegenFrauen.

http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/projects/
proj_eu_survey_vaw_en.htm

AkTiviTäT DER FRA

fra.europa.eu/fraWebsite/research/projects/proj_eu_survey_vaw_en.htm
fra.europa.eu/fraWebsite/research/projects/proj_eu_survey_vaw_en.htm
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InIrlandgabdieKommissionfürdieUnterstützungderOpfer
vonStraftaten(Commission for the Support of Victims of 
Crime)eineUntersuchungüberdieBedürfnissederOpfer
vonStraftateninAuftrag,dieimOktober2010begann.41

FürdieStudiewurden300OpfervonStraftatenbefragt.
ImRahmenderStudiewurdeauchuntersucht,inwieweit
dieÖffentlichkeitunddieeinschlägigenBerufsgruppenvon
UnterstützungsangebotenfürOpferwussten.Dieschwedische
ZentralstellefürdieEntschädigungundUnterstützungvon
Kriminalitätsopfern(Brottsoffer‑ myndigheten)wurdevon
derRegierungdamitbetraut,ineinerStudiezuuntersuchen,
wiewirksamdieVerfahrenfürEntschädigungsleistungenan
Personensind,dieOpfervonMenschenhandelzusexuellen
Zweckenwaren.Die2010vorgelegtevergleichendeStudie
befasstesichmitneunEU‑MitgliedstaatenundNorwegen.42

ImVereinigten Königreich –insbesondereinEnglandund
Wales–gibtesbereitsseitAnfangder1980erJahrediebriti‑
scheStraftatenerhebung(British Crime Survey).ImJuli2010
wurdenderenUmfrageergebnissefürdenZeitraum2009‑
2010(beruhendaufBefragungenvon45000Personen)
veröffentlicht.DieBefragungenfürdiejüngsteinSchottland
durchgeführteErhebungzuKriminalitätundSicherheit(Scot‑
tish Crime and Safety Survey)begannenimJuni2010.Im
selbenMonatwurdeangekündigt,dasseineÜberprüfungdes
2001aufgelegtenAktionsplansScottish Strategy for Victims 
2001erfolge.EinerAntwortaufeineAnfrageimschottischen
ParlamentzufolgesolltedieÜberprüfungaucheineKonsul‑
tationdarübereinschließen,wiederOpferschutzverbessert
werdenkönnte.43

VielversprechendePraktik

Opfer über Entschädigungsfonds 
informieren
IndenNiederlandenmachteeineStudiedaraufauf‑
merksam,dassOpfernurseltenEntschädigungsfonds
(SchadefondsGeweldsmisdrijven)inAnspruchnehmen.
EineimFebruar2010veröffentlichteUntersuchungdes
EntschädigungsfondsfürOpfervonStraftatenzeigt,dass
zwar28.000OpferproJahrtheoretischeinenAntrag
auffinanzielleEntschädigungstellenmöchtenunddies
nachdeneinschlägigengesetzlichenBestimmungen
auchtunkönnten,aberinderPraxislediglicheinFünftel
derBetroffenentatsächlicheinensolchenAntragstellt.
GrunddafüristinersterLinie,dass72%derOpfervon
derExistenzdiesesFondsgarnichtswissen.

Siehe Niederlande, Huiselijkgeweld.nl (2010), „Weinig 
beroep op schadefonds geweld“, 16. Februar 2010

41 CentralStatisticsOffice(CSO)(2010).SieheauchKilcommins,
S.,et al(2010).

42 Schweden,Brottsoffermyndigheten(2010). 
43 Schottland,ScottishParliament(2010).

Ausblick
DiederzeitigenEntwicklungeninderEUwasdieFörderung
derRechtevonOpfernbetrifft,erscheinenvielversprechend.
DieInitiativenfürdieRechtevonVerdächtigenundAngeklag‑
ten–insbesonderederinKapitel8überdenZugangzurJustiz
erörterte„Fahrplan“–würdendavonprofitieren,wennsie
paralleleEntwicklungenimBereichderOpferrechteberück‑
sichtigten.DieswürdeeineklarereundumfassendereGesetz‑
gebungüberdieRechtevonVerdächtigenundAngeklagten
sowieüberdieRechtevonOpfernundZeugenermöglichen.

NebenderAnpassungderGesetzgebungwirddiewirksame
UmsetzungderRichtlinienindenkommendenJahrenvonent‑
scheidenderBedeutungsein.DieErgebnissevonForschungs‑
berichten,dievonderEuropäischenKommissionfinanziert
wurden,zeigen,dassopferzentrierteGesetzeoftmalsschlecht
indiePraxisumgesetztwerdenunddaherdefactokeinespür‑
barenAuswirkungenimkonkretenKontexthaben.Daherwird
diebevorstehende„EU‑Sicherheitserhebung“inVerbindung
mitderFRA‑ErhebungüberGewaltgegenFrauen(einschließ‑
lichderGewaltinderKindheitundderAnzeigeerstattung
durchdieOpfer)darüberKlarheitschaffen,inwieweitOpfer
ihreRechtetatsächlichwahrnehmen.IndieserHinsichtkann
mandieErhebungenalswichtigeEntwicklungenbeiderErfas‑
sungvonDatenüberOpfervonStraftatenansehen,diedie
künftigeGestaltungfaktenorientierterpolitischerMaßnahmen
undStrategienuntermauernwerden.
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Am15.Dezember2010verabschiedetedasEuropäische
ParlamenteineEntschließungzurLagederGrundrechtein
derEuropäischenUnion.ImMittelpunktderEntschließung
stehtdieRolledesLissabon‑VertragsbeiderGestaltung
einer„neuenGrundrechte‑Architektur“inderEU.1DieEnt‑
schließungschlägtvor,imRahmenderneuen„Architektur“
„MittelundWegefürdieOrganeundAgenturenderEUfür
einebessereZusammenarbeitmitinternationalenOrgani‑
sationenzufinden,diesichfürdenSchutzderGrundrechte
[...]engagieren.“2FolglichseienfürdenwirksamenSchutz
unddiewirksameFörderungderGrundrechte„Maßnahmen
aufmehrerenEbenen(international,europäisch,national,
regionalundlokal)erforderlich“.3Andersausgedrückt,hebt
dasParlamentdieNotwendigkeiteinerdieRegierungs‑
ebenenübergreifendeZusammenarbeithervor(joined‑up

1 EuropäischesParlament(2009).
2 Ibid.,Absatz43.
3 Ibid.,Absatz1.

Internationale Verpflichtungen

Die Europäische Union (EU) ist kein „selbst‑referenzielles, isoliertes System, sondern agiert – wie ihre Mitgliedstaaten – 
in einem internationalen Umfeld und ist an internationale Verpflichtungen gebunden. Im Jahr 2010 betrat sie 
erstmals als moderne post‑Lissabon‑EU die internationale Bühne, um internationalen Menschenrechtsverträgen 
beizutreten. Da die EU‑Mitgliedstaaten bereits an eine Reihe von internationalen Menschenrechtsverpflichtungen 
gebunden sind, steht das EU‑Recht mit dem Völkerrecht in kommunikativer Wechselwirkung. Vor diesem Hintergrund 
beschreibt dieses Kapitel die Entwicklung der menschenrechtlichen Verpflichtungen der EU‑Mitgliedstaaten auf 
internationaler Ebene. 

10

governance).DerBegriffjoined‑upgovernanceerkenntdie
Tatsachean,dassineinemSystem,dasvieleverschiedene
Regierungsebenenbeinhaltet,dieGrundrechtenurdann
effizientgeschütztwerdenkönnen,wenndie lokalen,
nationalenundinternationalenEbenenkonsequentund
regelmäßigzusammenarbeiten.ZudemsolltenimSinne
desübergreifendenRegierensmehrereInstitutionenPart‑
nerschaftenschließen(multi‑agencypartnerships),diedann
wiederummitdenentsprechendenStruktureninteragieren.

Für die EUmarkierte das Jahr 2010 – angesichts der
VerhandlungenüberdenBeitrittderUnionzurEuropäi‑
schenKonventionzumSchutzderMenschenrechte(EMRK)
undzurBehindertenrechtskonvention(BRK)derVereinten
Nationen(UnitedNations,UNO)–einJahrderverstärkten

projekt zum Regierungsebenen übergreifenden Regieren (joined-up governance)
NachwievorklaffteinegroßeLückezwischendenRechten,wiesieininternationalenMenschenrechtsinstrumenten
verankertsind,undderenUmsetzunginderPraxis.ImRahmeneinesProjektesschufdieFRAeinNetzwerkauslokalen,
regionalen,nationalenundsupranationalenAkteuren,darunterauchdenKongresslokalerundregionalerRegierungendes
Europarates.DasProjektwirdzunächstanhandeinigerwenigerLändereinenÜberblicküberderzeitigePraktikenliefern.
AufderGrundlagevonvielversprechendenPraktikenwirdeinInstrumentariumvonMethodenzumRegierungsebenen
übergreifendenRegierenentstehen,dasderbesserenUmsetzungderGrundrechtedienensoll.2010hatdieFRAeine
einstweiligeBewertungvonPraktikenindenausgewähltenLändernkoordiniert–einedetaillierteUntersuchungfolgt.

WeitereInformationenunter:http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/projects/proj_joinedupgov_en.htm

AkTiviTäT DER FRA 
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Zusammenarbeitmit internationalenOrganisationen.
DochsindinternationaleNormenfürdasEU‑Systemnicht
nurdannrelevant,wenndieEUselbstinternationaleVer‑
pflichtungeneingeht,sondernwerdenauchsonstbei
derInterpretationdesEU‑Rechtsherangezogen.Sover‑
wiesderEuGHinderVergangenheitaufdieEuropäische
Sozialcharta,4dieÜbereinkommenderInternationalen
Arbeitsorganisation(IAO)5unddenInternationalenPakt
überbürgerlicheundpolitischeRechte (ICCPR)6.Dies
zeigt,dassderEuGHdasEU‑RechtinderPraxisimEin‑
klangmitanerkannteninternationalenGrundrechtsnormen
interpretiert.Hinzukommt,dasssichdasGerichtbeider
ErmittlungallgemeinerRechtsgrundsätze„vondenHin‑
weisenleiten(lässt),diedievölkerrechtlichenVerträge

4 GerichtshofderEuropäischenUnion(EuGH),C‑149/77,Defrenne
gegenSabena(No.3),15.Juni1978.

5 EuGH,C‑41/90,HöfnerundElsergegenMacrotron,23.April1991;
C‑158/91,Levy,2.August1993;C‑197/96,Kommissiongegen
Frankreich,16.Januar1997.

6 EuGH,C‑374/87,OrkemgegenKommission,18.Oktober1989;
C‑249/96,GrantgegenSouth‑WestTrainsLtd.,17.Februar1998.

überdenSchutzderMenschenrechtegeben,anderen
AbschlussdieMitgliedstaatenbeteiligtwarenoderdenen
siebeigetretensind.“

InAnbetrachtderBedeutunginternationalerStandardsfür
dieEUveröffentlichtedieFRAineinemAnhangzuihrem
letztenJahresberichterstmalseinenkurzenÜberblicküber
die internationalenMenschenrechtsverpflichtungender
EU‑Mitgliedstaaten.DadasEuropäischeParlament7diese
Neuerungausdrücklichbegrüßte,beschlossdieFRA,dieses
ThemaalsständigesKapitelinihrenJahresberichtaufzu‑
nehmen.Eswirddargestellt,inwelchemUmfangsichdie
EU‑Mitgliedstaaten8formalzurEinhaltunginternationaler
Menschenrechtsnormenverpflichten,wobeidiejüngsten

7 EuropäischesParlament(2009)Note1,Absatz31.
8 Artikel28(1)derVerordnung168/2007zurErrichtungderFRA

besagt:“AnderAgentursolltensichauchdieBewerberländer
beteiligenkönnen.”AufBasisdesBeschlusses1/2010desStabilitäts‑
undAssoziationsratesEU‑KroatienbeteiligtsichKroatienals
BeobachterandenArbeitenderFRA.AusdiesemGrundistKroatien
inallenTabellenundAbbildungendiesesKapitelsaufgeführt.

Abbildung 10.1:  Ratifizierungsstand der verschiedenen Menschenrechtsinstrumente 
(nach EU-Mitgliedstaaten und Kroatien)

Anzahl der 
angenommenen
UN-Konventionen

Anzahl der 
angenommenen
UN-Fakultativprotokolle
und -bestimmungen

Anzahl der 
angenommenen
Konventionen des 
Europarates

Anzahl der 
angenommenen
Fakultativprotokolle 
und -bestimmungen 
des Europarates

Kroatien

Schweden

Slowenien
Slowakei

Vereinigtes Königreich

Rumänien

Tschechische Republik

Portugal
Polen

Niederlande
Malta

Lettonie
Luxemburg

Lettland
Italien
Irland

Ungarn

Griechenland
Frankreich

Finnland
Estland

Spanien

Dänemark

Zypern

Bulgarien
Belgien

Österreich

Deutschland 10 15 8 5

9 14 7 6

9 14 6 5
8 13 8 7

8 13 11 9

10 14 9 6

11 16 9 7

8 10 8 6
8 12 9 7

10 14 7 8
7 9 5 5

9 14 9 6

8 11 6 7
9 14 8 6
9 12 7 7

8 12 6 7
9 9 8 6

8 12 6 5
9 14 9 8

8 12 7 5
9 13 9 8

8 11 8 6

8 13

13

10 8

9

14

7 3

9 14 10 6
9 15 10 8

9

9 14 10 9

15 9 7

Anmerkungen:  Gemäß Artikel 28 der Verordnung zur Errichtung der FRA (EC) Nr. 168/2007, ist das Bewerberland Kroatien 
ein Teilnahmeland. Nimmt ein Staat ein Fakultativprotokoll an, wird er Vertragsstaat und akzeptiert 
zusätzliche Überwachungsvorschriften. Die Abbildung berücksichtigt die folgenden Instrumente des 
Europarates: EMRK, ESC, CPIPPD, CCVVC, ECPT, ECRML, FCNM, ECECR, Oviedo-Konvention, Übereinkommen 
über Computerkriminalität, CATHB, CSEC, CAOD sowie alle entsprechenden Protokolle. Ferner zählen dazu die 
folgenden UN-Instrumente: ICERD, ICCPR, ICESCR, CEDAW, CAT, CRC, ICRMW, CRSR, CTOC, ICPED, CRPD, IAO-
Konvention 169 sowie alle entsprechenden Protokolle.
Die vollständige Bezeichnung dieser Instrumente ist den Tabellen 10.3 und 10.4 zu entnehmen.

Quelle: FRA, 2010
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eingehaltenwird.SosindnichtalleEU‑Mitgliedstaaten
VertragsparteijedesderProtokollezurEMRK.Allerdings
ratifizierteSlowenien2010ProtokollNr.12(indemesum
denSchutzvorDiskriminierunggeht),womitinzwischen
siebenEU‑MitgliedstaatenVertragsparteidiesesProtokolls
sind.WährendausTabelle10.3derStanddesBeitrittsder
MitgliedstaatenzuallenEMRK‑Protokollenhervorgeht,gibt
dieLandkarteinAbbildung10.2einenÜberblicküberdie
RatifizierungvonProtokollNr.12durchdieMitgliedstaaten.

AusjüngstenstatistischenAngabendesEGMR,dieDaten
zuallen47MitgliedstaatendesEuroparatesumfassen,geht
hervor,dassdieEU‑MitgliedstaatennichtalleVerpflichtun‑
genderEMRKeinhalten:DerGerichtshofsprach2010ins‑
gesamt795Urteilegegendie27EU‑Mitgliedstaatenund
Kroatienaus.

EntwicklungenindenfolgendenAbbildungenundTabellen
inGelbhervorgehobenwerden.Abbildung10.1gibteinen
ÜberblicküberdieseinternationalenVerpflichtungen.

Zuberücksichtigenist,dassdieEMRKnachwievordasfüh‑
rendeInstrumentzumSchutzderMenschenrechteinderEU
darstellt.WieentscheidenddieKonventiondenGrundrecht‑
schutzinderEUmitgestaltete,kaminjüngsterZeitinden
DiskussionenzumBeitrittderEUzurEMRKzumAusdruck.
ObwohldieEMRKinallenEU‑Mitgliedstaatengilt,bedeu‑
tetdiesnicht,dassinnerhalbderEUauchwirklichjede
BestimmungderKonvention,insbesondereihrerProtokolle,

Abbildung 10.2:  Stand der Ratifizierung und Unterzeichnung von protokoll Nr. 12 zur EMRK durch 
die EU-Mitgliedstaaten und Kroatien

EU-Mitgliedstaaten und
Kroatien, die Protokoll
Nr. 12 zur EMRK
ratifiziert haben   

EU-Mitgliedstaaten,
die Protokoll Nr. 12
zur EMRK bislang
nur unterzeichnet haben  

EU-Mitgliedstaaten,
die Protokoll Nr. 12
zur EMRK nicht einmal
unterzeichnet haben  

Anmerkung:  Protokoll 12 befasst sich mit dem Schutz vor Diskriminierung. Die Angaben stammen von der Webseite 
des Europarates: www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=177&CM=8& 
DF=14/02/2011&CL=ENG 

Quelle: FRA, 2010
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tabelle 10.1: Anzahl der Urteile des EGMR (nach EMRK-Artikel und EU-Mitgliedstaaten und Kroatien)

Artikel der EMRk 2 2 3 3 3 4 5 6 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 P1‑1 P1‑2 P1‑3 P7‑4 *

At 19 16 3 6 9 2 4 1

BE 4 4 1 1 3

BG 81 69 10 1 1 5 7 1 5 3 14 6 31 3 8 27 1 18 1 2

cy 3 3 1 1 1 1 1 2 1

cZ 11 9 1 1 6 3 1 1 1 2

DK

EE 2 1 1 1

ES 13 6 7 1 4 1 1

FI 17 16 1 2 9 2 8

FR 42 28 13 1 3 5 10 1 1 2 4 5

DE 36 29 6 1 1 2 29 2 8

El 56 53 3 5 2 4 8 33 6 2 1 1 17 2 1 1

HU 21 21 1 1 1 14 3 1 1

IE 2 2 1 1 1

It 98 61 3 34 1 9 44 5 3 6 2

lV 4 3 1 1 1 1 1 1

lt 8 7 1 1 3 3 1

lU 7 5 2 2 3

Mt 4 3 1 3 1

Nl 4 2 1 1 1 1

pl 107 87 15 5 2 2 2 1 14 20 37 2 12 1 2 2 2 2 2

pt 19 15 2 2 2 6 3 5 6

RO 143 135 3 5 1 2 1 22 3 17 30 16 30 2 5 5 1 58 1 1

SK 40 40 1 1 10 2 29 2 7

SI 6 3 3 2 1 3

SE 6 4 2 2 1 1

UK 21 14 7 2 1 1 5 1 4 4 1 1

HR 21 21 5 6 8 1 2 3 2 2

Teil‑
summe 657 82 2 54 10 14 2 48 11 1 84 121 278 48 51 2 25 3 88 16 102 5 1 6

Summe 795*

Anmerkungen: *Ein Urteil betrifft Zypern und Russland.
** Sonstige Urteile: gerechte Entschädigung, Wiederaufnahme des Verfahrens, erhobener Einspruch, Unzuständigkeit, 
P = Protokoll.

Quelle: Jahresbericht des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte 2010, S. 130-131
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tabelle 10.1: Anzahl der Urteile des EGMR (nach EMRK-Artikel und EU-Mitgliedstaaten und Kroatien)

Artikel der EMRk 2 2 3 3 3 4 5 6 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 P1‑1 P1‑2 P1‑3 P7‑4 *

At 19 16 3 6 9 2 4 1

BE 4 4 1 1 3

BG 81 69 10 1 1 5 7 1 5 3 14 6 31 3 8 27 1 18 1 2

cy 3 3 1 1 1 1 1 2 1

cZ 11 9 1 1 6 3 1 1 1 2

DK

EE 2 1 1 1

ES 13 6 7 1 4 1 1

FI 17 16 1 2 9 2 8

FR 42 28 13 1 3 5 10 1 1 2 4 5

DE 36 29 6 1 1 2 29 2 8

El 56 53 3 5 2 4 8 33 6 2 1 1 17 2 1 1

HU 21 21 1 1 1 14 3 1 1

IE 2 2 1 1 1

It 98 61 3 34 1 9 44 5 3 6 2

lV 4 3 1 1 1 1 1 1

lt 8 7 1 1 3 3 1

lU 7 5 2 2 3

Mt 4 3 1 3 1

Nl 4 2 1 1 1 1

pl 107 87 15 5 2 2 2 1 14 20 37 2 12 1 2 2 2 2 2

pt 19 15 2 2 2 6 3 5 6

RO 143 135 3 5 1 2 1 22 3 17 30 16 30 2 5 5 1 58 1 1

SK 40 40 1 1 10 2 29 2 7

SI 6 3 3 2 1 3

SE 6 4 2 2 1 1

UK 21 14 7 2 1 1 5 1 4 4 1 1

HR 21 21 5 6 8 1 2 3 2 2

Teil‑
summe 657 82 2 54 10 14 2 48 11 1 84 121 278 48 51 2 25 3 88 16 102 5 1 6

Summe 795*
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ÄnderungenderVerfahrensabläufemitsichbrachte.9
EinerderpositivenAspektedieserReformist,dassnun
dieneueingeführteFigurdesEinzelrichtersdieunzuläs‑
sigenFällebehandelnkann,sodassdieRückständeam
Gerichtshofabgebautwerdenkönnen.Dennochbleibtdas
ArbeitspensumdesGerichtshoch,wieausAbbildung10.4
hervorgeht:Ende2010waren57050Beschwerdenvon
EinzelpersonenausdenEU‑Mitgliedstaaten(undKroatien)
anhängig.

9 FolglichistProtokoll14bisseit1.Juni2010nichtmehrinKraft.

WährendTabelle10.1einenÜberblicküberdieZahldervom
EGMRgefälltenUrteilevermittelt,istesauchinteressant,
einenBlickaufeineanderevomGerichtshoferstellteStatis‑
tikzuwerfen,beideresumdieAnzahlder(einemSpruch‑
körperdesGerichtshofeszugewiesenen)Beschwerdenim
VerhältniszurjeweiligenBevölkerunggeht.Abbildung10.3
basiertaufstatistischenAngabendesEGMR.

Fernerwurde2010derRatifizierungsprozessvonPro‑
tokollNr.14zurEMRKabgeschlossen,waserhebliche

Abbildung 10.3:  Anzahl der einem Spruchkörper des Gerichtshofes zugewiesenen 
Beschwerden je 10 000 Einwohner (EU-Mitgliedstaaten und Kroatien) 
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Luxemburg
Malta

Niederlande

Polen
Portugal

Rumänien

Slowakei
Slowenien

Spanien

Schweden

Vereinigtes Königreich

Kroatien*

2010

2009

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Quelle:  Der Abbildung liegen Angaben des Jahresberichts des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte 2010, S. 139‑140 
zugrunde
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AusschussfürsozialeRechteu.a.inseinenSchlussfolge‑
rungendesJahres201010zurAnnahmeempfohlenwird,
nochnichtratifiziert.DadieVertragsstaatendieMöglichkeit
haben,einzelneArtikelderSozialchartaanzunehmenoder
abzulehnen,vermitteltTabelle10.2einenaufschlussreichen
ÜberblicküberdenStandderAnnahmederECS.

10 EuropeanCommitteeofSocialRights(2010).

NachdemdieEMRKdenSchwerpunktaufbürgerlicheund
politischeRechtenlegt,wirdsievonderEuropäischenSozi‑
alcharta(ESC)gutergänzt.DieESChat2011ihr50‑jähriges
Bestehengefeiert.AllerdingshabenzehnEU‑Mitgliedstaa‑
tenundKroatiendierevidierteFassungderSozialcharta,
diezusätzlicheRechtevorsiehtundvomEuropäischen
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Anmerkung:  Zu beachten ist, dass die Abbildung angepasst wurde, und nunmehr statt der ursprünglich angezeigten 
47 Mitgliedsstaaten des Europarats nur die für die FRA relevanten Staaten umfasst. 

Quelle:  Der Abbildung liegen Angaben des Jahresberichts des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte 2010, S. 126 
zugrunde

Abbildung 10.4:  Anzahl der vor einem Spruchkörper des Gerichtshofes 2010 anhängigen Beschwerden 
(EU-Mitgliedstaaten und Kroatien)
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tabelle 10.2: Stand der Annahme einzelner Bestimmungen der Europäischen Sozialcharta durch die EU-Mitgliedstaaten und Kroatien

Revidierte Fassung der Europäischen Sozialcharta (ESC, 1996) Ursprüngliche Fassung der ESC (1961)

Land BE BG CY EE Fi FR HU iE iT LT MT NL PT RO Sk Si SE AT CZ Dk DE EL ES Lv LU PL Uk HR

Insgesamt angenommen 24 17 13 20 26 31 18 28 30 24 21 30 31 17 25 29 23 14 16 18 15 21 23 10 16 11 14 15

Art 1 –  Recht auf Arbeit √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ½ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Art 2 –  gerechte Arbeitsbedingungen √ ½ ½ ½ √ √ √ √ √ √ ½ √ √ ½ √ √ ½ ½ √ ½ √ √ √ x √ ½ ½ √
Art 3 –  sichere und gesunde Arbeitsbedingungen √ √ ½ ½ ½ √ √ √ √ √ √ √ √ ½ √ √ ½ √ √ √ √ √ √ x √ √ √ x
Art 4 –  gerechtes Arbeitsentgelt √ ½ x ½ ½ √ x √ √ √ √ √ √ √ √ √ ½ ½ ½ ½ ½ √ √ x ½ ½ ½ x
Art 5 –  Vereinigungsrecht √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ x √ √ √ √ √ √
Art 6 –  Recht auf Kollektivverhandlungen √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ½ √ √ √ x √ √ ½ ½ √ √
Art 7 –  Recht der Kinder und Jugendlichen auf Schutz √ √ ½ ½ ½ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ½ ½ √ x ½ √ √ x √ ½ ½ √
Art 8 –  Recht der Arbeitnehmerinnen auf Schutz √ √ ½ √ ½ √ √ ½ √ √ ½ √ √ √ √ √ ½ √ √ ½ ½ √ √ √ ½ √ ½ √
Art 9 –  Berufsberatung √ x √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ x √ √ √ √ √ √ √ √ √
Art 10 –  berufliche Ausbildung √ x √ ½ √ √ √ √ √ √ √ √ √ x √ √ √ √ x √ ½ √ √ x √ ½ √ x
Art 11 –  Schutz der Gesundheit √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Art 12 –  soziale Sicherheit √ ½ √ √ √ √ ½ √ √ ½ ½ √ √ √ √ √ ½ √ √ √ √ √ √ x √ √ ½ x
Art 13 –  Fürsorge √ ½ ½ ½ √ √ √ √ √ ½ √ √ √ ½ ½ ½ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ½ √ √
Art 14 –  Recht auf Inanspruchnahme sozialer Dienste √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ x √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ½ √ √
Art 15 –  Recht der körperlich, geistig oder seelisch Behinderten √ x √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ½ ½ √ √ √ ½ √ √ √ √ x √ √ √ x
Art 16 –  Recht der Familie auf sozialen, gesetzlichen 

und wirtschaflichen Schutz
√ √ x √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Art 17 –  Recht der Mütter und der Kinder auf sozialen 
und wirtschaftlichen Schutz

√ ½ x √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Art 18 –  Ausübung einer Erwerbstätigkeit im Hoheitsgebiet 
der anderen Vertragsparteien

√ ½ ½ x √ √ x √ √ ½ ½ √ √ ½ ½ ½ √ √ ½ √ √ √ √ x √ ½ √ x

Art 19 –  Recht der wanderarbeitnehmer und ihrer 
Familien auf Schutz und Beistand

½ x √ √ ½ √ x √ √ ½ x ½ √ ½ ½ √ √ ½ ½ x √ √ √ x √ √ √ x

Art 20 – Recht auf chancengleichheit und Gleichbehandlung √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ x √ √ x √ √ x x x x √
Art 21 –  Unterrichtung und Anhörung √ √ x √ √ √ √ x √ √ x √ √ √ √ √ √ x √ √ x √ √ x x x x √
Art 22 –  Beteiligung an der Festlegung und 

Verbesserung der Arbeitsbedingungen
√ √ x √ √ √ √ √ √ √ x √ √ x √ √ √ x √ √ x √ √ x x x x √

Art 23 –  Recht älterer Menschen auf sozialen Schutz x x x x √ √ x √ √ x √ √ √ x √ √ √ x √ √ x √ √ x x x x x
Art 24 –  Schutz bei Kündigung x √ √ √ √ √ x √ √ √ √ √ √ √ √ √ x

Artikel20‑23entsprechendenArtikeln1‑4desZusatzprotokolls
zurursprünglichenEuropäischenSozialchartavon1961.

Art 25 –  Recht der Arbeitnehmer auf Schutz ihrer Forderungen 
bei Zahlungsunfähigkeit ihres Arbeitgebers

√ √ x √ √ √ x √ x √ √ √ √ √ √ √ √

Art 26 –  würde am Arbeitsplatz ½ √ x x √ √ x √ √ √ √ √ √ x √ √ √
Art 27 –  Recht der Arbeitnehmer mit Familienpflichten auf 

chancengleichheit und Gleichbehandlung
x ½ ½ √ √ √ x √ √ √ ½ √ √ ½ ½ √ √

Art 28 –  Recht der Arbeitnehmervertreter auf Schutz im Betrieb x √ √ √ √ √ x √ √ √ √ √ √ √ √ √ x
Art 29 –  Unterrichtung und Anhörung in den 

Verfahren bei Massenentlassungen √ √ x √ √ √ x √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Art 30 –  Schutz gegen Armut und soziale Ausgrenzung √ x x x √ √ x √ √ x x √ √ x √ √ √

Art 31 – Recht auf wohnung x x x x √ √ x x √ ½ x √ √ x x √ √

Anmerkung:  Grundlage bilden die Informationen auf der Webseite des Europäischen Ausschusses für soziale Rechte (aktualisiert 
am 5. März 2010), weitere Informationen unter: www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Presentation/
ProvisionsIndex_en.asp.

Quelle: FRA, 2010



InternationaleVerpflichtungen

183

tabelle 10.2: Stand der Annahme einzelner Bestimmungen der Europäischen Sozialcharta durch die EU-Mitgliedstaaten und Kroatien

Revidierte Fassung der Europäischen Sozialcharta (ESC, 1996) Ursprüngliche Fassung der ESC (1961)

Land BE BG CY EE Fi FR HU iE iT LT MT NL PT RO Sk Si SE AT CZ Dk DE EL ES Lv LU PL Uk HR

Insgesamt angenommen 24 17 13 20 26 31 18 28 30 24 21 30 31 17 25 29 23 14 16 18 15 21 23 10 16 11 14 15

Art 1 –  Recht auf Arbeit √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ½ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Art 2 –  gerechte Arbeitsbedingungen √ ½ ½ ½ √ √ √ √ √ √ ½ √ √ ½ √ √ ½ ½ √ ½ √ √ √ x √ ½ ½ √
Art 3 –  sichere und gesunde Arbeitsbedingungen √ √ ½ ½ ½ √ √ √ √ √ √ √ √ ½ √ √ ½ √ √ √ √ √ √ x √ √ √ x
Art 4 –  gerechtes Arbeitsentgelt √ ½ x ½ ½ √ x √ √ √ √ √ √ √ √ √ ½ ½ ½ ½ ½ √ √ x ½ ½ ½ x
Art 5 –  Vereinigungsrecht √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ x √ √ √ √ √ √
Art 6 –  Recht auf Kollektivverhandlungen √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ½ √ √ √ x √ √ ½ ½ √ √
Art 7 –  Recht der Kinder und Jugendlichen auf Schutz √ √ ½ ½ ½ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ½ ½ √ x ½ √ √ x √ ½ ½ √
Art 8 –  Recht der Arbeitnehmerinnen auf Schutz √ √ ½ √ ½ √ √ ½ √ √ ½ √ √ √ √ √ ½ √ √ ½ ½ √ √ √ ½ √ ½ √
Art 9 –  Berufsberatung √ x √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ x √ √ √ √ √ √ √ √ √
Art 10 –  berufliche Ausbildung √ x √ ½ √ √ √ √ √ √ √ √ √ x √ √ √ √ x √ ½ √ √ x √ ½ √ x
Art 11 –  Schutz der Gesundheit √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Art 12 –  soziale Sicherheit √ ½ √ √ √ √ ½ √ √ ½ ½ √ √ √ √ √ ½ √ √ √ √ √ √ x √ √ ½ x
Art 13 –  Fürsorge √ ½ ½ ½ √ √ √ √ √ ½ √ √ √ ½ ½ ½ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ½ √ √
Art 14 –  Recht auf Inanspruchnahme sozialer Dienste √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ x √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ½ √ √
Art 15 –  Recht der körperlich, geistig oder seelisch Behinderten √ x √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ½ ½ √ √ √ ½ √ √ √ √ x √ √ √ x
Art 16 –  Recht der Familie auf sozialen, gesetzlichen 

und wirtschaflichen Schutz
√ √ x √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Art 17 –  Recht der Mütter und der Kinder auf sozialen 
und wirtschaftlichen Schutz

√ ½ x √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Art 18 –  Ausübung einer Erwerbstätigkeit im Hoheitsgebiet 
der anderen Vertragsparteien

√ ½ ½ x √ √ x √ √ ½ ½ √ √ ½ ½ ½ √ √ ½ √ √ √ √ x √ ½ √ x

Art 19 –  Recht der wanderarbeitnehmer und ihrer 
Familien auf Schutz und Beistand

½ x √ √ ½ √ x √ √ ½ x ½ √ ½ ½ √ √ ½ ½ x √ √ √ x √ √ √ x

Art 20 – Recht auf chancengleichheit und Gleichbehandlung √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ x √ √ x √ √ x x x x √
Art 21 –  Unterrichtung und Anhörung √ √ x √ √ √ √ x √ √ x √ √ √ √ √ √ x √ √ x √ √ x x x x √
Art 22 –  Beteiligung an der Festlegung und 

Verbesserung der Arbeitsbedingungen
√ √ x √ √ √ √ √ √ √ x √ √ x √ √ √ x √ √ x √ √ x x x x √

Art 23 –  Recht älterer Menschen auf sozialen Schutz x x x x √ √ x √ √ x √ √ √ x √ √ √ x √ √ x √ √ x x x x x
Art 24 –  Schutz bei Kündigung x √ √ √ √ √ x √ √ √ √ √ √ √ √ √ x

Artikel20‑23entsprechendenArtikeln1‑4desZusatzprotokolls
zurursprünglichenEuropäischenSozialchartavon1961.

Art 25 –  Recht der Arbeitnehmer auf Schutz ihrer Forderungen 
bei Zahlungsunfähigkeit ihres Arbeitgebers

√ √ x √ √ √ x √ x √ √ √ √ √ √ √ √

Art 26 –  würde am Arbeitsplatz ½ √ x x √ √ x √ √ √ √ √ √ x √ √ √
Art 27 –  Recht der Arbeitnehmer mit Familienpflichten auf 

chancengleichheit und Gleichbehandlung
x ½ ½ √ √ √ x √ √ √ ½ √ √ ½ ½ √ √

Art 28 –  Recht der Arbeitnehmervertreter auf Schutz im Betrieb x √ √ √ √ √ x √ √ √ √ √ √ √ √ √ x
Art 29 –  Unterrichtung und Anhörung in den 

Verfahren bei Massenentlassungen √ √ x √ √ √ x √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Art 30 –  Schutz gegen Armut und soziale Ausgrenzung √ x x x √ √ x √ √ x x √ √ x √ √ √

Art 31 – Recht auf wohnung x x x x √ √ x x √ ½ x √ √ x x √ √

√=angenommen

½=teilweiseangenommen

x=nichtangenommen
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Wennmanbedenkt,dassGrundrechteeineentscheidende
RolleinallenLebensbereichenspielen,istesnötig,dass
dieEU‑MitgliedstaatenihreninternationalenVerpflichtun‑
geninvollemUmfanggerechtwerden.Dasschließtdie
neunwichtigstenMenschenrechtsübereinkommenderVer‑
eintenNationensowieeineReihevonKonventionendes
Europaratesein.SofordertedasEuropäischeParlamentdie
EU‑MitgliedstaateninseinerEntschließungauf,zumindest
diewesentlichstenderMenschenrechtsübereinkommenzu
unterzeichnenundzuratifizieren.WelcheMitgliedstaaten
welchenÜbereikommenbeigetretensind,zeigenTabel‑
len10.3undAbbildung10.5(Europarat)sowieTabelle10.4
undAbbildung10.6(UNO).

EinVergleichzwischenderESCundderEMRKmachtdeut‑
lich,dassdiesozialenRechteaufnationalerEbene–weni‑
gerSchutzgenießenalsandereKategorienvonRechten
–zumindestistihrStandalsRechteimengerenSinneweni‑
geranerkannt.GemäßdererwähntenEntschließungdes
EuropäischenParlamentsstelltdieGrundrechte‑Chartadie
„modernsteKodifizierungvonGrundrechten“dar,11dievon
bürgerlichenbiszusozialenRechtendasgesamteSpekt‑
rumderRechteumfasstundsomitdengleichenSchutz
unddiegleicheInanspruchnahmeallerGrundrechtezu
ermöglichenscheint.

11 EuropäischesParlament(2009).

tabelle 10.3: Annahme ausgewählter Konventionen des Europarates (EU-Mitgliedstaaten und Kroatien)

Land AT BE BG CY CZ DE Dk EE EL ES Fi FR HU iE iT LT LU Lv MT NL PL PT RO SE Si Sk Uk HR*

Insgesamt angenommen 13 11 15 20 14 13 15 14 11 16 16 15 16 14 15 15 13 15 12 17 13 17 18 16 19 16 10 20

EMRK (in der Fassung des p14) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
EMRK p1 (Eigentum, Bildung usw.) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
EMRK p4 (Keine Freiheitsentzie-
hung wegen Schulden usw.)

√ √ √ √ √ √ √ √ x √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ u √

EMRK p6 (todesstrafe) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
EMRK p7 (Rechtsmittel in Strafsachen) √ u √ √ √ u √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ u √ √ √ √ √ √ x √
EMRK p12 (Diskriminierung) u u x √ u u x u u √ √ x u u u x √ u x √ x u √ x √ u x √
EMRK p13 (todesstrafe) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ u √ √ u √ √ √ √ √ √ √
ESc revidiert* u √ √ √ u u u √ u u √ √ √ √ √ √ u u √ √ u √ √ √ √ √ u √
ESc prot. Kollektivbeschwerden u √ √ √ u x u x √ x √ √ u √ √ x x x x √ x √ x √ √ u x √
cpIppD √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
ccVVc √ u √ √ √ √ u √ u √ u √ √ √ u √ √ √ x √ √ √ √ √ x √ u √
Ecpt √ √ x √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
EcRMl √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
FcNM √ x x √ √ √ √ x x √ √ u √ x u x √ x u √ √ x √ √ √ √ √ √
EcEcR √ u √ √ √ √ √ √ u √ √ x √ √ √ √ u √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
"Oviedo-Konvention" u x x √ √ √ x x √ u u u u u √ x u √ u x √ u x u √ u x √
übereinkommen über computerkriminalität x x √ √ √ x √ √ √ √ √ u √ x u √ u √ x u u √ √ u √ √ x √
cAtHB u u √ √ u √ √ √ u √ √ √ √ u √ √ u √ u √ u √ √ u √ √ u √
cSEc u u x √ u u √ u u x u √ x x x √ u √ u √ u √ √ u √ u x √
cAOD √ √ √ √ x u √ u u √ u √ u √ √ u √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
EScE u u u u x u u x u x u u u u u u x x x u u u u u u x x u

cADp x x x x x x x u x x u x √ x x u x x x x x x x √ u x x x

√=Vertragsstaat/anwendbars=unterzeichnet x=nichtunterzeichnet

EMRK(inderFassungdesP14) KonventionzumSchutzderMenschenrechteundGrundfreiheiten

ESC(revidiert)* EuropäischeSozialcharta

CPIPPD ÜbereinkommenzumSchutzdesMenschenbeiderautomatischenVerarbeitungvon
personenbezogenenDaten

CCVVC ÜbereinkommenüberdieEntschädigungfürOpfervonGewalttaten

ECPT EuropäischesKomiteezurVerhütungvonFolterundunmenschlicherodererniedrigender
BehandlungoderStrafe

ECRML EuropäischeChartaderRegional‑oderMinderheitensprachen

FCNM RahmenübereinkommenzumSchutznationalerMinderheiten

ECECR EuropäischeKonventionüberdieAusübungderRechtedesKindes
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Zudemratifizierten2010zweiEU‑MitgliedstaatendasÜber‑
einkommenüberComputerkriminalität(portugal und Spa-
nien),unddreiEU‑Mitgliedstaaten(Niederlande, portugal 
und Rumänien)ratifiziertendasZusatzprotokollzudiesem
Übereinkommen.Damitsind18bzw.10EU‑Mitgliedstaaten
VertragsparteidieserÜbereinkommen.

Bemerkenswertistdabei,dass,wieausTabelle10.3her‑
vorgeht,2010beieinerReihevonInstrumentenkeinerlei
neuenEntwicklungenzuverzeichnenwaren.SohattenEnde
2010nachwievor23EU‑MitgliedstaatendasRahmenüber‑
einkommenzumSchutznationalerMinderheiten(FCNM)
ratifiziert,dreiweitereEU‑Mitgliedstaatenhattenesunter‑
zeichnet,wobeiFrankreichdereinzigeMitgliedstaatist,der

WasdieÜbereinkommendesEuroparatesbetrifft,gabes
2010moderateEntwicklungen.SoratifiziertendreiMitglied‑
staaten(Irland, ItalienundSchweden)dasÜbereinkommen
zurBekämpfungdesMenschenhandels(CATHB),womitnun
19EU‑MitgliedstaatenVertragsparteidiesesÜbereinkom‑
menssind.AufdieBedeutungdiesesÜbereinkommensver‑
wiesdieParlamentarischeVersammlungdesEuroparates
(PACE),dieinihrerSchlusserklärungvom3.Dezember2010
feststellte,„derBeitrittderEuropäischenUnionzurKon‑
ventionwürdesicherstellen,dassdiehohenStandardsder
KonventionundihrAnsatzbezüglichderMenschenrechte
inganzEuropaeinheitlichangewandtwerden.“12

12 Europarat,ParlamentarischeVersammlung(2010).

tabelle 10.3: Annahme ausgewählter Konventionen des Europarates (EU-Mitgliedstaaten und Kroatien)

Land AT BE BG CY CZ DE Dk EE EL ES Fi FR HU iE iT LT LU Lv MT NL PL PT RO SE Si Sk Uk HR*

Insgesamt angenommen 13 11 15 20 14 13 15 14 11 16 16 15 16 14 15 15 13 15 12 17 13 17 18 16 19 16 10 20

EMRK (in der Fassung des p14) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
EMRK p1 (Eigentum, Bildung usw.) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
EMRK p4 (Keine Freiheitsentzie-
hung wegen Schulden usw.)

√ √ √ √ √ √ √ √ x √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ u √

EMRK p6 (todesstrafe) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
EMRK p7 (Rechtsmittel in Strafsachen) √ u √ √ √ u √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ u √ √ √ √ √ √ x √
EMRK p12 (Diskriminierung) u u x √ u u x u u √ √ x u u u x √ u x √ x u √ x √ u x √
EMRK p13 (todesstrafe) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ u √ √ u √ √ √ √ √ √ √
ESc revidiert* u √ √ √ u u u √ u u √ √ √ √ √ √ u u √ √ u √ √ √ √ √ u √
ESc prot. Kollektivbeschwerden u √ √ √ u x u x √ x √ √ u √ √ x x x x √ x √ x √ √ u x √
cpIppD √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
ccVVc √ u √ √ √ √ u √ u √ u √ √ √ u √ √ √ x √ √ √ √ √ x √ u √
Ecpt √ √ x √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
EcRMl √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
FcNM √ x x √ √ √ √ x x √ √ u √ x u x √ x u √ √ x √ √ √ √ √ √
EcEcR √ u √ √ √ √ √ √ u √ √ x √ √ √ √ u √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
"Oviedo-Konvention" u x x √ √ √ x x √ u u u u u √ x u √ u x √ u x u √ u x √
übereinkommen über computerkriminalität x x √ √ √ x √ √ √ √ √ u √ x u √ u √ x u u √ √ u √ √ x √
cAtHB u u √ √ u √ √ √ u √ √ √ √ u √ √ u √ u √ u √ √ u √ √ u √
cSEc u u x √ u u √ u u x u √ x x x √ u √ u √ u √ √ u √ u x √
cAOD √ √ √ √ x u √ u u √ u √ u √ √ u √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
EScE u u u u x u u x u x u u u u u u x x x u u u u u u x x u

cADp x x x x x x x u x x u x √ x x u x x x x x x x √ u x x x

„Oviedo‑Konvention“ Oviedo‑KonventionüberMenschenrechteundBiomedizin

ÜbereinkommenüberComputerkriminalität ÜbereinkommenüberComputerkriminalität

CATHB ÜbereinkommenzurBekämpfungdesMenschenhandels

CSEC ÜbereinkommenzumSchutzvonKindernvorsexuellerAusbeutungundsexuellemMissbrauch

CAOD ÜbereinkommenüberdenZugangzuamtlichenDokumenten

Anmerkung:  * Alle EU-Mitgliedstaaten und Kroatien haben die ursprüngliche ESC ratifiziert; bei Ratifizierung der revidierten Fassung der 
ESC müssen als Minimum die in der Ursprungsfassung der ESC akzeptierten Rechte akzeptiert werden.

Quelle: FRA, 2010
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Abschließend sei erwähnt, dass 2010 zwei EU‑
Mitgliedstaaten (Ungarn undSchweden)dasÜberein‑
kommendesEuroparatesüberdenZugangzuoffiziellen
Dokumentenratifizierten,daserst2009zurUnterzeichnung
aufgelegtwurde.

dasÜbereinkommenwederunterzeichnetnochratifiziert
hat.DieEuropäischeChartaderRegional‑oderMinderhei‑
tensprachen(ECRML)ratifizierten16EU‑Mitgliedstaaten,
währenddreiMitgliedstaatendieChartaunterzeichnet,und
achtEU‑Mitgliedstaatennichtunterzeichnethaben.Kroatien
hatsowohldasFCNMalsauchdieECRMLbereitsratifiziert.

Abbildung 10.5: Annahme ausgewählter übereinkommen des Europarates (EU-Mitgliedstaaten und Kroatien) 
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5 6Österreich

4 5Belgien
5 7Bulgarien

6 9Zypern

8 6Tschechische Republik

4 6Dänemark

5 6Estland
4 6Finnland

5 7Frankreich

4 8Deutschland

4 5Griechenland

2 5Ungarn

5 6Irland
5 7Italien

4 6Lettland
4 6Litauen
4 7Luxemburg
4 7Malta

6 8Polen
5 5Portugal
5 8Rumänien

6 8Slowakei
6 6Slowenien
6 8Spanien

5 7Schweden

6 7Vereinigtes Königreich

Kroatien*

Konventionen
des Europarates

Fakultativprotokolle
und zusätzliche
Bestimmungen
des Europarates  

5 5Niederlande

Quelle: FRA, 2010

WasdieUNObetrifft,sozeigendienachfolgendenTabel‑
lenundAbbildungen,dassdiewichtigstenEntwicklungen
2010dasrelativneueUN‑Behindertenrechtskonvention
(BRK)betrafen,dasam13.Dezember2006angenommen
wurde. Fünf EU‑Mitgliedstaaten (Frankreich, lettland, 
litauen, Slowakei und die tschechische Republik)rati‑
fiziertendasÜbereinkommen2010,womitnunmehr16
EU‑Mitgliedstaaten(plusKroatien)dieBRKratifizierthaben.
NachdemelfweitereMitgliedstaatendieKonventionbereits
vorherunterzeichnethatten,warenEnde2010sämtliche
EU‑MitgliedstaatenzumindestUnterzeichnerstaaten.Noch
wichtigeralsdieRatifizierungdesÜbereinkommensüber
dieRechtevonMenschenmitBehinderungendurchein‑
zelneStaatenistaberdieTatsache,dassdiesesÜbereinkom‑
mendasersteMenschenrechtsinstrumentderUNOist,das

regionalenOrganisationendieMöglichkeitbietetbeizutre‑
ten.DieseOptionnutztedieEUam23.Dezember2010.Dies
istzubegrüßenalsBeispieldafür,wieinternationaleMen‑
schenrechtsnormeninderneuenGrundrechte‑Architektur
derEUverankertwerdenkönnen.13

AuchbeimFakultativprotokollzurBRK,dasIndividualbe‑
schwerdenzulässt,wareneinigeEntwicklungenzuverzeich‑
nen.GriechenlandunterzeichnetedasProtokoll,Frankreich,
lettland,litauenunddieSlowakische Republikhabenes
zudemratifiziert.DamitbeträgtdieZahlderEU‑Mitglied‑
staaten,diedasFakultativprotokollunterzeichnet,abernoch
nichtratifizierthaben,neun,–während14Mitgliedstaaten

13 EuropäischeKommission(2011).



InternationaleVerpflichtungen

187

WieweiterobenimZusammenhangmitdemEuroparat
bereitsfestgestellt,sindbeiderBekämpfungdesMen‑
schenhandelseinigeFortschrittezuverzeichnen.ImUN‑
KontextratifizierteIrland2010dasProtokollzurVerhütung,
BekämpfungundBestrafungdesMenschenhandels,ins‑
besonderedesFrauen‑undKinderhandels,dasdasUN‑
Übereinkommengegengrenzüberschreitendeorganisierte
Kriminalitätergänzt.

Bedauerlichist,dassdieEU‑MitgliedstaatenbeimSchutzvon
MinderheitenundMigrantenaufUN‑Ebenenichtebenso
aktivwarenwieaufderEbenedesEuroparates.Sohatetwa
keineinzigerEU‑MitgliedstaatdasInternationaleÜberein‑
kommenzumSchutzderRechteallerWanderarbeitnehmer
undihrerFamilienangehörigen(ICRMW)unterzeichnetoder
ratifiziert.ZumJahrestagdesICRMWforderteJorgeBusta‑
mante,UN‑SonderberichterstatterfürdieMenschenrechte
vonMigranten,dieStaatenauf,„dieGelegenheitzunutzen,
dasÜbereinkommenzuunterzeichnenunddamiteinen
wichtigenSchrittzurSicherungderMenschenrechtefüralle
Menschenzutun.“14FernerhabenbislanglediglichdreiEU‑
Mitgliedstaaten(Dänemark, die Niederlandeund Spanien)
dasÜbereinkommenC169derInternationalenArbeitsor‑
ganisation(übereingeboreneundinStämmenlebende
Völker)ratifiziert;dieanderen24EU‑Mitgliedstaatenhaben
dasÜbereinkommennichtunterzeichnet.DasFakultativpro‑
tokollzumÜbereinkommengegenFolter(CAT)wurde2010
vonluxemburgunddenNiederlandenratifiziertundvon
Bulgarienunterzeichnet.

14 HumanRightsEducationAssociation(2010).

dasProtokollnunmehrbereitsratifizierthaben.AuchKroa-
tienzähltzudenLändern,diedasFakultativprotokollbereits
ratifizierthaben.

Ermutigendist,dass2010zweiEU‑Mitgliedstaatenauch
Fakultativbestimmungenund/oderFakultativprotokollezu
anderenMenschenrechtsübereinkommenderUNOannah‑
men,dieMöglichkeitvonIndividualbeschwerdenvorse‑
hen.DiesistvonBedeutung,weilesEinzelpersonen,deren
Rechteverletztwurden,einenRechtsbehelfbietet.Spanien 
ratifizierte2010alsersterEU‑MitgliedstaatdasZusatzpro‑
tokollzumICESCR.ImselbenJahrübernahmEstlandeine
FakultativbestimmungzumICERD,dieIndividualbeschwer‑
denermöglicht,womitnunmehr23EU‑Mitgliedstaaten
dieseBestimmungakzeptierthaben.

HinsichtlichderRechtevonKinderngilteszubedenken,dass
zwarbisaufzweiNicht‑EU‑StaatendiegesamteStaatenge‑
meinschaftdasÜbereinkommenüberdieRechtedesKindes
(UN‑Kinderrechtskonvention,CRC)ratifizierthat,dassjedoch
dieZusatzprotokolleweitwenigerUnterstützungerhalten
haben.AlsletztederEU‑MitgliedstaatenratifiziertenUngarn
undZypern 2010dasZusatzprotokollüberdieBeteiligung
vonKindernanbewaffnetenKonflikten.ImgleichenJahr
ratifiziertenUngarnundMalta auchdasZusatzprotokollüber
Kinderhandel,KinderprostitutionundKinderpornografie,das
damitvon23EU‑Mitgliedstaatenratifiziertwurde.Kroatien 
hattebereitsbeideZusatzprotokolleratifiziert.



Grundrechte:HerausforderungenundErfolgeimJahr2010

188

Land AT BE BG CY CZ DE Dk EE EL ES Fi FR HU iE iT LT LU Lv MT NL PL PT SE RO Si Sk Uk HR

Insgesamt angenommen 23 23 21 21 19 25 24 18 16 27 20 24 23 19 23 21 20 18 20 22 20 22 24 21 24 23 22 23

IcERD √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

IcERD - Individualbeschwerden √ √ √ √ √ √ √ √ x √ √ √ √ √ √ x √ x √ √ √ √ √ √ √ √ x x

IccpR √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

IccpR - Staatenbeschwerden √ √ √ x √ √ √ x x √ √ x √ √ √ x √ x √ √ √ x √ x √ √ √ √

IccpR - Op1 (Individualbeschwerden) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ x √

IccpR - Op2 (todesstrafe) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ x √ √ u √ √ √ √ √ √ √

IcEScR √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

IcEScR - Op x u x x x x x x x √ u x x x u x u x x u x u x x u u x x

cEDAw √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

cEDAw - Op √ √ √ √ √ √ √ x √ √ √ √ √ √ √ √ √ x x √ √ √ √ √ √ √ √ √

cEDAw - Untersuchungsverfahren √ √ √ √ √ √ √ x √ √ √ √ √ √ √ √ √ x x √ √ √ √ √ √ √ √ √

cAt √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

cAt - Op u u u √ √ √ √ √ x √ u √ x u u x √ x √ √ √ u √ √ √ x √ √

cAt - Staatenbeschwerden √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

cAt - Individualbeschwerden √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

cAt - Untersuchungsverfahren √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ x √ √ √ √ √ √ √

cRc √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

cRc - Op1 (bewaffneter Konflikt) √ √ √ √ √ √ √ u √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

cRc - Op2 (prostitution) √ √ √ √ u √ √ √ √ √ u √ √ u √ √ u √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

IcRMw x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

cRSR √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

ctOc √ √ √ √ u √ √ √ u √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

protokoll zum ctOc (Schmuggel von Migranten) √ √ √ √ u √ √ √ u √ √ √ √ u √ √ u √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

protokoll zum ctOc (Menschenhandel) √ √ √ √ u √ √ √ u √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

IcpED u u u u x √ u x u √ u √ x u u u u x u u x u u u u u x u

cRpD √ √ u u √ √ √ u u √ u √ √ u √ √ u √ u u u √ √ u √ √ √ √

cRpD - Op (Individualbeschwerden) √ √ u u u √ x x u √ u √ √ x √ √ u √ u x x √ √ u √ √ √ √

IAO c169 x x x x x x √ x x √ x x x x x x x x x √ x x x x x x x x

tabelle 10.4: Annahme ausgewählter UN-Konventionen (EU-Mitgliedstaaten und Kroatien)

ICERD‑InternationalesÜbereinkommenfürdieBeseitigungjederForm
vonRassendiskriminierung

ICCPR‑InternationalerPaktüberbürgerlicheundpolitischeRechte

ICCPR‑OP1‑FakultativprotokollzumICCPR

ICCPR‑OP2‑ZweitesFakultativprotokollzumICCPRüberdieAbschaffung
derTodesstrafe

ICESCR‑InternationalerPaktüberwirtschaftliche,sozialeundkulturelle
Rechte

ICESCR‑OP‑FakultativprotokollzumICESCR

CEDAW‑ÜbereinkommenzurBeseitigungjederFormvonDiskriminierung
derFrau

CEDAW‑OP‑FakultativprotokollzumCEDAW

CAT‑ÜbereinkommengegenFolterundanderegrausame,
unmenschlicheodererniedrigendeBehandlungoderStrafe

CAT‑OP‑FakultativprotokollzumCAT

CRC‑ÜbereinkommenüberdieRechtedesKindes

CRC‑OP1‑FakultativprotokollzumCRCbetreffenddie
BeteiligungvonKindernanbewaffnetenKonflikten

CRC‑OP2‑FakultativprotokollzumCRCbetreffendden
VerkaufvonKindern,dieKinderprostitutionunddie
Kinderpornografie

ICRMW‑InternationaleKonventionzumSchutzderRechtealler
WanderarbeitnehmerundihrerFamilienmitglieder
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Land AT BE BG CY CZ DE Dk EE EL ES Fi FR HU iE iT LT LU Lv MT NL PL PT SE RO Si Sk Uk HR

Insgesamt angenommen 23 23 21 21 19 25 24 18 16 27 20 24 23 19 23 21 20 18 20 22 20 22 24 21 24 23 22 23

IcERD √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

IcERD - Individualbeschwerden √ √ √ √ √ √ √ √ x √ √ √ √ √ √ x √ x √ √ √ √ √ √ √ √ x x

IccpR √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

IccpR - Staatenbeschwerden √ √ √ x √ √ √ x x √ √ x √ √ √ x √ x √ √ √ x √ x √ √ √ √

IccpR - Op1 (Individualbeschwerden) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ x √

IccpR - Op2 (todesstrafe) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ x √ √ u √ √ √ √ √ √ √

IcEScR √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

IcEScR - Op x u x x x x x x x √ u x x x u x u x x u x u x x u u x x

cEDAw √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

cEDAw - Op √ √ √ √ √ √ √ x √ √ √ √ √ √ √ √ √ x x √ √ √ √ √ √ √ √ √

cEDAw - Untersuchungsverfahren √ √ √ √ √ √ √ x √ √ √ √ √ √ √ √ √ x x √ √ √ √ √ √ √ √ √

cAt √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

cAt - Op u u u √ √ √ √ √ x √ u √ x u u x √ x √ √ √ u √ √ √ x √ √

cAt - Staatenbeschwerden √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

cAt - Individualbeschwerden √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

cAt - Untersuchungsverfahren √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ x √ √ √ √ √ √ √

cRc √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

cRc - Op1 (bewaffneter Konflikt) √ √ √ √ √ √ √ u √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

cRc - Op2 (prostitution) √ √ √ √ u √ √ √ √ √ u √ √ u √ √ u √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

IcRMw x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

cRSR √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

ctOc √ √ √ √ u √ √ √ u √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

protokoll zum ctOc (Schmuggel von Migranten) √ √ √ √ u √ √ √ u √ √ √ √ u √ √ u √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

protokoll zum ctOc (Menschenhandel) √ √ √ √ u √ √ √ u √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

IcpED u u u u x √ u x u √ u √ x u u u u x u u x u u u u u x u

cRpD √ √ u u √ √ √ u u √ u √ √ u √ √ u √ u u u √ √ u √ √ √ √

cRpD - Op (Individualbeschwerden) √ √ u u u √ x x u √ u √ √ x √ √ u √ u x x √ √ u √ √ √ √

IAO c169 x x x x x x √ x x √ x x x x x x x x x √ x x x x x x x x

tabelle 10.4: Annahme ausgewählter UN-Konventionen (EU-Mitgliedstaaten und Kroatien)

√=Vertragsstaat/anwendbar

u=unterzeichnet

x=nichtunterzeichnet

CRSR‑ÜbereinkommenüberdieRechtsstellungderFlüchtlinge
(GenferFlüchtlingskonvention)

CTOC‑ÜbereinkommenderVereintenNationengegendie
grenzüberschreitendeorganisierteKriminalität

ICPED‑InternationalesÜbereinkommenzumSchutzaller
MenschenvordemVerschwindenlassen

CRPD‑ÜbereinkommenüberdieRechtevonMenschenmit
Behinderungen

CRPD‑OP‑FakultativprotokollzumCRPD

Quelle: FRA, 2010
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Schließlichmussfestgestelltwerden,dasseinereinformale
AnerkennungvonRechtennichtausreicht.DieMitglied‑
staatenmüssenaktivandenÜberwachungsmechanismen
mitwirken,dieindenÜbereinkommenvorgesehensind.
Sehrwichtigistauch,dassdieMitgliedstaatensichander
AllgemeinenRegelmäßigenÜberprüfung(UniversalPerio‑
dicReview)durchdenUN‑Menschenrechtsratkonstruktiv
beteiligen,wiedieEntschließungdesEuropäischenPar‑
lamentsavisiert.15SolobtederInternationaleGerichtshof
kürzlichdenMenschenrechtsausschuss,derdieAnwendung
desInternationalenPaktesüberbürgerlicheundpolitische
Rechteüberprüft,fürdessenBeitragzurAuslegungdes
Paktes.DerGerichtshofhieltesfürangebracht,„derInter‑
pretationdurchdiesesunabhängigeOrgan,dasspeziellzur
ÜberwachungderAnwendungdiesesInstrumentseinge‑
setztwurde,großesGewichtbeizumessen.“16

15 EuropäischesParlament(2009),Absatz46.
16 InternationalCourtofJustice,AhmadouSadouDialloGuineagegen

dieDemokratischeRepublikKongo,30.November2010,Absatz66.

Abbildung 10.6: Annahme ausgewählter UN-Konventionen durch EU-Mitgliedstaaten und Kroatien 
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Quelle: FRA, 2010

Tabelle10.5zeigt,welcheEU‑Mitgliedstaaten(undKroatien)
vonUN‑FachausschüssenundÜberwachungsgremiendes
EuroparateskontrolliertwurdenundwelcheEU‑Mitglied‑
staatensich2010amUN‑VerfahrenderzurAllgemeinen
RegelmäßigenÜberprüfungbeteiligten.WasdieEinhaltung
derEuropäischenSozialchartadurchdieVertragsstaaten
betrifft,soüberprüftderEuropäischeAusschussfürsoziale
RechtejedesJahreineandereGruppespezifischerArtikel
undihreBefolgungdurchdieStaaten.DerAusschusshat
auchdasRecht,Beschwerdenentgegenzunehmen,und
befasstesich2010mitvierZulässigkeits‑Entscheidungen,
dieEU‑Mitgliedstaatenbetrafen.17

17 Europarat,EuropeanCommitteeofSocialRights,Zulässigkeits‑
Entscheidungen:EuropeanRomaRightsCentre(ERRC)gegenPortugal,
17.September2010;EuropeanCouncilofPoliceTradeUnions(CESP)
gegenPortugal,22.Juni2010;EuropeanTradeUnionConfederation
(ETUC)gegenBelgien,8.Dezember2009;CentreonHousingRights
andEvictions(COHRE)gegenItalien,8.Dezember2009.
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tabelle 10.5:  2010 angenommene Berichte der gemäß VN- und Europarats-übereinkommen errichteten 
überwachungsgremien

CERD

H
RC

CESCR

CEDAW

CAT

CRC

CRC‑O
P‑SC

U
PR

ECPT

ECRM
L

FN
CM

ECRi

G
esam

t

At √ √ √ 3

BE √ √ √ √ 4

BG √ √ √ 3

cy √ 1

cZ √ √ 2

DE √ 1

DK √ √ 2

EE √ √ √ 3

El 0

ES √ √ 2

FI √ 1

FR √ √ √ 3

HU √ √ √ 3

IE 0

It √ √ √ 3

lt 0

lU √ √ 2

lV 0

Mt √ 1

Nl √ √ √ 3

pl √ √ 2

pt 0

RO √ √ 2

SE √ 1

SI √ √ 2

SK √ √ √ 3

UK √ 1

HR √ √ √ 3

Total 7 4 1 3 2 2 2 6 9 3 8 4 51

Legende: 
CERD AusschussfürdieBeseitigungjederFormvonRassendiskriminierung
HRC Menschenrechtsausschuss(KontrollorgandesICCPR)
CESCR Ausschussfürwirtschaftliche,sozialeundkulturelleRechte
CEDAW AusschussfürdieBeseitigungderDiskriminierungderFrau
CAT AusschussgegenFolter
CRC AusschussfürdieRechtedesKindes
CRC‑OP‑SC AusschussfürdieRechtedesKindes(ÜberwachungdesFakultativprotokollsbetreffenddenVerkaufvonKindern)
UPR AllgemeineRegelmäßigeÜberprüfung
ECPT EuropäischerAusschusszurVerhütungvonFolterundunmenschlicherodererniedrigenderBehandlungoderStrafe
ECRML EvaluierungsberichtedesSachverständigenausschusses
FCNM StellungnahmendesberatendenAusschusses
ECRI EuropäischeKommissiongegenRassismusundIntoleranz

Quelle:  Berechnungen der FRA auf Grundlage der Informationen auf folgenden Webseiten: www.tb.ohchr.org/default.aspx und 
www.coe.int/t/dghl/overview_monitoring_en.asp

√=Überwachungsbericht
angenommen
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2010 war das erste Jahr, in dem die Europäische Union (EU) auf der Grundlage der nunmehr rechtsverbindlichen 
Charta der Grundrechte der Europäischen Union operierte. Der diesjährige Jahresbericht der Agentur der Europäischen 
Union für Grundrechte (FRA) wirft Schlaglichter auf ausgewählte politische und juristische Entwicklungen in der EU 
und ihren Mitgliedstaaten. Sie bezeugen den festen Willen, Grundrechtsverpflichtungen in konkrete Fortschritte 
umzusetzen. Einer unter vielen Fortschritten des Jahres 2010 war, dass Legislativvorschläge der EU noch systematischer 
auf ihre Vereinbarkeit mit den Grundrechten geprüft werden. Positiv ist auch, dass mit der Verordnung zur 
europäischen Bürgerinitiative ein wichtiges Instrument der direkten Demokratie verabschiedet wurde. Dass mehrere 
Mitgliedstaaten Schritte setzten, um nationale Menschenrechtsinstitutionen zu stärken oder zu gründen, und dass 
die EU die UN-Behindertenrechtskonvention (BRK) ratifizierte, rundet dieses Bild ab.

Dennoch besteht kein Anlass zur grundrechtlichen Entwarnung. Nach wie vor stellen sich der EU und ihren 
Mitgliedstaaten viele problematische Grundrechtsfragen. Darunter befinden sich insbesondere die anhaltende 
extreme Armut und soziale Ausgrenzung von Roma-Gemeinschaften und die sich verschlechternden Bedingungen 
für Asylbewerber in gewissen Mitgliedstaaten. Angesichts dieser Tatsachen überrascht es nicht, dass der Europäische 
Gerichtshof für Menschenrechte im Jahr 2010 in mehr als 600 Urteilen Menschenrechtsverletzungen in den 
EU-Mitgliedstatten festgestellt hat. 

Dieser Bericht untersucht die Fortschritte der EU und ihrer Mitgliedstaaten im Rahmen der Rechte und Verpflichtungen, 
die unter die Charta der Grundrechte der Europäischen Union fallen, zu den folgenden Themen: Asyl, Einwanderung und 
Integration; Grenzkontrolle und Visapolitik; Informationsgesellschaft und Datenschutz; Kinderrechte und Kinderschutz; 
Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung; Rassismus und ethnische Diskriminierung; Beteiligung der Unionsbürger 
an der demokratischen Funktionsweise der EU; Zugang zu effektiver und unabhängiger Justiz; Opferschutz.

Länderkürzel

AT Österreich
BE Belgien
BG Bulgarien
CY Zypern
CZ Tschechische Republik
DE Deutschland
DK Dänemark
EE Estland
EL Griechenland
ES Spanien
FI Finnland
FR Frankreich
HR Kroatien
HU Ungarn
IE Irland
IT Italien
LT Litauen
LU Luxemburg
LV Lettland
MT Malta
NL Niederlande
PL Polen
PT Portugal
RO Rumänien
SE Schweden
SI Slowenien
SK Slowakei
UK Vereinigtes Königreich

Der vorliegende Jahresbericht ist in 
englischer, deutscher und französischer 
Sprache erhältlich. Eine Zusammenfassung 
ist in englischer, deutscher, französischer, 
polnischer und ungarischer Sprache 
erhältlich. Die Dokumente sind abrufbar 
unter: fra.europa.eu. FRA – AGENTUR DER EUROPÄISCHEN UNION FÜR GRUNDRECHTE

Schwarzenbergplatz 11 – 1040 Wien – Österreich
Tel. +43 (1) 580 30-60 – Fax +43 (1) 580 30-693
fra.europa.eu - info@fra.europa.eu
facebook.com/fundamentalrights
twitter.com/EURightsAgency
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